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Editorial 
 
Das vorliegende Heft bietet zwei Themenschwerpunkte: 

 

Schwerpunkt 1:  Aspekte zur Hochschuldidaktik – Einblicke und Ausblicke  
Schwerpunkt 2:  Alles, was Recht ist! Recht haben – Recht bekommen – nach 

dem Recht handeln 
 

Aspekte zur Hochschuldidaktik – Einblicke und Ausblicke  
Wie im Vorwort beschrieben, geht es im ersten Teil des Themenschwerpunkts um 
Protagonist:innen – in einer kurzen Übersetzung um „ideengebende Vorkämpfer:innen“. 
Die Hochschuldidaktik kann sich also als Motor verstehen, was nicht nur der Hochschule 
selbst, sondern auch den Auszubildenden, die ihrerseits wesentlich mit Didaktik zu tun 
haben, dienlich sein kann. Das Thema ist in drei interessante inhaltliche Kategorien 
gegliedert, wo auch Digitalität und Resilienz relevant sind. Die Widerstandsfähigkeit sei an 
dieser Stelle besonders herausgehoben, weil sie für Lehrende und auch für Lernende 
sowohl an den Hochschulen als auch übersetzbar an den Schulen bedeutend ist. In 
herausfordernden Zeiten und besonders in Krisensituationen braucht es die Erfahrungen, 
die man in der Lehre macht und die für die zukünftige Praxis als Lehrende beispielgebend 
sein können. Spannend ist auch der Zusammenhang von Krise und Resilienz in Bezug auf die 
Anpassungsleistungen die Digitalität betreffend: Vor allem die krisenhaft wahrgenommene 
Pandemie hat Hochschulen und Schulen einen digitalen „Schub“ verpasst, was die Lehre 
und auch den Unterricht deutlich verändert hat. Die verschiedenen Artikel zeigen ganz 
allgemein für Bildungseinrichtungen, wie Zusammenarbeit und Austausch in der Lehre 
Professionalisierung und Entwicklung vorantreiben können. 

Wir danken Mag. Dr. Gisela Schutti-Pfeil, Mag. Antonia Darilion und MMag. Barbara 
Ehrenstorfer  für die Wahl dieses Themas, für die Autorinnen und Autoren, die sie gewinnen 
konnten und für den Überblick im Vorwort. Ganz besonders bedanken wir uns für die 
verlässliche Koordination. 
 

Alles, was Recht ist! Recht haben – Recht bekommen – nach dem Recht 
handeln 

Im neuen Volksschullehrplan heißt eine Vorgabe im Fach Sachunterricht/4. Schulstufe/ 
Historischer Kompetenzbereich: „Schülerinnen und Schüler können das Verhältnis von 
Macht und Recht in unserer Demokratie verstehen.“ 

Das könnte ein systematischer Anfang sein, diese Kompetenz im Unterricht in der Schule 
zu erwerben, indem das, was Kinder ohnehin bereits mitbringen, genutzt wird. Spielregeln, 
Verhaltensregeln zuhause, in der Schule oder im Straßenverkehr können als Ansätze 
genützt werden, ein Gefühl und Erkenntnisse zum Thema zu bekommen. Mehrere Artikel 
beschäftigen sich mit dieser Thematik: Mit verschiedenen Aspekten von Recht in der 
Volksschule aus der österreichischen Sicht und in einem Artikel über die Vorgangsweisen in 
der Primarstufe in der Schweiz.  
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Der frühe systematische Beginn kann verstärken, dass man bereits als Kind die Regeln des 
Zusammenlebens erlebt und dabei die Möglichkeiten und Grenzen auch versteht. Im 
weiteren systematischen schulischen Dazulernen als Jugendliche würde man durchaus 
mehr Verständnis und Einblick in gesetzliche Rahmen und Regeln bekommen. 

M.A. Dr. Heike Krösche, Mag. Dr. Johannes Brzobohaty und Mag. Kerstin Schmid-Hönig 
haben dem Thema gerecht werdende Autorinnen und Autoren engagieren können und in 
ihrem Vorwort einen Überblick zu den Artikeln gegeben. Wir danken für die verlässliche 
Koordination dieses Teilschwerpunkts. 
 

Weiteres aus Theorie und Praxis 
Elisabeth Haas 
Professionelle Mentor:innen und professionelle Mentee – Selbstreflexionsprozesse als Basis 
für ein gelingendes schulpraktisches Mentoring 
 

Rezensionen 
Augustin Kern bespricht das Buch: 
Karl Heinz Gruber (2022): Vergnügte Wissenschaft. Ein pädagogischer Selbstversuch.  
Verlag Bibliothek der Provinz 
 
Susanne Eichhorn rezensiert das Buch: 
Linda Lime (2023): Die TikTok-Schule. Wie du dich mit Social Media selbst entdeckst.  
Edition a 
 
Helga Braun  Rudolf Beer 
Herausgeberin  Herausgeber 
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Themenschwerpunkt: 
Aspekte zur Hochschuldidaktik –  

Einblicke und Ausblicke 
 
Antonia Darilion 

Vorwort 
Es war am 10. Tag der Lehre der Fachhochschule Oberösterreich, im April 2022, als Priv.-
Doz. Dr. Rudolf Beer auf uns zukam und fragte, ob das Team von TOP Lehre, Zentrum für 
Hochschuldidaktik der Fachhochschule Oberösterreich Interesse hat, die Koordination eines 
Teilschwerpunktes der 2. Ausgabe der Zeitschrift Erziehung und Unterricht im Jahr 2023 zu 
übernehmen. Die Freude war unsererseits sehr groß und wir begannen, ein Konzept zu 
erstellen. Der Inhalt sollte einen Schwerpunkt zu Hochschulen, insbesondere Fachhoch-
schulen bilden, welcher Einblick in aktuelle Themenlagen der Lehre und des Lernens dieser 
Organisationen gibt. „Aspekte zur Hochschuldidaktik – Einblicke und Ausblicke“ betitelten 
wir unser Konzept und nach Begutachtung und positivem Feedback durch das Redaktions-
team folgte unsere Erarbeitung. 
 
Wir freuen uns sehr, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser dieser Zeitschrift, auf den nächsten 
Seiten unseren Teilschwerpunkt „Aspekte zur Hochschuldidaktik – Einblicke und Ausblicke“ 
zu präsentieren. Er ist in drei Themenbereiche gegliedert: 

„Die Hochschuldidaktik als Protagonistin der Organisationsentwicklung an Hoch-
schulen“, „Digitalisierung an Hochschulen – ,Fluch und Segen‘ gleichermaßen – wie gehen 
Hochschulen aktuell mit dem Thema um?“ sowie „Resilienz in der Hochschullehre: die 
Hochschuldidaktik und ihre Anpassungsleistungen in Umbruchzeiten“. 

Von uns eingeladene Autor*innen, ihrerseits Wissenschaftler*innen und/oder Hoch-
schuldidaktiker*innen aus Hochschulen Österreichs und Deutschlands, beleuchten mittels 
Praxis- und Erfahrungsberichten, theoretischer Arbeiten und/oder empirischer Studien ihre 
aktuelle Forschungstätigkeit, die sie Ihnen in vielfältigen Beiträgen im Folgenden präsen-
tieren werden.  

 

Die Hochschuldidaktik als Protagonistin der Organisationsentwicklung an Hochschulen 
Durch den gesellschaftlichen Wandel zur Wissens- und Informationsgesellschaft folgen 
Innovationen in immer kürzeren Abständen und die Komplexität und Dynamik für 
Organisationen steigt. Diese Entwicklung erfordert auch von Hochschulen zunehmend eine 
professionelle Sicht auf Personal- und Organisationsentwicklung. An manchen Hochschulen 
wird dies als Hochschulentwicklung abgebildet und teilweise in eigenen Abteilungen 
institutionalisiert. Wir möchten uns mit Beiträgen in dieser Kategorie damit auseinander-
setzen, welche Rolle die Hochschuldidaktik in der Organisationsentwicklung an Hoch-
schulen spielt und wie diese in praktischen Beispielen umgesetzt werden kann. 
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Unter Themenbereich eins präsentieren Ihnen FH-Prof. Dr. Gisela Schutti-Pfeil, MMag. 
Barbara Ehrenstorfer und Dr. Reinhard Tockner, Zentrum für Hochschuldidaktik und E-
Learning der Fachhochschule Oberösterreich, „Gelingensbedingungen in der Organisations-
entwicklung an Hochschulen“. 

Weiters folgt ein Beitrag von Dr. Silke Preymann und Mag. Elke Welp-Park, beide 
Hochschulforscherinnen an der Fachhochschule Oberösterreich, in welchem sie ihr Konzept 
zum Thema „Diversität im Studiengang: Wer weiß damit umzugehen?“, präsentieren, das 
in einem dreijährigen internationalen Forschungsprojekt entstanden ist. 

Dr. paed. Birgit Szczyrba, Zentrum für Lehrentwicklung der TH Köln beschreibt in ihrem 
Artikel mit dem Titel „Hochschuldidaktik als Motor einer Hochschule in Bewegung“, wie 
Hochschuldidaktik als Wissenschaft und Profession agiert, um Kulturveränderungen im 
Lehren und Lernen zu begleiten, Lehrstrukturen durch Weiterbildungsprogramme und 
Studiengangsrevisionen zu verändern, diversitätsorientierte Zugänge zum Lernen zu öffnen 
und damit schließlich Hochschule und Gesellschaft transdisziplinär und nachhaltig zu ver-
binden sucht. Dabei gibt Frau Dr. Szczyrba Einblicke in die Hochschuldidaktik an der TH Köln. 
 

Digitalisierung an Hochschulen – „Fluch und Segen“ gleichermaßen – wie gehen Hochschulen 
aktuell mit dem Thema um? 

Die stark vorangetriebene Tendenz der Digitalisierung hat einen wesentlichen Einfluss auf 
die Ausgestaltung der Hochschullehre. Gegenwärtig gibt es eine große Vielfalt und Vielzahl 
an innovativen Lehr- und Lernmethoden sowie Tools und Werkzeuge zur Anwendung. Ein 
spannendes Thema im Zuge der Digitalisierung ist jenes der Kompetenzen der Lehrenden 
und Studierenden im Bereich der pädagogischen, mediendidaktischen sowie technischen 
Fähigkeiten. Zudem gilt es die Ausrichtung und Strategie der Hochschulen im Bereich 
Digitalisierung neu zu definieren und zu positionieren. 

In diesem Themenbereich beschäftigen sich Dr. Petra Traxler, BEd, MSc mit Prof. SR 
Michael Atzwanger, BEd, MSc und Dr. habil. Alfred Weinberger, Private Pädagogische 
Hochschule der Diözese Linz, mit dem Thema „Integrated Teaching PHDL (ITP): Blended 
Learning an der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz“ und geben Einblick 
in das Integrated Teaching (ITP)-Projekt, das den Unterschied vom Blended Learning 
Konzept INTEGRATED TEACHING, bei dem (asynchrone) Online-Lehre mit Präsenzlehre 
verknüpft wird, und ausschließlicher Präsenzlehre betrachtet. Es handelt sich um eine 
Design-Based-Research Studie, durchgeführt im Sommersemester 2022. 564 Studierende 
nahmen an der Studie teil. 

Der zweite Beitrag dieses Themenbereiches kommt von FH-Prof. Dr. Dagmar Archan, 
Leitung Zentrum für Hochschuldidaktik, FH Campus 02 Graz und FH-Prof. MMag. Günter 
Zullus, Vizerektor der FH Campus 02 Graz. FH-Prof. Dr. Archan und FH-Prof. MMag. Zullus 
widmen sich in ihrem Artikel dem Thema „Transparente und faire Darstellung von 
Lehrleistung in der digitalisierten Hochschullehre“. Die Autor*innen betrachten Modelle zur 
Messung der Lehrleistung und skizzieren ein Alternativmodell zur herkömmlichen SWS-
Betrachtung. 

FH-Prof. Dr. Daniela Freudenthaler-Mayrhofer, Professorin für Innovation im Master-
studium Supply Chain Management an der Fachhochschule Oberösterreich, Fakultät für 
Management Steyr und dort verantwortlich für den Bereich „Innovation & Neue Wert-
schöpfung“ beschäftigt sich zusammen mit FH-Prof. Dr. Tanja Jadin, Professorin für E-
Learning/Neue Medien und pädagogische Koordinatorin Masterstudiengang Kommunika-
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tion, Wissen, Medien, Fachhochschule Oberösterreich Fakultät Hagenberg, sowie FH-Prof. 
Dr. Gerold Wagner, Professor für Wirtschaftsinformatik am Logistikum und pädagogischer 
Koordinator des Masterstudiengangs „Supply Chain Management“ FH OÖ Fakultät Steyr mit 
dem Thema „Podcasts in der Lehre – Eine Diskussion unterschiedlicher Einsatzbereiche vor 
dem Hintergrund studierendenzentrierter Lehre“. Der Beitrag liefert einen Überblick über 
die verschiedenartige Verwendung von Podcasts an der FH Oberösterreich. 

 

Resilienz in der Hochschullehre: die Hochschuldidaktik und ihre Anpassungsleistungen in 
Umbruchzeiten 

Resilienz – die psychische Widerstandsfähigkeit – ist besonders in volatilen Zeiten wie 
diesen, die durch vielschichtige Veränderungsprozesse geprägt sind, für alle Hochschul-
angehörigen bedeutend. Lehrende, Studierende, Mitarbeiter*innen sowie Stakeholder der 
Hochschulen sind gefordert flexibel und leistungsfähig zu bleiben, sich an neue Rahmen-
bedingungen anzupassen. Resilienz ist erlernbar und ausbaubar – Wie kann die Resilienz 
von Menschen und Organisationen (im speziellen von Hochschulen) gestärkt werden? Auch 
speziell im Bereich der Hochschullehre und Hochschuldidaktik ist die Fähigkeit, resilient zu 
sein, wesentlich. Wie gelingt es Hochschulen, ihren Lehrenden und Studierenden, sich in 
Zeiten wie diesen proaktiv in das teils neue, bzw. veränderte Lehr- und Lerngeschehen 
einzubringen und zum Gelingen des Studienbetriebs beizutragen? 

Frau Prof. Dr. Yvette E. Hofmann, Leiterin der Forschungsstelle für Higher Education 
Research and Governance und Professorin für Hochschulmanagement und Führung (apl) an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München stellt in ihrem Artikel mit Titel „Resilient 
durch Hochschullehre? Die Hochschuldidaktik und ihre (notwendige) Anpassungsleistung in 
Krisenzeiten“ die Bedeutung der akademischen Resilienz in Krisenzeiten dar und beschreibt, 
welche Rolle der Hochschuldidaktik in diesem Zusammenhang zukommt und wie Hoch-
schullehrende Studierende unterstützen können. 

Last but not least der Beitrag von Dr. Christian F. Freisleben, Fachhochschule St. Pölten 
(Hochschuldidaktik, E-Learning; Lehre; Forschung), sowie Berater, Referent, Trainer und 
„Improvisateur“ in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales – wie er sich selbst 
beschreibt – zum Thema: „Gestaltungsprinzipien von Service Learning und Reallaboren auf 
didaktisches Design von Lehrveranstaltungen anwenden.“ Neben einer kurzen Einführung 
in die Thematik der Kompetenzorientierung mit einem Blick auf Resilienz sowie in die 
Formate Service Learning, Reallabore und Prinzipien des transformativen Lehrens be-
schreibt Dr. Freisleben, wie sich Gestaltungsprinzipien aus diesen Formaten und Heran-
gehensweisen in „normale“ Lehrveranstaltungen übertragen lassen. Dies wird anhand 
einiger exemplarischer methodischer Vorgangsweisen aufgezeigt. 
 
Wir hoffen, Ihnen, liebe Leser*innen, hiermit einen kleinen, aber feinen und vor allem 
vielfältigen Ein- und Ausblick in – wie im Titel angekündigt – aktuelle Aspekte der Hoch-
schuldidaktik an Hochschulen zu geben. Wir danken allen Autor*innen sehr herzlich, für ihre 
Unterstützung, für ihre Beiträge und für die Möglichkeit, aktuelle Themen der Hoch-
schuldidaktik zu präsentieren. 
 
Auch wenn die Unterschiede der Lehre und Didaktik je nach Bildungsform und -typ 
vorhanden sind, können doch klare Gemeinsamkeiten und Parallelen der behandelten 
Themen ausfindig gemacht werden. Treibt doch alle Bildungseinrichtungen, gleich welchen 
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Bildungstyps, das Ziel, gute Lehre (mit all den dazugehörenden Facetten) anzubieten und 
den shift from teaching to learning zu leben. Essentiell erscheint uns, dass allen 
Bildungseinrichtungen der Stellenwert der (Hochschul-)Lehre und -didaktik bewusst ist und 
durch die Corona-Pandemie noch größer wird. Insbesondere gilt dies für Bildungs-
einrichtungen, die Lehrende ohne didaktische Grundbildung beschäftigen. Gerade hier ist 
es wichtig zu betonen, dass diese die Möglichkeit zur Weiterbildung, zum Austausch sowie 
zum Lernen voneinander in Communities of Practice etc. erhalten, um ihre eigene Lehre zu 
reflektieren und täglich zu verbessern. Nicht zuletzt durch die vielfachen Veränderungen 
der Lehre durch die Pandemie (Digitalisierungsschub, etc.), rückt der Stellenwert der Lehre 
vermehrt in den Mittelpunkt. Allen beteiligten Protagonist*innen im Lehr-Lerngeschehen 
ist es ein Anliegen, die Qualität der Lehre weiterzuentwickeln und an die sich stets 
verändernden Rahmenbedingungen bestmöglich anzupassen. Innovation im Allgemeinen, 
sowie die Möglichkeit, Neues auszuprobieren, zu testen, soll vermehrt Raum gegeben 
werden. 

Schließen möchten wir dieses Vorwort mit einem wörtlichen Zitat aus dem Artikel von 
Frau Dr. Yvette E. Hofmann: „Denn eine innovative und zukunftsfähige Lehre, welche die 
Studierenden dabei aktiv unterstützt, nicht nur mit Freude zu lernen, sondern auch mit 
außerordentlichen Belastungen konstruktiv und lösungsorientiert umzugehen, ist die Basis 
einer adäquaten hochschulischen Ausbildung für die Arbeitswelt von morgen.“ Dem ist 
soweit nichts hinzuzufügen. 

Es bleibt abschließend nur mehr „danke“ zu sagen, den Herausgeber*innen und allen 
Mitwirkenden, für diese lehrreiche und schöne Erfahrung, die wir hier, als Koordinatorinnen 
dieses Teilschwerpunktes, sammeln durften! 
 
Alles Gute für Sie! 
Mit herzlichen Grüßen,  
 
FH-Prof. Dr. Gisela Schutti-Pfeil, Mag. Antonia Darilion und MMag. Barbara Ehrenstorfer, 
TOP Lehre, Zentrum für Hochschuldidaktik und E-Learning Fachhochschule Oberösterreich 
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Gisela Schutti-Pfeil – Barbara Ehrenstorfer – Reinhard Tockner 

Gelingensbedingungen in der 
Organisationsentwicklung an Hochschulen 

 
 

Summary: Organisationsentwicklung im Hochschulbereich ist ein wesentliches Thema 
hinsichtlich der gesamten Hochschulentwicklung sowie der Qualität in der Lehre, 
Forschung und dem Hochschulmanagement. Im Rahmen von Veränderungsprozessen an 
Hochschulen wirken die Rahmenbedingungen und Spezifika der Organisation auf die 
Anwendung und das Gelingen mit ein. Dieser Beitrag beschreibt zudem das Konzept der 
lernenden Organisation und zeigt die Verbindung der Hochschuldidaktik mit Organisa-
tionsentwicklung auf. Darüber hinaus werden auch Anwendungsbeispiele im Bereich der 
Hochschul- und Organisationsentwicklung angeführt. 

 
 

Einleitung 
Organisationsentwicklung an Hochschulen leistet einen wesentlichen Beitrag zur Qualität 
der Lehre und Forschung sowie der Förderung von Innovationen, einem kollegialen Klima 
in der Zusammenarbeit der verschiedenen Akteur*innen an Hochschulen und der Hoch-
schulentwicklung im Allgemeinen.  

Durch die fundamentalen Transformationen im Hochschulbereich, wie beispielsweise 
die Bologna-Reform, wurde das Bewusstsein und die Notwendigkeit für eine Organisa-
tionsentwicklung geschaffen (vgl. Altvater 2007), wobei das Thema in den letzten Jahren 
immer virulenter wurde. Insbesondere durch Entwicklungen wie die verstärkte Nutzung von 
Online- und Fernlehrelementen (E-Learning und Blendend Learning) und der Digitali-
sierungstendenzen im Hochschulbildungsbereich (z.B. Breitenbach 2021) sowie der damit 
einhergehenden Bedeutung des Einsatzes neuer Medien vor dem Hintergrund der 
verstärkten Heterogenität und Diversität der Studierenden entsteht für Lehrende ein 
Veränderungsdruck, sowohl im Bereich der Hochschuldidaktik als auch für die gesamte 
Organisation und deren Organisationseinheiten.  

Zudem werden Belastungssituationen und Herausforderungen von unterschiedlichen 
Personengruppen der Organisation Hochschule häufiger und intensiver. Seit Jahren ist zu 
beobachten, dass eine zunehmende Zahl von Hochschulangehörigen von einem steigenden 
Belastungsempfinden berichtet. Dies betrifft nicht nur Studierende, sondern auch das 
wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Personal. Hochschulen bilden einen Kontext, 
in welchem verschiedene Populationen Belastungen und signifikanten Herausforderungen 
ausgesetzt sind (vgl. Hofmann et al 2020).  

Organisationsentwicklung an Hochschulen unterliegt den besonderen Merkmalen und 
Gegebenheiten der Hochschulen als Expert*innenorganisationen und unterscheidet sich 
somit in einigen Punkten von der Art und Weise der Organisationsentwicklung, die in 
anderen Organisationen wie z.B. in Unternehmen oder Verwaltungen betrieben wird. In 
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diesem Artikel werden die besonderen und oftmals herausfordernden Rahmenbedin-
gungen für Organisationsentwicklung an hochschulischen Einrichtungen sowie wesentliche 
Gelingensbedingungen für Organisationsentwicklung inklusive Erfahrungen aus der (hoch-
schuldidaktischen) Praxis beleuchtet.  
 

Spezifika in der Organisationsstruktur an Hochschulen  
Die folgende Übersicht stellt die Spezifika der Organisation Hochschule und ihrer Akteur*in-
nen (inklusive den Auswirkungen für die Führung) dar: 
 

 
 
Abb. 1. Die Spezifika der Organisation Hochschule und ihrer Mitglieder sowie deren Bedeutung für Führung 
in Hochschulen (Püttmann 2013, S. 16). 
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Die Führung ist ein zentrales Element an Hochschulen auch in Bezug auf Organisations-
entwicklung und Veränderungsprozesse. Püttmann (2013) konstatiert, dass eine zentrale 
Herausforderung dabei die Vermittlung zwischen der Autonomie der Hochschulmitglieder 
und der Strategiefähigkeit im Interesse der Gesamtorganisation für Führungskräfte ist. Aus 
den Besonderheiten der Organisation Hochschule und ihrer Akteur*innen sind intensive 
Kommunikation und das Einbeziehen von Hochschulmitgliedern in Entscheidungsprozesse 
notwendige Elemente von adäquater Führung. 

Als theoretische Basis für Veränderungsprozesse an Hochschulen dienen die bekannten 
Ansätze von Karl Weick (1976) und Henry Mintzberg (1979). Im Organisationskonzept von 
Karl Weick (1976) werden Universitäten als „lose gekoppelte Systeme“ definiert, deren 
Systemelemente (die Fakultäten) sich durch eine hohe Autonomie und Unabhängigkeit 
auszeichnen (vgl. Euler & Seufert 2007). Im Modell der „professionellen Bürokratie“ von 
Henry Mintzberg (1979, 1983) werden die Hochschulen als eine „Organisation von 
Professionals“ (Expert*innenorganisation) definiert, denen aufgrund ihres spezialisierten 
Fachwissens ein hohes Maß an Selbstkontrolle übertragen wird. Unzureichende Koordi-
nations- und Kontrollmechanismen, um universitätsweite Zielsetzungen zu definieren und 
umzusetzen, sind daher systemimmanent. Diese organisationsspezifischen Besonderheiten 
erschweren Veränderungs- bzw. Innovationsprojekte, welche eine hochschulweite Strate-
gie verfolgen (vgl. Euler & Seufert 2007).  

Zwei der besonderen Merkmale in der Organisationsstruktur von Hochschulen werden 
nun näher beschrieben, da diese insbesondere Auswirkungen auf die Organisations-
entwicklung und deren Gelingen haben.  
 

Die Hochschule als Expert*innenorganisation  
Mintzberg (1979, 1983) bezeichnet den Organisationstyp der Expert*innenorganisation als 
„professional bureaucracy“. Expert*innenorganisationen zeichnen sich einerseits durch 
ihre Wissensintensität aus, da ihre Leistungserstellungsprozesse von dem personen-
gebundenen, z. T. hoch spezialisierten Wissen der Expert*innen abhängig sind, wie es 
beispielsweise bei Professor*innen, Forscher*innen oder Manager*innen komplexer 
Projekte der Fall ist. Zudem bezeichnend für Expert*innenorganisationen ist, dass 
Expert*innen zum eigentlichen Produkt bzw. zum eigentlichen Service werden. Das ist z. B. 
dann der Fall, wenn Spezialwissen auf individuelle Problemstellungen angewandt wird. Die 
Leistungserbringung und der Organisationserfolg in Expert*innenorganisationen beruhen 
demnach zu wesentlichen Anteilen auf dem personengebundenen Wissen und Können von 
Expert*innen, welche dieses Wissen wiederum in Wissensnetzwerken konstant erweitern 
und der Expertenorganisation zugänglich machen (vgl. Kels & Kaudela-Baum 2019).  

Erwähnenswert im Zusammenhang mit Expert*innen (hochqualifizierte und hoch-
spezialisierte Wissenschaftler*innen) an Hochschulen scheinen an dieser Stelle zwei 
Merkmale, die sogenannte „Hierarchie-Aversion“ – Grossmann (1997) versteht darunter: 
„Zur meist fehlenden Ausbildung in Management, Organisation und Leitung kommt noch 
das Prinzip der Kollegialität gleichrangiger Experten. Dieses besteht in einer ablehnenden 
Haltung gegenüber Hierarchien zugunsten eines kollegialen Umgangs auf gleicher Ebene, 
straffe Leitungsfunktionen sind eher verpönt.“ (Grossmann 1997 in Kels & Kaudela-Baum 
2019, S. 23). Ein weiters Merkmal, das in Bezug auf Organisationsentwicklung interessant 
scheint, ist der „Autonomieanspruch“. Demnach lassen sich Expert*innen aufgrund ihrer 
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Tätigkeit wie auch ihres Anspruchs an professionelle Autonomie nicht eng führen (vgl. Kels 
& Kaudela-Baum 2019).  

Bezogen auf Organisationsentwicklung und Veränderungsmanagement an Hochschulen 
spielt diese Autonomie insofern eine Rolle, dass sich Professor*innen stärker als in anderen 
Organisationen den Steuerungsvorgaben entziehen können (vgl. Hanft 2000 in Kühl 2007). 
Somit bedarf es eines hohen Maßes an Motivation, Freiwilligkeit und einer gewissen Kultur 
für Veränderungsprozesse an Hochschulen, wobei nachhaltige Veränderungen ohnehin nur 
mit diesem Willen dafür möglich sein können.  

Laut Kühl 2007 fällt im Vergleich zu Unternehmen auf, dass Hochschulen auf den Verlust 
ihres Ansehens (z.B. Abnahme der Publikationstätigkeit, Unzufriedenheit in der Lehre etc.) 
relativ zeitverzögert reagieren und dies nicht zum Anlass genommen wird, etwas zu 
verändern. Dies ist mitunter ein Grund, warum Veränderungsprozesse in Universitäten 
sicherlich schwieriger zu vollziehen sind als in Unternehmen (vgl. Kühl 2007).  
 

Lose gekoppelte Systeme an Hochschulen  
Entsprechend der Idee von Karl Weick (1976) handelt es sich bei Hochschulen um 
Organisationen, die aus lose gekoppelten Systemen bestehen.  

Altvater (2007) beschreibt fünf Subsysteme an Hochschulen, die lose miteinander 
gekoppelt sind: 
• Aufbauorganisation des Wissenschaftsbereiches (unterteilt in Forschung und Lehre) 
• Hochschulleitung mit Abteilungen und Stabstellen 
• Aufbauorganisation „Zentrale Hochschulverwaltung“ 
• Struktur der wissenschaftlichen Selbstverwaltung der Hochschule 
• Selbstverwaltung der Studierenden 
In Hochschulen sind nicht nur diese Bereiche lose miteinander gekoppelt, sondern auch 
innerhalb dieser einzelnen Bereiche (z.B. in den Fachbereichen) existieren wiederum 
Subsysteme ohne direkte Möglichkeit der Beeinflussung oftmals nebeneinander (vgl. 
Altvater 2007).  

Diese lose Koppelung bedeutet für die Hochschulen, dass die Basiseinheiten (Institute, 
Studiengänge, Abteilungen), die unterhalb der Fachbereiche/Fakultäten angesiedelt sind, 
über eine extrem hohe Autonomie verfügen. Obwohl die Hochschulleitung formal die 
Gesamtorganisation vertritt, gibt es für diese nur sehr begrenzte Möglichkeiten die lose 
gekoppelten Basiseinheiten zu steuern. Auch die Dekane in den Fachbereichen/Fakultäten 
haben wenig Steuerungseinfluss. Das zentrale Problem in dieser Organisationsstruktur ist, 
dass sich die jeweiligen Einheiten auf ihre eigenen Interessen fokussieren und somit eine 
Entwicklung der Gesamtorganisation nicht bedenken oder sogar dieser im Wege stehen. 
Zudem können Entscheidungsfindungsprozesse langwierig sein, was Innovationen eher 
hindert (vgl. Altvater 2007). 
 

Organisationsentwicklung als lernende Organisation  
„Eine lernende Organisation ist ein Ort, an dem Menschen kontinuierlich entdecken, dass 
sie ihre Realität selbst erschaffen. Und dass sie sie verändern können.“ (Senge 2011, S. 22) 

Das Modell der Lernenden Organisation wurde von Senge bereits Anfang der 90er-Jahre 
entwickelt und ist nach wie vor relevant für die Weiterentwicklung von Organisationen und 
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Hochschulen in volatilen Zeiten. Die lernende Organisation nach Senge hat fünf Disziplinen. 
Diese wurden getrennt voneinander entwickelt, sind aber in der Praxis nicht unabhängig 
voneinander und müssen alle umgesetzt werden, um eine lernende Organisation zu imple-
mentieren. Die fünf Disziplinen sind: 
 

Selbstführung und Persönlichkeitsentwicklung (Personal Mastery)  
Dies bedeutet die Fähigkeit seine wahren Ziele konsequent zu entwickeln, zu reflektieren 
und zu verwirklichen. Die eigene, persönliche Vision wird hier laufend vertieft und weiter-
entwickelt. Das Engagement einer Organisation zu lernen, kann immer nur so groß sein, wie 
das ihrer Mitglieder.  
 

Mentale Modelle  
Mentale Modelle sind tief verwurzelte Annahmen, Verallgemeinerungen, Bilder und 
Symbole, die großen Einfluss darauf haben, wie wir die Welt wahrnehmen. Mentale Modelle 
sind häufig unbewusst. Wichtig ist, diese an die Oberfläche zu holen und kritisch zu 
betrachten.  
 

Gemeinsame Vision  
Eine gemeinsame Vision zu entwickeln ist ebenso Teil der lernenden Organisation. Wenn 
Menschen eine gemeinsame Vision haben, dann wachsen sie über sich hinaus. Sie lernen 
aus eigenem Antrieb und nicht, weil man es ihnen aufträgt. 
 

Teamlernen  
Diese Art von Lernen entsteht dort, wo Menschen eigene Bilder hinterfragen und verwerfen 
und im Dialog gemeinsam mit anderen Neues denken. Laut Senge ist Teamlernen die Nagel-
probe dafür, ob Organisationen wirklich lernen werden.  
 

Systemdenken  
Systemdenken ist jene Disziplin, die alle anderen genannten Disziplinen miteinander 
verknüpft. Systemisches Denken stellt sicher, dass sich die Disziplinen eines Systems zu 
einem ganzheitlichen System verbinden. Systemdenken zeigt uns auch auf, dass wir nicht 
von der Welt getrennt sind (weder als Individuen noch als Organisationen).  
 
Die fünf Disziplinen können getrennt voneinander behandelt werden, es sind aber alle fünf 
Disziplinen notwendig, um eine lernende Organisation zu schaffen. Es gibt in einer lernen-
den Organisation ständig neue Wellen von Entwicklung und Experimenten.  
 

Hochschuldidaktik, Organisationsentwicklung und Lernende 
Organisation  

„Wenn Hochschulprozesse die Lehre mitdenken, wird Hochschuldidaktik zum Motor der 
Entwicklung im Kernelement Lehre“ (Heuchemer et al. 2020). Hochschuldidaktik als Theorie 
und Praxis des Lehrens und Lernens an Hochschulen ist sehr eng mit den Werten der 
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Akteur*innen der Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden sowie deren Lehr- und 
Lernkulturen verbunden (vgl. Heuchemer et al. 2020). Laut Heuchemer et al. (2020) sind in 
den letzten Jahren die Anforderungen der Gesellschaft an die Hochschulen im Bereich der 
Lehre gestiegen. Die Autor*innen folgern, dass somit die Hochschuldidaktik eine wesent-
liche Rolle einnimmt. Zudem verlangen die zunehmenden Digitalisierungsprozesse in der 
Hochschullehre der Hochschule als Institution selbst sowie deren Lehrenden und 
Studierenden Resilienz und Innovationsbereitschaft ab. Daraus wiederum ergeben sich 
neue Ansprüche an die Hochschullehre, Hochschuldidaktik und die Professionalisierung der 
Lehrenden. Dies kann durch Veränderungsprozesse und Methoden der Organisations-
entwicklung vorangetrieben werden. Das Modell der lernenden Organisation von Senge gibt 
hier gute Anhaltspunkte, wie dies in die Praxis umgesetzt werden kann. Auch die Beson-
derheiten von Hochschulen als Expert*innenorganisationen wie auch als lose gekoppelte 
Systeme können durch das Modell von Senge gut abgebildet werden und das Modell bietet 
somit einen sinnvollen und hilfreichen Rahmen, um auch Hochschulen weiterzuentwickeln.  

Bezüglich des ersten Bereiches der Selbstführung und Persönlichkeitsentwicklung kann 
angemerkt werden, dass Lehrende an Hochschulen an sich Expert*innen sind und sich 
durch hohe Wissensintensität auszeichnen. Die Affinität zu Weiterbildung könnte also 
grundsätzlich angenommen werden sowie auch hohe intrinsische Motivation im eigenen 
Fach. Lehrende an Hochschulen sind aber durchwegs nicht explizit in der Didaktik 
ausgebildet. Zur persönlichen Weiterentwicklung könnte angenommen werden, dass 
Lehrende Weiterbildungen besuchen, um ihre eigenen Kompetenzen in der Didaktik zu 
erweitern. In der Praxis zeigt sich allerdings, dass dies meist nicht ausreicht, um innovative 
Lehr- und Lernformen auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen. Das Thema der 
tatsächlichen Lehr- und Lerninnovationen ist viel komplexer (vgl. z.B. Laksov et al. 2008). 
„The process of influencing teachers’ thinking should include working with the communities 
within which they practise“ (Laksov et al. 2008, S. 121). Laksov et al. (2008) sprechen von 
„communities of practice“. Ebenso schildern Laksov et al. (2008), dass es nicht ausreicht, 
Individuen zu schulen (im Sinne der „Personal Mastery“ nach Senge), sondern auch das 
Teamlernen („communities of practice“) und langfristig auch die gemeinsame Vision im 
eigenen Department, am eigenen Lehrstuhl mitgestaltet werden müssen. Wichtig ist hier 
auch das Zugehörigkeitsgefühl und das gemeinsame Commitment einer Gruppe zu einer 
Sache wie zum Beispiel der Gestaltung und Qualität der eigenen Lehre.  

So können Gruppen, die auch informell zusammengestellt sein können, gemeinsam die 
positive Bedeutung der Lehre an der Hochschule stärken und gemeinsam die Weiter-
entwicklung der eigenen Lehre in den Fokus rücken. Die gemeinsame Vision, welche von 
der Hochschulleitung vorgegeben wird, kann so in die praktische Umsetzung kommen und 
gelebt werden.  

Dem Konzept der communities of practice zufolge kann und soll Organisations-
entwicklung und Veränderungsmanagement im Hochschulsektor sich von top-down gelei-
teten Initiativen weg hin zu Weiterentwicklung durch Dialog und Zusammenarbeit ent-
wickeln. Im Rahmen der communities of practice wird ein Dialog über das Thema Lehren 
und Lernen initiiert (vgl. Laksov et al. 2008). Dies hilft in Hochschulen auch bezüglich des 
Umgangs mit der Hierarchie-Aversion (die im ersten Teil dieses Artikels beschrieben wurde). 
Durch communities of practice können mentale Modelle gemeinsam besprochen und 
sichtbar gemacht werden und auch das systemische Denken wird geschult. 
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Durch den von Laksov et al. (2008) beschriebenen Prozess werden alle fünf Disziplinen 
abgedeckt und es entsteht die Möglichkeit, dass sich auch wirklich eine lernende Organisa-
tion entwickelt.  
 

Gelingensbedingungen für Organisationsentwicklung an Hochschulen – 
Beispiele für Organisationsentwicklung in den Systemebenen  

Im Folgenden wird anhand der Systemebenen beschrieben, was getan werden kann, um 
Organisationsentwicklung speziell im Bereich der Hochschuldidaktik voranzutreiben. Hier 
werden Konzepte, Ansätze und Beispiele aus der Praxis sowie Erfahrungen dazu aus der 
Fachhochschule Oberösterreich (FH OÖ) beschrieben.  
 

Makro-Ebene 
Was kann auf Makro-Ebene getan werden, um Organisationsentwicklung an der 
Hochschule in der Hochschuldidaktik weiterzutreiben?  

Auf Makro-Ebene muss die Hochschulleitung eine klare Strategie zur Lehre verab-
schieden und diese allen Lehrenden der Hochschule zugänglich machen. Weiters sollten 
Projekte zur Umsetzung der Strategie ins Leben gerufen werden und Verantwortliche dafür 
ernannt werden. Abteilungen zur Weiterentwicklung der Hochschuldidaktik müssen 
institutionalisiert werden. So gibt es beispielsweise an der FH OÖ eine klare Strategie 2030 
für die Hochschule allgemein und die Lehre im Speziellen. Die Abteilung TOP Lehre (Zentrum 
für Hochschuldidaktik und E-Learning) wurde 2015 gegründet und bildet einen überfakul-
tären Rahmen, in dem Themen zur Hochschuldidaktik behandelt werden, die Umsetzung 
der Strategie in einzelnen Bereichen vorangetrieben wird und eine Anlaufstelle für Lehren-
de zum Thema Lehre institutionalisiert wurde.  

Die Hochschulleitung muss im Rahmen der Hochschuldidaktik auch Ressourcen für die 
Weiterentwicklung der eigenen Lehre schaffen. Dazu gehören z.B. ein Weiterbildungs-
programm in der Hochschuldidaktik für die Weiterentwicklung der Personal Mastery nach 
Senge. Weiters können Lehrpreise für ausgezeichnete Lehre ins Leben gerufen werden.  

Um Innovationen in der Lehr- und Lernkultur der Hochschule zu verankern, werden an 
der FH OÖ E-Learning Projekte von der Hochschulleitung ermöglicht. Diese (bottom-up) 
Projekte werden aus „Risikokapital“ finanziert und schaffen einen Raum, in dem Neues 
versucht und umgesetzt werden kann. Dies fördert nach Senge wiederum die Weiter-
entwicklung von mentalen Modellen (was funktioniert in der Lehre und was nicht?) und 
auch die Personal Mastery einzelner Lehrenden sowie das Teamlernen, sofern Projekte 
über Fachgrenzen hinweg gemeinsam umgesetzt werden.  

Durch die gemeinsame Strategie und die laufende Kommunikation dieser sowie auch der 
Institutionalisierung von Abteilungen für Hochschuldidaktik (inkl. E-Learning) gibt die 
Hochschulleitung einen Rahmen vor, in dem sich die lose gekoppelten Systeme (Abteilun-
gen, Institute und Fakultäten) der Hochschule sowie auch einzelne Expert*innen innerhalb 
der Fakultäten und Studiengänge bewegen und positionieren können.  
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Meso-Ebene 
Auch auf der Meso-Ebene stellt sich die Frage, wie sich einzelne Disziplinen nach Senge 
abbilden lassen. Die Meso-Ebene wird an der Fachhochschule durch die Studiengänge/ 
Departments vertreten. In den Studiengängen wird versucht durch gemeinsame communi-
ties of practice die Lehre in den Fokus der Weiterentwicklung zu legen. Hierzu können „Lehr-
jour-fixes“ eingeführt werden, in denen Lehrende sich fokussiert über die Lehre, neue Ideen 
und deren Umsetzung in der Lehre austauschen. Wichtig ist hier auch, dass besprochen 
werden kann/darf/soll, was nicht funktioniert und welche Gründe dies haben könnte. 
Weiters sollten Studiengänge die „learning journey“ ihrer Studierenden im Blick haben und 
auch den Austausch mit Studierenden darüber sichern, was für Studierende in der Lehre 
gut funktioniert und was auch nicht. Dies kann einerseits über formale Feedbackprozesse 
passieren, aber auch durch Fokusgruppen, welche mit ausgewählten Studierenden regel-
mäßig stattfinden (vgl. Ehrenstorfer et al. 2022). Die offene Kommunikationskultur inner-
halb eines Departments/Studienganges sowie auch mit den Studierenden unterstützt die 
Weiterentwicklung auf vielen Ebenen und kommt gleichzeitig auch der Hochschule als 
Expert*innenorganisation entgegen. Innerhalb einzelner Studiengänge können Themen aus 
der Fachdidaktik gut diskutiert werden.  
 

Mikro-Ebene 
Auf der Mikro-Ebene sind die individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrende zu 
nennen. Dies kann in der Didaktik im Allgemeinen angeboten werden, in der Fachdidaktik 
oder auch in Bezug auf den Umgang mit Gruppenprozessen, etc. Wichtig ist hier, die 
Anschlussfähigkeit der gelernten Themen in den Weiterbildungen durch „Lehr-jour-fixes“ 
(wie bei der Meso-Ebene beschrieben) auch sicherzustellen. Innovationen können von 
einzelnen Lehrenden in von der Hochschule geförderten Projekten (wie z.B. bei der Makro-
Ebene beschriebenen E-Learning-Projekten) umgesetzt werden. Hierzu wird auch die 
Fehlerkultur weiterentwickelt, es dürfen explizit Fehler passieren. Auf der Mikro-Ebene ist 
auch besonders dem „onboarding“ von neuen Lehrenden Augenmerk zu schenken. Die 
Lehr-Lernkultur der jeweiligen Hochschule (die Strategie dazu), wie auch des Departments 
(Umsetzung der Strategie im Department bzw. auch Fragestellungen wie z.B.: „Wie 
definieren wir hier gute Lehre? Wie gehen wir mit unseren Studierenden um? Wie leben 
wir dies?“) sind hier konkret zu kommunizieren. Möglichkeiten für individuelles Coaching/ 
Mentoring oder auch kollegiale Hospitation dürfen hier ebenso nicht vergessen werden, da 
diese einen wichtigen Beitrag liefern können, um Weiterbildungsmaßnahmen auch tatsäch-
lich umzusetzen. Wenn in Weiterbildungsmaßnahmen Kolleg*innen aus anderen Diszipli-
nen kennen gelernt werden, so entspannt dies einerseits etwas die eigene, vielleicht enge 
Sichtweise der Fachdisziplin und es können für die Weiterentwicklung der Hochschule auch 
über Fachgrenzen hinweg wichtige Kontakte geknüpft werden. Auch eine kollegiale Hospi-
tation kann über Fachdisziplinen hinweg stattfinden und hier neue Perspektiven eröffnen.  
 

Zusammenfassung 
Organisationsentwicklung an Hochschulen bietet Chancen, um auf die jeweils aktuellen 
Herausforderungen der Zeit zu reagieren und sich als lernende Organisation weiter-
entwickeln zu können. Wesentlich bei diesen Veränderungsprozessen ist, dass die besonde-
ren Rahmenbedingen und Spezifika der Organisation Hochschule berücksichtigt werden. 
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Maßnahmen der Organisationsentwicklung können auf den unterschiedlichen Systemebe-
nen verankert sein und angewandt werden. Eine Erkenntnis ist, dass es ausschlaggebend 
ist, zusätzlich zu Schulungen und Weiterbildungen auch das Teamlernen („communities of 
practice“) und langfristig auch die gemeinsame Vision sowie die Lehr- und Lernkultur am 
Institut/Studiengang zu fördern. Den Themen im Bereich der Hochschuldidaktik als Motor 
der Entwicklung im Kernelement Lehre kommt somit eine hohe Bedeutung im Rahmen der 
Organisationsentwicklung zu.  
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Diversität im Studiengang:  
Wer weiß damit umzugehen? 

 
 

Summary: Studienprogrammleitungen stellen eine einflussreiche Zielgruppe zur Initi-
ierung von Wandelprojekten an Hochschulen dar. Sie werden vielerorts als einflussreiche 
Vorbilder gesehen, die die Veränderung bestehender Routinen und Handlungsweisen in 
ihren Institutionen plausibel begreifbar machen können. Programmleitungen fühlen sich 
von ihren Hochschulen allerdings nicht immer in ausreichendem Maße unterstützt. Die 
Entwicklung geeigneter Trainings- und Qualifizierungsmaßnahmen gestaltet sich für diese 
Zielgruppe ob ihres Expert*innenstatus durchaus herausfordernd. Mehrstufige Formate, 
die sowohl Wissen vermitteln, Austausch und Reflexion forcieren sowie ein Umlegen der 
Thematik auf eigene konkrete Problemstellungen ermöglichen, erscheinen jedenfalls ange-
bracht. 

 
 

Einleitung 
Die Erhöhung der sozialen Durchlässigkeit und die Erschließung von nicht-traditionellen 
Studierendengruppen sind seit jeher strategische Zielsetzung österreichischer Fachhoch-
schulen (FH) (FHG). Spätestens seit der Implementierung der Nationalen Strategie zur 
sozialen Dimension in der Hochschulbildung (2017) sind alle Hochschulsektoren gleicher-
maßen aufgefordert, ein höheres Augenmerk auf integrativeren Zugang, Durchlässigkeit 
und Studienerfolg von unterrepräsentierten Gruppen zu legen. Die institutionelle Imple-
mentierung der sozialen Dimension soll durch die bestehende Hochschulgesetzgebung 
(u. a. FHG, UG 2002) über den Fachhochschulentwicklungs- und Finanzierungsplan sowie 
an den Universitäten über die Leistungsvereinbarungen angestoßen bzw. abgesichert 
werden (BMBWF 2019). 

Trotz eines durchwegs klaren Bekenntnisses der österreichischen Hochschulleitungen zu 
Thematiken der Inklusion und des Diversitätsmanagements (IDM) gilt es als herausfordernd, 
für dieses Thema zu sensibilisieren und inklusive Praktiken in den Studienprogrammen zu 
implementieren (Park & Preymann 2022).  

Studienprogrammleitungen haben als Teil des mittleren Managements an vielen Hoch-
schulen eine einflussreiche und zentrale Rolle inne (Jones 2011) und werden vielerorts als 
Meinungsbildner*innen wahrgenommen. Einerseits verfügen sie neben formalen Durch-
griffsmöglichkeiten häufig auch über ein hohes Maß an informeller Macht und Einfluss-
möglichkeit (Ehrenstorfer et al. 2015). Andererseits müssen sie ein vielfältiges Aufgaben-
portfolio überblicken, das zahlreiche Stellschrauben für die Initiierung von Veränderung 
bietet: Es umfasst in vielen Fällen die Gestaltung der Curricula, die reibungslose und 
qualitätsvolle Organisation des Studienbetriebs, Sicherung der wissenschaftlichen Qualität, 
Durchführung eigener Lehrveranstaltungen, Beziehungspflege mit Key-Stakeholdern sowie 
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Teamführung bis hin zur Auswahl neuer Mitarbeitenden. An manchen Hochschulen ist es 
auch Aufgabe der Studienprogrammleitungen, ihre Studiengänge (mit einer immer hetero-
gener werdenden Studierendenschaft) zu füllen und den erfolgreichen Studienverlauf der 
Studierenden sicherzustellen. Diversitäts-Management und Inklusion wird somit zu einer 
immer kritischeren Verantwortlichkeit von Studienprogrammleitungen. Um Änderungen im 
Bereich Studienorganisation und Lehre nachhaltig umsetzen zu können, braucht es daher 
die Fürsprache und das Commitment dieser einflussreichen Personengruppe.  

Aber auch in dieser Zielgruppe wird IDM und die Sinnhaftigkeit der zu setzenden 
Maßnahmen mitunter angezweifelt. Es gilt daher, von der Sinnhaftigkeit anstehender und 
notwendiger Change-Maßnahmen zu überzeugen, um einen nachhaltigen Veränderungs-
prozess einleiten und absichern zu können. 

 

Ein Prozess der Sinnfindung 
Situationen, in denen Altbewährtes nicht mehr gilt, lösen Unsicherheiten unter den 
handelnden Akteur*innen aus. Das Sensemaking-Konzept (Weik 1995) gibt Aufschluss, wie 
neue, zunächst irritierenden Umweltreize unter Berücksichtigung vergangener Ereignisse 
und Erfahrungen in die eigene konstruierte Sicht der Welt plausibel eingepasst werden, um 
erneut Leistungsfähigkeit und Effizienz zu erreichen. Diese Anstrengung wird stark durch 
sozialen Austausch getrieben. Wechselseitiger Dialog, wie andere Situationen und Ereig-
nisse wahrnehmen, beeinflusst die Interpretationsmuster der Einzelnen. Um die in diesem 
Prozess entstehenden Spannungen aufzulösen, reagieren betroffene Personen unter-
schiedlich und in Abhängigkeit davon, wie sinnvoll und plausibel ein Impuls wahrgenommen 
wird (Degn 2018, Weik 1995). Insbesondere Führungskräfte können entscheidend mit-
beeinflussen, wie Mitarbeitende Veränderungsimpulse wahrnehmen und sie dabei unter-
stützen, neuen Sinn für bestimmte Tätigkeiten und die Etablierung neuer Routinen zu 
finden (Gioia & Chittipeddi 1991). Sinnfindung passiert somit durch individuelle Bewertung 
der wahrgenommenen Veränderungsimpulse. Um Menschen von der Bedeutsamkeit der 
angestrebten Zielsetzung zu überzeugen, hilft es eingängige Argumente aufzubereiten, um 
die Plausibilität der Veränderungsnotwendigkeit zu verdeutlichen und so eine Verhaltens-
änderung anzuregen.  

 

Methodisches Vorgehen 
Erkenntnisse zum Sensemaking-Prozess konnten im Rahmen eines dreijährigen internatio-
nalen Projekts zu Inklusion und Diversitätsmanagement (IDM) an Hochschulen mit Hilfe 
eines Mixed-Methods-Zugangs gewonnen werden. Einerseits wurden im Frühjahr 2018 in 
einer vergleichenden Umfrage Einstellungen zu IDM unter Studienprogrammleitungen an 
vier europäischen Hochschulen in Deutschland, Großbritannien, Finnland und Österreich 
(n=89) erhoben. Zusätzlich wurden über einen Zeitraum von zwei Jahren Daten im Zuge von 
sechs jeweils 60- bis 120-minütigen Fokusgruppen-Diskussionen mit Studienprogramm-
leitungen gesammelt und inhaltsanalytisch aufbereitet. Studienprogrammleitungen 
wurden in diesem Prozess über ihre Erfahrungen und Wahrnehmungen in Bezug auf ein 
durchlaufenes mehrstufiges Diversitätstraining befragt. Des Weiteren wurden im Prozess 
beobachtete Einstellungsänderungen reflektiert und Gründe dafür aufgespürt.  
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Geeignete hochschulische Qualifizierungsmaßnahmen für das mittlere 
Management 

Die Sinnhaftigkeit des Einsatzes von inklusiven Lehr-/Lernmethoden erschließt sich nicht 
allen Lehrenden. In der 2018 durchgeführten Studie zu Einstellungen von Studienpro-
grammleitungen zu Diversitätsmanagement wurden auch damit verbundene Heraus-
forderungen und Unterstützungspotenziale erhoben. 17 % der österreichischen Befragten 
waren von der Sinnhaftigkeit inklusiver Praktiken in der Lehre nicht überzeugt. 45 % waren 
der Meinung, dass das Qualitätsniveau durch den Einsatz inklusiver Praktiken sinken würde. 
Mehr als die Hälfte meinte, dass die Implementierung einschlägiger Maßnahmen schwierig 
sei, nur 37 % können einen klaren Mehrwert für den eigenen Studiengang erkennen, 56 % 
verbinden den Einsatz inklusiver Praktiken mit einem Mehraufwand. Gleichzeitig wird auf 
notwendigen Unterstützungsbedarf durch die Hochschule hingewiesen; nur ein Viertel der 
Befragten fühlte sich optimal von Seiten der eigenen Hochschule unterstützt. Aus einer 
zusätzlich durchgeführten qualitativen Befragung ging hervor, dass sich Studienpro-
grammleitungen konkrete Hilfestellungen bzw. Lösungsansätze im Bereich Diversitäts-
management und in der damit verbundenen Führungs- und Coaching Funktion erwarten.  

Qualifizierungsmaßnahmen gelten grundsätzlich als probates Mittel, um Kompetenzen 
zu stärken und Wissen zu erweitern. Doch sind sie auch ein geeignetes Medium, um 
Sinnfindungs-Prozesse im mittleren Management in Gang zu setzen?  

Aufgrund der geringen Vergleichbarkeit der Rolle von Studienprogrammleitungen 
einerseits und ihrer Sozialisation als wissenschaftliche Expert*innen in einer professionellen 
Bürokratie (Mintzberg 1979) andererseits, erweist es sich als besonders herausfordernd, 
effektive Qualifizierungsangebote für das mittlere Management an Hochschulen zu 
schnüren. Besonders traditionelle Schulungsmethoden (wie Seminare) zeigen sich häufig als 
ungeeignet zur Unterstützung der professionellen und persönlichen Weiterentwicklung des 
mittleren Managements an Hochschulen (Thorpe & Garside 2017, Floyd 2016, Murphy & 
Curtis 2013, Vilkinas & Cartan 2015). 

Zur Unterstützung von Sinnfindung braucht es zusätzlich zur Vermittlung von 
facheinschlägigem Know-How vor allem Methoden zur Stärkung der Selbst-Reflexions-
kompetenz, die es ermöglicht bisherige Praktiken und Handlungsweisen kritisch zu 
hinterfragen. Ziel von IDM-Qualifizierungsangeboten sollte somit Unterstützung und 
Kompetenzerwerb in Bezug auf die tägliche Diversitätsarbeit am Studiengang und die damit 
verbundenen Herausforderungen (z.B. barrierefreie Lehr-/Lernmaterialen bzw. Prüfungs-
verfahren) sein, um den Studienerfolg einer immer heterogeneren Studierendenschaft 
nachhaltig abzusichern. 

 

Ausgestaltung von Qualifizierungsmaßnahmen 
Ergebnisse der qualitativen Befragung deuten darauf hin, dass Schulungs- und 
Unterstützungsangebote mehrstufig angeboten werden und niederschwellig zugänglich 
sein sollten. Sie sollten theoretischen Input mit der Möglichkeit zur (Selbst-)Reflexion unter 
Peers anbieten, Erfahrungsaustausch zu aktuellen Herausforderungen ermöglichen und 
gleichzeitig die Entwicklung neuer, kontextsensibler Praktiken im eigenen Umfeld 
unterstützen sowie ein Umlegen der Thematik auf eigene konkrete Problemstellungen 
ermöglichen. 

  



198 Preymann/Welp-Park, Diversität im Studiengang 

 Erziehung und Unterricht • März/April 3–4|2023 

Ein Qualifizierungs-Paket könnte somit folgende Teile umfassen:  
• Themenspezifische Präsenz-Workshops: Ziel sollte einerseits die Vermittlung einer 

theoretischen Basis und andererseits vor allem der Austausch mit Kolleg*innen und die 
Entwicklung von Problemlösungsansätzen in der Gruppe sein. Erfahrungen der Studien-
programmleitungen zeigen, dass kürzere Settings in der Regel besser aufgenommen 
werden. Neben kurzen inhaltlich-thematischen Inputs und Diskussionsformaten, die den 
Austausch mit Kolleg*innen fördern, wird die Ausarbeitung konkreter „Action Plans“, die 
die konkrete Umsetzung von diversitätsbezogenen Maßnahmen im Studiengang 
forcieren, als besonders hilfreich bewertet.  

Insbesondere der Erfahrungsaustausch über Disziplinen hinweg wurde durchwegs als 
bereichernd, aber auch als sehr herausfordernd empfunden, weil sich Diskurse und 
kulturelle Unterschiede sowie Einstellungen und Problemlagen auch sehr unterschied-
lich darstellen. Andererseits können bereits vorhandene Lösungen auch relativ einfach 
in andere Bereiche transferiert werden. Als besonders wertvoll wurde daher das 
gemeinsame Reflektieren angewandter Praktiken wahrgenommen.  

• E-Learning: Mittels E-Learning werden selbständig und nach Bedarf Themen weiterver-
folgt bzw. erarbeitet. Es ermöglicht, das im Workshop Besprochene weiter zu vertiefen 
und Lösungsmöglichkeiten z.B. für Herausforderungen rund um den Ausbildungspfad 
heterogener Studierendengruppen aufzuzeigen. Praktische Handlungsanleitungen 
sollten theoretisch fundiert aufbereitetet werden. Konkrete Fragestellungen sollten 
sowohl aus Studierendensicht als auch aus Sicht der Studiengänge reflektiert werden.  

E-Learning Angebote ermöglichen hohe Flexibilität. Sie sollten modular aufgebaut 
sein, so dass eine Fokussierung auf bestimmte Themenbereiche ebenso möglich ist wie 
eine zeitaufwändigere Durcharbeitung des gesamten Kurses. Das Angebot sollte 
möglichst niederschwellig zur Verfügung gestellt werden und eine Teilnahme auch ohne 
Anmeldung möglich sein. 

 
Abb. 1: E-Learning: Beispiel eines modular aufgebauten, frei zugänglichen Moodle-Kurses zum Thema 
„Inclusive Curricula“2 [Bildquelle: enhanceidm.eu] 
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Abb. 2: E-Learning: Beispiel eines modular aufgebauten, frei zugänglichen Moodle-Kurses zum Thema 
„Stärkung der Zugehörigkeit von (nicht-traditionellen) Studierenden“3 [Bildquelle: entrants.eu] 

 
• Eine begleitende Materialiensammlung (Repositorium) kann Unterlagen niederschwellig 

zur Verfügung stellen. Methoden-Anleitungen (z.B. zu verschiedenen Lehr/Lern-Settings, 
inklusiven Assessment-Methoden etc.), Checklisten oder Vorschläge zur Gestaltung 
eines inklusiven Curriculums können so zugänglich gemacht werden3. Vorgestellte Tools 
können von allen Hochschulangehörigen zu unterschiedlichen Fragestellungen einge-
setzt werden. 
 

Zusammenfassung 
Letztlich können Sensemaking-Prozesse nicht zu unreflektierter Übernahme neuer Hand-
lungsmuster führen. Es geht vielmehr um die Herstellung von Plausibilität, die sich für jeden 
anders darstellt. Rechtliche Vorgaben, Richtlinien und Verordnungen – wie beispielsweise 
Maßnahmen, die mit der Implementierung der nationalen Strategie zur sozialen Dimension 
in Österreich einhergehen – zwingen Betroffene dazu, sich mit der Thematik auseinander-
zusetzen.  

Vor allem Studienprogrammleitungen haben aufgrund ihrer fachlichen Autorität und der 
damit verbundenen Vorbildwirkung Möglichkeiten, auf Kolleg*innen einzuwirken und so 
einen nachhaltigen Change-Prozess anzuleiten, der eine Verhaltensänderung plausibel 
erscheinen lässt und Anpassung an neue Rahmenbedingungen erstrebenswert macht. 
Programmleitungen können soziale Interaktion unterstützen und Kolleg*innen dazu anlei-
ten, Erfahrungen und Sichtweisen untereinander auszutauschen.  

Selbsterklärend müssen Programmleitungen zuerst allerdings selbst von der Notwendig-
keit der Veränderung überzeugt sein. Für die plausible und glaubhafte Vermittlung der 
notwendigen und sinnvollen Änderungen braucht es zusätzliche Anstrengung, für die 
Programmleitungen nicht immer in ausreichendem Maße vorbereitet sind. Obwohl 
Hochschulen in hohem Maße auf die Erfahrung, Expertise und letztlich die Performance 
ihrer Studienprogrammleitungen angewiesen sind, erfahren diese bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit und den damit verbundenen Herausforderungen vergleichsweise geringe 
institutionelle Unterstützung.  

In mehrstufigen Qualifizierungsmaßnahmen gilt es, vielfältige Argumente, die für 
Veränderung sprechen, zu reflektieren und unterschiedliche Praktiken zur Diskussion zu 
stellen. Aufgrund des Austauschs mit dem Umfeld kann die selektive Wahrnehmung 
erweitert und können etablierte Handlungsmuster hinterfragt, aufgebrochen und verän-
dert werden. In Trainingsmaßnahmen können Stereotype so aufgedeckt und implizite 
Verhaltensmuster sowie Glaubenssätze sichtbar gemacht werden. Zusätzlich können in frei 
zugänglichen E-Learning Programmen sowie in Repositorien konkrete Methoden aufbe-
reitet und angeleitet werden. 
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ANMERKUNGEN 
 

1 The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein. 

 
2 Link zum E-Learning Kurs: https://assessment.fh-ooe.at/course/view.php?id=430 
3 Link zum E-Learning Kurs: https://assessment.fh-ooe.at/course/view.php?id=1016 
4 Ein Beispiel: https://idmtoolbox.eu/ 
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Birgit Szczyrba 

Hochschuldidaktik als Motor einer Hochschule 
in Bewegung 

 
 

Summary: In der Historie und im Anspruch der Hochschuldidaktik liegt begründet, dass 
sie sich nicht mit dem Status-Quo der Hochschullehre auf individueller, interaktioneller 
oder systemischer Ebene zufriedengibt. Daher agiert Hochschuldidaktik als Wissenschaft 
und Profession, um Kulturveränderungen im Lehren und Lernen zu begleiten, Lehrstruk-
turen durch Weiterbildungsprogramme und Studiengangsrevisionen zu verändern, 
diversitätsorientierte Zugänge zum Lernen zu öffnen und damit schließlich Hochschule und 
Gesellschaft transdisziplinär und nachhaltig zu verbinden. 

 
 

Einleitung 
Hochschuldidaktik als in den 1970er-Jahren entstandenes Wissenschaftsgebiet ist spätes-
tens seit Beginn der 2000er-Jahre Teil des Systems Hochschule geworden. In welchem 
Verhältnis sie zur jeweiligen Hochschule steht, hängt von deren organisationaler Verfasst-
heit und Lehrstrategie ab. Hochschuldidaktik wirkt in ihrer theoretischen und praktischen 
Zuständigkeit für die Bildung und Ausbildung an Hochschulen und ihrem sich daraus 
ergebenden Selbstverständnis als Katalysator für Organisationsentwicklungsprozesse der 
„lernenden Hochschule“. Sie erzeugt insbesondere durch Beratung und Qualifizierung von 
Lehrenden auf der Mikroebene, auf der Mesoebene der Curriculumentwicklung mit Stu-
diengangteams/Fakultäten und auf der Makroebene der Hochschulentwicklung (Academic 
Development) Reflexionspotential, ergründet neue Handlungsspielräume und bereitet 
Raum für Innovationen. 

 

Hochschuldidaktik und Hochschulprofil im Verhältnis 
Hochschuldidaktik ist die „[...]wissenschaftliche Reflexion und theoriegeleitete Verände-
rung des Lehrens und Lernens an Hochschulen. Sie [...] reflektiert die Beziehung von Lehren 
und Lernen von der Gegenstandsstruktur der Wissenschaft her. Sie organisiert nach eigener 
Logik Begründungswissen zu der Frage, unter welchen gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen, für welche Zielgruppen von Lernenden und für welche Abnehmer der Lern-
prozesse, welches wissenschaftliche Wissen zu welchem Zeitpunkt im Studium in welchen 
Räumen und auf welchen Wegen und mit welchen Medien sinnvoll ist“ (Reis, 2013, S. 21). 
Wenn Hochschulentwicklungsprozesse die Lehre mitdenken, wird die Hochschuldidaktik 
zum Motor der Entwicklung (Szczyrba et al., 2012), eine Rolle, die je nach Hochschulprofil 
und (dahinter liegenden) Werten unterschiedlich möglich wird. Daraus ließe sich für die 
Hochschulentwicklung folgern: Nur wenn die Entscheider*innen über Lehrstrukturen ihre 
Werte geklärt haben, können authentische Hochschulprofile entstehen, die durch Praxis 
und Habitus (Huber, 2009) die Kultur einer Hochschule und ihrer Lehre beeinflussen 
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können. Welche Rolle spielt die Hochschuldidaktik für diese Praxis? Hochschuldidaktik 
agiert in ihrem hochschulischen Zuständigkeits- und Leistungsbereich als Wissenschaft und 
Profession. Aus dieser Stärke heraus regt sie Kulturveränderungen an Hochschulen an und 
begleitet sie dabei. Diese Kulturveränderungen führen durch die weite Beteiligung vieler 
Akteure zu Veränderungen der Strukturen für gute Lehre. Dazu sind Partizipation und 
Wertschätzung allen Beteiligten gegenüber konstitutiv. Erst in Lehrstrukturen, die Vielfalt 
und Diversität aufgreifen, die Inklusion ermöglichen und Kooperation fördern, öffnen sich 
nachhaltig Zugänge zum Lernen für Studierende, die im „Regelbetrieb“ ihr Potential nicht 
entfalten könnten. So wird deutlich, dass Lernerfolg von angemessenen Lehrstrukturen 
abhängt. Und so verändern Hochschulen ihre Profile vor einem wertebezogenen Hinter-
grund und führen ihre Studierenden an das Mitgestalten der Gesellschaft heran. 

 

Strukturentwicklung vom Lehren zum Lernen 
Vieles hat sich in den letzten Jahrzehnten im Zuge des hochschuldidaktisch initiierten Shift 
from Teaching to Learning entwickelt: Heute entsprechen Studiengänge der Progression 
des studentischen Lernens; Workloads richten die Aufmerksamkeit auf das Lernen statt auf 
das Lehren; Module als Lerneinheiten mittlerer Größe sorgen für variationsreiche Lern-
szenarien, Kreditpunkte würdigen Lernaktivitäten. Das ECTS-System macht Studierende in 
ihrem Lernprozess zu Protagonist*innen, durch studienbegleitende Prüfungen manifestiert 
sich Lernen in Leistung, aus Lehrveranstaltungen werden Lernveranstaltungen (Wildt, 
2005). Veränderte Lehrstrukturen sorgen darüber hinaus für eine veränderte Orientierung 
in Lehrveranstaltungen: fachlich, gesellschaftlich und didaktisch geformte Ziele stehen auf 
der Tagesordnung. 

 

Kulturentwicklung muss mit Strukturentwicklung einhergehen 
Wenn Lehre aus der Perspektive des Lernens durchdacht wird (Schneider et al., 2009) und 
Lehrstrukturen sich verändern, treten die (alten) Lehr- und Lernkulturen in den neuen 
Strukturen als hinderlich oder förderlich hervor. Hochschuldidaktische Beratung und Quali-
fizierung von Lehrenden als Individuen sind ein gängiges Angebot, um Handlungsfähigkeit 
und Qualität in neuen Lehrstrukturen zu erreichen. Ein Kulturwandel ergibt sich jedoch nicht 
aus einzelnen Aktivitäten. Eine Kultur steht im Kontext von Praxis und Habitus, der sich 
mitverändern muss (Huber, 2009, S. 19). Kulturen können nicht isoliert von formalen Lehr-
strukturen bearbeitet werden. Lehr- und Lernkulturen zu verändern bedeutet, von den 
Routinen und den bisher anerkannten Mitteln und Zielen abzuweichen, um Entwicklung zu 
ermöglichen. Wissenschaftsgeleitet auf gesellschaftliche Veränderungen und Bedarfe ein-
zugehen, ist eine hohe Anforderung an Hochschulen, denn sie müssen sich als Experten-
organisationen mit loser Kopplung (Baecker, 2011, S. 206ff.) und mit hoher Orientierung 
der einzelnen Lehrenden an ihren jeweiligen scientific communities bewegen. Das Selbst-
verständnis der Lehrenden wie auch der Studierenden wird irritiert; Hochschulleitungen, 
die sich auf den Weg machen, ihre Hochschule zu bewegen, müssen mit Widerständen 
rechnen. Eine Hochschuldidaktik, die im Sinne des academic development auf den drei 
Ebenen der Lehrenden, der Fakultäten und der Hochschule als Ganzes agiert, kann diesen 
Prozess als Motor und Reflexionsplattform voranbringen (Szczyrba & Wiemer, 2021). 
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Eine Hochschule in Bewegung – die TH Köln 
Die TH Köln hat Lehre, Forschung und Transfer untrennbar als Wissenschaftspraxis in ihre 
Governancestrukturen eingeschrieben. Hinter diesen Strukturen steht die Überzeugung, 
dass gute Lehre aus einer Haltung von Wissenschaftler*innen erwächst, die ihr Wissen, ihre 
Erkenntnisse und Erfahrungen abstrahiert an Studierende weitergeben. Weitere Erfahrun-
gen und Erkenntnisse können sie mit Studierenden gemeinsam durch Einbezug weiterer 
Akteur*innen in der Forschung erzielen und in gesellschaftliche Praxis transferieren. Haupt-
motiv dahinter ist das beständige Entstehen neuen Wissens und neuer Erfahrungen bei 
allen Beteiligten: Studierenden, Lehrenden und gesellschaftlichen Akteuren. Aufgabe der 
Hochschulen ist es, diese Haltung bei Lehrenden zu fördern und sie von ihnen zu fordern. 

Die TH Köln hat 2017 ihre Lehrstrategie verfasst, die Lehre als Wissenschaftspraxis in das 
institutionelle Selbstverständnis integriert und 2022 in ein verbindliches Programm 
„Coaching für Wissenschaftspraxis – Lehre, Forschung und Transfer vernetzen“ für Neu-
berufene eingelassen.  

 

Lehre im selben Anspruch wie Forschung betreiben 
In seinen „Empfehlungen für eine zukunftsfähige Ausgestaltung von Studium und Lehre“ 
(Wissenschaftsrat, 2022) fordert der Wissenschaftsrat, die Lehre sei mit demselben An-
spruch zu betreiben wie die Forschung: Auch die Lehre habe theoriebasiert zu erfolgen, 
solle mit Explorationsfreude einhergehen und müsse auf ihre Wirksamkeit hin überprüft 
werden (Wissenschaftsrat, 2022, S. 47). Weil sich auch in der Lehre Rahmenbedingungen 
verändern, erweitern sich durch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Lehre 
Erkenntnisse, Wissensbestände und Methoden. Legt man ein solch anspruchsvolles 
Szenario zugrunde, ist Hochschullehre wie Forschung Wissenschaftspraxis (Szczyrba & 
Heuchemer, 2022).  

 

Lehrengagement muss sichtbar sein 
Als Hochschule in Bewegung hat sich die TH Köln 2009 auf den Weg gemacht, ein hohes 
Engagement in der Lehre an Sichtbarkeit zu koppeln: durch Bewerbungen auf den Lehrpreis 
der Hochschule, auf externe Fellowships oder auch im Austausch mit anderen Lehrenden 
auf Basis von publizierten Lehrprojekten, die einem Begutachtungsprozess unterzogen 
wurden. Während Engagement in der Lehre gemeinhin auch an einer hohen Zahl von 
Studierenden oder etwa einem hohen Lehrdeputat festgemacht wurde, sind nun alle Wege, 
Lehrengagement sichtbar zu machen, an der TH Köln mit dem Scholarship of Teaching and 
Learning (SoTL) (Huber, 2011; Barnat & Szczyrba, 2021) als einem Format der lokalen 
Hochschulbildungsforschung verbunden: Damit wird Lehre zu einem Experimentierfeld, die 
Forschung an der eigenen Lehre lässt neue Desiderate entstehen, der Forschergeist in 
Sachen Hochschulbildung und das Engagement für Lehre wird angefeuert.  

 

Veränderungsprozesse – dynamisch und reflexiv 
Um lehrbezogene Pilot- und Forschungsprojekte von Lehrenden im Sinne der Dynami-
sierung der Veränderungsprozesse zu begleiten, Varianten von realisierten Konzepten in 
Lehre und Studium zu reflektieren und empirisch zu beforschen und um die für eine 
intensive und nachhaltige Umsetzung notwendige Infrastruktur bereitstellen zu können, hat 
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die TH Köln das Zentrum für Lehrentwicklung (ZLE) als zentrale wissenschaftliche Einrich-
tung und als Raum für die partizipative Gestaltung der Lehre gegründet. Das ZLE steht allen 
Hochschulangehörigen offen und arbeitet gemeinsam mit dem Präsidium und den Fakul-
täten in einem transformativen Qualitätsverständnis an 
• der Ansprache, Einbeziehung und Vernetzung an Lehre interessierter Hochschulange-

höriger (durch Weiterbildung, Beratung, Coachingprogramme und der Ausschreibung 
des Lehrpreises) 

• der Bereitstellung der Rahmenbedingungen zur kontinuierlichen Weiterentwicklung 
qualitativ hochwertiger Lehre (in Curriculumwerkstätten und Multiplikatorenprogram-
men)  

• der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Lehre, dem Lernen und dem 
Studium (mithilfe von SoTL und innerinstitutioneller Hochschulforschung)  

• der erhöhten Sichtbarkeit einer Lehre als Wissenschaftspraxis nach innen und außen 
(durch Verbundforschung mit hochschuldidaktischen Einrichtungen anderer Hoch-
schulen, durch Publikationen und Vernetzung, auch überregional und international) 

Für die verschiedenen Akteursgruppen der Hochschule gilt: Alle sind im gemeinsamen Ziel-
horizont der Lehre als Wissenschaftspraxis wichtig und willkommen. Sie bedienen sich einer 
gemeinsamen Sprache und finden einen besonderen Ausdruck für gemeinsames Agieren 
(Szczyrba & Heuchemer, 2022).  

 

Lehre als Wissenschaftspraxis 
Wenn eine Hochschule Lehre als Wissenschaftspraxis versteht, legt sie bei der Gestaltung 
von Curricula und Lehr- und Lernsettings den aktuellen Stand der „Lehrkunst“ zugrunde. Im 
Rahmen eines solchen Niveaus von Lehre müssen Studierende sich aktiv damit auseinander-
setzen können, welche Fragestellungen und Methoden die Disziplin, die ihr Studium prägt, 
zum Gegenstand hat, wie Erkenntnisse intern und extern kommuniziert und wie relevantes 
Wissen zum einen erworben und zum andern erweitert wird. Ein Hochschulstudium 
begleitet also Studierende beim Erwerb der „internen Güter“ (MacIntyre 2007, S. 191) – 
den fachspezifischen Denk- und Handlungsweisen der hochschulischen Fächer. In Vor-
lesungen über aktuelle Forschungsergebnisse zu berichten und in Seminaren wissenschaft-
liche Methoden zu trainieren reicht nicht mehr aus. Studierende müssen im Studium selbst 
erleben, wie theoriebasiert und methodengeleitet eigenen Fragstellungen nachgegangen 
wird, kreative Lösungen erarbeitet und (öffentlich) zur Diskussion gestellt werden. Dies 
kann in Formaten des forschenden, problembasierten und projektorientierten Lernens 
geschehen: Offene und aktivierende Lehrformate sind mittlerweile bewährte Wege, 
Studierende mit der Wissenschaftspraxis zu konfrontieren. Um die Studierenden mit den in 
der fachbezogenen Wissenschaftspraxis innewohnenden Werten oder auch deren 
„internen Gütern“ vertraut zu machen, sind Lehrende in der Pflicht, die Regeln, Traditionen, 
Tugenden und Leistungskriterien, die die jeweiligen scientific communities leiten, trans-
parent zu machen.  

 

Wissenschaftspraxis ist Kooperation 
Das gelebte Verständnis von Lehre als Wissenschaftspraxis ist nach dem Verständnis der TH 
Köln auf eine hochschulweite, statusübergreifende Kooperation angewiesen. Die notwen-
dige Überzeugungsarbeit wird durch Impulse aus der Hochschuldidaktik und aus der 
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Community der Lehrenden gestützt – den Lehrenden, die begleitet von oder gemeinsam 
mit der Hochschuldidaktik bereits publizieren, auf Tagungen präsentieren, Systematiken 
erarbeiten, SoTL betreiben und so beständig ihre Lehre verbessern. Sie gestalten die 
„internen Güter“ ihrer Fächer mit und entwickeln eine hohe Wahrnehmungsfähigkeit für 
hochschulinterne und externe Impulse zur Veränderung und Verbesserung der Lehre.  

 

Fragen der Gesellschaft in den hochschulischen Fächern bearbeiten 
Lehre als Wissenschaftspraxis zeichnet sich dadurch aus, dass sich ihre Inhalte aus den 
Anforderungen der Gesellschaft an die hochschulischen Fächer generieren. Doch welche 
Anforderungen aus welchem gesellschaftlichen Bereich vertreten Lehrende? In welchem 
Bereich tragen sie dazu bei, gesellschaftliche Praxis zu verbessern? Was genau sind die 
internen Güter ihrer Fächer? Diese Fragen bringen die Lehre in einen Verbindungsbereich 
mit der Forschung. In diesem Verbindungsbereich erfahren Studierende, vor welchem 
Hintergrund und mit welchem fachlichen Fokus auf die Welt sich disziplinäre wie inter-
disziplinäre Forschungsfragen ergeben. Sie lernen, wie man sie operationalisiert und 
darüber hinaus, welche Funktion Forschung für die Verbesserung der gesellschaftlichen 
Praxis hat.  

 

Wofür werden die Studierenden später gebraucht? 
Wenn Studierende authentisch erleben, wie drängende gesellschaftliche Fragen bearbeitet 
werden können und wofür die Gesellschaft sie, die Studierenden, als spätere Absol-
vent*innen dringend brauchen wird, zeigt Lehre den Studierenden den eigentlichen Sinn 
ihres Studiums, ermutigt sie, ihre Entwicklung als Person und Fachkraft integriert zu 
erfahren. Lehre muss Gelegenheiten und Herausforderungen enthalten, damit Studierende 
den inneren Gütern der studierten Fächer nahekommen und sich als Mitglied einer 
community of practice üben können. Dies bringt die Lehre in einen Verbindungsbereich zum 
Transfer. Hier erleben Studierende, mit welchen Methoden und Ansätzen transdisziplinäre 
Projekte gemeinsam mit gesellschaftlichen Akteur*innen geplant und durchgeführt 
werden. Die zentrale Erfahrung ist hier, welche Funktion Transfer für die Verbesserung der 
gesellschaftlichen Praxis hat. 

 

Studieren zwischen Überforderung und Orientierung 
Die inneren Güter einer Praxis erfährt man nur, wenn man mit ihnen umgeht. Man muss an 
dieser Praxis aktiv teilnehmen, sonst bleibt sie verschlossen. Studierenden muss also die 
Notwendigkeit und Möglichkeit aktiver Mitarbeit vor Augen geführt werden. Vorlesungs-
manuskripte kurz vor der Prüfung zu lesen reicht für das Erschließen der inneren Güter eines 
Faches nicht aus.  

Mit dem Erleben der Praxis und dem Agieren in der Praxis kommen viele Heraus-
forderungen auf die Studierenden zu. Um sie mit den Anforderungen der Praxis nicht allein 
zu lassen, wird die Beziehung zwischen Lehrenden und Studierenden wichtig: über 
Augenhöhe und Perspektivenerweiterung. Die Lehr-/Lernbeziehung steht dann für die 
Unhintergehbarkeit der Anforderungen und das gleichzeitige Erzeugen von Neugierde und 
Herausforderung, umgeben von guter Betreuung und Austausch. So können Studierende 
gleichzeitig Herausforderung und Sicherheit erleben (z.B. Tosic et al., 2021). 
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Zusammenfassung 
Wenn Lehre im Selbstverständnis und in der Lehrstrategie einer Hochschule als Wissen-
schaftspraxis gelebt werden soll, bedeutet das auf der hochschuldidaktischen Mikroebene 
der lehrenden Individuen, auf der Mesoebene der Studiengangsteams und Fakultäten sowie 
auf der Makroebene der Institution Hochschule dauerhaft Bewegung und Weiterlernen. 
Eine Hochschule muss stark genug sein, in einer solchen Dynamik weder Schwierigkeiten 
noch Widerständen auszuweichen. Denn das Hochschulkonzept Wissenschaftspraxis stellt 
an Lehrende und an Studierende sowie an ihr jeweiliges Selbstverständnis hohe Anfor-
derungen. Für diesen Anspruch werden erweiterte bzw. neu zu entwickelnde Kompetenzen 
benötigt. Die Kompetenzentwicklung in diesem Sinne kann eine Hochschuldidaktik 
konzipieren und begleiten, die sich als Motor organisationaler Lernprozesse und, durch 
Forschung, Entwicklung und Beratungserfahrung gerüstet, als Partnerin einer Hochschule 
in Bewegung versteht. 
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Integrated Teaching PHDL (ITP):  
Blended Learning an der Privaten 
Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz 

 
 

Summary: „Integrated Teaching PHDL“ (ITP) ist eine neue Lehrmethode an der Päda-
gogischen Hochschule der Diözese Linz, die Präsenzlehre und asynchrone Online-Lehre 
didaktisch sinnvoll miteinander verbindet. In der vorliegenden Studie wird die Wirksam-
keit von ITP im Vergleich zu traditioneller Präsenzlehre untersucht. Die Ergebnisse der 
Design-Based-Research-Studie bei Studierenden (n=564) im Sommersemester 2022 zeigen 
keine bedeutsamen Unterschiede zwischen ITP und Präsenzlehre in Bezug auf die Qualität 
der Lehre und den selbst eingeschätzten Lernerfolg.  

 
 

Einleitung 
Veränderungen in Lehr-/Lernprozessen sind eine Konstante im Bildungsbereich. Ausgelöst 
durch 1) die erforderlichen Maßnahmen bedingt durch die Covid-19-Pandemie, 2) den 
bereits laufenden Digitalisierungsprozess an der Privaten Pädagogischen Hochschule der 
Diözese Linz (PHDL) im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie 3) den positiven 
Ergebnissen der Evaluierungen der Distanzlehre an der PHDL wurde ein Forschungsprojekt 
initiiert, welches das Problem angeht, wie die Online-Lehre effektiv und flexibel in die 
bewährte und durch das Leitbild der PHDL präferierte Präsenzlehre integriert werden kann. 
Das Forschungsprojekt verfolgt zwei miteinander verschränkte Ziele. 

Erstens soll der wirksame Einsatz digitaler Medien in der Hochschullehre unterstützt und 
gefördert werden, auch im Hinblick auf eine bestmögliche Implementierung von Online-
Lehre mit den dafür erforderlichen Rahmenbedingungen und Werkzeugen. Zweitens soll 
eine sinnvolle didaktische Verschränkung zwischen Präsenzlehre und Online-Lehre 
(Blended Learning) implementiert und überprüft werden. Dadurch können die Nachteile 
eines Lehrmodus durch die Vorteile des jeweils anderen Lehrmodus ausgeglichen werden 
und die Vorteile beider Modi zum Tragen kommen. 

Das Forschungsprojekt wird nach dem Ansatz des Design-Based-Research durchgeführt, 
der aus drei Schritten besteht (Reinmann, 2005): 1) Ein (lokales) Praxisproblem wird analy-
siert und exploriert. 2) Eine angemessene Problemlösung wird entworfen und konstruiert. 
3) Die Problemlösung wird umgesetzt (Intervention) und kontinuierlich evaluiert. Dieser 
Forschungsansatz eignet sich besonders, um nachhaltige Veränderungen in einer Institution 
anzuleiten und zu unterstützen. 
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Das Projekt 
Theoretischer Hintergrund 

Das vorliegende Projekt unterscheidet zwischen Präsenzlehre und Online-Lehre. In der 
Präsenzlehre sind die Personen zur selben Zeit am selben Ort (z. B. im Hörsaal), die Online-
Lehre bzw. virtuelle Lehre hingegen beschreibt eine räumliche Distanz der Personen. 
Online-Lehre kann wiederum in synchrone und asynchrone Online-Lehre differenziert 
werden. Die synchrone Online-Lehre ist zeitlich festgesetzt, aber örtlich flexibel (z. B. Video-
konferenz), wohingegen die asynchrone Lehre zeitlich und örtlich flexibel ist (z. B. Beglei-
tung in einer E-Learning Plattform). Die asynchrone Online-Lehre kann betreut oder unbe-
treut stattfinden (Fallmann et al., 2021, S. 6–8). Eine konkrete Form der Verschränkung von 
Präsenzlehre mit der Online-Lehre stellt das Inverted Classroom oder Flipped Classroom 
Konzept dar, welches für die Online-Lehre die Wissensvermittlung und für die Präsenzlehre 
die Praxis vorsieht (Patricia, Kilian, Thillosen & Zimmer, 2018, S. 149). Ziel dieses Konzepts 
ist es, die Nachteile der Präsenzlehre (z. B. Aufmerksamkeitsverlust, …) und Nachteile des 
individuellen Selbststudiums (z. B. fehlende soziale Interaktion face to face) zu minimieren. 
Die individuelle Selbststudienphase wird durch den Lehrenden für die Studierenden ange-
passt und dient der Wissensgenerierung im eigenen Tempo mit Hilfe von z. B. Videos, 
Lernpfaden oder Selbstlernkursen. Das erworbene Wissen dient in weiterer Folge in den 
Präsenzphasen als Grundlage, um miteinander in den Diskurs einzutreten, in Gruppen 
zusammenzuarbeiten und somit das Wissen anzuwenden und zu vertiefen (Patricia Arnold 
et al., 2018, S. 149). 

Arnold, Rudolph und Rohland (2015, S. 13) haben festgestellt, dass durch die Flipped 
Classroom Methode die Aufmerksamkeit vom Lehrenden hin zum Studierenden wandert 
und die Präsenzphasen zum Diskurs über das zuvor in der Online-Phase erworbene Wissen 
genutzt werden konnten, was zu einem besseren Lernerfolg führte (Arnold et al., 2015, 
S. 21). 

Durch die Verbindung von Präsenzlehre und Online-Lehre nimmt die Methodenvielfalt 
in der Lehre zu und bietet so verschiedene Zugänge für lernförderliches Verhalten (Castro 
& Tumibay, 2021, S. 1383; Traxler, 2022, S. 17). Um entsprechend mediale lernförderliche 
Szenarien entwickeln zu können, bedarf es sowohl eines Angebots an didaktischem als auch 
technischem Support für Lehrende (Becker & Stang, 2020, S. 23; Castro & Tumibay, 2021, 
S. 1383) als auch regelmäßiger Qualifizierungsmaßnahmen und einer qualitativen perso-
nellen Unterstützung, um Ängste der Lehrenden zu reduzieren und sich Innovationen zuzu-
trauen (Elsholz, Fecher, Deacon, Schäfer & Laufer, 2021, S. 483; Xu & Xu, 2019, S. 28). 
Darüber hinaus ist es von Bedeutung, dass die neuen Wege der Lehre Anerkennung seitens 
der Organisation finden, dass dieses Engagement auch im akademischen Arbeitsbelas-
tungsmodell berücksichtigt wird und somit Anreize geschaffen werden (Becker & Stang, 
2020, S. 19–20; Sälzle et al., 2021, S. 108; Stone, 2017). 

Nicht nur für Lehrende ist eine Unterstützung hilfreich, sondern auch für Studierende 
z.  B. in Form von Anleitungen oder Online-Beratung (Castro & Tumibay, 2021, S. 1383; Xu 
et al., 2019, S. 27), gleichzeitig führt diese Vielfalt an Methoden auch zur Steigerung der 
Motivation und fordert die Studierenden zu mehr Selbstorganisation und Verantwortungs-
bewusstsein auf (Vallaster & Sageder, 2020, S. 295). Hafer, Kostädt und Lucke (2021, S. 237–
238) haben festgestellt, dass sich seitens der Lehrenden der Trend in Richtung Blended-
Learning, also eine Verschränkung von Online-Lehre mit Präsenzlehre, entwickelt. So 
werden Selbststudienanteile immer öfter durch betreute oder unbetreute asynchrone 
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Online-Lehre ersetzt. Für Sälzle et al. (2021, S. 94) steht die bewusste Entscheidung für 
Präsenzlehre und Online-Lehre bei den Lehrenden im Mittelpunkt, diese entscheiden, 
welche Situation für welchen Inhalt am besten geeignet ist (2021, S. 101).  

Über die Wirksamkeit des Online-Lernens bzw. des Blended Learning liegen wider-
sprüchliche Ergebnisse vor. Castro und Tumibay (2021, S. 1383) haben die Wirksamkeit zur 
Verbesserung der Lernergebnisse, die Zufriedenheit der Studierenden mit Online-Kursen, 
die Zeit- und Lerneffizienz und die Effektivität des problembasierten Lernens untersucht 
und sind zu folgendem Schluss gekommen: „[…] online learning is at least as effective of the 
traditional face-to-face learning.“ (Castro & Tumibay, 2021, S. 1383). In einer Meta-Analyse 
von Jang und Kim (2020, S. 11) und der Metaanalyse von Zheng, Bhagat, Zhen und Zhang 
(2022, S. 13) wurde die Effektivität von Flipped Classroom in Bezug auf „knowledge, skills, 
and self-directed learning“ (Jang & Kim, 2020, S. 11) festgestellt und sie zeigen auf, dass es 
bei Flipped Classroom zu einer Verbesserung der akademischen Leistungen gegenüber 
traditionellen Vorlesungen kommt. Zheng et al. (2022, S. 13) konnten einen mittleren Effekt 
von Flipped Classroom in Bezug auf Lernerfolg (0.663) und Lernmotivation (0.661) 
aufzeigen, wobei die Ergebnisse stark variieren, je nach Dauer der Intervention (je länger, 
umso besser), der Anzahl und Herkunft der Proband*innen und nach den im Flipped Class-
room verwendeten Materialien (Videos erzielten die besten Erfolge.). 

Xu et al. (2019, S. 28) kamen zu dem Schluss, dass Studierende „learn less well in online 
courses compared to similar students in face-to-face classes“ (Xu et al., 2019, S. 29).  

Auf dieser theoretischen und empirischen Grundlage wurde ein Blended-Learning-
Modell nach dem Flipped Classroom konzipiert, implementiert und dessen Wirksamkeit im 
Vergleich zur traditionellen Präsenzlehre überprüft. 
 

Konzeption des Projektes „ITP – Integrated Teaching PHDL“ 
Das ITP (Integrated Teaching PHDL) Modell der Privaten Pädagogischen Hochschule der 
Diözese Linz besteht aus zwei Phasen: In der ersten Phase erfolgt mittels digitalen Medien-
einsatzes (z. B. durch Bereitstellung von Lernvideos, Podcasts, etc., bspw. über eine Lern-
plattform) die Erarbeitung des Lehrstoffes durch die Studierenden zeitlich und örtlich unab-
hängig (asynchrone Online-Lehre). Um die Lehrenden zusätzlich zu unterstützen, wurde den 
Teilnehmer*innen leihweise ein Tablet mit vollem Funktionsumfang angeboten. Zentral 
dabei ist, dass das Lehrmaterial so aufbereitet ist, dass ein selbständiges Erlernen der 
Inhalte unterstützt wird. Der Einsatz aller an der Hochschule bereitgestellten Werkzeuge 
und des zur Verfügung gestellten Tablets in Verbindung mit geeigneter Software soll die 
Planung und Umsetzung der Online-Lehre in dieser Phase wesentlich unterstützen. In der 
zweiten Phase findet in der Präsenzlehre die Anwendung des Gelernten auf der Basis 
sozialer Interaktion statt (z. B. Diskussionen, Gruppenarbeiten, Präsentationen, ...). Es 
erfolgt somit ein kontinuierlicher Wechsel zwischen (asynchroner) Online-Lehre und 
Präsenzlehre, zwischen individuellem und sozialem Lernen. Indem am Ende der ersten 
Phase sichergestellt wird (z. B. über Online-Quizzes), dass der Lehrstoff angemessen 
angeeignet wurde, kann die zweite Phase erfolgreich durchgeführt werden. 

Das Modell kann so flexibel gehandhabt werden, dass jede Lehrperson das Ausmaß der 
asynchronen Online-Lehre und der Präsenzlehre individuell auf Grund z. B. inhaltlicher oder 
studierendenspezifischer Gegebenheiten festlegt. Diese Offenheit gewährleistet eine breite 
Annahme des Modells. 
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Verbunden mit der Bereitstellung der Leih-Tablets sind auch regelmäßige Schulungs- und 
Supportangebote für die Teilnehmer*innen verfügbar, um digitale Medien in ihrem vollen 
Umfang und didaktisch wirksam einsetzen zu können. Die Projektdauer ist vorerst auf zwei 
Jahre ausgelegt. Dadurch können Lehrende während dieser Zeit ihre digitalen Kompetenzen 
nachhaltig erweitern und das Integrated Teaching-Modell an ihre Bedürfnisse anpassen und 
verfeinern, sodass sie für zukünftige (Online-)Lehrveranstaltungen eine theoretisch wie 
praktisch fundierte Grundlage erhalten. 
 

Methodisches Vorgehen 
Forschungsfragen 

Die spezifischen Forschungsfragen lauten, wie sich 1) die Qualität der Lehre und 2) der 
selbst eingeschätzte Lernerfolg zwischen einer Lehre nach dem ITP-Modell und einer 
konventionellen Lehre im Präsenzformat unterscheiden. 
 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
An der Fragebogenuntersuchung nahmen 654 Studierende der Lehramtsausbildung für 
Primarstufe und Sekundarstufe aus verschiedenen Ausbildungssemestern der PHDL teil. Es 
liegen Daten von 520 Studierenden für ITP-Lehrveranstaltungen und 134 Studierenden für 
Präsenzlehrveranstaltungen vor.  
 

Untersuchungsplan und Durchführung 
Beim Untersuchungsplan handelt es sich um ein exploratives Quasi-Experiment, in dem die 
Interventionsgruppe (ITP-Lehre) mit einer Kontrollgruppe (Präsenzlehre) verglichen wurde. 
Im Sommersemester 2022 implementierten 29 Lehrende (54 Lehrveranstaltungen) das ITP-
Modell. Zum letzten Lehrveranstaltungstermin wurden die Studierenden befragt. Bei den 
evaluierten Präsenzlehrveranstaltungen handelte es sich um Lehrveranstaltungen dessel-
ben Titels wie die ITP-Lehrveranstaltungen, die auch von denselben Lehrenden unterrichtet 
wurden. Aufgrund organisatorischer Umstände konnten mehr ITP-Lehrveranstaltungen als 
Präsenzlehrveranstaltungen evaluiert werden. 
 

Erhebungsinstrumente 
Online-Befragung 

Ein Online-Fragebogen mit 32 Items des Likert-Typs (1 = trifft überhaupt nicht zu, 5 = trifft 
vollkommen zu) wurde zur Erhebung von vier Variablen der Qualität von Hochschullehre 
(Schneider & Preckel, 2017) eingesetzt: Soziale Interaktion (z.B. „In der Lehrveranstaltung 
fanden Gruppenarbeiten statt.“), Bedeutsames Lernen (z.B. „Für die Lehrveranstaltung gab 
es klare Lernziele.“), Lernförderliche Beurteilung (z.B. „Die Anforderungen zum Erhalt einer 
Note waren fair.“) und Lernförderliche Präsentation (z.B. „Die Lehrinhalte wurden klar und 
verständlich präsentiert.“). Ferner enthält der Fragebogen drei Items zum selbst einge-
schätzten Lernerfolg (z.B. „Ich bin in der Lage, anderen Personen alle Inhalte der Lehrveran-
staltung mit eigenen Worten zu erklären.“). 

Zur Auswertung wurde für jede Variable ein Variablenmittelwert auf der Grundlage aller 
Items pro Variable berechnet. Als Voraussetzung dafür wurde die interne Konsistenz der 
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Variablenitems ermittelt, die sich nach Bortz und Döring (2006, S. 725) als akzeptabel bis 
gut erweist (0,78 < Cronbach α < 0,87). Die Prüfung von Unterschieden zwischen 
Interventions- und Kontrollgruppe erfolgte varianzanalytisch. Da sich ein Design-Based-
Research Projekt explizit mit Praxisproblemen bzw. praktischen Entscheidungen beschäftigt 
und durch die hohe Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon kleine Mittelwert-
unterschiede statistisch signifikant werden, wird nachfolgend neben der statistischen 
Signifikanz auch die Effektstärke (η2) als Anteil der aufgeklärten Varianz berichtet, die die 
praktische Bedeutsamkeit eines signifikanten Ergebnisses angibt. Es gelten folgende Inter-
pretationen: Ab η2 = 0,01 wird von einem kleinen Effekt (gering bedeutsam), ab η 2 = 0,06 
von einem mittleren Effekt (bedeutsam) und ab η 2 = 0,14 von einem großen Effekt (sehr 
bedeutsam) gesprochen (Cohen, 1988). 
 

Ergebnisse 
Die in Diagramm 1 dargestellten Ergebnisse zeigen unabhängig von der Lehrmethode für 
alle Variablen zur Qualität der Lehre hohe Mittelwerte (M > 4,1).  

 
Diagramm 1: Mittelwerte für die vier Variablen zur Qualität der Lehre und für die Qualität der Lehre 
insgesamt 
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Zur Überprüfung von Unterschieden wurde eine Varianzanalyse mit Messwiederholung mit 
dem Innersubjektfaktor Qualität der Lehre (Soziale Interaktion vs. Bedeutsames Lernen vs. 
Lernförderliche Beurteilung vs. Lernförderliche Präsentation) und dem Zwischensubjekt-
faktor Lehrmethode (Präsenzlehre vs. ITP-Lehre) durchgeführt. Die Resultate dokumentie-
ren einen signifikanten Interaktionseffekt zwischen Qualität der Lehre und Lehrmethode, 
F= 3,37; p < ,05; η 2 = 0,05. Post-hoc-Vergleiche (mit korrigiertem Alpha-Signifikanzniveau 
nach Bonferroni) zeigen signifikante, aber praktisch sehr gering bedeutsame Unterschiede 
zugunsten der Präsenzlehre für die Variablen Soziale Interaktion (F = 6,24; p < ,05; η 2 = ,010), 
Lernförderliche Beurteilung (F = 8,49; p < ,01; η 2 = ,014) und Lernförderliche Präsentation 
(F = 6,53; p < ,05; η 2 = 0,011). Keine Unterschiede zwischen Präsenzlehre und ITP-Lehre gibt 
es für die Variable Bedeutsames Lernen (F = 1,38; p = n.s.). Der Zwischensubjekteffekt ist 
signifikant. Insgesamt, summiert über alle Variablen, weist die Präsenzlehre eine höhere 
Qualität der Lehre auf als die ITP-Lehre, wobei dieser Unterschied an der Grenze zur 
praktischen Unbedeutsamkeit liegt (F = 6,41; p < ,05; η 2 = 0,010). 

Zur Prüfung von Unterschieden im selbst eingeschätzten Lernerfolg wurde eine uni-
variate Varianzanalyse eingesetzt. Die Ergebnisse zeigen keinen signifikanten Unterschied 
zwischen Präsenzlehre und ITP-Lehre (F = 0,178; p = n.s.; siehe Diagr. 2). 

 

 
Diagramm 2: Mittelwerte für den selbst eingeschätzten Lernerfolg 

 

Diskussion und Interpretation der Ergebnisse 
Die beiden zentralen Ergebnisse lauten, dass 1) die Lehrqualität in der Präsenzlehre höher 
als in der ITP-Lehre ist, dieser Unterschied jedoch so gering ist, dass er praktisch wenig 
bedeutsam ist und 2) der selbst eingeschätzte Lernerfolg in der Präsenzlehre und ITP-Lehre 
sich nicht unterscheiden. Das ITP-Modell hat sich im ersten praktischen Einsatz, in dem die 
Lehrenden noch in einer Experimentierphase waren, also durchaus bewährt und ist zumin-
dest so wirksam wie die Präsenzlehre: Durch die Möglichkeit ITP individuell flexibel zu imple-
mentieren, können Online-Lehre und Präsenzlehre so variabel miteinander verbunden 
werden, dass die zeitlich und örtlich unabhängige Aneignung des Lehrstoffs ideal mit dessen 
Anwendung in der sozial interaktiven Präsenzlehre kombiniert wird. Dieses vorliegende 
Potential des ITP-Modells gilt es nun im Verlauf des Design Based Research noch besser 
herauszuarbeiten. 

Die Ergebnisse stehen im Einklang mit den Studien zu Blended Learning (z. B. Castro & 
Tumibay, 2021, Zheng et al., 2022), gehen aber noch einen Schritt weiter, da hier erstmals 
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Aspekte der Qualität von Lehre (Schneider & Preckel, 2017) genauer untersucht wurden. Die 
Interpretation der Ergebnisse sollte vor dem Hintergrund einiger Limitationen erfolgen:  
1) Die Kontrollgruppe bestand im Vergleich zur Interventionsgruppe aus wenigen Personen 
und diese rekrutierten sich auch nur aus wenigen Lehrveranstaltungen, während in der 
Interventionsgruppe beinahe eine Vollerhebung stattfand. 2) Die Implementation des ITP-
Modells im Kontext des Design Based Research befand sich in der ersten Phase, d. h. die 
Lehrenden experimentierten noch mit einer individuellen Anwendung des ITP-Modells und 
dessen Implementation konnte noch nicht als perfekt bezeichnet werden. Diese beiden 
Einschränkungen könnten zu Verzerrungen der Ergebnisse in Richtung der Präsenzlehre 
geführt haben. Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass die Ergebnisse aus dieser 
ersten Phase des Projekts ermutigend sind und Grundlage für die Adaptation des ITP-
Modells für das folgende Studienjahr darstellen. 
 

Zusammenfassung und Ausblick 
An der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz wurde das Forschungsprojekt 
ITP (Integrated Teaching PHDL) initiiert, das (asynchrone) Online-Lehre mit Präsenzlehre 
sinnvoll verbindet. Auf der Grundlage des Flipped Classroom eignen sich die Studierenden 
unter Verwendung adäquater digitaler Medien den Lehrstoff zeitlich und örtlich unabhängig 
an und wenden das Gelernte im Anschluss in Präsenzlehrveranstaltungen an. Charakte-
ristische Merkmale des ITP-Modells sind 1) die flexiblen Umsetzungsmöglichkeiten, die 
individuellen Bedürfnissen Rechnung tragen, und 2) die soziale Interaktion in den Präsenz-
phasen, die den Umstand berücksichtigt, dass individuelles Lernen in der Online-Lehre vor-
herrscht. Im Kontext eines Design Based Research zeigen sich im Vergleich mit der 
Präsenzlehre in Bezug auf die Lehrqualität praktisch wenig bedeutsame Unterschiede 
zugunsten der Präsenzlehre, in Bezug auf den selbst eingeschätzten Lernerfolg keine 
Unterschiede. Gemäß dem Design Based Research fließen die Evaluierungsergebnisse in die 
Adaptation des ITP-Modells ein. Die Flexibilität des Modells führt dazu, dass im Winter-
semester 2022/23 mehr als doppelt so viele Lehrende (106 Lehrveranstaltungen) als im 
Sommersemester 2021 das Modell einsetzen. Das Forschungsprojekt kann hiermit den 
Grundstein für die nachhaltige Veränderung der PHDL zu einer Hochschule des Blended 
Learning legen. 
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Günter Zullus – Dagmar Archan 

Transparente und faire Darstellung von 
Lehrleistung in der digitalisierten 
Hochschullehre 

 
 

Summary: Der vermehrte Einsatz digitaler Technologien und Medien im Hochschulsektor 
hat die Auswahl der didaktischen Möglichkeiten um ein Vielfaches erhöht und dazu 
geführt, dass ein immer größerer Anteil der Lehrleistung außerhalb der klassischen 
synchronen Präsenzlehre erbracht wird. Die Messung und damit Sichtbarmachung dieser 
Leistungen erfolgt im bisherigen System der Semester(wochen)stunden (SWS) nur unzu-
reichend, was zur Folge hat, dass keine bzw. falsche didaktische Anreize gesetzt werden. Der 
gegenständliche Beitrag befasst sich mit Modellen zur Messung der Lehrleistung und 
skizziert ein Alternativmodell zur herkömmlichen SWS-Betrachtung. 

 
 

Problemaufriss – die Semester(wochen)stunde als Maßzahl für 
Lehrleistung 
Rechtsgrundlage 

Im tertiären Sektor wird die Lehrleistung von Lehrenden überwiegend in Semester-
(wochen)stunden (SWS) gemessen. Die österreichische Rechtsordnung bildet insbesondere 
mit dem Beamtendienstrechtsgesetz (BDG), dem Vertragsbedienstetengesetz (VBG) und 
dem Gehaltsgesetz (GehG) ein System für die Lehrverpflichtung bzw. Entlohnung von 
Universitätslehrenden, welches die SWS zum zentralen Anknüpfungspunkt macht. Die sich 
im BDG und VBG wortgleich findende Legaldefinition legt fest, dass eine SWS so vielen 
Unterrichtseinheiten entspricht, wie das Semester Unterrichtswochen umfasst, wobei eine 
Unterrichtseinheit 45 Minuten dauert. Auch im Fachhochschulsektor hat die SWS durch die 
Aufnahme in das Fachhochschulgesetz (FHG) und relevante Verordnungen Bedeutung für 
die Messung von Lehrleistung erlangt. 
 

Problematik 
Infolge der hochschulautonomen Festlegungsmöglichkeit der Anzahl der Unterrichts-
wochen ist der mit dem Begriff SWS auszudrückende Zeitumfang grundsätzlich unbestimmt. 
Im FH-Sektor ergibt sich zudem regelmäßig die Notwendigkeit, die Anzahl der Unterrichts-
wochen in Abhängigkeit von der Organisationsform „Vollzeit“ oder „Berufsbegleitend“ zu 
unterscheiden, sodass eine SWS in der einen Organisationsform einem anderen zeitlichen 
Umfang entsprechen kann als in der anderen Organisationsform.1 Schwerer als dieses 
systematische Problem des Begriffs SWS wiegt jedoch das folgende:  
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Der Begriff SWS stammt aus einer Zeit, wo Fernlehre, E-Learning, Blended Learning und 
damit verbundene Lehrmethoden noch unbekannt waren und Lehre bzw. Unterricht 
weitestgehend mit synchroner Präsenzlehre an der Hochschule gleichzusetzen war. Dieses 
auch von der Legaldefinition abzuleitende bzw. zumindest nahe gelegte Verständnis des 
Begriffs hat sich in der hochschulischen Praxis weitgehend gehalten. Davon zeugen bei-
spielsweise folgende Aussagen auf hochschulbezogenen Websites: 

„Semesterwochenstunden (oft mit Swst. oder SST abgekürzt) geben Auskunft darüber, wie viel Zeit 
der Präsenzunterricht einer Lehrveranstaltung in Anspruch nimmt. Eine Semesterwochenstunde 
entspricht 45 Minuten Präsenzunterricht.“ (Studienvertretung Translation 2011) 
„Die Semesterstunden geben Ihnen darüber Auskunft, wie viel Zeit (= Präsenzzeit) Sie als Lehrende/r 
im Semester mit Ihren Studierenden im Unterrichtsraum/Labor/Gelände/etc. verbringen.“ 
(Universität Salzburg 2020) 
„Semesterstunden geben die Präsenzzeit einer Lehrveranstaltung an, d.h. die Zeit, die ein/e 
Lehrende/r im Hörsaal, Seminarraum oder Labor etc. mit den Studierenden verbringt.“ (Universität 
Wien 2021) 

Versteht man aber SWS in diesem Sinne, ergibt sich folgende Diskrepanz: Die Digitalisierung 
der Hochschulbildung (vgl. Brehmer & Becker 2017), daraus entstandene Überlegungen und 
Konzepte zum Einsatz digitaler Medien (vgl. beispielsweise Mayrberger 2014) und nicht 
zuletzt die durch die Corona-Pandemie bedingte großflächige Umstellung auf Online-Lehre 
(vgl. BMBWF 2021) und der dadurch ausgelöste Digitalisierungsschub (vgl. Vladova & Renz 
2020; Schmidt-Hertha 2021)2 haben dazu geführt, dass ein immer größerer Anteil der 
Lehrleistung mit Hilfe digitaler Medien und außerhalb der klassischen Präsenzlehre erbracht 
wird (vgl. Schön et al. 2017; Kopp 2021). Man denke z.B. an die Konzeption und Durch-
führung von Inverted Classroom Settings, an den Aufbau und die Wartung von Lernarrange-
ments auf Lernmanagementsystemen, die digitale Zurverfügungstellung von asynchron-
formativen Leistungsbeurteilungen wie Lernzielkontrollen oder Quizzes, das „Feedbacken“ 
und das Coaching von Arbeitsaufträgen außerhalb der Präsenz und vieles mehr. Versucht 
man nun die Lehrleistung mit einer Maßzahl zu messen, die im allgemeinen Verständnis nur 
die synchrone Lehre umfasst, führt das zur Unterschätzung der Leistung von jenen engagier-
ten Lehrenden, die sinnvolle digitale bzw. asynchrone Lernarrangements konzipieren und 
studierendenzentrierte Lehre mit hohem asynchronem Anteil und entsprechendem Feed-
backaufwand umsetzen. Gleichzeitig wird in Relation dazu die Lehrleistung von jenen 
tendenziell überschätzt, die, überspitzt formuliert, viel Zeit im Lehrsaal verbringen, um dort 
„vorzulesen“. Die Messung von digitaler asynchroner Lehrleistung über eine Maßzahl, die 
seit jeher über Unterrichtseinheiten im Sinne von Präsenzlehre definiert war, führt im 
Ergebnis zu didaktischen Fehlanreizen und steht sinnvoller studierendenzentrierter Lehre 
tendenziell im Weg. Vielmehr wird dadurch die Prolongierung der Rolle der Lehrenden als 
„(Frontal-)Vortragende“ gestützt, da primär die Lehrsaalzeit gemessen wird.3 

 

Wahrnehmung der Lehrenden an der FH CAMPUS 02 
Auch die FH CAMPUS 02 als Dienstgeberin des Verfassers und der Verfasserin des gegen-
ständlichen Beitrags ist auf Basis der rechtlichen Vorgaben gezwungen, Lehraufträge für das 
haupt- und nebenberufliche Lehrpersonal mit SWS zu versehen. Zur eindeutigen Begriffs-
bestimmung hat die FH CAMPUS 02 in ihre Satzung folgende konkretisierende Definition 
der SWS aufgenommen:  

„Präsenzeinheiten und Zeiten für synchrones E-Learning inklusive Zeiten für 
Leistungsbeurteilungen, die eine physische oder virtuelle Anwesenheit zu einem im Vorfeld mit 
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Datum und Uhrzeit definierten Zeitraum erforderlich machen, bestimmen die als Kontaktzeiten zu 
verstehenden Semesterwochenstunden.“ (FH CAMPUS 02 2022, S. 4)  

SWS bilden damit klar definiert nur den synchronen Teil der Lehrleistung ab. Obwohl damit 
verbunden konsequenterweise seit einigen Jahren keine explizite Lehrverpflichtung in SWS 
in den Dienstverträgen enthalten ist und die Leitungen der einzelnen Departments auto-
nom den Einsatz ihrer hauptberuflich Lehrenden unabhängig von SWS-Vorgaben planen 
können und obwohl auch die Entlohnung der nebenberuflich Lehrenden nicht an die für 
eine Lehrveranstaltung (LV) vorgesehenen SWS gebunden ist, lässt sich feststellen, dass in 
der Wahrnehmung der Lehrenden der SWS Begriff nach wie vor eine große Rolle spielt bzw. 
ein faires und transparentes System zu Messung der Lehrleistung vermisst wird. Dies zeigte 
auch eine Befragung aller Lehrenden der FH CAMPUS 02, die zu Ende des Sommersemesters 
2020 anlässlich des Corona-bedingten Umstiegs auf Online-Lehre durchgeführt wurde (FH 
CAMPUS 02 2020). An dieser digitalen Umfrage nahmen insgesamt 161 Lehrpersonen teil. 
Während der Großteil der Befragten mit ihrer Online-Lehre sowie mit der Unterstützung 
der Fachhochschule bei der Durchführung der Lehrveranstaltungen im digitalen Format 
zufrieden waren, wurde in den Verbalkommentaren Kritik betreffend die Messung und 
Abgeltung der Lehrleistung geäußert, wie die folgenden Kommentare verdeutlichen:  

Extremer Mehraufwand für Umgestaltung der LV, keine Aufwandsentschädigung seitens FH dafür. 
Zusammengefasst: ich bin kein Fan davon mehr online zu machen, wenn das mehr [sic] an online 
(synchron oder asynchron) nicht auch einen wirklichen Mehrwert liefert. Und mehr asynchrone Lehre 
wird de facto nicht vergütet, weil keine Kontaktzeit (SWS), also warum sollte man das tun? 
Asynchron: viel Aufwand, wenn gut überlegt und aufbereitet, aber wird kaum bis gar nicht vergütet 
da nur Kontaktzeiten bezahlt werden …  
Entlohnungsmodell für asynchrone Inhaltsbereitstellung adaptieren  

Daraus zeigt sich, dass das derzeitige System der SWS gerade bei der Umsetzung von Online-
Lehre oder der Um- oder Neugestaltung von Lehrveranstaltungen nach Meinung der 
Lehrpersonen keine faire Bewertung des (Zusatz-)Aufwandes zulässt. Im Rahmen des Lehr-
Retreats 2022 der FH CAMPUS 02 wurde zudem ein Workshop mit Lehrenden und Studien-
gangsleitungen zum Thema Quantitative Messung von Lehrleistung abgehalten. Im Rahmen 
dieses Workshops wurde den Teilnehmenden die Frage gestellt, welche Parameter bzw. 
Charakteristika einer Lehrveranstaltung Berücksichtigung bei der Messung von Lehrleistung 
finden sollten. Die Auswertung der Antworten der befragten Lehrenden lässt den Schluss 
zu, dass für die Lehrpersonen selbst eine Vielzahl an Faktoren Einfluss auf die Messung der 
Lehrleistung haben sollten – diese reichen von der Entwicklung von Lehrkonzepten und der 
erstmaligen Vorbereitung einer Lehrveranstaltung sowie der synchronen Lehre bis hin zur 
Begutachtung und Beurteilung der Leistung von Studierenden, dem Geben von Feedback 
(beispielsweise in Diskussionsforen) und der generellen Betreuung asynchroner Phasen 
inklusive der Erreichbarkeit der Lehrperson. Außerdem wurden das Screening und die 
Planung sowie der Einsatz (neuer) Lehrmethoden und die Erstellung von (digitalen) 
Unterlagen und Content erwähnt. Sowohl die von den Lehrenden in der Online-Umfrage 
erwähnten Aspekte als auch die Faktoren, die im Rahmen des Workshops erarbeitet 
wurden, werden im SWS-basierten System zur Messung von Lehrleistung nicht oder nicht 
ausreichend abgebildet. Wenngleich nicht alle von den Lehrenden erwähnten Faktoren als 
Teil der Lehrleistung anzusehen sind, wird evident, dass eine Hochschule nicht umhin-
kommt, ein differenziertes System zur Messung der Lehrleistung zu etablieren. Von der 
Qualität dieses Systems hängt maßgeblich ab, inwieweit Lehrende bereit sind, digitale 
Methoden für asynchrone Lehre einzusetzen und sich diesbezüglich fortzubilden. 
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Modelle zur Messung von Lehrleistung 
Die Anforderungen 

Im Idealfall ist ein Modell zur Messung der Lehrleistung einerseits hochgradig transparent 
und willkürfrei und damit nachvollziehbar. Transparenz ist Voraussetzung für Vergleichbar-
keit und damit eine Bedingung, damit das System als fair empfunden wird. Andererseits ist 
das System im Idealfall einfach zu verstehen und anzuwenden. Administrativ als zu 
aufwändig empfundene Systeme werden üblicherweise nicht lange eingesetzt bzw. führen 
ebenso wie unfaire Systeme zu Frustration. Die Zielsetzungen Transparenz und Einfachheit 
stehen jedoch in einem Konkurrenzverhältnis. Je transparenter versucht wird, den Aufwand 
der Lehrperson für eine konkrete LV darzustellen, desto komplexer bzw. umfangreicher 
wird das diesbezügliche Planungs- bzw. Erhebungsinstrument gestaltet sein müssen. Das 
Spektrum reicht von bloßer Messung der synchronen Unterrichtseinheiten bis hin zur 
minutiösen Aufzeichnung aller mit der Konzeption, Vorbereitung, Abhaltung inkl. Leistungs-
beurteilung und Nachbereitung der LV verbundenen Tätigkeiten. Die konfligierenden Ziel-
setzungen Transparenz auf der einen Seite und Einfachheit auf der anderen Seite sind daher 
durch folgende Beziehung gekennzeichnet. 
 

 
Abbildung 1: System zur Messung von Lehrleistung (eigene Darstellung) 

 
Bei der Ausgestaltung ist danach zu streben, den „Sweet Spot“ in dieser Beziehung zu 
finden. Das System muss einfach genug sein, um verstanden und möglichst frustrationsfrei 
angewendet zu werden, und komplex genug, um die Lehrleistungen in ausreichender 
Transparenz abzubilden und um dadurch im kollegialen Vergleich als fair empfunden zu 
werden. 
 

Modelle mit „angepassten“ bzw. „gewichteten“ SWS 
Österreichische Modelle auf institutioneller Basis 

Im Universitätssektor besteht aufgrund der oben skizzierten Rechtslage die Notwendigkeit, 
die Lehrverpflichtung und damit auch die Lehrleistung am Begriff SWS festzumachen. Im 
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Bewusstsein, dass die bloße Berücksichtigung der Kontaktzeiten für die Beurteilung der 
Lehrleistung bzw. die Erfüllung der Lehrverpflichtung besonders in digitalen und asynchro-
nen Lehrsettings nicht mehr ausreicht, wurden an Universitäten auf Basis des Universitäts-
kollektivvertrags mitunter relativ komplexe Systeme mit Lehrveranstaltungskategorien 
entworfen, die über standardisierte Zeitbedarfe je SWS und einen Katalog von „Auf-
wertungsfaktoren“ versuchen, die tatsächlich mit einer LV verbundenen Leistungen der 
Lehrenden abzubilden.4 So unterscheidet z.B. die Universität Graz in Verfolgung eines 
aufwandsorientierten Abgeltungssystems in ihrer Betriebsvereinbarung aus 2017 zusam-
menfassend folgende Varianten von LV (vgl. Universität Graz 2017)5: 
 

 
Abbildung 2: Zusammenfassende Darstellung von LV-Kategorien der Universität Graz (eigene Darstellung 
basierend auf der Betriebsvereinbarung der Universität Graz aus dem Jahr 2017) 

 
Die Kategorisierung einer LV erfolgt dabei durch den*die Studiendekan*in auf Basis eines 
Vorschlags der Curricula-Kommission, die dabei an die in der Betriebsvereinbarung definier-
ten Kriterien gebunden ist. Bei Streitigkeiten entscheidet der*die Vizerektor*in für Lehre. 
Aufwertungen kommen zum Einsatz, wenn z.B. ein neues Konzept zu erarbeiten ist, der 
Unterricht in einer Fremdsprache erfolgt, ein erhöhter Prüfungsaufwand zu erwarten ist, 
Team Teaching erforderlich ist oder Blended Learning umgesetzt wird und damit Online-
Lehre didaktisch sinnvoll mit Präsenzunterricht verknüpft wird. Übernimmt eine Lehrperson 
nun z.B. eine interaktionsorientierte LV, für die ein Blended Learning-Konzept umgesetzt 
wird und die auf Englisch zu unterrichten ist, werden ihr 75 % plus 10 % Aufwertung, in 
Summe also 85 % der für diese LV vorgesehenen SWS abgegolten.  Handelt es sich um eine 
vortragsorientierte LV beträgt die Anrechenbarkeit bei sonst gleichbleibenden Annahmen 
110 %. Für Professor*innen und Universitätsassistent*innen, Senior Scientists und Senior 
Lecturers etc. (intern Lehrende) gelten insbesondere hinsichtlich Aufwertungen und Run-
dung abweichende Regelungen. Hier wäre im selben Beispiel der interaktionsorientierten 
LV bei 85 % auf 100 % aufzurunden. Bei der vortragsorientierten LV wären aber ebenfalls 
nur 100 % auf die Lehrverpflichtung anrechenbar.6 

Kritisch anzumerken ist aus Sicht der Verfasser*innen, dass offenkundig der Vortrag nach 
wie vor als Maß für gute Lehre dient und studierendenzentrierte Lehre mit Involvierung der 
Studierenden über Anwendungs- und Interaktionsorientierung als weniger zeitintensiv für 
Lehrende angesehen wird. Bei qualitätsvollen Lehr- und Lernarrangements, die gerade auch 
mittels digitaler Tools in asynchroner Lehre gut umsetzbar sind, ist aufgrund der Vorberei-
tungs-, Coaching- und Feedbacknotwendigkeiten tatsächlich das Gegenteil der Fall. 

Kategorie Bezeichnung

Standardisierter 
Zeitbedarf in 
Minuten pro 
SWS

Aufwand in Relation zum 
Aufwand wissenschaftlicher 
Lehre / Abgeltung bzw. 
Bewertung in % der SWS

Mögliche 
Aufwertungen für 
Lektor*innen

A Vortragsorientierte LV 180 100% 10%
B Diskursorientierte LV 180 100% 5%, 10%
C Interaktionsorientierte LV 135 75% 5%, 10%, 15%
D Anwendungsorientierte LV 90 50% 5%, 10%, 15%
E Feldorientierte LV 90 50% keine
A/D Kombination A und D 135 75% keine
A/E Kombination A und E 135 75% keine
B/E Kombination B und E 135 75% keine
D/E Kombination D und E 90 50% keine
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Deutsche Modelle auf Verordnungsbasis 
Eine Mehrzahl an deutschen Bundesländern geht einen anderen Weg als der österreichi-
sche Gesetzgeber. Zwar wird auch hier die Lehrverpflichtung bzw. Lehrleistung in Wochen-
stunden je Semester ausgedrückt. Anders als in Österreich werden allerdings die Regeln der 
Anrechnung der einer LV zugeordneten SWS auf die Lehrverpflichtung in erheblich höherem 
Ausmaß bereits im Verordnungswege geregelt und nicht den einzelnen hochschulischen 
Institutionen überlassen. Als Beispiel wird im Folgenden auszugsweise auf die Verordnung 
über die Lehrverpflichtung an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften (Lehrverpflichtungsverordnung – LVV) von Nordrhein-Westfalen eingegangen. Die 
Anrechenbarkeit wird in diesem Modell grundsätzlich am Lehrveranstaltungstyp festge-
macht. Gemäß § 4 LVV werden die SWS je nach Lehrveranstaltungstyp bzw. bestimmten 
Kriterien im folgenden Ausmaß angerechnet: 
 

 
Abbildung 3: Zusammenfassende Darstellung der Anrechenbarkeit auf die Lehrverpflichtung gemäß der 
Lehrverpflichtungsverordnung NRW (eigene Darstellung) 

 
Bemerkenswert ist der Absatz 6 des § 4 LVV, der sich explizit mit digitaler Lehre auseinan-
dersetzt und bestimmt, dass der digitale Lehraufwand im selben Ausmaß angerechnet wird, 
wenn er dem zeitlichen Aufwand entspricht, welcher für in Präsenz stattfindende 
Lehrveranstaltungen aufgewendet wird. Ist der digitale Lehraufwand höher oder geringer 
als der Präsenzaufwand, wird er entsprechend höher oder geringer angerechnet. Im Zweifel 
wird der digitale Lehraufwand gleich dem Präsenzaufwand angerechnet. Dabei ist der 
Aufwand für Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung heranzuziehen. Darüber 
hinaus bestimmt die Verordnung, dass die erstmalige Erstellung sowie die grundlegende 
Überarbeitung der Inhalte von digital gestützten LV in einem dem Zeitaufwand entspre-
chenden Umfang mit in der Regel bis zu 25 % der festgelegten Lehrverpflichtung auf die 
Lehrverpflichtung angerechnet werden kann. Dies kann über einen Zeitraum von bis zu vier 
Semestern erfolgen. 

Es ist festzustellen, dass digitale Lehre einen besonderen Stellenwert durch den 
Verordnungstext erhalten hat und damit auch eine gewisse Anreizwirkung verbunden ist. 
Gleichzeitig fällt auf, dass man bei der digitalen Lehre das System der kategorisierenden 
bzw. typisierenden Betrachtung der Lehrleistung verlässt und auf eine Einzelfallbetrachtung 
für die Aufwandsschätzung übergeht. Bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-
tung von digitaler Lehre ist daher streng genommen eine Zeiterfassung notwendig, um die 

LV-Typ

Anrechenbarkeit 
der SWS auf 
Lehrverpflichtung

Vorlesung 100%
Übung 100%
Seminar 100%
Kolloquium 100%
Repetitorium 100%
Seminaristischer Unterricht (an Hochschulen für angewandte Wissenschaften) 100%
Praktikum (an Hochschulen für angewandte Wissenschaften) 100%
Exkursionen 30%
Sonstige 50%
Wenn ständige Betreuung der Studierenden nicht erforderlich, abweichend von oben 30%
Wenn LV von Dritten erstellt oder betreut und zur Qualitätssicherung begleitet wird 30%
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Anrechenbarkeit im tatsächlichen Ausmaß zu konsumieren. Damit erhöht sich die 
Komplexität des Systems. 
 

Fazit zu Modellen mit „angepassten“ SWS  
Grundproblem der betrachteten Modelle bleibt, dass die Lehrleistung in SWS auszudrücken 
ist, um die Erreichung der ebenfalls in SWS definierten Lehrverpflichtung darzustellen. Das 
führt dazu, dass derselbe Begriff mit zwei Bedeutungen beladen wird. Einerseits stellen die 
SWS laut Studienplänen die Kontaktzeiten zwischen Lehrenden und LV-Teilneh-
mern*Teilnehmerinnen dar und andererseits dient derselbe Begriff dazu, die nach 
Gewichtung und etwaigen Aufwertungen ermittelte Lehrleistung auszudrücken. Demselben 
Begriff mehrere Bedeutungen beizumessen ist jedoch problembehaftet und führt zu 
Missverständnissen. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass durch die Nutzung der etablierten 
Maßzahl SWS auch keinerlei Komplexität aus der Thematik genommen wird. Man kommt 
nicht umhin, sich mit Tätigkeiten der Lehrenden im Rahmen der asynchronen bzw. digitalen 
Lehre zu befassen und diese entweder durch Kategorienbildung oder Einzelfallbetrachtung 
greifbar zu machen. Für den österreichischen Universitätsbereich ist aber aufgrund der 
moderner Hochschullehre nicht gerecht werdenden rechtlichen Vorgaben ein Abgehen von 
der Maßzahl SWS für die Lehrleistung nicht möglich. 
 

Alternativmodell 
Teaching Credits als Maßzahl 

Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) hat bereits 2005 in einem Arbeitspapier ein 
alternatives Modell zur Messung von Lehrleistung skizziert (Centrum für Hochschul-
entwicklung 2005). Analog zur Messung des studentischen Workloads in ECTS-Credits wird 
vorgeschlagen, den Workload der Lehrenden ebenfalls in einem Punktesystem darzustellen. 
Der Einsatz digitaler Lehrformen („E-Learning“) wird neben anderen explizit als Grund für 
die Entwicklung des Modells genannt. Die SWS als Maßzahl für die Kontaktzeiten sind im 
Modell nur ein wesentlicher Inputfaktor von vielen. Im Folgenden wird versucht, in Anleh-
nung an die Vorschläge des CHE ein mögliches Instrument zur Planung und Messung der 
Lehrleistung in Eckpunkten zu skizzieren. 

Abweichend von der starren Zuordnung einer LV zu einer bestimmten Kategorie oder 
einem bestimmten LV-Typ zum Zwecke der Aufwandsmessung, wird der für die Vor-
bereitung, Durchführung und Nachbereitung erforderliche Aufwand je Lehrveranstaltung 
des Studienplans in Gesamtstunden ausgewiesen. Die synchrone Lehrzeit, also Präsenz-
unterricht und synchrone Online-Lehre, wird dabei im tatsächlichen zeitlichen Ausmaß 
berücksichtigt. Maßgeblich für den zeitlichen Aufwand für die asynchrone Lehre sind 
grundsätzlich die zum Einsatz kommenden Lehr- und Beurteilungsmethoden, wobei keine 
starre Verknüpfung von Methode und Zeitbedarf vorgesehen wird. Ein diesbezügliches 
Planungs- bzw. Erhebungsinstrument könnte, ausgefüllt für die Beispiellehrveranstaltung 
„Einkommensteuer“, wie folgt gestaltet sein: 
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Abbildung 4: Beispielhafte Darstellung der Lehrleistung für eine LV in Teaching Credits (eigene Darstellung) 

 
Das Setting sei wie folgt: Die LV wird im betreffenden Semester erstmalig nach einer 
Steuerreform durchgeführt, die umfassende gesetzliche Änderungen gebracht hat und eine 
inhaltliche Überarbeitung notwendig macht. Dies kann in der Rubrik „Initial/Fallweise“ 
berücksichtigt werden, welche im Regelbetrieb üblicherweise leer bleibt. Die LV ist als 
Blended Learning Szenario konzipiert, wo über ein Lernmanagementsystem vorbereitende 
Unterlagen zur Verfügung gestellt werden und wo freiwillige laufende Lernzielkontrollen als 
Quizzes absolviert werden können. Neben der klassischen Präsenzlehre im Ausmaß von 
zwei SWS sind in asynchroner Gruppenarbeit in Gruppen zu je fünf Personen Fallstudien zu 
Einkommenssteuersachverhalten zu bearbeiten und hochzuladen. Bei 30 Teilnehmern* 
Teilnehmerinnen sind sechs Gruppen zu betreuen. Jede Gruppe kann 30 Minuten Betreu-
ung von der Lehrperson über ein Videokonferenztool in Anspruch nehmen. Die Leistungs-
beurteilung setzt sich aus der Beurteilung der Fallstudie und einer schriftlichen Klausur 
zusammen. Die gegenständliche LV sieht 2,0 SWS an Kontaktzeiten vor. Das ergibt bei 
15 Semesterwochen und einer Dauer von 45 Minuten pro Wochenstunde eine gesamte 
Kontaktzeit von 22,5 Stunden.7 Der gesamte Lehraufwand in Stunden beträgt demnach 
81 Stunden für diese LV. Normiert man analog zu den ECTS-Credits einen Teaching Credit 
mit 25 ganzen Stunden, so entspricht die Lehrleistung dieser LV in diesem Setting 
3,2 Teaching Credits. 

Vorteile eines derartigen Modells wären: 
• Eindeutige Begriffsbedeutung von SWS, nämlich nur mehr als Maßzahl für die synchrone 

Kontaktzeit. 
• Eine eindeutige Maßzahl für die Messung des Workloads der Lehrperson, analog den 

ECTS-Credits. 
• Flexibilität, um jegliches didaktische Setting in einheitlicher Form abzubilden. Digitale 

Lehre wäre nicht mehr als Sonderthema wie z.B. in den oben dargestellten deutschen 
Verordnungen bzw. über „Aufwertungen“ wie in der Betriebsvereinbarung der 
Universität Graz zu behandeln, sondern würde sich problemlos abbilden und integrieren 
lassen. 

• Hohe Transparenz und damit interpersonelle Vergleichbarkeit. 
Diesen Vorteilen stehen folgende potenzielle Nachteile gegenüber: 
• Da diesem System eine Einzelfallbetrachtung jeder LV zugrunde liegt, erscheint das 

Modell prima vista aufwändig. Dabei ist allerdings zu beachten, dass diese Betrachtung 

LV-Titel Einkommensteuer
ECTS-Credits 5,0
SWS 2,0

Tätigkeit/Methode
Teilnehmer*innen
zahl/Gruppenzahl

Synchrone 
Lehre in h

Vorbereitung 
in h

Betreuung in h 
pro Person/pro 

Gruppe

Leistungsbeurteilung 
in h pro Person/pro 

Gruppe Summe h
Teaching 

Credits
Regelmäßig bei Durchführung

Pflege des Lernmanagementsystems (zB. Moodle) 6,00 6,00
Präsenzlehreinheiten 22,5 22,50
Adaptierung Fallstudien 8,00 8,00
Betreuung Gruppen bei Fallstudie 6 0,50 3,00
Korrektur Fallstudien 6 0,50 3,00
Erstellung Klausurangabe 3,00 3,00
Korrektur Klausuren 30 0,25 7,50

Initial/Fallweise
Aktualisierung der Unterlagen auf neue Rechtslage 16,00 16,00
Erstellung neue Fragen für formative Onlinequizzes 12,00 12,00

SUMME 81,0 3,2
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grundsätzlich nur einmal bei LV-Konzeption durchzuführen ist und in Folge lediglich die 
Teilnehmer*innenzahl laufend aktualisiert wird bzw. in Ausnahmefällen initiale bzw. 
fallweise Tätigkeiten berücksichtigt werden können. Auch bei fixen LV-Kategorien mit 
Gewichtungsfaktoren kommt man schließlich nicht umhin, sich die Tätigkeiten der Lehr-
person bzw. das didaktische Setting detailliert zu überlegen, um die Zuordnung zu einer 
Kategorie sauber durchführen zu können. 

• Die Zeitbedarfe je Tätigkeit, also z.B. die Frage wie lange braucht der*die durchschnitt-
liche Lehrende, um eine Klausur in der gegenständlichen LV zu korrigieren, könnten 
Anlass für Diskussion bzw. „Verhandlungen“ sein. Hier könnte ein gewisse Standardi-
sierung Abhilfe schaffen, wenngleich das wieder zulasten der Fairness des Modells gehen 
könnte, weil z.B. eine Multiple Choice Klausur mit einer Klausur mit offenen Fragen oder 
Rechenbeispielen bezüglich Korrekturaufwand nicht vergleichbar ist. 

 

Empfehlungen zur Ausgestaltung 
Bei der konkreten Ausgestaltung ist darauf zu achten, dass die Zeitbedarfe am didaktischen 
Konzept der LV laut Modul- oder LV-Beschreibung und nicht an der Lehrperson festgemacht 
werden. Abzustellen sein wird sinngemäß auf die durchschnittlich begabte bzw. motivierte 
Lehrperson. 

Am wirksamsten wird ein derartiges Modell dann sein, wenn das diesbezügliche 
Planungs- und Dokumentationsinstrument in einen entsprechenden Führungskreislauf 
eingebettet ist, also z.B. von der Leitung eines Departments oder Instituts mit der 
betroffenen Lehrperson im Vorhinein zur Planung der Lehre im folgenden Studienjahr 
genutzt wird und im Nachgang mit demselben Instrument die tatsächliche Lehre im 
abgelaufenen Jahr reflektiert wird. In Institutionen, wo dies rechtlich möglich ist, sollte den 
entsprechenden Führungskräften auch die notwendige Personalautonomie innerhalb eines 
bestimmten Budgetrahmens zugestanden werden, um die Aufgabenverteilung der 
einzelnen Personen autonom festlegen zu können. 
 

Ableitung der Lehrverpflichtung in Teaching Credits 
In Institutionen, die dienstrechtlich über entsprechende Autonomie verfügen, ließe sich das 
Ausmaß der Lehrverpflichtung in Teaching Credits pro Studienjahr und pro Person 
beispielsweise wie folgt ermitteln: 
 

 

 

 
Abbildung 5: Beispielhafte Ableitung der Lehrverpflichtung in Teaching Credits pro Studienjahr und Person 
(eigene Darstellung) 

 

Gesamtjahresstunden 2.080
Urlaub (5 Wochen) -200
Feiertage (durchschn. 11 Tage an Werktagen) -88
Krankenstand (durchschn. 13 Tage) -104
Arbeitsstunden 1.688
Fachliche Weiterbildung in Dienstzeit -40
Potenzielle Stunden für Lehre pro Jahr 1.648

Arbeitsstunden gerundet pro Jahr 1.650
Ein Teaching Credit entspricht in h 25
Potenzielle Teaching Credits pro Studienjahr 66

Beispiel 1:
Hauptberuflich Lehrende*r Vollzeit (40 h) beschäftigt
Aufgaben laut Stellenbeschreibung Anteil
Lehre 60%
F&E 20%
Fachbereichskoordination 20%

Zielwert Teaching Credits pro Studienjahr 40

Beispiel 2:
F&E-Projektleiter*in Teilzeit (30 h) beschäftigt
Aufgaben laut Stellenbeschreibung Anteil
Lehre 20%
F&E 80%

Zielwert Teaching Credits pro Studienjahr 10
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Bei einer Vollzeitbeschäftigung mit fünf Wochen Urlaubsanspruch und mit 40 Arbeits-
stunden pro Arbeitswoche und bei keinerlei sonstigen Dienstverpflichtungen außerhalb der 
Lehre, würde sich ein Zielwert von 66 Teaching Credits pro Jahr ergeben. Für die konkrete 
Lehrperson ist sodann unter Berücksichtigung des Beschäftigungsausmaßes und der Anteile 
der sonstigen Dienstverpflichtungen der individuelle Zielwert an Teaching Credits pro Jahr 
abzuleiten. 
 

Zusammenfassung 
Um die Leistung der Lehrenden in der asynchronen und insbesondere digitalisierten Lehre 
transparent und fair zu erfassen, ist eine Beschäftigung mit dem didaktischen Setting einer 
LV unerlässlich. Gängige Modelle versuchen, teilweise durch die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen genötigt, in pauschaler Art und Weise über Kategorienbildung und Gewich-
tungsfaktoren bzw. Aufwertungsfaktoren diese Leistungen in das antiquierte System der 
Semesterwochenstunden zu zwängen. Die transparente und faire Abbildung der Lehrleis-
tung in der modernen Hochschullehre könnte über ein Alternativmodell mit der Maßzahl 
Teaching Credits gelingen und dabei nur gleich viel oder unwesentlich mehr an administra-
tivem Aufwand verursachen. 

 
ANMERKUNGEN 

 
1 Zur Unbestimmtheit des Begriffs SWS siehe ausführlich Zullus 2019. 
2 Es wird davon ausgegangen, dass es diesen Digitalisierungsschub gibt, auch wenn dieser unterschiedlich beurteilt wird 

und sich seine tatsächlichen Auswirkungen auf die Digitalisierung der Lehre erst in den kommenden Semestern 
manifestieren werden. 

3 Kein Problem ist es hingegen, Einheiten der synchrone Online-Lehre (z.B. Streaming von Lehrveranstaltungen über 
Videokonferenztools) über SWS abzubilden, zumal diese sich wie klassische Präsenzlehre als Kontaktzeiten mit 
eindeutig definiertem Zeitausmaß darstellen. 

4 Einen ersten Ansatz dieser Kategorisierung enthält bereits § 180b Abs 8 Beamtendienstrechtsgesetz, der Lehrver-
anstaltungen aus wissenschaftlichen Fächern, solche aus künstlerischen, zentralen künstlerischen und praktischen 
Fächern sowie solche, bei denen die Lehrveranstaltungsleitung eine überwiegend anleitende oder kontrollierende 
Tätigkeit ausübt, unterscheidet und dafür jeweils unterschiedliche Anrechnungsmöglichkeiten auf die Lehrverpflichtung 
vorsieht. 

5 Vgl. zum Versuch, den Umgang von Hochschulen mit virtueller Lehre zusammenzufassen: Arbeitsgruppe Forum Neue 
Medien in der Lehre Austria 2021. 

6 Andere Universitäten haben ähnliche Betriebsvereinbarungen abgeschlossen, die ebenfalls fixe Kategorien von 
Lehrveranstaltungen und damit verbundene Anrechnungssätze vorsehen. 

7 2x15x0,75=22,5 
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Podcasts in der Lehre  
Eine Diskussion unterschiedlicher Einsatzbereiche vor dem Hintergrund 
studierendenzentrierter Lehre 

 
 

Summary: Podcasts und im weiteren Sinne Audiodateien können auf mannigfaltige Weise 
in der Lehre eingesetzt werden. Ihre Verwendung unterstützt bereits seit vielen Jahren bspw. 
die Vermittlung ergänzender Perspektiven, eine Schwerpunktsetzung bei den Inhalten oder 
eine Unterstützung bei der Vorbereitung auf Prüfungen. Welche Erfahrungen haben 
Lehrende dabei gemacht und wie werden Studierende unterstützt? Der Beitrag liefert einen 
Überblick über die verschiedenartige Verwendung von Podcasts an der FH Oberösterreich. 

 
 

Einleitung 
Die Hochschuldidaktik ist, nicht zuletzt auch durch die Corona-Krise verursacht, in einem 
nicht unerheblichen Transformationsprozess. Auch wenn die klassische Vorlesung noch 
immer ihre Berechtigung hat, so werden die traditionellen Formate der frontalen Wissens-
vermittlung mit Büchern, Readern und Skripten vermehrt durch neue, oft digitale Werk-
zeuge ergänzt.  

Nun hat die digitale Hochschullehre sicher durch die Online-Lehrerfahrungen wesent-
liche Impulse für einen Wandel erhalten, die Covid-19-Krise nun als den einzigen Verände-
rungstreiber zu identifizieren, wäre aber sicher zu kurz gefasst. Wir erleben schon seit 
mehreren Jahren veränderte Bedürfnisse auf Seiten der Studierenden und erkennen, dass 
Wissensaneignung und Lernen bei jungen Menschen auf andere Art und Weise ablaufen. 
Videos und Podcasts entsprechen demnach den Lernmethoden moderner Lebenswelten 
und werden von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen gerne genutzt. Informationen 
stehen im Web vielfach auch als Audiodateien in einer hohen Qualität und in diversen 
Kanälen zur Verfügung und werden regelmäßig konsumiert. Für die Hochschullehre der 
Zukunft bedeutet dies, die eigene Didaktik den geänderten Anforderungen anzupassen und 
adäquate Mittel und Wege zu finden, wie mit den Voraussetzungen der Studierenden 
erfolgreiche Lern- und Lehrerfahrungen initiiert werden können. Im Sinne des geforderten 
„shift from teaching to learning“ (Barr & Tagg, 1995) bieten Podcasts zudem die Möglichkeit 
lernendenzentriert vorzugehen, indem diese entweder gemeinsam mit Lernenden oder von 
Lernenden kollaborativ gestaltet und entwickelt werden können. 

Der Name Podcast ist ein Neologismus und setzt sich zusammen aus „pod“ in Referenz 
auf den iPod von Apple und „cast“ als Abkürzung für Broadcasting (Mocigemba, 2007). 
Podcasts sind aus der Web 2.0-Ära entstanden und durch die technologische Entwicklung 
von RSS ergab sich die Möglichkeit, Audiobeiträge zu abonnieren (Ortner, Sinner & Jadin, 
2018). Von 8.756 befragten Personen in Deutschlang geben 29,1 % an, zumindest gelegent-
lich einen Podcast zu hören (BLM, 2022). Podcasts haben sich fest etabliert und differen-
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zieren sich in unterschiedliche Genres. Verschiedene Schul- und Medienportale geben 
Empfehlungen für den Einsatz von Podcasts in Schule und Unterricht ab.  

Wir möchten in diesem Beitrag aus unseren Erfahrungen mit dem Podcasteinsatz in der 
Hochschullehre berichten. Im Sinne einer erweiterten Begriffsverwendung verstehen wir in 
unserem Beitrag unter Podcasts nicht nur regelmäßig zur Verfügung gestellte Beiträge, 
sondern auch vereinzelt verwendete Audiobeiträge als ergänzende Lernmaterialien. 

 

Einsatzszenarien von Podcasts in der Hochschullehre 
Podcasts in der Lehre einzusetzen, bringt für Studierende einen motivationalen Effekt, da 
die Lernumgebung und die Lernmöglichkeiten erweitert werden (Heilesen, 2010). Wenig 
bekannt ist bisher aus der Lehr- und Lernforschung die Lernwirksamkeit von Podcasts. Es 
gibt jedoch einige Studien im Bereich des Fremdsprachenlernens. So können Podcasts 
beispielsweise beim Vokabellernen das Hörverständnis von Lernenden unterstützen 
(Saeedakhtar, Haqju & Rouhi, 2021). Als kurze Episoden in Form von Advanced Organizern 
haben Podcasts einen positiven Einfluss auf die Aktivierung von Vorwissen (Popova, 
Kirschner & Joiner, 2014). McGarr (2009) identifiziert auf einem Kontinuum zwischen 
passiver Konsumation und aktiver, kreativer Gestaltung vier Einsatzmöglichkeiten von 
Podcasts: (1) als Ersatz in Form von kompletten Aufzeichnungen von Vorträgen, (2) als 
Zusammenfassung von Vorträgen, (3) als zusätzliche Lernmaterialien und (4) die Entwick-
lung von Podcasts von Lernenden für Lernende.  

Im Laufe der Entwicklung und Weiterentwicklung unserer Lehrveranstaltungen haben 
sich unterschiedliche Einsatzszenarien herauskristallisiert, die nachfolgend beschrieben 
werden. Der Einsatz von Podcasts hat sich dabei aus durchaus unterschiedlichen Gründen 
ergeben: Die Bandbreite der möglichen Einsatzbereiche ist groß und die Zielsetzungen, die 
mit dem Einsatz von Podcasts verfolgt werden, können dabei stark variieren. Im Folgenden 
werden deshalb die Einsatzszenarien beschrieben, die die Autorinnen im Laufe ihrer 
eigenen Hochschullehre auch konkret umgesetzt haben. So kann sichergestellt werden, 
dass für all diese eingesetzten Bereiche auch eine Einschätzung der Eignung erfolgen kann.  

Sechs unterschiedliche Einsatzszenarien werden hierbei erläutert: 
• Podcasts als Teil multimedialer Lehrunterlagen 
• Vermittlung von vertiefendem und kontextuellem Wissen zum besseren Verständnis 
• Erhöhung der Motivation und Effizienz für das Aneignen von Wissen  
• Fachliche Perspektivenvielfalt durch verschiedene ExpertInneninterviews zur 

Vorbereitung einer theoretischen Diskussion 
• Eintauchen in konkrete praktische Erfahrungen zum besseren Problemverständnis 
• Podcasts als Zusammenfassung komplexer Inhalte  
 

Podcasts als Teil multimedialer Lehrunterlagen 
Zielsetzung 

Der erste Einsatz von Podcasts in unserer Lehre erfolgte eher ungeplant, dafür aber auf 
studentische Initiative: Zu Beginn des berufsbegleitenden Studiums im Jahr 2002 erstellten 
wir eigene multimediale Lehrmaterialien für das Selbststudium. Neben Texten kamen dabei 
auch Abbildungen aus den (ursprünglich für die Präsenzlehre entwickelten) Präsentations-
dateien zum Einsatz. Da diese nicht immer selbsterklärend waren, umfasste das multi-
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mediale Lehrmaterial zusätzlich zu den Abbildungen auch geschriebene und gesprochene 
Erklärungen, mit dem Ziel, den Studierenden umfassendes selbsterklärendes Lehrmaterial 
zur Verfügung zu stellen. 

Umsetzung 
Zunächst wurden multimediale Lehrmaterialien, bestehend aus Texten, Abbildungen, 
Videos und eingebetteten Audio-Annotationen mithilfe eines Editoren-Werkzeugs der Lern-
plattform geschaffen und den Studierenden zur Verfügung gestellt. Die Audio-Annotationen 
waren dabei einer der Bestandteile des HTML-basierten „Online-Skriptums“. Dieses war 
dafür gedacht, im Web-Browser bei aufrechter Internet-Verbindung gelernt zu werden. 
Überraschend für die Lehrenden haben die Studierenden diese HTML-basierten Unterlagen 
für die Offline-Verwendung heruntergeladen und insbesondere die Audio-Dateien mit den 
Erklärungen in anderer Form als geplant eingesetzt: Für den Gebrauch im Fahrzeug oder im 
MP3-Player wurden alle Texte und Bilder weggelassen, sodass nur die Audio-Dateien und 
die Tonspuren der Videos (ebenfalls in Audio-Dateien konvertiert) übrigblieben. Auf diese 
Weise entstand eine Sammlung von Audio-Dateien, die auf den Inhalt der Lehrveranstaltung 
Bezug nahm. 

Ergebnisse 
Auch wenn diese erste Anwendung von „Podcasts“ nicht geplant war – zahlreiche Studie-
rende haben diese Form des Einsatzes zu schätzen gewusst, weil sie ortsunabhängig die 
Möglichkeit hatten, mithilfe der Audio-Dateien zu lernen.  

 

Vertiefendes und kontextuelles Wissen zum besseren Verständnis 
Zielsetzung 

Ziel dieser Form des Einsatzes von Podcasts war die ergänzende Interpretation von bereit-
gestelltem schriftlichem Material als Vorbereitung auf die Auseinandersetzung mit den 
Inhalten in der Präsenz-Lehrveranstaltung. Die Verwendung findet im Zuge der Lehrveran-
staltung „Neue Geschäftsmodelle“ im Masterstudium Supply Chain Management an der FH 
OÖ statt. Dieser Kurs wird im Inverted Classroom Setup gehalten, sodass die Studierenden 
sich die theoretischen Inhalte (portionsweise) vor den eigentlichen Präsenzterminen 
aneignen und in Präsenz mit den Lehrenden die Inhalte in Fallbeispielen, Diskussionen, 
Projekten angewendet und vertieft werden. 

Umsetzung 
Als Basis für die Vorbereitung der Studierenden erhalten diese neben den dazugehörigen 
Anleitungen Material in unterschiedlichen Formen, beispielsweise Buchauszüge, Selbst-
tests, Podcasts und ergänzende Lehrunterlagen. Die verwendeten Buchauszüge stammen 
aus einem englischsprachigen Lehrbuch, das nicht von den Lehrenden verfasst wurde, 
sondern in Originalfassung zur Verfügung steht. Die Podcasts wurden vom Lehrenden 
erstellt und beinhalten eine Erläuterung des Lehrenden zum jeweiligen Lehrbuch-Kapitel. 
Selbsttests, die nach dem Lernen, aber vor dem Präsenz-Termin der Lehrveranstaltung 
absolviert werden sollen, unterstützen die Studierenden dabei zu erkennen, auf welchem 
Niveau die Inhalte zu lernen sind. Das ergänzende Lernmaterial umfasst (in geschriebener 
Form oder auch als fremderstelltes Video) weitere Ausführungen passend zum jeweiligen 
Buchkapitel. 
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Ergebnisse 
Das Erlernen der theoretischen Inhalte der Lehrveranstaltung erfordert also zumindest das 
Studium der Buchkapitel, wobei die erläuternden Podcasts dabei helfen, die beschriebenen 
Inhalte zu veranschaulichen. Im Grunde genommen (und das wird auch so kommuniziert) 
sind die erläuternden Podcasts ein Add-On, das nicht verpflichtend anzuhören ist. Dennoch 
melden die Studierenden (informell mündlich, aber auch im Rahmen der schriftlichen 
Lehrveranstaltungs-Evaluierung) zurück, dass diese Erläuterung durch Podcasts als sehr 
hilfreich empfunden wird, um die Inhalte des Lehrbuchs zu verstehen. Im Sinne der 
Gewohnheiten der Studierenden, das Internet mobil zu nutzen, werden diese Audio-
Dateien auch gerne mobil (beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im PKW) 
gehört, sodass „Leerzeit“ zu „Lehrzeit“ wird. 
 

Motivation und Effizienz für das Aneignen von Wissen erhöhen 
Zielsetzung 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, sinkt die Bereitschaft und auch die Fähigkeit sich mit 
komplexen Inhalten zu beschäftigen. Insbesondere erkennbar ist dies in jenen Studien-
formaten, die für berufsbegleitende Studierende ausgelegt sind. Die Zeit ist hier aufgrund 
der Berufstätigkeit der Studierenden begrenzt und der Wunsch nach möglichst effizienter 
Wissensaneignung groß. Um diese Zielgruppe von Studierenden dennoch zu motivieren, 
sich mit komplexen Inhalten auseinanderzusetzen, wurden adäquate Mittel im Studiengang 
Supply Chain Management gesucht und diskutiert. Eine Möglichkeit, die in diesem Fall auch 
konkret umsetzt wurde, war die Bereitstellung von Büchern als Podcasts. Ein eigens verfass-
tes Lehrbuch, das für die Kursklausur prüfungsrelevant war, wurde hierbei durch die Autorin 
selbst vertont. So entstand ein Podcast, der das Lesen des Buches ersetzte und es den 
Studierenden auch ermöglichte, während Autofahrten oder am Arbeitsweg zu lernen. 
 

Umsetzung 
Umgesetzt wurde die Aufnahme des Podcasts mit dem Aufnahme-Equipment der Hoch-
schule. Die relevanten Kapitel wurden von der Autorin selbst gesprochen und den 
Studierenden mittels mp3-Datei auf der Lernplattform zum Kurs zur Verfügung gestellt. Die 
Studierenden hatten somit die Wahl, sich die prüfungsrelevanten Inhalte entweder durch 
Lesen des Buches oder durch Hören des Podcasts anzueignen. 

 

Ergebnisse 
Die Studierenden hatten durch die Podcasts die Möglichkeit, ihre Wissensaneignung für sie 
effizient zu gestalten. Positiv angemerkt wurde, dass die Studierenden durch die Podcasts 
ihre eigene Effizienz im Lernen von Prüfungsinhalten erhöhen konnten und somit motiviert 
wurden, sich mit den Inhalten selbst auseinanderzusetzen, anstatt auf Zusammenfassungen 
von KollegInnen zu vertrauen. Es wird also sichtbar, dass die richtige Wahl des Mediums 
auch positive Auswirkungen auf die Motivation und somit auch auf den Lernprozess der 
Studierenden haben kann. 
 
 



232 Freudenthaler-Mayrhofer/Jadin/Wagner, Podcasts in der Lehrer 

 Erziehung und Unterricht • März/April 3–4|2023 

Fachliche Perspektivenvielfalt durch ExpertInneninterviews zur Vorbereitung 
eines theoretischen Diskurses 
Zielsetzung 

Bei dieser Form des Einsatzes von Podcasts wurden Podcasts nicht selbst aufgenommen, 
sondern fertiges, im Internet frei verfügbares Audio-Material von ExpertInnen, die ein spezi-
fisches Thema erläutern, verwendet. Auch diese Verwendung findet unter anderem im Zuge 
der Lehrveranstaltungen „Neue Geschäftsmodelle“ und „Innovation Strategy and System“ 
im Masterstudium Supply Chain Management an der FH OÖ statt. Ziel des Einsatzes von 
unterschiedlichen Podcasts ist es, den Studierenden die Pluralität der Perspektiven auf ein 
Themengebiet zu vermitteln. Indem bewusst ExpertInnen ausgewählt wurden, die unter-
schiedliche Meinungen und Positionen haben, werden die Studierenden in den wissen-
schaftlichen und fachlichen Diskurs eingebunden und können dadurch auch lernen, sich in 
einem divers diskutierten Fachgebiet, wie bspw. der Fragestellung „Was macht Organisatio-
nen zukunftsorientiert?“, eine eigene Meinung zu bilden. Die Aneignung von Vorwissen und 
auch die Meinungsbildung, die vor der Lehrveranstaltung passieren, können die Qualität 
der Diskussion und Auseinandersetzung mit einem Thema im Kurs selbst erhöhen. 
 

Umsetzung 
Auch diese Art von Podcasts wird vorbereitend zur Lehrveranstaltung zum Selbststudium 
durch die Studierenden verwendet. Als Teil des Materials zur Vorbereitung erhalten die 
Studierenden die Quellen zu den Podcasts (beispielsweise aus der „The Economist Digital 
Economy Podcast“ oder auch den Podcast etablierter WissenschaftlerInnen, die auf 
gängigen Plattformen verfügbar sind). Wo Transkriptionen der Podcasts frei verfügbar 
vorliegen, werden auch die Textdateien zur Verfügung gestellt. Die Inhalte dieser Quellen 
sind Interviews mit ExpertInnen zu ausgewählten Themen der Digitalen Ökonomie im ersten 
Fall oder des Innovationsmanagements im zweiten Fall, auf die in der inhaltlichen Arbeit der 
Präsenz-Lehrveranstaltungen aufgebaut wird. In der Lehrveranstaltung „Innovation Strate-
gy and System“ wird zur intensiveren Auseinandersetzung mit den Podcasts auch gefordert, 
ein Exzerpt aller Beiträge zu verfassen und eine persönliche Reihung zu erstellen, die in MS 
Teams in der Lehrveranstaltungsdokumentation hochzuladen ist. 
 

Ergebnisse 
Die Ergänzung der Fachliteratur und der durch die Lehrenden selbst erstellten Materialien 
durch authentische Inhalte von externen ExpertInnen ermöglicht die Einbindung neuer 
Perspektiven und externen Knowhows „auf der Tonspur“, d.h. also im Original-Wortlaut und 
in authentischer Phonetik. Zusätzliche Sichtweisen unterstützen das Verständnis und den 
Erkenntnisgewinn. Die Studierenden zeigen sich positiv von dieser als Bereicherung 
empfundenen zusätzlichen Quelle angetan. ExpertInnen-Aussagen nicht nur zu lesen, 
sondern authentisch zu hören, ermöglicht einen ansonsten seltenen Einblick und motiviert 
die Studierenden, die Inhalte nicht als fachlichen Text, sondern als persönliche Position 
einer Person wahrzunehmen, was die Auseinandersetzung mit den Inhalten in der Regel viel 
intensiver macht und das Involvement der Studierenden in den Lernprozess erhöht.  
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Eintauchen in Praxiserfahrungen zum besseren Problemverständnis 
Zielsetzung 

Eine weitere Möglichkeit, Podcasts in der Lehre einzusetzen, bietet sich auch in der Anwen-
dung besonders praxisnaher Inhalte. In der Fachhochschullehre besteht oft der Anspruch, 
den Studierenden die fachlichen Kompetenzen in möglichst praxisnaher Art und Weise zu 
vermitteln, um sie für die spätere berufliche Laufbahn optimal vorzubereiten. In der Lehr-
veranstaltung „Entrepreneurship“ bedeutet diese Forderung, die Studierenden nicht nur im 
Trockentraining mit Gründungs-Know-how zu versorgen, sondern auch ein tiefes Verständ-
nis für die Herausforderungen einer eigenen Gründung zu schaffen. Hierfür eignen sich 
Podcasts von eigenen „Gründergeschichten“ oder auch etablierten „Start-up-Investoren“ 
besonders gut. Sie können den Studierenden abseits der etablierten Gründungstheorie 
auch wichtige Einblicke in die Praxis aufzeigen, die sie aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz 
nicht verfügbar haben. Diese sehr realistische Schilderung von Praxisfällen erhöht das 
Verständnis für die Materie, lässt die Studierenden die Komplexität der Herausforderung im 
Gründungsprozess erkennen und ermöglicht ihnen auch eine eigenständige Reflexion und 
Einordnung der erlernten Inhalte. 

Umsetzung 
Ähnlich wie im vorangegangenen Beispiel geschildert, wurden von den Lehrenden ganz 
bewusst Podcast ausgewählt, die die Gründerlandschaft sehr praxisnah und auch unge-
schönt darstellen. Die Auswahl der Podcasts wurde dabei bewusst breit gewählt, von erfolg-
reichen bis sehr frustrierten, von Gründern in der Startphase bis zu etablierten Gründern 
wurden verschiedene Beiträge gewählt. So wird sichergestellt, dass die Studierenden ein 
breites Bild vermittelt bekommen. In der Lehrveranstaltung selbst werden diese Beiträge 
für das laufende Reflektieren der gehörten Theorie verwendet. So werden die Studierenden 
angehalten, die erlernten Inhalte mit der gehörten Praxis zu verknüpfen. 

Ergebnisse 
Die Integration von praxisnahen und ungeschönten Eindrücken aus der Praxis war für die 
Studierenden eine gelungene Ergänzung zur klassischen Theorievermittlung. Durch die lau-
fende Reflexion der Gründergeschichten und ihrer positiven und auch negativen Erfahrun-
gen im Gründungsprozess konnte mit den Studierenden gemeinsam eine Basis erarbeitet 
werden, was „erfolgreiches Gründen“ in Theorie und Praxis bedeutet. Die eigene Auseinan-
dersetzung mit Praxisfällen vor der Lehrveranstaltung bringt die Studierenden in eine aktive 
Teilnahme an der Lehrveranstaltung, da sie laufend einen eigenen Beitrag in die Diskussion 
der Inhalte einbringen können. Eigenmotivation und Partizipation in der Lehrveranstaltung 
steigen dadurch. Die Voraussetzung für einen gelungenen Diskurs ist allerdings eine hohe 
Moderationskompetenz seitens des Lehrenden, um die eigenen Inhalte auch laufend mit 
den gehörten Impulsen zu verknüpfen und in einen sinnvollen Zusammenhang zu stellen. 
 

Podcasts als Zusammenfassung komplexer Inhalte  
Zielsetzung 

Die Podcasts sind in der Lehrveranstaltung „Lernpsychologie“ im Bachelorstudiengang 
Kommunikation, Wissen, Medien mit dem Ziel den Studierenden eine Zusammenfassung 
wesentlicher LVA-Inhalte zu bieten entstanden. In der Vorlesung erhalten die Studierenden 
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sehr viele theoretische Grundlagen zum Thema Lernen wie etwa Lerntheorien, Einführung 
in das Instruktionsdesign und Grundlagen zum Gedächtnis. Da der Studiengang auch einen 
Schwerpunkt im Bereich E-Learning hat, werden auch wesentliche Grundlagen zum Lernen 
mit digitalen Medien vermittelt. Mit den Podcasts wurden folgende Ziele verfolgt: Überblick 
über die wesentlichsten Inhalte zu geben, Möglichkeit zur Wiederholung des Stoffes, Auf-
zeigen an Einsatzgebieten von digitalen Medien für den Lernbereich am Beispiel von Pod-
casts. In den Podcasts wurden die wesentlichen Inhalte der Vorlesung zusammengefasst. 
Zudem werden in den Podcast Hilfestellungen und Tipps für den weiteren Lernprozess 
gegeben. 
 

Umsetzung 
Die Umsetzung erfolgte am eigenen PC mit einem handelsüblichen Headset. Die Nach-
bearbeitung erfolgte mit dem Tool Audacity. Ein eigener Podcast Jiingle wurde am iPad mit 
der App Garage Band „komponiert“. Die Podcasts werden im Moodle-Kurs zur Verfügung 
gestellt. Dabei wird immer ein Podcast nach einer Vorlesungseinheit freigeschaltet. Somit 
haben die Studierenden über das gesamte Semester eine Podcastreihe zur Lernpsychologie 
zur Verfügung. 
 

Ergebnisse 
Die Podcasts werden nun schon seit neun Jahren verwendet. Das Feedback der Studie-
renden ist immer sehr positiv. Sie verwenden diese, um die Inhalte nachzuhören, aber vor 
allem zur Prüfungsvorbereitung. Hervorgehoben wird immer wieder der zeit- und orts-
unabhängige Einsatz der Podcasts. Insbesondere die spezifische Eigenschaft der Audio-
dateien, diese überall verwenden zu können, wird immer wieder in den Evaluierungen und 
Feedbackgesprächen erwähnt. Folgende Aussagen aus den LVA-Evaluierungen zeigen den 
lernförderlichen Charakter der Podcasts: „Das war eine echte Lernhilfe“; „Podcasts sind 
eine sehr gute Idee und helfen beim Wiederholen des Stoffes und der Prüfungsvorbereitung 
immens“. 

 
 

Reflexion der Einsatzbereiche vor dem Hintergrund 
studierendenzentrierter Lehre 

Nachfolgend werden die verschiedenen dargestellten Szenarien den vier Einsatzmöglich-
keiten von McGarr und den damit verbundenen Vorteilen für die Studierenden zugeordnet. 
Das erste Szenario zeigt die Relevanz von Audiodateien zum Lernen für die Studierenden 
und kann dem Szenario Podcast von Lernenden für Lernende zugeordnet werden. Im 
zweiten Szenario sind die Podcasts eine Hilfestellung für die Lernenden und dienen dem 
besseren Verständnis, der Interpretation und Verortung der Inhalte. Diese dienen somit als 
zusätzliche Lernmaterialien. Als Ersatz von Lernmaterialien werden Podcasts statt Büchern 
im dritten beschriebenen Szenario eingesetzt. Im Sinne der Diskursförderung und zur 
Darstellung multipler Perspektiven werden im vierten Szenario die Podcasts ebenso als 
ergänzende Lernmaterialien verwendet. Auch das fünfte Szenario, in dem Podcasts authen-
tische Praxiseinblicke bieten, ergänzen in sinnvoller Art und Weise das Lernarrangement für 
die Studierenden. Als Zusammenfassung von wesentlichen Inhalten bietet das sechste 
Szenario eine wichtige Lernhilfe für die Studierenden. 
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Die Impulse, die durch den Einsatz von Podcasts in der Lehre erzielt werden können, sind in 
den sechs Einsatzszenarien unterschiedlich. Aus Sicht der AutorInnen wurden deshalb in 
der folgenden Tabelle die eigenen Erfahrungen im Einsatz gesammelt und hier im Überblick 
dargestellt. Um auch die theoretisch erläuterten Einsatzbereiche von McGarr nochmals auf-
zugreifen, wird ergänzend die Zuordnung zu den dort erläuterten Einsatzbereichen vorge-
nommen.  

Tab. 1. Einsatzszenarien vor dem Hintergrund studierendenzentrierter Lehre 

Einsatzszenario 
Positive Impulse für den Lernprozess der Studierenden und 
Einordnung laut McGarr 

Als Teil multimedialer 
Lehrunterlagen 

Steigerung der Ortsunabhängigkeit des Lernens in einer das 
ursprüngliche Material ergänzenden Weise  
– zusätzliches Lernmaterial 

Lt. McGarr: (2) als Zusammenfassung von Vorträgen oder auch (4) als 
Podcast von Lernenden für Lernende 

Vertiefendes und kontextuelles 
Wissen 

Zusammenfassung, Schwerpunktsetzung und Steigerung der 
Verständlichkeit des schriftlichen Materials  
– zusätzliches Lernmaterial, evtl. Zusammenfassung von Vorträgen 

Lt. McGarr (3) als zusätzliche Lernmaterialien 

Motivation und Effizienz in der 
Wissensaneignung 

Steigerung der Motivation der Studierenden im Lernprozess; senken der 
Eintrittsbarrieren, sich mit einem Thema zu beschäftigen durch die 
Möglichkeit, sich die Lehrinhalte zeit- und ortsabhängig anzueignen 

Lt. McGarr (1) als Ersatz in Form von kompletten Aufzeichnungen von 
Vorträgen oder Lehrmaterialien 

Fachliche Perspektivenvielfalt 
für theoretischen Diskurs 

Aufzeigen unterschiedlicher, teils auch konkurrierender oder 
widersprüchlicher Perspektiven, Erhöhung des Involvement der 
Studierenden durch Partizipation am Diskurs, Steigerung der 
Diskursfähigkeit durch das gemeinsame Erarbeiten von Inhalten 

Lt. McGarr (3) als zusätzliche Lernmaterialien  

Eintauchen in 
Praxiserfahrungen zum 
besseren Problemverständnis 

Erweiterung des Fachwissens um die Perspektive der Anwendung; 
Bewusstsein schaffen für die Möglichkeiten und Grenzen des Wissens-
transfers, Förderung der Transferkompetenz beim Entwickeln von 
Lösungen durch starken Praxisbezug, Förderung des vernetzten Denkens 

Lt. McGarr (3) als zusätzliche Lernmaterialien 

Zusammenfassung komplexer 
Inhalte 

Steigerung der Motivation, sich mit komplexen Themen auseinander-
zusetzen; Eintrittsbarrieren für die Auseinandersetzung mit komplexen 
Inhalten werden durch die Zusammenfassung verringert; studierenden-
zentriertes Vorgehen in der Aneignung neuer, komplexer Inhalte 

Lt. McGarr: (2) als Zusammenfassung von Vorträgen 

Zusammengefasst bieten Podcasts vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Neben dem motiva-
tionsfördernden Charakter der Podcasts als ergänzendes, flexibles Lernmedium können vor 
allem verschiedene Lernprozesse bei den Studierenden unterstützt und angeregt werden.  

Die Art und Weise des Einsatzes ist vielschichtig und die Auswahl muss vor dem Hinter-
grund der gesetzten Lehrveranstaltungsziele immer individuell getroffen werden. Aus Sicht 
der AutorInnen sind Podcasts aber in jedem Fall ein Mittel, den unterschiedlichen Lern-
bedürfnissen der Studierenden zu begegnen und den Grad der Studierendenzentrierung in 
der Lehre zu heben. Dies hat einen positiven Einfluss auf die Lernerfahrungen der Studieren-
den, aber auch das Lehrerlebnis und die Zufriedenheit der Lehrenden.  
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Yvette E. Hofmann 

Resilient durch Hochschullehre?  
Die Hochschuldidaktik und ihre (notwendige) 
Anpassungsleistung in Krisenzeiten 

 
 

Summary: Hochschullehre ist ein Begegnungsprozess, der vom Miteinander aller Beteilig-
ten lebt. Doch die Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie machten es 
über mehrere Semester unmöglich, dass Lehrende und Lernende sich in Präsenz begegneten. 
Das Distanzstudium und die hierfür erforderliche Digitalisierung der Lehre war für 
Dozierende und Studierende in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung. Der vorliegende 
Beitrag arbeitet daher heraus, welche Bedeutung die akademische Resilienz in Krisenzeiten 
hat und welche Rolle der Hochschuldidaktik in diesem Zusammenhang zukommt. 

 
 

Einleitung 
Der Ausbruch der Corona-Pandemie führte zu einer massiven Disruption des bewährten 
Systems „Hochschule“ und der darin stattfindenden hochschulischen Prozesse Forschung, 
Lehre und Administration. Dadurch wurde während der Pandemie möglich, was sich in den 
Jahren davor als nicht ganz einfach herausgestellt hatte: ein Vorantreiben der digitalen 
Transformation der Hochschulen respektive der Digitalisierung der Hochschullehre. In der 
Folge wurden Lehrveranstaltungen ohne zeitlichen Vorlauf digitalisiert und digitale Lehre 
weitgehend flächendeckend eingeführt. 

Dabei hatte die Ad-Hoc-Verlagerung der Lehre ins Homeoffice sowohl für Dozierende als 
auch Studierende spürbare Auswirkungen. Nicht nur waren umfassende digitale Kompe-
tenzen gefragt, sondern das Remote-Arbeiten erforderte darüber hinaus auch Fähigkeiten 
wie Selbstorganisation oder den Umgang mit wegfallenden Routinen und Sozialkontakten. 
Wie massiv die Belastung durch das unvermittelte Distanzstudium bzw. Home Studying 
insbesondere für Studierende war, wird u.a. daran deutlich, dass die Zahl ratsuchender 
Studierender mit Erschöpfungssyndromen und Depressionen bei den psychologischen 
Beratungsstellen der Hochschulen während der Corona-Pandemie fast sprunghaft zunahm 
(Goebel 2021; Holm-Hadulla et al. 2021; Hommel 2021; o.V. 2020; Schmermund 2021; 
Schramm 2022).  

Dies wird vor allem darauf zurückgeführt, dass die Studierenden aufgrund der zeitweise 
bestehenden Kontaktbeschränkungen weitgehend von ihren sozialen Netzwerken abge-
schnitten waren (Gruber et al., 2020), wodurch der Belastungsdruck deutlich anstieg (Brake-
meier et al., 2020; Petzold et al., 2020; Winde et al., 2020). Die Folge waren laut Holm-
Hadulla et al. (2021) eine deutliche Abnahme des Wohlbefindens und eine Zunahme der 
psychischen Gesundheitsprobleme Studierender. Daher stellt sich die Frage, inwiefern die 
Dozierenden grundsätzlich in der Lage (gewesen) wären, in derartigen Krisen- und Um-
bruchzeiten mit ihrer Lehre unterstützend einzugreifen. Konkret gilt es zu beantworten: Wie 
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kann es Dozierenden mit Hilfe ihrer Lehre gelingen, ihre Studierenden in außerordentlichen 
Belastungssituationen aktiv zu unterstützen und deren psychische Widerstandfähigkeit bzw. 
Resilienz zu fördern?  

 

Wie Hochschullehrende ihre Studierenden im Umgang mit 
Belastungserfahrungen unterstützen können 
Die Bedeutung akademischer Resilienz für das Bewältigen von 
Belastungserfahrungen 

Das Erleben problematischer Ereignisse ist für Studierende nicht neu. So zeigen Arbeiten 
zum Studienabbruch und der psychischen Gesundheit von Studierenden, wie belastend 
diese ihr hochschulisches Umfeld zum Teil empfinden (Grützmacher et al., 2018; Heublein 
et al. 2017; Neugebauer/Heublein/Daniel 2019; Pape/Heil/Schneider 2022; Pfleging & 
Gerhardt, 2013; Techniker Krankenkasse, 2015; Williams et al., 2018). Offensichtlich spielen 
hier neben einem Gefühl der Überforderung häufig auch finanzielle Probleme und eine 
mangelnde Studienmotivation eine Rolle (ebd.). Weiters konnten Hofmann et al. (2021a) 
zeigen, dass beispielsweise mehr als die Hälfte aller MINT-Studierenden (in diesen Fächern 
sind die Studienabbruchquoten seit Jahren besonders hoch; siehe Heublein/Richter/ 
Schmelzer 2020; Heublein/Hutsch/Schmelzer 2022) bereits im ersten Semester signifikante 
Rückschläge erleben, wie beispielsweise nicht-bestandene Prüfungen, massiven Zeitdruck 
oder erhebliche fachliche Schwierigkeiten (siehe auch Datzer/Razinskas/Högl 2022).  

Grundsätzlich stehen Individuen in außerordentlichen Belastungssituationen verschie-
dene Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung. Dabei ist zu beobachten, dass Personen mit 
einer stark ausgeprägten psychischen Widerstandsfähigkeit, d.h. Resilienz, mit Rückschlä-
gen konstruktiv und lösungsorientiert umgehen, wohingegen Personen mit niedriger 
Resilienz vermehrt mit Rückzug und dysfunktionalen Verhaltensweisen, z.B. Substanz-
missbrauch, reagieren (Richardson 2002). Resilienz ist somit eine Schlüsselkompetenz beim 
Umgang mit Rückschlägen und Belastungen, die es Menschen ermöglicht, einen positiv-
adaptiven Umgang mit signifikanten Belastungserfahrungen zu finden.  

Dieser Zusammenhang lässt sich auch auf den Hochschulkontext übertragen (siehe 
Martin & Marsh 2009; zusammenfassend Hofmann/Müller-Hotop/Datzer 2021), sodass zu 
erwarten ist, dass Studierende in Abhängigkeit von ihrem Resilienzniveau bei studiums-
immanenten Belastungserfahrungen schneller in ein emotionales Gleichgewicht zurück-
finden oder sogar gestärkt aus der Situation hervorgehen. Entscheidend hierfür ist, dass sie 
die ihnen zur Verfügung stehenden Resilienzressourcen (er-)kennen und nutzen. Hierzu 
zählen lt. Hofmann et al. 2021b und 2021c neben psychischen (z.B. Coping- oder Reframing-
Strategien) oder strukturellen (z.B. Tutoren- oder Weiterbildungsprogramme), vor allem 
soziale Ressourcen (z.B. persönliche Gespräche), welche Studierende nutzen können, um 
resilient mit den erlebten Herausforderungen und Rückschlägen umzugehen. 
 

Die Bedeutung sozialer Ressourcen für die Stärkung der akademischen 
Resilienz 

Forschungsarbeiten zur Wirksamkeit sozialer Ressourcen belegen, dass nicht nur der 
nähere Freundeskreis, die Familie oder Kommilitoninnen und Kommilitonen den Aufbau 
akademischer Resilienz fördern können (Martin & Marsh, 2009), sondern dass gerade 
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Dozierenden in diesem Zusammenhang eine sehr bedeutsame Rolle zukommt (siehe 
zusammenfassend Helmreich et al. 2017). Die Ursache liegt darin begründet, dass in 
Belastungssituationen soziale Unterstützung dann besonders wirkungsvoll ist, wenn sie aus 
dem gleichen Kontext entstammt wie der Rückschlag bzw. die Belastungsursache an sich 
(Todt et al. 2018 zur Bedeutsamkeit des Kontexts der sozialen Unterstützung). Folglich kann 
es beispielsweise Studierenden mit großer Unsicherheit hinsichtlich ihrer fachlichen Eig-
nung helfen, von ihren Dozierenden Feedback, ein Gefühl von Verständnis, Vertrauen und 
Akzeptanz zu erhalten. Analoges gilt z.B. für das Nicht-Bestehen einer Prüfung.  

Dozierende haben somit, wie nachfolgend skizziert, vielfältige Möglichkeiten, nicht nur 
die Lernwege ihrer Studierenden zu begleiten, sondern auch ihre akademische Resilienz zu 
fördern (siehe zusammenfassend zur Effektivität sozialer Unterstützung Hofmann et al. 
2021c), wobei im Rahmen dieses Beitrags der Fokus auf die Einflussmöglichkeiten in der 
Hochschullehre gelegt wird.  
 

Was die Hochschuldidaktik in Krisen- und Umbruchzeiten für die 
Stärkung der akademischen Resilienz leisten kann  
Die prägenden Säulen „guter Lehre“ 

Hochschullehre ist ein Begegnungsprozess, bei dem Lehrende und Lernende im Idealfall 
gemeinsam mit- und voneinander lernen. Das macht den Hörsaal zu einem Versamm-
lungsort, an dem nicht nur Wissen weitergegeben wird, sondern auch Austausch und 
Netzwerken stattfinden. Hierfür benötigen Lehrende Handwerkszeug und Methoden-
wissen, welches die Hochschuldidaktik bereitstellt. 

Im Allgemeinen beschäftigt sich die Hochschuldidaktik mit Aspekten von Lehre und 
Lernen im hochschulischen Kontext. Hierzu gehört neben der Lehrveranstaltungs-
entwicklung und dem Wissensmanagement auch der Einbezug aktueller Forschungs-
ergebnisse sowie die Auswahl adäquater Prüfungsmodi (das sogenannte Constructive 
Alignment; siehe Biggs 1996). Diesen Spagat schaffen Lehrende, indem sie sich bei der 
Erstellung ihrer Lehrkonzepte an Erkenntnissen der Erziehungs- und Bildungswissen-
schaften, der Psychologie und Soziologie sowie der Pädagogik orientieren, um für ihre 
Studierenden eine lernförderliche Umgebung zu gestalten.  

Vor allem aber zeichnet „gute Lehre“ aus, dass nicht mehr das Lehren, sondern das 
Lernen im Mittelpunkt steht (Waldherr/Walter 2009). Dieser Perspektivwechsel, auch als 
„Shift from teaching to learning“ bezeichnet, ist Ergebnis der Bologna-Reform und fordert, 
dass Lernende durch hochschuldidaktische Elemente derart aktiviert werden, dass Raum 
für ergebnisoffenen Austausch, Kreativität und Freude am Lernen entsteht. Diese Lern-
ergebnisorientierung bedingt einen Rollenwechsel der Dozierenden, weg von Vorlesenden 
oder bloßen Wissensvermittler*innen, hin zu Lernbegleiter*innen und Moderator*innen.  
Um jedoch Lehrveranstaltungen zu einer Resilienzressource für Studierende werden zu 
lassen, ist es notwendig/erforderlich, dass nicht nur Lernaktivitäten angestoßen, sondern 
zudem Lebenslernprozesse bei den Lernenden ausgelöst bzw. gefördert werden. Dies 
gelingt, indem (psycho-soziale) Elemente in der Lehre integriert werden, die es Studie-
renden ermöglichen, ihre akademische Resilienz zu stärken respektive zu nutzen (Hofmann 
et al. 2021c). Zum einen beinhaltet das, dass Dozierende eine vertrauensvolle und offene 
Lehr-/Lernatmosphäre schaffen und klar an ihre Studierenden kommunizieren, auch 
Ansprechpartner für über das Fachliche hinausgehende Nöte und Sorgen (z.B. empfundener 
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Zeit- und Leistungsdruck) zu sein.1 Zum anderen ist von großer Bedeutung, dass Dozierende 
beispielsweise anhand von Lehrformaten mit ineinander verzahnten Präsenz- und Selbst-
lernphasen den Studierenden ein Autonomie- und Kompetenzerleben ermöglichen (Datzer 
2021). Schließlich fungieren Elemente als soziale Resilienzressource, die den sozialen Aus-
tausch sowie ein Gefühl der Zugehörigkeit und sozialen Eingebundenheit fördern (Deci/ 
Ryan 1993; Hofmann et al. 2021b). Hierzu gehören beispielsweise vermehrte Kleingruppen-
arbeit oder Warm-Up-Diskussionsrunden, aber auch Interventionen zur Erhöhung des 
Wohlbefindens (siehe Young et al. 2022). Offensichtlich bedeutet „gute Lehre“ daher in 
Krisenzeiten mehr als eine adäquate Lernaktivierung. 
 

Die Anpassungsleistung der Hochschuldidaktik während Corona  
Wie eingangs erläutert, machte die notwendige Verlagerung der Hochschullehre vom Hör-
saal ins Homeoffice eine umgehende Digitalisierung der Lehrveranstaltungen erforderlich. 
Zwar bedienten sich vor allem Dozierende, die aktivierende Lehre praktizieren, bereits vor 
Corona häufig digitaler Medien (z.B. im Rahmen von Peer Instruction (Duncan/Mazur 2005) 
oder Just-in-Time-Teaching (Novak et al. 1999). Allerdings zeigen Professorenbefragungen, 
dass insgesamt bis 2020 digitale Lehre nur vereinzelt und nicht flächendeckend angeboten 
wurde (Lohr et al. 2022; Hofmann 2020, Hofmann et al. 2021d, Pausits et al. 2021). Vielmehr 
wurden digitale Medien vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Lehrveranstaltungen offen-
bar von der überwiegenden Mehrheit der Professorenschaft allein zur Präsentation von 
Inhalten – z.B. mittels Beamer – verwendet (Hofmann 2020, Hofmann et al. 2021d), und die 
Möglichkeiten digitaler Medienunterstützung daher bei weitem nicht ausgeschöpft. 

Die Pandemie wirkte somit als Beschleuniger des digitalen Wandels, denn bei einem 
Großteil der Lehrenden waren bis dahin außer der Nutzung von Beamer oder MOOC-
Plattformen kaum digitale Vorerfahrungen oder Medienkompetenz vorhanden (Lohr et al. 
2022; Hofmann et al. 2021d). Dies führte dazu, dass die hochschuldidaktische Umsetzung 
der Digitalisierung zunächst auf sehr unterschiedlichem Niveau stattfand. So übersetzte ein 
Großteil der Professorenschaft im ersten Digitalsemester „Die Digitalisierung der Lehre“ in 
eine bloße Live-Übertragung ihrer traditionell-frontalen Lehrformate respektive Erstellung 
entsprechender Lehrvideos. Von einem weitaus geringeren Anteil der Dozierenden wurden 
hingegen die technischen Möglichkeiten kreativ in die Lehrveranstaltungen eingebaut, sei 
es durch die Integration kleiner Lehrvideos, Wissensquiz’ oder virtueller Whiteboards in die 
Online-Vorlesungen oder Breakout-Sessions für Gruppendiskussionen oder andere aktivie-
rende Elemente (siehe Lohr et al. 2022; Hofmann et al. 2021d; Waldherr/Walter 2009).  

Die Umstellung der Lehre auf digitale Formate bedeutete eine große Anpassungs-
leistung. Zum einen war die Digitalisierung der Lehre nicht nur eine Frage der Aneignung 
von technischem Know-How und Methodenkompetenz, sondern band auch erhebliche 
Zeitressourcen der Dozierenden. Zum anderen mussten – auch digital versierte – Dozie-
rende für das Remote-Lehren ihre bestehenden Lehrkonzepte überarbeiten und (neue) 
Wege für aktivierende Lehre all ihrer Lehrformate suchen, die auch im allein virtuellen 
Setting des Distanzlernens funktionieren (Hofmann et al. 2021d).  

Induziert durch den Ad-Hoc-Wegfall der Präsenzphasen war der technische Lernfort-
schritt von Dozierenden während der Digitalsemester daher groß, selbst für diejenigen, die 
ihre Lehre bereits davor am angestrebten Lernergebnis ihrer Studierenden ausgerichtet 
hatten.  
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Dass die Studierenden diese Anpassungsleistung sowie die didaktische Weiterentwicklung 
der digitalen Lehre zu schätzen wissen, machen Umfragen deutlich (Hofmann et al. 2021d; 
Lohr et al. 2022): Darin äußern circa zwei Drittel der Befragten, dass sie mit den digitalen 
Veranstaltungen während der Corona-Pandemie zufrieden waren und die Umstellung der 
Lehre alles in allem gut gelungen ist (Hofmann et al. 2021d). Darüber hinaus bewerten 
Studierende die höhere Flexibilität im Studium aufgrund von orts- und zeitunabhängig 
herunterladbaren Lehrvideos positiv. 

Dennoch lassen die stark gestiegenen Zahlen ratsuchender Studierenden bei den 
psychologischen Beratungsstellen der Hochschulen vermuten (siehe z.B. Goebel 2021; 
Schmermund 2021), dass den Dozierenden trotz aller Bemühungen, ihre Hochschullehre 
mittels virtueller Tools auf das Home Studying zuzuschneiden, nicht bewusst war, welche 
negativen Auswirkungen das Social Distancing auf die Studierenden letztlich haben würde. 
Indem Dozierende erkennen, welche Schlüsselposition ihnen bei der Distanzlehre zukommt, 
können sie ihre Lehrveranstaltungen entsprechend ausrichten, sodass vor allem in 
Krisenzeiten das soziale Miteinander und Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird. 
 

Was wir für die Zukunft lernen können 
Die Corona-Pandemie hat nochmals deutlich gemacht, wie wichtig eine regelmäßige 
Reflektion der Lehrmodelle ist, um deren Wirksamkeit an den aktuellen Gegebenheiten zu 
spiegeln. Nur so ist es für Dozierende möglich zu erkennen, welche hochschuldidaktischen 
Aktionen, Methoden und Techniken zum momentanen Zeitpunkt für den Lernerfolg ihrer 
Studierenden relevant sind. Dieser Reflektions- und damit auch Lernprozess betrifft 
selbstverständlich nicht nur die Dozierenden selbst, sondern auch (unterstützende) 
Fachdidaktiker*innen und Medienpädagog*innen.  

Heute wissen wir, wie wichtig die Lehrveranstaltungen vor allem in rein digitalen Settings 
als Ort der Begegnung sind – denn Studierende brauchen ein Gefühl der sozialen 
Eingebundenheit und Zugehörigkeit, auch oder gerade auf die Distanz. Künftig sollte daher, 
um auch virtuelle Lehrveranstaltungen zu einem aktivierenden und Verbindung 
schaffenden Begegnungsort – und damit zu einer sozialen Resilienzressource – werden zu 
lassen, seitens der Dozierenden (noch) mehr Wert auf sozialen Austausch und wert-
schätzende Rückkopplung gelegt werden. Dies erfordert eine Weiterentwicklung der Hoch-
schuldidaktik. Und wenn „Interaktion“ und „vertrauensvolles Miteinander“ bisher die Kür 
der Hochschullehre waren, so werden sie in der digitalen Lehre zur Notwendigkeit, um 
einem Gefühl von Entkopplung bei den Studierenden entgegenzuwirken.  

Die Erweiterung des didaktischen Repertoires um die Facette der Resilienzstärkung führt 
dazu, dass die Dozierenden in ihrem Lehrhandeln einen Rollen- bzw. Anforderungswechsel 
erfahren.2 Zudem erfordert die Weiterentwicklung der Lehr- und Medienkompetenz sowie 
die Überarbeitung vorhandener Lehrveranstaltungen Zeit. Dem tragen bereits vereinzelt 
Hochschulen Rechnung (z.B. an der Technischen Universität München), indem sie Dozie-
rende zur (hochschuldidaktischen) Weiterbildung und Überarbeitung ihrer Lehrkonzepte 
(ähnlich wie bei Forschungssemestern) semesterweise freistellen. Unbeantwortet bleibt 
jedoch die Frage, welche Mechanismen greifen müssen, sodass Hochschullehre von den 
Entscheidungsträger*innen in Hochschulmanagement und -politik in der Breite mehr 
Wertschätzung, vor allem aber zeitliche, personelle oder finanzielle Unterstützung erfährt 
(z.B. für den Einsatz von Fachdidaktiker*innen zur Entlastung der Lehrenden). 
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Zusammenfassung 
In Studiensituationen, welche von den Studierenden als außerordentliche Herausforderung 
empfunden werden, kann die akademische Resilienz als protektiver Faktor wirken (Aburn et 
al., 2016; Fisher et al., 2019; Fletcher & Sarkar, 2013). Wie sich in den vergangenen Jahren 
zeigte, gilt dies insbesondere in Krisenzeiten, wie sie durch den Ausbruch von Covid-19 her-
vorgerufen wurden. 

Rückblickend hat die Corona-Pandemie viel Unruhe in die Fakultäten gebracht, aber auch 
Bewegung in die lange Zeit nur langsam voranschreitende digitale Transformation der Hoch-
schulen respektive der Digitalisierung der Lehre. Damit die erlangten Fortschritte dauerhaft 
in der Lehr-/Lernkultur der Hochschulen verankert werden, ist ein didaktischer Diskurs aller 
Akteur*innen notwendig, wie Lehre künftig so gestaltet werden kann, dass ein Rückfall in 
Prä-Corona-Zeiten verhindert wird. Dies bedarf einer kritischen Bilanzierung, welche Lehr- 
und Lern-, aber auch Kommunikationsformen sich im digitalen Setting bewährt haben und 
deshalb beibehalten werden sollten, und an welchen Stellen Lehre auch weiterhin in 
Präsenz erlebbar bleiben muss. Denn eine innovative und zukunftsfähige Lehre, welche die 
Studierenden dabei aktiv unterstützt, nicht nur mit Freude zu lernen, sondern auch mit 
außerordentlichen Belastungen konstruktiv und lösungsorientiert umzugehen, ist die Basis 
einer adäquaten hochschulischen Ausbildung für die Arbeitswelt von morgen. 

 
ANMERKUNGEN 

 
1 Erste Studien zur Wirkung positiver edukativer Interventionen auf das Wohlbefinden von Studierenden zeigen, dass 

Studierende beispielsweise auf zeitnahes Feedback ihrer Dozierenden mit „Semesterstress“ besser umgehen können 
(Tarli et al. 2022). 

2 Hierzu gehört auch, dass Hochschulen ihre Strategien zur Personalentwicklung und hochschuldidaktischen Unter-
stützung der Dozierenden überdenken und an die Anforderungen einer digitalisierten Arbeitswelt anpassen. 
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Gestaltungsprinzipien von Service Learning und 
Reallaboren auf didaktisches Design von 
Lehrveranstaltungen anwenden 

 
 

Summary: Neben einer kurzen Einführung in die Thematik der Kompetenzorientierung 
mit einem Blick auf Resilienz sowie in die Formate Service Learning, Reallabore und 
Prinzipien des transformativen Lehrens steht in diesem Beitrag im Fokus, wie sich Gestal-
tungsprinzipien aus diesen Formaten und Herangehensweisen in „normale“ Lehrveran-
staltungen übertragen lassen. Dies wird anhand einiger exemplarischer methodischer 
Vorgangsweisen aufgezeigt. 

 
 

Ausgangspunkt: Kompetenzorientierung 
Was in Bezug auf einen Lernprozess eine „Kompetenz“ ist, dazu gibt es sehr unterschied-
liche Definitionen und einen breiten, oft diversen Diskurs. Ebenso vielfältig sind Versuche, 
für diese eine Systematik zu finden, auch als Ausgangspunkt für die Formulierung von Lern-
zielen. Seit der Umsetzung des Bologna-Prozesses, also etwa seit 2005 steht im Mittelpunkt 
von Hochschullehre deutlich weniger intensiv, was diese am Ende eines Studiums wissen 
und viel mehr was sie können. Unterstützt durch ausformulierte fachliche und überfachliche 
Lernziele sollen alle Schritte im Lernprozess sich an diesen orientieren, eine Entwicklung 
begleiten (vgl. Cendon et al., 2017).  

Aktuell stark referenziert werden die sogenannten „Future Skills“ (vgl. Ehlers, 2020), 
wobei diese teils missverstanden als Fähigkeiten, die irgendwann in der Zukunft benötigt 
werden anstatt als Fähigkeiten, die schon im Hier und Jetzt dazu beitragen sich etwa mit 
den großen Herausforderungen im Zusammenhang mit den Sustainable Development Goals 
der Vereinten Nationen und insbesonders mit der Klimakrise nicht nur theoretisch aus-
einanderzusetzen, sondern Fähigkeiten und Handlungsoptionen für den Alltag (weiter)zu-
entwickeln.  

In verschiedenen Kompetenzmodellen wird dabei oft jene der Resilienz behandelt, also 
eine Fähigkeit, um mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen, sich im Idealfall als 
selbstwirksame Person zu erleben. Wichtig ist: Resilienz beinhaltet zwar bis zu einem 
gewissen Grad eine Anerkennung des Gegenwärtigen, was aber nicht mit einer Akzeptanz 
von Rahmenbedingungen und Vorgangsweisen gleichzusetzen ist (vgl. Stamm & Halber-
kann, 2015).  
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Überblick zu den Formaten 
In diesem Abschnitt werden die Formate „Servive Learning“ sowie „Reallabor“ zusammen-
fassend kurz vorgestellt. Weiters wird ein Einstieg in das Themenfeld transformatives 
Lernen und Lehren unterstützt. 
 

Service Learning 
„Service Learning“ ist eine Kombination der Begriffe „Community Service“ (gesellschaft-
liches Engagement) und „Learning“ (Lernen). Es ist eine „Lehr- und Lernmethode, die 
Lernen an der Hochschule […] mit organisationaler Praxiserfahrung und gesellschaftlichem 
Engagement verbindet.“ Reimer, Osann, Godat (2020, S. 23). Studierende arbeiten im 
Rahmen möglichst interdisziplinär ausgerichteter Lehrveranstaltungen und Lehrprojekte 
drei Monate bis zu zwei Jahre intensiv mit verschiedensten gesellschaftlichen Stakeholdern 
zusammen. „Alle Beteiligten definieren gemeinsame Ziele, auf die kooperativ hingearbeitet 
wird und die zum Abschluss auf ihre Erreichung hin überprüft werden.“ (Bremer et al. 2019, 
o. S.). Lehr- und Lernziele kommen dabei also auf keinen Fall rein von Seiten von Lehrenden, 
sie entstehen im Prozess, werden im Rahmen dessen (weiter)entwickelt. Gleichzeitig ent-
stehen Effekte, die für Studierende, Lehrende und involvierte Stakeholder auch auf eine 
längerfristige Art und Weise wahrnehmbar sind, Rahmenbedingungen sowie konkrete 
Abläufe verändern bzw. zum Entstehen von innovativen Produkten, Dienstleistungen, 
Projekten usw. beitragen (vgl. Altenschmidt & Stark, 2016; Hofer & Derkau, 2020; Schmohl 
& Philipp, 2021). 

Bei allen Beteiligten, also auch den Studierenden, geht es im Prozess ebenso um die 
Weiterentwicklung der aktuell oft angesprochenen „Future Skills“ (vgl. Rosenkranz, 
Roderus, Oberbeck, 2020) Fähigkeiten weiter zu entwickeln wie Selbstständigkeit und  
-organisation, Kreativität, flexibles Denken und Handeln, eigenes Handeln zu reflektieren 
usw. Lernen wird dabei als „eigenaktiver und selbstgesteuerter Prozess“ definiert (Ehlers, 
2020, S. 20.). 
 

Reallabore 
Ein Reallabor ist eine transdisziplinäre Forschungs- und Entwicklungseinrichtung, wobei es 
ebenso Erscheinungsformen gibt, wo ein Reallabor eher einen Projektcharakter hat. Daran 
beteiligen sich neben Hochschulen z. B. Gemeinden, Städte, Regionen, NGOs, staatliche 
Institutionen, (Berufs-)Verbände, Interessenvertretungen. Es sind dabei sowohl „Pioniere 
des Wandels“ involviert als auch Reallabore in ihrer Rolle selbst solche Pioniere als 
Institution (oder eben Projekt) sein können (vgl. Defila R. & Di Giulio, 2018). 

Viele Reallabore beschäftigen sich mit Dorf-, Stadtteil-, Regionalentwicklung. Häufig geht 
es ebenso um Verkehrsplanung und nachhaltige Mobilität oder generell um das Themenfeld 
Nachhaltigkeit.  
 

Transformatives Lernen und Lehren 
„Alle Lernenden müssen vom frühen Kindesalter an verstehen, dass ökologische Nach-
haltigkeit eine Notwendigkeit ist und dass sie daran mitwirken müssen, unseren Planeten 
und unsere Zukunft zu schützen“, sagte die für Bildung zuständige EU-Kommissarin Marija 
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Gabriel im Jänner 20221. Die Konsequenz müsse handlungsorientierte Bildung an Schulen, 
Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen sein.  

Im aktuellsten Report des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2022) wird 
einmal mehr mit deutlichen Worten auf die aktuellen und sehr besorgniserregenden Ent-
wicklungen der Klimakrise hingewiesen sowie darauf, wie dringend hier Handlungsbedarf 
besteht: Es geht dabei um weit mehr als u. a. um Energieeffizienz oder Umstieg auf erneuer-
bare Energien, sondern auch um alle sozialen Implikationen, wie sie in den Sustainable 
Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen abgebildet sind. Auch in diesem Report 
wird auf die große Bedeutung der Bildung hingewiesen, um Veränderungen voranzutreiben, 
ebenso wie innovative Forschung zum Thema. Auf die Rolle von Hochschulen dabei wird in 
einem Arbeitspapier der UNESCO (2022) hingewiesen und u. a. auf die Bedeutung der 
Weiterbildung der Lehrenden aus allen Fachgebieten zu Themen der SDGs. 

Transformatives Lernen (TL) ist ein global geforderter, ganzheitlicher didaktischer 
Ansatz. TL bedeutet „Bewusstwerdung, Reflexion, Erweiterung und Veränderung eigener 
Bedeutungsperspektiven (meaning perspectives) und habitualisierter Rahmungen (frames 
of references)“ (Sippl, 2020, o. S.). Es geht also u. a. darum, sich selbst während sowie durch 
einen Lernprozess als selbstwirksame Person zu erleben, die Einfluss nehmen kann auf 
lokale Gegebenheiten und Rahmenbedingungen sowie Beiträge leisten kann zu eben-
solchen auf regionaler, nationaler und globaler Ebene. Die SDGs sind dabei eine Art Rah-
men, die angesichts der brennenden Probleme im Zuge der Klimakrise eine wichtige Rolle 
spielen. Gleichzeitig – wobei dies ganz im Sinn des gerade Gesagten ist – geht es um die 
Beteiligung z. B. an der Weiterentwicklung und Mitgestaltung von Arbeitsprozessen, an 
lokalen sowie regionalen Entwicklungsprozessen auf allen Ebenen sowie um eine persön-
liche Weiterentwicklung etwa in Hinblick auf schon erwähnte Schlüsselkompetenzen. 

Im Transformativen Lernen werden demnach Leben und Lernen noch intensiver mit-
einander verwoben. Gerade im Umfeld von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) 
hat dieser Ansatz eine unverzichtbare Bedeutung (vgl. Weinberger, Schehl &Risch, 2022). 
Der Begriff wird im Kontext von Strategien von Hochschulen häufig mit Auswirkungen der 
Digitalisierung verbunden oder auch gleichgesetzt. Transformatives Lernen kann ohne 
Zweifel durch Möglichkeiten, die sich aus dem Einsatz digitaler Tools und Kommunika-
tionsmethoden ergeben, vorangetrieben werden. Gleichzeitig kann es um den generellen 
Auftrag einer Hochschule im Sinn einer Third Mission gehen, Lehre generell viel stärker an 
die Erfordernisse an Transformationsprozesse in der Gesellschaft anzupassen (vgl. Graf et 
al, 2021). 

Ein Aspekt kann dabei eben auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem „Hype“ des 
Resilienzbegriffes sein, und wie die Fähigkeit der Resilienz bei der Planung, Umsetzung und 
Reflexion von gesellschaftlichen Transformationsprozessen zum Einsatz kommen kann.  
 

Übertragung auf das didaktische Design verschiedenster Lehrformate 
Eine große Herausforderung, Konzepte wie Service Learning oder gar die Etablierung eines 
Reallabor in die ‚alltägliche‘ Lehre zu integrieren, ist, dass es für diese in vielen Hochschulen 
keine oder kaum institutionelle Verankerung sowie Unterstützung gibt. So bräuchte es 
neben spezifischen Weiterbildungsangeboten hochschuldidaktische Beratung und vor 
allem die Etablierung von Personen, noch besser eine Servicestelle mit ausreichenden 
Ressourcen, welche die Etablierung und Umsetzung solcher Formate vorantreibt (vgl. 
Miller, Ruda & Stark, 2019; Rosenkranz, Roderus, Oberbeck, 2020). 
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Im Folgenden werden einige Elemente der Formate aus Service Learning oder dem Modell 
des Reallabors exemplarisch vorgestellt, die sich in jedes didaktische Design einer Lehr-
veranstaltung integrieren lassen, auch um einen Beitrag zu einer viel stärker am trans-
formativen Lernen ausgerichteten Didaktik zu leisten. 

In beiden Formaten geht es sehr stark darum, Kontakte zu verschiedenen Stakeholdern 
herzustellen sowie diese im Idealfall über einen gewissen Zeitraum in Form eines inten-
siveren Dialogs aufrechtzuerhalten. Die hier herausgegriffenen Vorgangsweisen erleichtern 
dies und liefern gleichzeitig wertvolle Impulse der Begleitung von Studierenden bei der 
Reflexion auf dem Weg zum Erreichen verschiedener Lernziele.  

Alle vorgestellten Ansätze fördern gleichzeitig ein sehr selbstständiges Lernen alleine 
sowie in Tandems, Trios und Lerngruppen. Zudem erfolgt – ganz im Sinn des trans-
formativen Lernens – eine Ausrichtung an „real world challenges“, die im Ideallfall auch von 
Studierenden selbst recherchiert, dokumentiert sowie in Lehrveranstaltungen eingebracht 
werden. Dort wird dann gemeinsam mit Lehrenden und einbezogenen Expert*innen nach 
Ideen und Lösungsoptionen gesucht, womit gleichzeitig ein Entstehen von neuem Wissen 
vorangetrieben wird.  
 

Das Heben von Schätzen in Lebensbiografien 
Biografiearbeit bedeutet die Auseinandersetzung mit eigenen Lebensstationen. Dies erfolgt 
rückblickend, mit Blicken auf das „Hier und jetzt“ und ebenso auf weitere Lebens- und 
Lernschritte und mögliche Varianten davon. Werden Lernende ermuntert, sich wert-
schätzend mit eigenen Biografien auseinanderzusetzen sowie mit solchen von Personen aus 
dem unmittelbaren Lebensumfeld, wird zum einen die Schlüsselkompetenz der Selbst-
wirksamkeit gefördert, gleichzeitig werden Beispiele von konkretem Handeln auch in 
Hinblick auf Transformationsprozesse auf lokaler und regionaler Ebene greifbar.  

Unterstützt werden Reflexionen eigener bzw. in eigenen Systemen im Privaten und in 
der Arbeit er- und gelebten Rituale, Verhaltensweisen, Präferenzen, Traditionen, Werte und 
Einstellungen, Klischees, Normen und Vorurteilen; der eigenen Bias sowie wie sich dies auf 
berufliche Beziehungen, den Arbeitsalltag sowie das Agieren in eigenen Lebenswelten aus-
wirkt. Daraus können schrittweise Prozesse einer Neuorientierung entwickelt werden. Aus 
Einzelbiographien heraus unterstützt wird eine kollaborative und damit intensiver mögliche 
Wahrnehmung von Trends, historischen Ereignissen, Entwicklungen usw. daraus wieder 
Verbindungen zu eigener Biographie inkl. konkreter Handlungsoptionen (vgl. Ruokonen-
Engler, 2019). 

Verschiedenste biografische Methoden können so Ausgangspunkte für Lernprozesse 
liefern und gleichzeitig für Problemstellungen im Sinn eines Problembasierten Lernens. 
Gleichzeitig geht es darum, im Lernprozess Erfahrenes, Eingeübtes und neu Gefundenes 
dann wieder in eigene Lebensumwelten zu transferieren.  

Biografische Ansätze können dann auch in Dialogen mit verschiedensten Stakeholdern 
eine wichtige Rolle spielen, sowohl um eine ressourcenorientierte Denkweise zu fördern als 
auch um deren Erfahrungen sowie Expertise aktiv in verschiedene Lern- und Projektschritte 
aktiv einzubinden.  
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Herangehensweisen aus der Sozialraumanalyse 
Der Dorf- oder Stadtteil, in dem eine Person lebt, ist in vieler Hinsicht ein „unbekanntes 
Land“. Durch herausfordernde Rahmenbedingungen oder die aktuellen Krisen wird der Ort, 
werden die Orte, an denen der Hauptteil des Wohnens, Lebens, der Freizeitgestaltung, dem 
Nachgehen von Überzeugungen oft als „eng“ oder gar hinderlich erlebt. Mit Methoden aus 
der Sozialraumanalyse (vgl. Fürst & Hinte 2020) wird es möglich, diese Lebensräume neu, 
intensiv und auf eine dialogische Weise zu entdecken. 

So zum Beispiel mit der Nadelmethode (vgl. Deinet & Krisch, 2009): Dabei werden von 
Lernenden zunächst Vermutungen angestellt, was in ihrem Lebensumfeld zu einer aktuellen 
gesellschaftlichen Herausforderung zu finden ist, also sowohl an Institutionen als auch an 
inspirierenden Orten. Diesen Mutmaßungen wird dann im wahrsten Sinn des Wortes nach-
gegangen, eigene Lebensräume neu erforscht und kartografiert, wobei diese Phase parallel 
mit Onlinerecherche ergänzt wird. Dann werden Wünsche und Visionen formuliert, was es 
in diesen Räumen geben, was sich dort ändern könnte und dies konkret verortet auch unter 
dem Hinblick, welche Personen dabei als potentielle Mitwirkende angesprochen werden 
können. Ein wesentliches Element dabei sind Dialoge mit Personen aus dem Lebensumfeld, 
was gleichzeitig zur Erweiterung des persönlichen Netzwerks beiträgt. 

Auch so ergeben sich Ausgangspunkte, werden teils schwer greifbare „große“ gesell-
schaftliche Herausforderungen auf konkret Fassbares vor Ort heruntergebrochen, womit 
dann wieder individuelles bzw. vor Ort vernetztes Handeln initiiert wird. 

Diese Herangehensweise sollten Lernende zunächst alleine, dann auch in Duos und Trios 
umsetzen, auch um bei dieser Herangehensweise Sicherheit zu gewinnen. Dann ist es 
wieder ein Ansatz, um Ausgangspunkte und gleichzeitig Ideen für konkrete Lernschritte 
sowie kleine und größere Projekte vor Ort entstehen zu lassen. 

Design Thinking als Methodenset und Denkweise 
Design Thinking basiert auf Design-Verfahren und hat seinen Ursprung in Arbeitsprozessen 
sowie Organisationsprinzipien, die mit Design zu tun haben. Organisationen, Unternehmen 
und Gemeinden in verschiedenen Bereichen haben Design Thinking als hilfreiche Methode 
zur Entwicklung innovativer Lösungen für komplexe Problemstellungen übernommen, die 
komplex, offen und mehrdeutig sind. Das Erlernen und Verinnerlichen von Designprinzipien 
ist für alle Arbeitsbereiche, Berufe und für die Gesellschaft wichtig. Studierende werden 
dabei nicht nur ermutigt, sich in jedem Schritt des Prozesses zu engagieren, sondern auch 
den Überblick über alle Schritte und deren Zusammenspiel zu behalten (vgl. Bruchatz, 
Fischer & Stelzer, 2019).   

Design Thinking spricht auf mehreren Ebenen Schlüsselkompetenzen an, die für den 
Umgang mit den Herausforderungen in Zusammenhang mit den SDGs essentiell sind (vgl. 
Melles, 2020). Kommen Methoden und das Mind-Set von Design Thinking zum Einsatz, kann 
dies dazu führen, dass Studierende in intensiver Eigenverantwortung allein und in kleinen 
Gruppen arbeiten. Sie tauchen tief in die interdisziplinäre und innovative Wissensproduk-
tion ein. Es ist ein Weg, theoretische Konzepte wie den Konnektivismus und Problem-Based-
Learning in die Tat umzusetzen.  

Da reale Probleme und kreative Lösungen für diese im Mittelpunkt stehen, hat die 
Anwendung von Design Thinking auch eine intensive Verbindung zur Bildung für nachhaltige 
Entwicklung. Die Denkweise der Studierenden wird auf eine sehr intensive Weise durch das 
Tun geprägt, anstatt ausschließlich auf Impulse Lehrender zu warten (vgl. Boehnert, Sinclair 
& Dewberry, 2022). 
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Hier ein Blick auf die Phasen von Design Thinking (vgl. Melles, 2020): 
Empathize: Empathie bildet die unverzichtbare Grundlage für Ideen. Die Suche nach 

kreativen Ideen und Lösungen beginnt mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse der 
Menschen, die von einem komplexen Problem betroffen sind.  

Define: Ergebnisse von Recherche, Beobachtung und Interviews werden auf den Punkt 
gebracht und daraus „How might we“ – Fragen geformt, auch z. B. mit Hilfe von Storytelling.  

Iterate: Ziel ist, eine Vielzahl von Ideen zu entwickeln. Oft sind es „wilde Ideen“ sowie 
kreative Methoden, die visionäre Gedanken auslösen.  

Prototyping: Prototypen zu entwickeln bedeutet, Ideen greifbar zu machen und sie mit 
anderen Menschen zu teilen.  

Iteration: Also die Weiterentwicklung der Prototypen. Dazu gehören die Planung der 
nächsten Schritte, die Kommunikation der Idee mit Personen, die bei der Umsetzung helfen 
können, und die Dokumentation des Prozesses.  

Auf die Frage, wie viel Zeit für die Umsetzung von Design Thinking in der Lehre eingeplant 
werden sollte, gibt es keine einfache Antwort: Ein Prozess des Design Thinking kann in 
einem Zeitrahmen von z. B. drei Stunden erlebt werden: Manchmal kann der Fokus in einer 
Lehrveranstaltung nicht auf dem gesamten Prozess liegen, sondern auf einer Phase wie 
Empathizing oder Ideating oder einem methodischen Ansatz, der dort typischerweise ver-
wendet wird. Und der Prozess kann sich auch nicht nur über ein ganzes Semester, sondern 
über ein ganzes Kalenderjahr oder länger erstrecken. Wichtig ist, ausreichend Zeit einzu-
kalkulieren für eine kontinuierliche Reflexion des Lernprozesses, bei dem das einander 
Rückmeldung Geben als Schlüsselkompetenz ständig weiterentwickelt wird. 
 

Zusammenfassung 
Natürlich reicht es nicht aus, diese Methoden oder Kombinationen davon nach außen hin 
als Service Learning darzustellen, aber sie sind Wegbereiter auf diesem Weg und eröffnen 
Studierenden die Möglichkeit auf eine sehr intensive und eigenständige Form Mitverant-
wortung für den Lernprozess zu übernehmen. Gleichzeitig gefördert wird die Verbindung 
von Lernen und Leben bzw. Alltagssituationen auch aus den direkten Lebensumfeldern der 
Lernenden heraus. 
 

ANMERKUNG 
 

1 https://science.apa.at/power-search/7796319310146411265 

 
LITERATUR 

 
Altenschmidt K. & Stark, W. (Hg.) (2016). Forschen und Lehren mit der Gesellschaft: Community Based 

Research und Service Learning an Hochschulen. Berlin: Springer. 
Boehnert, J.; Sinclair, M.; Dewberry, E. (2022). Sustainable and Responsible Design Education: Tensions in 

Transitions. Sustainability 14, 6397. 
Bremer C. et al. (2019). Zehn Kriterien – ein Referenzrahmen für gelingendes Service Learning. Qualitäts-

kriterien des Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung. Abgerufen 19.10.22 
http://skill.fhstp.ac.at/wp-content/uploads/2019/03/Qualitaetskriterien_HBdV_2019.pdf  



Freisleben-Teutscher, Gestaltungsprinzipien von Service Learning und Reallaboren 251 

Erziehung und Unterricht • März/April 3–4|2023 

Bruchatz C., Fischer R. & Stelzer J. (2019). Applying Design Thinking. A Workbook for Academics and 
Researchers in Higher Education. Dresden: ZSE – Center for Synergy Enhancement, TU Dresden 

Cendon, E et al. (Hg.) (2017). Die kompetenzorientierte Hochschule. Kompetenzorientierung als Main-
streaming-Ansatz in der Hochschule. Handreichungen der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-
Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ 

Defila R., Di Giulio, A. (hg.) (2018). Reallabore als Quelle für die Methodik transdisziplinären und trans-
formativen Forschens – eine Einführung. In: Defila & Di Guilio: Transdisziplinär und transformativ 
forschen. Eine Methodensammlung. Berlin: Springer VS  

Deinet U., Krisch K. (2009): Nadelmethode. Abgerufen 17.10.22 
https://www.sozialraum.de/nadelmethode.php 

Ehlers U. (Hg.) (2020). Future Skills Lernen der Zukunft – Hochschule der Zukunft. Springer: Deutschland. 
Fürst R., Hinte W. (Hg.) (2020). Sozialraumorientierung 4.0. Das Fachkonzept: Prinzipien, Prozesse & 

Perspektiven. Stuttgart: UTB 
Graf, D et al (2021). Third Mission. In: Schmohl T. & Phlipps T. (Hg.) Handbuch Transdisziplinäre Didaktik, 

Bielefeld: transcript Verlag, 2021, S. 323–332 
Hofer M. & Derkau J. (Hg.) (2020): Campus und Gesellschaft. Service Learning an deutschen Hochschulen. 

Positionen und Perspektiven. Weinheim: Beltz. 
Intergovernmental Panel on Climate Change (ipcc) (2022). Mitigation of Climate Change. Summary for 

Policymakers. Abgerufen 29.6.22 
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf 

Melles G. (2020). Design Thinking in Higher Education: Interdisciplinary Encounters. New York: Springer 
Miller, J., Ruda, N., Stark W. (2019). Implementierung von Service Learning an Hochschulen. Schriftenreihe 

Bildung durch Verantwortung. Abgerufen 19. 10. 22 https://www.bildung-durch-
verantwortung.de/wp-content/uploads/2019/04/Broschuere_Implementierung_SL_HS.pdf 

Reimer, T., Osann I., Godat F., (2020). Service Learning – Persönlichkeitsentwicklung durch gesellschaft-
liches Engagement: Projekte agil zum Ziel führen – Phasen, Methoden, Beispiele. München: Hanser. 

Rosenkranz D., Roderus S., Oberbeck N. (2020). Service Learning an Hochschulen: Konzeptionelle Über-
legungen und innovative Beispiele. Weinheim: Beltz. 

Ruokonen-Engler, M-K. (2019). Biografiesensible Hochschullehre. In: Kergel, D., Heidkamp, B. (Hg,) Praxis-
handbuch Habitussensibilität und Diversität in der Hochschullehre. Prekarisierung und soziale Entkopp-
lung – transdisziplinäre Studien. Wiesbaden: Springer VS 

Schmohl T., Philipp, T. (Hg.) (2021). Transdisziplinäre Didaktik. Was genau ist ein Reallabor? Wie funktio-
niert Service Learning? Wozu dienen Praktikum, Citizen Science und Duales Studium? Bielefeld: 
transcript-verlag 

Sippl C. (2020). Transformatives Lernen – ein Überblick. Abgerufen 19.10.22. 
https://anthropozaen.hypotheses.org/313 

Stamm, M. & Halberkann, I. (2015). Resilienz – Kritik eines populären Konzepts. Abgerufen 21.10.2022 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-658-07057-1_4.pdf 

UNESCO (2022). Knowledge-driven actions: transforming higher education for global sustainability. 
Abgerufen 19. 10. 22 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380519 

Weinberger, P., Schehl, M., Risch, B. (2022). BNE im Kontext des transformativen Lernens: Chancen und 
Herausforderungen einer digitalen Lehre. In: Weselek, J., Kohler, F., Siegmund, A. (Hg.) Digitale Bildung 
für nachhaltige Entwicklung. Berlin: Springer. 

 
ZUM AUTOR 

 

Mag. Dr. Christian F. FREISLEBEN-TEUTSCHER, Fachhochschule St. Pölten (Hochschuldidaktik, 
E-Learning; Lehre; Forschung) sowie Berater, Referent, Trainer und Improvisateur in den 
Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales. 



252 Brzobohaty/Krösche/Schmidt-Hönig, Vorwort 

Erziehung und Unterricht • März/April 3–4|2023 

Themenschwerpunkt: 
Alles, was Recht ist! 

Recht haben – Recht bekommen – nach dem 
Recht handeln 

 
Johannes Brzobohaty – Heike Krösche – Kerstin Schmidt-Hönig 

Vorwort 
In einem demokratischen Verfassungsstaat sind Rechte und Freiheiten jedes Menschen 
durch die Verfassung garantiert. Rechte haben sowohl die Funktion, das Zusammenleben in 
einer Gesellschaft zu regeln als auch soziale Konflikte zu vermeiden. Die Bürger:innen 
müssen sich in einem Rechtsstaat zudem auf den Schutz ihrer Rechte verlassen können. 
Dementsprechend ist auch die Schule als staatliche Institution den Grund- und Menschen-
rechten nicht nur verpflichtet, sondern soll einen aktiven Beitrag zu ihrer Weiterentwick-
lung leisten. Zu diesem Zweck müssen Fragen des Rechts zum Thema des Unterrichts 
gemacht werden. 

Ein Blick in den Schulalltag zeigt darüber hinaus, dass Lehrer:innen mit verschiedenen 
Rechtsfragen konfrontiert sind, die nicht nur bei Junglehrer:innen für Unsicherheit sorgen. 
Diese berühren das Dienstrecht genauso wie die Aufsichtspflicht, Lehrausgänge oder den 
Datenschutz. Somit ist es das Ziel des vorliegenden Teilschwerpunktes, einerseits 
ausgewählte rechtliche Fragen des Schulalltags zur Diskussion zu stellen und andererseits 
fachdidaktische und unterrichtspraktische Überlegungen aus der Perspektive der Primar-
stufe und der Sekundarstufe I aufzugreifen. Thematisiert werden sowohl die Relevanz 
rechtlicher Sachverhalte für politische Lernprozesse als auch mögliche inhaltliche und 
methodische Schwerpunktsetzungen sowie damit einhergehende Herausforderungen. 

Andrea Becher und Eva Gläser setzen sich im ersten Beitrag detailliert mit dem 
empirischen Forschungsstand zu Präkonzepten von Schüler:innen zum demokratischen 
Rechtssystem im Kontext von Politischer Bildung im Sachunterricht auseinander. Auf dieser 
Basis nehmen sie einen Zusammenhang zwischen den Schüler:innenvorstellungen zu 
Demokratie und denen zum Rechtsstaat an und verweisen auf den weiteren empirischen 
Forschungsbedarf. 

Judith Arnold und Katharina Kalcsics stellen in ihrem Beitrag ein Lehrmittel aus der 
Schweiz vor, das im sozialwissenschaftlich orientierten Sachunterricht Lernarrangements zu 
verschiedenen Aspekten von Recht für den Unterricht initiiert. Darüber hinaus wird ein 
Einblick in jene Überlegungen vermittelt, die die Entwicklung der Materialien begleiteten. 

Ausgehend von den Schulstreiks als zentraler Mobilisierungsstrategie der Klimabewe-
gung Fridays for Future widmet sich der Beitrag von Heike Krösche dem Spannungsfeld von 
Versammlungsfreiheit und Schulpflicht. Für politische Lernprozesse, so ihre Argumentation, 
ergibt sich daraus die Notwendigkeit, das Engagement der Jugendlichen zum Lernanlass zu 
machen und das skizzierte Spannungsfeld selbst zu thematisieren. 
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Aktuelle Diskurse und Möglichkeiten für den Unterricht werden in den folgenden Beiträgen 
vorgestellt. 

Johannes Brzobohaty und Franz Graf widmen sich in ihrem Beitrag der Frage, welche 
Bedeutung der österreichischen Neutralität in der Gegenwart zukommt und welche Mög-
lichkeiten sich für den Unterricht anbieten, sich mit der Thematik im Sinne eines reflektier-
ten und selbstreflexiven Geschichts- und Politikbewusstseins im Unterricht der Primar- und 
Sekundarstufe zu befassen. 

Gerlinde Pröbstl und Kerstin Schmidt-Hönig stellen in ihrem Beitrag „Lernen erleben“ 
Möglichkeiten lebensnahen Lernens in außerschulischen Lernsettings in den Fokus. Sie 
sprechen rechtliche Unsicherheiten bei Lehrer:innen bezüglich des Aufsuchens außerschuli-
scher Lernorte in der Primar- und Sekundarstufe an und versuchen so deren limitierenden 
Einfluss zu zeigen. 

Gerlinde Pröbstl zeigt in ihrem Beitrag, welche elementaren Einsichten Schüler:innen im 
Bereich Verbraucher:innenrechte schon in der Primarstufe ermöglichen, ökonomische 
Zusammenhänge und Strukturen zu erkennen und eine aktive Rolle als Konsument:innen 
einzunehmen. 

Ingrid Schwarz bestärkt in ihrem Beitrag Lehrer:innen darin, im Unterricht die rechtlichen 
Rahmenbedingungen mit Kindern und Jugendlichen zu diskutieren. Die Schüler:innen sollen 
durch die Auseinandersetzung mit Gesetzen in ihrer je individuellen demokratiepolitischen 
Haltung gestärkt werden und sich als Folge daraus ihrer Verantwortung als „Global Citizens“ 
bewusst werden.  

Oskar Dangl verbindet in seinem Beitrag die Menschen- und Kinderrechte mit dem 
Anspruch des Rechts auf Bildung von Kindern und Jugendlichen. Vor allem das Recht auf 
Partizipation (Art. 12 KRK) fordert Lehrer:innen auf, für den Unterricht attraktive und 
relevante Materialien zu entwickeln, die Schüler:innen die Möglichkeit geben, die Teilhabe 
und Teilnahme an politischen Prozessen praxisnah zu erleben.  

Reinhard Feld und Kerstin Schmidt-Hönig beschäftigen sich in ihrem Beitrag mit den 
vielfältigen Funktionen, die der Lebensform Familie zugeschrieben werden können. Dabei 
arbeiten sie die Wechselwirkungen zwischen Familie und der Gesellschaft heraus und 
betonen das Zusammenspiel zwischen privat und öffentlich anhand konkreter Umsetzungs-
möglichkeit der Thematik für den Sachunterricht. 

Elfriede Windischbauer betont in ihrem Beitrag die Bedeutung von Regeln und Gesetzen 
als elementare Bausteine des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Schüler:innen sollen in 
ihrem Bewusstsein geschult werden, dass Regeln von Menschen nicht nur bestimmt, 
sondern auch verändert werden können.  
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Andrea Becher – Eva Gläser 

Schüler:innenvorstellungen zum 
demokratischen Rechtssystem im Kontext von 
Politischer Bildung im Sachunterricht  

 

Summary: Politisches Lernen im Sachunterricht beinhaltet auch die Förderung des Fach-
wissens zum demokratischen Rechtssystem. Kinder im Grundschulalter kennen bereits 
grundlegende Fachbegriffe wie Gericht, Richter oder Gesetze, sie können diese allerdings 
nur bedingt erklären. Im Text werden Fehlkonzepte aufgezeigt, die in nationalen sowie 
internationalen empirischen Studien zum demokratischen Rechtsystem rekonstruiert 
wurden. Diese Schüler:innenvorstellungen gilt es im Kontext von Politischer Bildung im 
Sachunterricht, insbesondere in unterrichtlichen Überlegungen mit Bezug auf Conceptual 
Change-Theorien, zu berücksichtigen. 

 

Einführung 
Die Fachdidaktik Sachunterricht integriert neben der naturwissenschaftlichen, der geogra-
phischen, der historischen und der technischen Perspektive auch die sozialwissenschaft-
liche Perspektive (vgl. GDSU 2013). Grundlegend für diese ist die Zielsetzung, „Kompeten-
zen der Schülerinnen und Schüler für das Zusammenleben in der Demokratie zu fördern“ 
(ebd., S. 27). Der Bereich „Recht“ wird hierbei als eine der „wesentlichen Grundfunktionen, 
die demokratische Gesellschaften [neben Politik, Wirtschaft, Kultur und Gemeinschaft] 
aufweisen müssen“, thematisch inkludiert (ebd., S. 28). Der demokratische Rechtsstaat, 
insbesondere die Grundrechte (auch Kinderrechte), die Gesetze, die Rechtsprechung 
(Gericht, Richter, Ankläger und Verteidiger), aber auch Fragen zur Gerechtigkeit sind daher 
grundlegende thematische Schwerpunkte des Sachunterrichts (vgl. ebd., S. 34). 

Für die Fachdidaktik Sachunterricht konnte aufgezeigt werden, dass Recht ein konsti-
tuierender Begriff speziell auch für die sozialwissenschaftliche Perspektive in der Grund-
schule darstellt. Für die Sekundarstufe skizziert Goll (2017, S. 591): „Es geht zumeist ab den 
Jahrgangsstufen 7 oder 8 um den Erwerb von Rechtsbewusstsein und die Vermittlung der 
Grundlagen des Rechtsstaats.“ Er betont zudem, dass „schon länger unbestritten“ ist, dass 
Recht ein „Teil der Politischen Bildung“ ist (ebd., S. 592). Für das politische Lernen formu-
lierte Mitte der 2000er-Jahre die Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und 
Erwachsenenbildung (GPJE) einen Entwurf für nationale Bildungsstandards, anbindend an 
die Diskussionen um Kompetenzorientierung zu Beginn des 21. Jahrhunderts (vgl. GPJE 
2004). Das Kompetenzmodell beinhaltet u.a. auch den Kompetenzbereich politisches Fach-
wissen, welcher für den Grundschulbereich, insbesondere für das Fach Sachunterricht, 
einige Jahre nach Erstellung des Entwurfes von Weißeno et al. (2010) weiter ausgeführt 
wurde. In dieses ausdifferenzierte Kompetenzmodell zum politischen Fachwissen wurden 
nun auch „Mindeststandards für die Primarstufe“ (ebd., S. 191) integriert, die Hinweise für 
das im Sachunterricht zu vermittelnde politische Fachwissen einbinden, ohne diese Kompe-
tenzanforderungen allerdings empirisch zu begründen (vgl. Becher & Gläser 2023, S. 49). 
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Politisches Wissen zur Politischen Ordnung: Rechtsstaat   
„Der Rechtsstaat […] gehört zusammen mit der Demokratie und dem Sozialstaat zu den 
konstituierenden Elementen des demokratischen Verfassungsstaates.“ (Weißeno et al. 
2010, S. 84) So gehört ein Erlangen von Wissen über die Rechtsordnung „zu einer grund-
legenden Sozialisation“ (Tausendpfund 2008, S. 25). Internationale und nationale Studien 
seit Ende der 1960er, Beginn der 1970er-Jahre zeigen, dass Kinder Fachbegriffe zur Rechts-
ordnung, u.a. zu Regeln, Gesetzen, Polizei und Richter:innen, kennen. Im Folgenden wird 
der Forschungsstand zum politischen Wissen von Grundschulkindern zur Rechtsordnung 
(Basiskonzept politische Ordnung) skizziert, wobei v.a. auf das Fachwissen zu Regeln und 
Gesetzen, Polizei sowie Gericht und Richtern eingegangen wird. 

 

Schüler:innenvorstellungen zu Regeln und Gesetzen  
Der Alltag von Kindern ist durchdrungen von Regeln und Gesetzen (vgl. Richter, Burda & 
Lindemann 2008, S. 35), wobei ein differenzierendes Verständnis zu diesen beiden Begriffen 
für das politische Lernen bedeutsam ist: „Regeln sind Richtlinien, die das Zusammenleben 
von Menschen ordnen und schützen. Auch Gesetze regeln das Zusammenleben. Aber Ge-
setze gelten für alle Menschen in einem Staat [… und] werden vom Parlament beschlossen. 
[…] Nur das Parlament kann die Gesetze verändern oder aufheben. Die Polizei oder beson-
dere Kontrollbehörden wachen darüber, dass niemand gegen die Gesetze verstößt. Im 
Strafgesetzbuch ist festgelegt, was als Verstoß gegen ein Gesetz gilt und wie hoch die Strafe 
ausfallen kann […]. Ein Gericht bestimmt über das Strafmaß.“ (Richter et al. 2008, S. 36)  

Zur Unterscheidung von Regeln und Gesetzen sowie zum politischen Begriffswissen ist 
ein Wissen über Akteur*innen der Legislative (z.B. „Wer macht die Gesetze?“) essenziell. In 
den USA befragten Easton und Dennis (1965) bereits in den 1960er-Jahren Grundschul-
kinder aus 2., 3. und 4. Klassen zum Vollzug der Gesetzgebung. Zentrales Ergebnis dieser 
Studie ist laut Götzmann (2015, S. 46) eine Personalisierung der Gesetzgebung/des Gesetz-
gebungsprozesses, denn 76 % der Zweitklässler:innen, 66 % der Drittklässler:innen und 
44 % der befragten Kinder vierter Klassen gaben an, dass der Präsident die Gesetze machen 
würde – alternative Antwortmöglichkeiten waren „Congress“, „Supreme Court“ und „Weiß 
ich nicht“ (vgl. ebd., S. 111). Diese Personalisierung konnten auch Moore, Wagner, Lare und 
McHargue II (1976, S. 416) nachweisen, die in den 1970ern knapp 200 Kindergartenkinder 
zu ihrem Rechtsverständnis befragten. Konnte ein Drittel die Frage „Wer macht die 
Gesetze?“ nicht beantworten, glaubte ein Viertel des Samples, „that the law enforcer, the 
policeman, is also the maker of the laws“. Auch eine von Moore, Lare und Wagner (1985) 
in den 1980ern durchgeführte Langzeitstudie mit Kindern im Alter von fünf und sechs 
Jahren sowie eine Studie von Brophy und Allemann (2002) bestätigen erneut, dass insbeson-
dere junge Kinder Verfahren der Gesetzgebung personalisieren (vgl. Berti & Andriolo 2001, 
S. 349). 

Moore, Wagner, Lare und McHargue II (1976) befragten ihre jungen Proband:innen 
zudem zu ihrem Wissen zu Gesetzen („Kannst du mir sagen, was ein Gesetz ist?“). Knapp 
die Hälfte (46 %) antwortete laut der Studienverfasser angemessen und in einer Spannweite 
von „e.g., ‚the policeman’s law, that everyone can’t go fast on the road‘, to very generalized 
conceptions of law such as ‚it is the things that you are supposed to do‘, ‚it’s a thing that 
you do – you obey. You have to obey the law‘, and ‚a rule – tells you not to do things‘.“ 
(ebd., S. 416) Es wird deutlich, dass die befragten Kinder noch keine dezidierte 
Unterscheidung zwischen Regeln und Gesetzen vornahmen, diese Begriffe vielmehr 
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miteinander verquickt und/oder gleichgesetzt wurden, was bereits Tapp und Kohlberg 
(1971, S. 78) in ihrer Interviewstudie zur Entwicklung des Rechtsbewusstseins von 
Kindergarten- und Grundschulkindern (Klasse 1 und 2) sowie Kindern der Middle School 
(Klasse 4, 6 und 8) (N=115) nachweisen konnten: „‚What is a rule?‘ and ‚What is a law?‘ […] 
Basically children saw no distinction between the two formulations, defining both primarily 
in functional terms.“ Ihre Ergebnisse zeigen zudem, dass die meisten Grundschulkinder 
(80 %) davon ausgingen, dass Regeln geändert werden können, und dass 55 % sich gegen 
die Verletzung von Regeln aussprachen (vgl. ebd., S. 82).  

30 Jahre später verweisen auch Brophy und Allemann (2002) im Rahmen ihrer Unter-
suchung zu „Primary Grade Students’ Knowledge and Thinking about Government as a 
Cultural Universal“ auf ähnliche Erkenntnisse, nämlich, dass Kinder erst ab der dritten Klasse 
(ca. 8 Jahre) „spell out some differences between laws and rules“ (Berti 2005, S. 79), bspw. 
„that rules apply only at home or school but laws apply everywhere“ (Brophy & Alleman 
2022, S. 117), oder „that you can break rules with no or only minor consequences, but you 
must obey laws or risk serious trouble“ (ebd., S. 47; Berti 2005, S. 79). So spannend diese 
Ergebnisse und Erkenntnisse der US-amerikanischen Studien auch sind, ihr dominanter 
Bezug auf das US-amerikanische politische System lassen eine Übertragung auf Kinder aus 
Deutschland nur bedingt zu.  

Dies gilt auch für italienischen Grundschulkinder, die in den 1990er-Jahren von Berti und 
Kolleginnen (vgl. Berti & Ugolini 1998; Berti & Andriolo 2001) zu ihrem Wissen zu zentralen 
politischen Konzepten (z.B. state, law, government) befragt wurden. Die Proband:innen 
konnten – im Gegensatz zu manchen amerikanischen Kindern (s.o.) – den Begriff „Gesetz“ 
nicht definieren und auch nur wenige Beispiele nennen. Gesetze wurden nicht von sozialen 
Regeln unterschieden bzw. mit diesen gleichgesetzt (bspw. Verkehrs- und Verhaltens-
regeln), wobei auch hier wieder eine Personalisierung der Gesetzgebung erkennbar ist, da 
die befragten Kinder „believe that laws are made by the police, local council, or parents, 
who then make them known through television, notices, or verbal communication“ (Berti & 
Andriolo 2001, 348f.). 

In Deutschland gibt es bis heute nur wenige Untersuchungen, in denen Schülerinnen und 
Schüler im Grundschulalter danach befragt wurden, was ein Gesetz ist und wer dieses 
macht. Das in den 2000er-Jahren durchgeführte Mannheimer Projekt „Demokratie leben 
lernen“ (DLL), welches über 700 Erstklässler:innen per quantitativen Fragebögen zu ihren 
politischen Einstellungen befragte (vgl. van Deth, Abendschön, Rathke & Vollmar 2007) 
integrierte lediglich eine Frage zu den Kenntnissen: „Hast du schon mal was von einem 
Gesetz gehört?“ (ebd., S. 233). Nur ca. die Hälfte der Schulanfänger:innen (49 %; N=356) 
gab an, bereits von diesem Begriff gehört zu haben; die erneute Befragung am Schuljahrs-
ende ergab, dass nun etwas mehr als die Hälfte (55 %; N=387) die Frage bejahte. Zusätzlich 
wurde nach der Gerechtigkeit von Gesetzen gefragt – „Findest Du, dass Gesetze immer 
gerecht sind?“ –, ohne jedoch die Zusammenhänge zwischen Begriffs(un)kenntnis und dem 
Antwortverhalten zu dieser Frage zu berücksichtigen. Zu Beginn des Schuljahrs ordnete ca. 
ein Drittel (32 %) Gesetze als immer gerecht ein, ein weiteres Drittel (33 %) gab „manchmal“ 
an, wieder knapp ein Drittel (29 %) kreuzte „Weiß ich nicht“ und 6 % kreuzte „nie gerecht“ 
an (vgl. ebd.). Am Ende des Schuljahres ordneten nur noch 24 % Gesetze als immer gerecht 
und 41 % Gesetze als manchmal gerecht ein (vgl. ebd.). Weiter wurde in der Studie nach 
der Wichtigkeit von Regeln gefragt, wofür allerdings Schulregeln und keine Regeln im Sinne 
von öffentlichen Richtlinien (vgl. Richter 2008, S. 36) als Beispiele angeführt wurden: „Wenn 
Du an Schulregeln denkst, z.B. sich zu melden, wenn man etwas sagen möchte, oder leise 
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zu arbeiten – wie wichtig findest du es, dass es solche Regeln gibt?“ (van Deth, Abendschön, 
Rathke & Vollmar 2007, S. 235). 75 % der Erstklässler:innen gaben zu Beginn des Schuljahrs 
„wichtig“ an, 79 % am Ende des ersten Schuljahres (vgl. ebd.). Im Gegensatz zu den inter-
nationalen Studien fragte die DLL-Untersuchung nicht danach, ob Regeln gebrochen 
werden können, sondern: „Wie wichtig findest Du es, sich an diese Regeln zu halten?“ (ebd.) 
77 % der Kinder zu Schuljahresbeginn fanden es wichtig, am Ende des Schuljahres waren es 
sogar 81 % (vgl. ebd.). Eine weitere, vier Jahre später durchgeführte Untersuchungswelle 
mit dem gleichen Sample am Ende ihrer Grundschulzeit, erfasste mittels angepassten 
Fragebogens, dass nun 92,4 % der Befragten „schon einmal etwas von ‚Gesetzen‘ gehört“ 
(Itemfrage) hatten (Tausendpfund 2008, S. 25). Bei der Zuordnung von vorgegebenen 
Aussagen zu „Ist ein Gesetz“ ordneten zudem 91,1 % der Kinder „Kinder dürfen kein Alkohol 
kaufen“ und 89,7 % „Man darf nicht stehlen“ als Gesetze ein. 

Eine weitere, quantitative Untersuchung in Deutschland führte Richter (2009) Mitte der 
2000er-Jahre durch. Sie beforschte bei Drittklässler:innen (N=174) mittels Concept-Maps 
ausdrücklich deren konzeptuelles Wissen zu Regeln und Gesetzen sowie ihrer Unter-
scheidung und identifizierte in den Maps folgende typische Fehlkonzepte: „Bürger machen 
Gesetze“ (ebd., S. 95), „Bürger wählen Gesetze“, „Gericht macht Gesetze“ sowie „Polizei 
macht Gesetze“ (ebd., S. 97). 

 

Schüler:innenvorstellungen zur Polizei  
Für das Verständnis des Fachkonzepts Rechtsstaat bedarf es auch eines Wissens über die 
spezifischen Aufgaben und Kompetenzen der Exekutive – respektive der Polizei. Hierzu 
ließen bisherige Studien, sowohl nationale als auch internationale, ein grundlegendes 
Fehlkonzept von Kindern im Grundschulalter erkennen, das der Polizei falsche Aufgaben 
zuweist, da Kinder fälschlicherweise der Polizei auch die Gesetzgebung zuschrieben (s.o.). 

Moore, Wagner, Lare und McHargue II (1976, S. 418) fragten im Rahmen ihrer Unter-
suchung ihre US-amerikanischen Proband:innen auch direkt nach den Aufgaben der Exeku-
tive: „What does the policeman do?“ 65 % der Antworten der Kinder waren im Sinne von 
Tätigkeiten der Strafverfolgung, „e.g., ‚They catch robbers‘, ‚give tickets‘, ‚see if you do 
things wrong‘“, 20 % der Antworten betrafen eher Dienstleistungen wie „‚He helps people‘ 
or ‚finds lost children‘“ (ebd., 418f.). Saywitz (1989), die 48 US-amerikanische Kinder im 
Alter von vier bis 14 Jahren zu ihrem Verständnis zu juristischen Begriffen wie „Gericht“, 
„Geschworene“, „Richter“, „Zeugen“ usw. interviewte, weist für Kinder im Alter von vier bis 
sieben Jahren nach, dass ca. ein Drittel die rechtlichen Rollen von Polizei und Gerichts-
prozess verwechselte: „Others said, ‚The policeman decides if somebody did it or not and 
whether they should go to jail for the rest of their life‘.“ (ebd., 149) 

In ihren Interviews mit Kindern in Italien zeigten Berti und Andriolo (2001) auf, dass 
Sechs- und Siebenjährige z.B. erklärten, „the police catch criminals because they want to“ 
(ebd., S. 348); und auch bei Kindern einer dritten Klasse dominierten Vorstellungen zu 
Aufgaben der Polizei „such as arresting criminals or keeping order“ (ebd., S. 359). Dabei 
wussten nur wenige, dass die Polizei eine staatliche Behörde ist und dass polizeiliche 
Aufgaben und Kompetenzen durch weitere staatliche Behörden sowie die Gesetzgebung/ 
Gesetze festgelegt werden (vgl. ebd.): „At 8 to 9 years of age children do not conceive of 
school and police as subsystems of the state […] but as individual systems that, like private 
business, are managed and paid for by their bosses.“ (ebd., S. 366)  
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Ähnliches zeigte sich auch in Untersuchungen in Deutschland. Beck (1973), die zu Beginn 
der 1970er-Jahre eine Studie zu „Autorität im Vorschulalter“ durchführte, befragte Eltern 
und Kinder mittels Fragebogens u.a. auch zum Rollenbild der Polizei. Die Strafbefugnis eines 
Polizisten betreffend hielten „fast 80 % der Kinder […] den Polizisten für so mächtig, daß 
[sic] er jeden bestrafen kann. […] Die ‚Entscheidungsbefugnis‘ sah die Mehrheit der Kinder 
(64,9 %) eher nicht beim Polizisten, sondern eher bei dessen Chef (23,8 %) oder in einem 
Buch (41,1 %), wo alles drinsteht. Die ‚Befehlsgewalt‘ wurde zum großen Teil (76 %) wieder 
dem Polizisten zugesprochen. Alle Menschen (44,9 %) bzw. alle Kinder (31,1 %) müssen 
sofort gehorchen, wenn er befiehlt. Von 75 % der Kinder wird dem Polizisten unumschränk-
tes Wissen zugebilligt. […] Nur 44 % sagen, daß [sic] der Polizist ihnen sofort hilft, wenn sie 
ihn bitten. 38,1 % sind sogar der Meinung: ‚Er kümmert sich nicht um Kinder wie mich. Er 
hat anderes zu tun.‘“, fasst Ziegler (1988, S. 67) die Erkenntnisse aus der Studie zusammen. 

Über 40 Jahre später befragte Götzmann (2015) Grundschulkinder ebenso zu Kompeten-
zen bzw. Befugnissen der Polizei, u.a. mit der offenen Frage: „Der Polizist sagt dir, dass du 
dich im Auto anschnallen musst. Darf er das? Warum darf er das oder darf er das nicht?“ 
(ebd., S. 169) Die Analyse der Antworten zeigt, dass die Kinder v.a. „den individuellen 
Schutz“ (ebd.) als Aufgabe der Polizei benennen bzw. erkennen. Zudem verweist Götzmann 
auf einen deutlichen Unterschied zwischen den Jahrgängen 1 und 4: Viertklässler:innen 
benennen „den Schutz der öffentlichen Ordnung als Begründung für das Handeln des/der 
Polizist/in“ (ebd.) häufiger als Erstklässler:innen, wobei dies ihrer Annahme nach darauf 
zurückzuführen ist, „dass die Viertklässler:innen bereits über elaborierte Vorstellungen 
über die Polizei verfügen und sie nicht mehr nur als Freund und Helfer sehen, sondern ihr 
auch Aufgaben zuschreiben, die dem Erhalt der öffentlichen Ordnung dienen“ (ebd.).  

 

Schüler:innenvorstellungen zu den Begriffen Gericht und Richter  
„Court is a place to play basketball.“ (Saywitz 1989, S. 136) Saywitz (1989) befragte im 
Rahmen ihrer Interviewstudie zu juristischem Vokabular Vier- bis Vierzehnjährige auch zum 
Begriff „Gericht“ und konnte aufzeigen, dass „by the age of eight, nine years, typically third 
grade, accurate concepts of court and the roles of judges, witnesses, and attorneys began 
to emerge. For example, court was seen as a place you go to work out disagreements.“ 
(ebd., S. 150) Doch konnten die meisten Acht- bis Elfjährigen hingegen nicht sagen, woran 
sie der Begriff „Gericht“ erinnere (vgl. ebd.). Berti und Ugolini (1998, S. 227) befragten 
jeweils 20 italienische Kinder aus Klasse 1, 3, 5 und 8 sowie 20 Studierende zu ihrem Wissen 
zum Justizsystem – u.a. auch zum Gericht: „What a court is …“ (ebd.) wussten 15 Erst-
klässler:innen, acht Drittklässler:innen, drei Fünftklässler:innen, ein/e Achtklässler:in sowie 
zwei Studierende nicht. 

Im Rahmen von US-amerikanischen Untersuchungen wurden die Proband:innen zudem 
zum Begriff „Richter“ befragt. Saywitz, Jeanicke und Camparo (1990, S. 528) befragten 
60 Kinder in drei Gruppen zu jeweils 20 Proband:innen – Kindergarten, 3. und 6. Klasse – zu 
ihrer Kenntnis des Begriffs „Richter“ (judge), welchen sechs der Kindergartenkinder und 
18 der Drittklässler:innen kannten. In einer weiteren Studie konnte Saywitz (1989, S. 149) 
zeigen, dass Vier- bis Siebenjährige jedoch nicht wussten, dass ein Richter den Gerichtssaal 
leitet und Urteile bestimmt. „That judges and jurors evaluate a witness’ credibility“ (ebd., 
S. 152) haben Kinder im Alter von acht bis elf Jahren begonnen zu verstehen (vgl. ebd.). 

Auch Berti und Andriolo (2001), die Kinder ebenso zum Begriff Richter befragten, 
konnten nachweisen, dass dieser zwar bekannt ist, aber nicht einmal die Hälfte der Befrag-
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ten etwas darüber wusste, was ein Richteramt umfasst. „‚Don’t know‘ was a more frequent 
response than incorrect answers“ (ebd., S. 359); und wenn Kinder etwas über die Aufgaben 
eines Richters ausführten, waren es „attributing decisions about guilt, penalties, and 
disputes to them“ (ebd.). Zudem führen Berti und Kolleg:innen aus, dass die von ihnen 
befragten Kinder die Aufgaben des Richters dominant im Strafrechtlichen und nicht im 
Zivilrechtlichen verorteten (vgl. Berti & Ugolini 1998, S. 227; Berti & Andriolo 2001, S. 349). 
Des Weiteren zeigten sich Parallelen zu Vorstellungen zum Status des Polizisten, da die 
Kinder Richter zunächst nicht als Bedienstete des Staates sahen: „At first grade […] 
furthermore, no child said that judges are paid by the state. […] At third grade, more 
children knew about judges, but their representations did not differ from the first graders’. 
At fifth grade […] the students described judges as public servants, paid by the state.“ (Berti 
& Ugolini 1998, S. 223) 
 

Fazit und Ausblick 
Moore, Wagner, Lare und McHargue II (1976, S. 417) gingen bereits in den 1970er-Jahren 
davon aus, dass das Wissen über die Regierung mit dem Wissen zum Rechtsstaat bzw. zum 
juristischen System positiv korreliert. Berti und Ugolini (1998, S. 232) formulierten diese 
Vermutung einige Jahre später erneut, indem sie aufgrund ihrer Daten davon ausgingen, 
dass das (nicht vorhandene) „knowledge of other aspects of the political system“ das 
„understanding of judicial organization“ einschränkt. Ob diese Annahmen begründet sind, 
ist empirisch bislang noch nicht sicher belegt. Es scheint allerdings plausibel, dass ein 
Verständnis über Demokratie eng verknüpft ist mit dem Verständnis über den demokra-
tischen Rechtsstaat. Die empirischen Studien, die bislang national und international hierzu 
vorliegen, zeigen, dass die Schüler:innen politisches Wissen zu den einzelnen Fachbegriffen 
äußern können, ihr Fachwissen allerdings teilweise fragmentiert bzw. auf Fehlkonzepten 
aufbauend ist. Daher sind empirische Forschungsprojekte zum politischen Wissen von 
Grundschulkindern auch heute immer noch nicht obsolet (vgl. Becher & Gläser 2020). 
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Judith Arnold – Katharina Kalcsics 

Rechtliche Aspekte entdecken: Beispiele aus 
dem Schweizer Lehrmittel „WeitBlick NMG“ 

 
 

Summary: Fragen zum Wirtschaften, Regieren und zur Digitalisierung werden im Lehr-
mittel WeitBlick NMG zu Lernarrangements des sozialwissenschaftlich orientierten Sach-
unterrichts. An drei Beispielen wird aufgezeigt, welche verschiedenen Aspekte von Recht 
bereits in der Primarstufe von den Schüler:innen entdeckt und eingeordnet werden können. 
Diese Beispiele werden durch Informationen zum „Natur Mensch Gesellschaft-Unterricht“ 
(NMG) in der Schweiz und Überlegungen zur Lehrmittelentwicklung gerahmt. 

 
 

Einleitung 
Rechtliches Lernen wird in Schweizer Lehrplänen und Lehrmitteln für den Sachunterricht 
„integriert“ angegangen. „Integriert“ bedeutet in diesem Kontext, dass es in Kompetenz-
bereiche, in denen es um gesellschaftliche Fragen geht, eingebettet ist. Eine explorative 
Analyse des Lehrplans zeigt, dass Aspekte von Recht, Ordnung, Gerechtigkeit und Chancen-
gleichheit in folgenden unterschiedlichen Bereichen bearbeitet werden können: Macht und 
Recht in Gegenwart und Vergangenheit; Rechte und Pflichten von Individuen; Institutionen, 
Polizei, Gericht; Verletzung und Schutz von Privatsphäre; gleiche Rechte für alle bzgl. 
Geschlechter; Gleichberechtigung; Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern bzgl. 
Arbeit; wirtschaftliche Regeln; Regeln als Normen; Gerechtigkeit; Verhaltensregeln in Natur 
und bei Tierhaltung. Konkret finden sich im Deutschschweizer Lehrplan beispielsweise 
Kompetenzformulierungen wie: „Die Schülerinnen und Schüler können das Verhältnis von 
Macht und Recht in Gegenwart und Vergangenheit verstehen“ (D-EDK 2016, 35) oder „Die 
Schülerinnen und Schüler können Rechte und Pflichten von Individuen in unserer Gesell-
schaft nennen“ (D-EDK 2016, 60). Grundsätzlich wird rechtliches Lernen im Schweizer 
Sachunterricht also als Teil einer sozialwissenschaftlichen, ökonomischen, politischen und 
historischen Bildung betrachtet. Die Frage, wie integriertes rechtliches Lernen in Schweizer 
Lehrmitteln umgesetzt wird, wird in diesem Beitrag ausgehend von konkreten Beispielen 
aus dem Lehrmittel WeitBlick diskutiert. Als Einstieg werden der Sachunterricht in der 
Schweiz und die fachdidaktischen Aufgaben bei der Entwicklung eines Lehrmittels zusam-
menfassend dargestellt. 
 

Sachunterricht in der Schweiz: Das Fach „Natur, Mensch, Gesellschaft“ 
Das Schulfach NMG ist in der deutschsprachigen Schweiz das Äquivalent zum Sach-
unterricht. In der französisch- und italienischsprachigen Schweiz existiert dieses Schulfach 
nicht. Dort erfolgt in der Primarstufe die Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen, 
sozial- oder geisteswissenschaftlichen Bereichen nicht integriert, sondern in getrennten 
Fächern. Die rechtlichen Rahmenbedingungen definieren die obligatorische Schulzeit, die 
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Lehrpläne und die Stundentafel. In der Schweiz dauert die Primarstufe acht Schuljahre. 
Diese sind unterteilt in den Zyklus 1, welcher zwei Jahre Kindergarten und die 1./2. Klasse 
umfasst, sowie den Zyklus 2, der aus Klasse 3–6 besteht. Der aktuelle Lehrplan besteht aus 
12 Kompetenzbereichen für NMG, die jeweils in 4–6 Kompetenzen unterteilt sind. Die 
Kompetenzen bestehen aus Kompetenzstufen vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. Pro 
Schuljahr stehen 4–6 Lektionen pro Woche für NMG zur Verfügung. 
 

Entwicklung von Lernangeboten in Lehrmitteln 
Bei der Lehrmittelentwicklung besteht der Auftrag für die Verfasser:innen darin, Aufgaben 
zu entwickeln, die rechtliche Aspekte ins Zentrum stellen, und zwar ausgehend von der 
Lebenswelt der Lernenden. Diese Aufgaben müssen in Lernarrangements oder Lernsettings 
so angeordnet werden, dass vollständige Lernprozesse für Schüler:innen entstehen können. 
Ebenso sind Lehrpersonen auch auf fachdidaktisch fundierte Lernangebote angewiesen, in 
denen komplexe Konzepte wie Recht für den Unterricht rekonstruiert wurden (vgl. Kalcsics 
& Arnold, im Druck). Denn eine Lehrperson kann nicht alle Fachinhalte des NMG-Unterrichts 
so vertieft verstehen, dass sie die Entwicklung der Lernangebote selbst auf gleichem Niveau 
machen kann. Die Transformation fachlicher Grundlagen durch Lehrmittel stützt sich auf 
Basiskonzepte (vgl. Sander 2013) und Vorstellungen von Kindern über Recht (Kanschik 2019; 
Dängeli & Kalcsics 2018; Weyers 2012). 
 

Basiskonzept Recht als fachliche Grundlage 
Im Lehrmittel WeitBlick NMG wird auf die Basiskonzepte der politischen Bildung nach 
Wolfgang Sander (2013) Bezug genommen. Diese werden sehr breit, als Konzepte die der 
Vorstellung von Gesellschaft als Ganzes zugrunde liegen, verstanden und fokussieren nicht 
nur auf Politik im engeren Sinn. Sander (ebd.) definiert sechs Basiskonzepte: Macht, Recht, 
Gemeinwohl, Knappheit, Öffentlichkeit, System. Sander (ebd.) konkretisiert das Basis-
konzept mit der Grundfrage „Wie entsteht Recht und wie lässt sich das Verhältnis von Recht 
und Gerechtigkeit verstehen?“ Manuel Hubacher (2021) beschreibt dies folgendermaßen: 
Durch das jeweilige Rechtssystem üben Staaten einen Großteil ihrer Macht aus, indem sie 
Rechtsnormen erlassen und dadurch Rechte und Pflichten definieren. Das Rechtssystem ist 
also eng mit dem Politischen verbunden, denn es ist das Resultat politischer Prozesse, 
reguliert diese jedoch auch. Recht als System ist mehrdimensional, denn es ist sowohl 
normative Regelung als auch normative Instanz, logisches System und gesellschaftliche 
Realität. Während normative Regelungen aufzeigen, wie wir zusammenleben sollen, bean-
sprucht das Recht als normative Instanz allgemeingültig und verbindlich zu sein. Rechts-
normen beschreiben, welche rechtliche Konsequenz ein Umstand hat. So kann das Recht 
zum gesellschaftlich akzeptierten, zwingend durchsetzbaren Regelsystem werden. Für die 
hier erläuterten Lernangebote aus dem Lehrmittel WeitBlick NMG ist „Recht“ der zentrale 
Fokus, jedoch werden auch die anderen Basiskonzepte gestreift. 
 

Vorstellungen von Schüler:innen  
Es liegen sehr wenige Untersuchungen zu Vorstellungen von Recht bei 6–10-jährigen Kin-
dern vor. Hier wird auf Studien zu Vorstellung zu Politik zurückgegriffen (Dängeli & Kalcsics 
2018), die uns Einblick in die Vorstellungen zur Regelung des gesellschaftlichen Zusammen-
lebens geben. Eine qualitative Schweizer Studie zeigt, dass bereits Zweitklässler (+/- 8 Jahre) 
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die institutionelle Dimension der Politik wahrnehmen und diese als „Spielregeln“ von Inhal-
ten und Prozessen der Politik unterscheiden können. In den fragmentarischen Vorstellun-
gen der Kinder sind wenige stringente Erklärungen zu finden. Es dominieren hingegen 
Ahnungen, dass das Regieren und Wählen irgendwie geregelt sein müssen (vgl. Raths & 
Kalcsics 2011). In einer österreichischen Studie wurde festgestellt, dass Schüler:innen der 
vierten Klasse bereits über ein Grundwissen darüber verfügen, dass zentrale Elemente des 
Zusammenlebens staatlich geregelt werden. Sie können auch teilweise zwischen Regeln und 
Gesetzen unterscheiden (vgl. Mittnik 2016). 

 

Rechtliches Lernen im aktuellen Lehrmittel „WeitBlick NMG“ 
Beispiel 1 „Freie Fahrt für alle: Gesetze und Rechtstaatlichkeit“ 

Lea ärgert sich darüber, dass sie in den öffentlichen Verkehrsmitteln bezahlen muss, wenn 
sie allein oder mit Freund:innen unterwegs ist. Aber wenn sie mit ihren Eltern oder ihrer Patin 
unterwegs ist, muss sie nicht jedes Mal bezahlen, sondern einmal pro Jahr für die Juniorkarte. 
Sie will, dass Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre die öffentlichen Verkehrsmittel gratis 
benutzen können. Wie könnte sie vorgehen? (Lischer, Arnold, Kalcsics et al. 2021b) 

Ausgehend von dieser Situation im Lernarrangement „Freie Fahrt bis 16“ des Lehrmittels 
NMG setzen sich die Schüler:innen der 3. bis 6. Primarklasse mit Gesetzen und dem Rechts-
system auseinander. Im Lernprozess wird für sie sichtbar, wie ein Gesetz entsteht und 
anhand von konkreten Porträts von Amtsträger:innen lernen sie die Gewaltenteilung auf 
nationaler Ebene kennen: eine Nationalrätin als Vertreterin der Legislative, einen Bundesrat 
(= Minister) als Vertreter der Exekutive und eine Bundesrichterin als Vertreterin der 
Judikative (Lischer, Arnold, Kalcsics et al. 2021b). 

Das Beispiel zeigt den Kern des integrierten rechtlichen Lernens. Ausgehend von einem 
Anliegen aus der Lebenswelt erarbeiten sich Schüler:innen Kenntnisse zur Gesetzgebung 
und zum Institutionalisierungsprozess von der konkreten – auf einem Bedürfnis basieren-
den – Idee für ein neues Gesetz bis zu dessen Einführung und Umsetzung. Zugleich lernen 
sie die Aufgaben der einzelnen politischen Instanzen kennen. Recht und Gesetz sind etwas 
im Wandel Begriffenes, das aufgrund von alltäglichen Anliegen oder von neu entstehenden 
Bedürfnissen oder Gefahren immer wieder weiterentwickelt wird. Die Beschäftigung mit 
Recht ist hier thematisch im Kontext politischer Bildung zu verorten. Recht ist zentral für die 
gesellschaftliche Ordnung, regelt unser Zusammenleben und ermöglicht in demokratischen 
Verfassungsstaaten die Freiheit der menschlichen Würde, denn politische Macht ist an das 
Recht gebunden. Zentrale Funktionen von Recht sind: Gerechtigkeitsfunktion, Ordnungs-
funktion, Herrschaftsfunktion sowie Herrschaftskontrolle (Stein 2005). In demokratischen 
Verfassungsstaaten gewährleistet die Rechtsordnung Autonomie von Individuen. Das 
Zusammenleben wird nicht über das Notwendige hinaus reguliert (Rechtssicherheit und 
Chancengleichheit werden nicht eingeschränkt). Privatheit wird respektiert, geschützt und 
vom öffentlichen Bereich unterschieden. Rechtssysteme von Diktaturen schränken dem-
gegenüber stark ein und die Unterscheidung zwischen „öffentlich“ und „privat“ scheint zu 
verschwinden (Oberreuter 2014). Im Lernarrangement wird deshalb die grundsätzliche 
Frage gestellt, was „öffentlich“ und was „privat“ bedeutet. Ein Wimmelbild ist der Ausgangs-
punkt, um „öffentliche“ und „private“ Orte, Sachen und Situationen zu suchen und zu 
ordnen. Die Schüler:innen setzen sich mit der nicht immer eindeutigen Grenze zwischen 
öffentlicher und privater Sphäre auseinander und überlegen sich, wie das Zusammenleben 
geregelt wird. 
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Im nächsten Beispiel wird noch expliziter auf die Privatsphäre und auf den Schutz dieser 
eingegangen. 

 

Beispiel 2 „Mein digitalaktischer Alltag: öffentlich und privat“ 
Ernest Shackleton war ein Forscher, der am Anfang des 20. Jahrhunderts die Antarktis 
erforschte. Heute können wir seine Hütte im Internet erkunden. Ob Shackleton diesen 
privaten Einblick erlauben würde? Im Gegensatz zu ihm präsentieren Influencerinnen und 
Influencer ihr Privatleben freiwillig im Netz (Lischer, Arnold, Kalcsics et al. 2021c). 

Verschiedene Beispiele regen die Schüler: innen an, darüber nachzudenken, wie sie sich 
selbst im digitalen Raum darstellen und ihre Privatsphäre schützen. Privatsphäre ist eng mit 
dem Datenschutz verknüpft und bezeichnet das Recht, aktiv selbst darüber zu entscheiden, 
welche Informationen in welcher Situation wem zugänglich gemacht werden. In Zusammen-
hang mit der Frage, wie viele Personen eine Information sehen, werden verschiedene Grade 
der Zugänglichkeit unterschieden. In der Onlinekommunikation fand in den letzten Jahren 
ein Trend zu einer „veröffentlichten Privatheit“ statt. Dabei werden über soziale Medien 
oder durch Massenmedien vermehrt private Themen öffentlich – also für die Allgemeinheit 
– zugänglich gemacht (Kaufmann & Reimann 2015; Hurrelmann 2014). Privat meint dem-
gegenüber im Lehrmittel WeitBlick „nur für mich zugänglich“. Öffentlich und privat sind die 
zwei Enden einer Skala. Dazwischen liegt etwa die teil- oder halböffentliche Kommunika-
tion. Hier werden Informationen nur einem gewissen Personenkreis zugänglich gemacht 
(z.B. allen Freund:innen auf Social Media). Für Schüler:innen ist Datenschutz relevant, weil 
sie sich Gedanken über die Folgen von publizierten privaten Informationen machen müssen. 
Da diese nicht mehr gelöscht werden können, besteht die latente Gefahr, zu viel von sich 
preiszugeben. 

Im Unterricht lesen die Lernenden Kurzgeschichten zur Veröffentlichung der Privat-
sphäre, stellen diese in Rollenspielen dar, identifizieren kritische Momente, um einzu-
schätzen, was sie von sich preisgeben möchten bzw. dürfen und was nicht. In der Rolle von 
Expert:innen für Kommunikation mit digitalen Medien zeigen sie mögliche Auswege aus 
kritischen Situationen auf und entwickeln so Handlungsmöglichkeiten für einen bewussten 
Umgang mit der eigenen Privatsphäre im (halb)öffentlichen Raum. Die Schüler:innen erar-
beiten sich Wissen darüber, was ihre Privatsphäre ist, wie sie diese schützen können und 
entwickeln einen bewussten Umgang damit, was sie öffentlich zeigen wollen und was nicht. 
Wiederum wird ausgehend von lebensweltlichen Erfahrungen eine Auseinandersetzung mit 
rechtlichen Regelungen und Normen und möglichen Konsequenzen angeleitet. 

 

Beispiel 3 Handel im Wandel 
Die Schülerinnen und Schüler lernen anhand eines frühneuzeitlichen Marktes Regeln von 
Märkten kennen und erfahren am Beispiel von Kaspar Stockalper (Brig, 1609–1691), wie ein 
Monopol den Preis beeinflussen kann, indem das Angebot reguliert wird. Im Vergleich mit 
dem heutigen staatlichen Schweizer Salzmonopol werden rechtliche Grundlagen zur Regulie-
rung von Angebot und Preisen kennengelernt. (Lischer, Arnold, Kalcsics et al. 2021a) 

Die typische Tauschsituation auf Gütermärkten ist der Kauf bzw. der Verkauf. Ein Käufer 
und eine Verkäuferin einigen sich auf den Preis eines bestimmten Gutes. Beide haben je 
spezifische Interessen (z. B. Käufer: möglichst wenig bezahlen vs. Verkäuferin: möglichst 
teuer verkaufen, um viel zu verdienen). Die Schüler:innen unterscheiden und reflektieren 

https://www.weitblick2-digital.ch/wws/1707530.php?sid=17613993603288569677268289880284437336168977401488517966685168518260Sfb7b88bc&enableautoresize=1
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verschiedene Marktformen und können am Beispiel des Salzes erklären, wie Angebot und 
Nachfrage den Preis beeinflussen.  

Das Recht als Regelsystem wird im Lernarrangement „Handel im Wandel“ thematisiert. 
Im Fokus steht dabei der Aspekt, dass Regeln helfen, das Zusammenleben in der Gesell-
schaft zu organisieren. Dies entspricht der Lehrplankompetenz „Schülerinnen und Schüler 
können Tauschbeziehungen untersuchen und einfache wirtschaftliche Regeln erkennen“. 
Aus soziologischer Sicht ist der Tausch eine grundlegende Handlung im menschlichen 
Zusammenleben. Er umfasst das gegenseitige Geben und Nehmen. Durch das Tauschen 
entstehen Tauschbeziehungen, Verbindungen und Verbindlichkeiten, aus denen dauer-
hafte Kooperationen resultieren können. Es ist möglich, dass sich durch den Tausch Macht-
strukturen festigen. Dies kann Gerechtigkeit vermindern und Ungleichheit hervorbringen 
(Hillmann 2007).  

 

Zusammenfassung  
In der Konzeption von Lehrmitteln ist es wichtig, dass man sich an fachwissenschaftlichen 
Basiskonzepten und den Vorstellungen der Schüler:innen zu einer Sache orientiert. Auf 
dieser Basis wird die Transformation fachlicher Grundlagen aus dem Lehrplan auf die Ebene 
der Lernprozesse der Schüler:innen unterstützt. Im Lehrmittel WeitBlick NMG werden 
verschiedene gesellschaftliche Themen zu Lerngegenständen für Schüler:innen der Primar-
stufe und unter Berücksichtigung des Basiskonzepts Recht können die rechtlichen Aspekte 
sichtbar und lernbar gemacht werden.  
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Recht und Pflicht im Widerstreit  
Schulstreiks für das Klima und die Aufgaben 
Politischer Bildung 

 
 

Summary: Fridays for Future hat sich seit 2018/19 zunächst in Europa, dann weltweit als 
transnationale soziale Bewegung etabliert und die Dringlichkeit des Klimawandels ins 
öffentliche Bewusstsein gerückt. Ihre Wirksamkeit beruht u.a. auf ihrer zentralen Mobili-
sierungsstrategie, für ihre klimapolitischen Forderungen freitags während der Unterrichts-
zeit zu demonstrieren. Diese Praxis des zivilen Ungehorsams bewegt sich in dem Span-
nungsfeld von Versammlungsfreiheit und Schulpflicht, das entlang der Grundprinzipien 
des Beutelsbacher Konsens zum Gegenstand politischer Lernprozesse zu machen ist. 

 
 

Einleitung 
Die öffentliche Aufmerksamkeit für die Freitagsdemonstrationen der Klimabewegung 
Fridays for Future (FFF) ist nach der breiten Resonanz im Jahr 2019 (vgl. Goldenbaum & 
Thompson 2020) im Zuge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges deutlich abgeflaut. 
Ab 2022 fokussierte sich dann die mediale und politische Debatte auf das Klimabündnis 
Letzte Generation, das mit Straßenblockaden auf seine klimapolitischen Forderungen 
aufmerksam macht, vor allem indem sich Aktivist:innen auf vielbefahrenen Straßen und Zu-
fahrten festkleben. Zuletzt hat sich der Klimaprotest gegen die Freigabe und Räumung des 
Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen für den Kohleabbau gerichtet und im Januar 2023 
zu einem Zusammenschluss mehrerer Klimagruppen und Umweltorganisationen geführt, 
darunter auch FFF. Nicht zuletzt durch die Teilnahme der Klimaaktivist:innen Luisa Neu-
bauer und Greta Thunberg an den Protesten in Lützerath hat FFF wieder mehr mediale 
Sichtbarkeit erfahren. Kern des globalen Mobilisierungspotentials von FFF bilden jedoch die 
freitags während der Unterrichtszeit organisierten Klimaproteste. 

Die Bewertung der Schulstreiks für das Klima fiel von Anfang an ambivalent aus. Während 
einerseits die Mobilisierung und Politisierung der Jugend in Verbindung mit FFF-
Demonstrationen positiv hervorgehoben wird, gibt es andererseits Vorbehalte gegen das 
Demonstrieren während der Schulzeit (vgl. Grupp et al. 2020; Wohnig 2021). Letztere haben 
dazu beigetragen, dass das eigentliche Thema, der anthropogen verursachte Klimawandel, 
im medialen Interesse in den Hintergrund gerückt ist (Reinhardt 2019, 161f.). Damit ist die 
Klimabewegung FFF im Spannungsfeld aus Rechten wie der Versammlungsfreiheit und dem 
Recht auf freie Meinungsäußerung und Pflichten, die sich aus dem staatlichen Bildungs-
auftrag ergeben, zu verorten. Daraus entstehen besondere Herausforderungen für die 
Institution Schule und deren Akteur:innen, weshalb im folgenden Beitrag nach einer Einord-
nung der Klimabewegung FFF und ihrer Protestform zwischen Demonstration, Streik und 
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zivilem Ungehorsam das Spannungsfeld aus Rechten und Pflichten diskutiert wird, um im 
Anschluss daran Aufgaben für die Politische Bildung abzuleiten. 

 

Die Klimabewegung Fridays for Future 
Zivilgesellschaftliche Netzwerke leisten einen wesentlichen Beitrag zur Klimadebatte 
(Uekötter 2019, S. 12), indem sie einen öffentlichen Resonanzraum mobilisieren und auf-
rechterhalten. Sie wirken an der Politisierung des Klimathemas mit, denn „sie produzieren 
eigenes Wissen, speisen Wissen in politische Prozesse ein oder kommunizieren Wissen etwa 
dadurch, dass sie es visualisieren (…) und in politischen Kampagnen – häufig unter Einbezug 
von Massenmedien – einsetzen“ (Garrelts & Dietz 2013, S. 22). 

Fester Bestandteil der internationalen Klimabewegung ist seit 2018/19 die Organisation 
Fridays for Future, die sich im Zuge des „Schulstreiks für das Klima“ der schwedischen 
Aktivistin Greta Thunberg etablierte. Ihrem Beispiel folgend, entwickelten sich die 
Freitagsdemonstrationen und damit der Unterrichtsboykott zunächst in Europa, dann 
global zur zentralen Aktionsform der Bewegung (Teune 2020; Grupp et al. 2020). Trotz der 
Ausweitung des Repertoires an Protestaktionen z.B. durch die Week for Future im 
September 2019 (Teune 2020, S. 133), die Verlagerung der Proteste in hybride bzw. Online-
Formate während der Corona-Krise (Hunger & Hutter 2021) oder im Januar 2023 den 
Protest vor Ort im deutschen Lützerath und der damit einhergehenden Kooperation mit 
anderen Klimagruppen hält FFF an den Schulstreiks am Freitag als charakteristischer 
Protestform und Mobilisierungsstrategie fest. So hat FFF Österreich im Vorfeld der Land-
tagswahl in Niederösterreich am Freitag, den 20. Januar 2023 zu einem Aktionstag in dem 
Bundesland aufgerufen, um Druck auf die Landespolitik hinsichtlich drängender Klimafragen 
zu machen. Darüber hinaus wird der nächste globale Klimastreik von FFF mit dem 3. März 
2023 ebenfalls an einem Freitag organisiert. 

Die Kernforderung von FFF besteht in der Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze und damit des 
Pariser Klimaschutz-Abkommens. In diesem Zusammenhang soll die Politik zu konkreten 
und wirkungsvollen Maßnahmen wie dem Ausstieg aus fossilen und klimaschädlichen 
Energieträgern, eine radikale Mobilitätswende und eine damit einhergehende ambitio-
nierte Finanzierungsstrategie bewegt werden. Darüber hinaus hat sich die Bewegung im 
Laufe der Zeit breiter politisch positioniert und insbesondere in Deutschland und Österreich 
Fragen ökologischer Gerechtigkeit mit Aspekten globaler, sozialer und politischer Gerech-
tigkeit sowie Gendergerechtigkeit und Gerechtigkeit gegenüber ethnischen und sozialen 
Personengruppen verknüpft (Dangel et al. 2022). Dazu heißt es auf der Homepage von 
Fridays for Future Deutschland: „Bestehende Ungerechtigkeiten wie struktureller Rassis-
mus, Sexismus, Klassismus, (Neo-)Kolonialismus etc. bedingen die ungerechte Verteilung 
der Klimafolgen.“ 1 

FFF ist dezentral organisiert und legt Wert auf seine Unabhängigkeit von politischen, 
zivilgesellschaftlichen oder Nichtregierungs-Organisationen sowie eine basisdemokratische 
Ausrichtung. Diesem Selbstverständnis folgend, lässt sich FFF als transnationale soziale 
Bewegung einordnen (Krösche & Stornig 2022). Um die öffentliche Aufmerksamkeit und 
damit das Problembewusstsein für die Klimakrise zu erzeugen, ist die Medienarbeit der 
Klimabewegung zentral. Der Erfolg von FFF ist somit, so Dieter Rucht (2019), einer „quasi-
symbiotische[n] Beziehung zu den Massenmedien“ geschuldet. Für die Faszination, die von 
der Bewegung ausgeht, ist laut Rucht (ebd., S. 4f.) die Wechselwirkung verschiedener 
Faktoren entscheidend: „Dazu gehören der Aktionsimpuls der zugleich kindlich wie ent-
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schlossen wirkenden Greta Thunberg, die Prägung der Proteste durch sehr junge und 
teilweise gut informierte Schüler:innen, die heiß debattierte Regelverletzung in Form des 
‚Schulstreiks‘, die kritischen Attacken vonseiten einzelner Presseorgane und Politiker:innen 
im Kontrast zu der breiten medialen und politischen Unterstützung unter Einschluss von 
eigens gebildeten Gruppierungen wie Parents for Future.“ (Rucht 2019, S. 4f.) 
 

Streik, Demonstration, ziviler Ungehorsam 
In Zusammenhang mit der vor FFF gewählten Protestform werden verschiedene Zuschrei-
bungen wie Streik, Demonstration oder ziviler Ungehorsam vorgenommen, die im Folgen-
den genauer betrachtet werden sollen. Bei einer Demonstration handelt es sich um eine 
„öffentliche Kundgebung (…) zur Unterstützung von Meinungen und Forderungen oder als 
Ausdruck politischen Protestes.“ (Schubert & Klein 2018, S. 85) Versammlungen und 
Demonstrationen sind ein Grundrecht, müssen jedoch bei einer Behörde wie der Polizei 
angemeldet werden, um strafrechtlichen Verstößen vorzubeugen. Davon zu unterscheiden 
ist der Streik oder Arbeitskampf als „gemeinsame und planmäßig durchgeführte Arbeits-
einstellung“ mit dem Ziel, ein bestimmtes Anliegen durchzusetzen. Der Zusammenschluss 
von Arbeitnehmer:innen in Gewerkschaften und das Streikrecht sind sozialstaatliche Prinzi-
pien. Je nach Ziel und Durchführung werden verschiedene Streikarten wie Sympathie- und 
Solidaritätsstreiks, Warn- bzw. Demonstrationsstreiks, Proteststreiks, Kampfstreiks oder 
auch politische Streiks unterschieden. Letztere verfolgen keine ökonomischen Interessen, 
sondern politische Ziele und können die Form von Generalstreiks annehmen (Nohlen 1993, 
S. 674–678). Der rechtliche Rahmen für politische Streiks ist jedoch ambivalent. Im Unter-
schied zu den meisten europäischen Ländern gilt diese Streikform in Deutschland, Öster-
reich und Großbritannien als verboten, was aber in völker- und europarechtlicher Hinsicht 
umstritten ist (Nowak 2016). 

Das Phänomen des zivilen Ungehorsams ist eine Form der politischen Partizipation, 
deren zentrales Merkmal in der Gehorsamsverweigerung gegenüber der staatlichen Autori-
tät besteht. Obwohl der Begriff inzwischen eine breite Auslegung erfährt, ist in Hinblick auf 
die Protestbewegung FFF das enge Begriffsverständnis im Sinne Jürgen Habermas zweck-
mäßig. Demnach handelt es sich um einen moralisch begründeten Rechtsbruch in Form 
einer öffentlichen und gewaltfreien Handlung, die angekündigt wird. Das bedeutet, dass die 
„vorsätzliche Verletzung einzelner Rechtsnormen“ in Kauf genommen wird, „ohne den 
Gehorsam gegenüber der Rechtsordnung im Ganzen zu affizieren“ (zit. n. Pabst 2012, S. 24). 
Dementsprechend geht damit die Bereitschaft einher, die rechtlichen Konsequenzen zu 
tragen. Laut Habermas hat ziviler Ungehorsam zudem rein symbolischen Charakter, wofür 
Pabst exemplarisch Demonstrationen anführt, die ordnungsgemäß an einem angemeldeten 
Ort stattfinden (vgl. Pabst 2012). 

Wendet man die Definitionen für Demonstrationen, Streiks und zivilen Ungehorsam auf 
die Protestbewegung FFF an, wird zunächst deutlich, dass diese aufgrund der bewussten 
Verletzung der Schulpflicht über eine konventionelle polizeilich genehmigte Demonstration 
entschieden hinausgeht. FFF verwendet stattdessen in seinen Ankündigungen die Begriffe 
„Klimastreik“ oder „Schulstreik“, lehnt sich damit also sprachlich an die Protestform des 
(politischen) Streiks an und verfolgt dabei klimapolitische Ziele. Dennoch stößt die Begriffs-
verwendung an ihre Grenzen, denn Schüler:innen sind keine Arbeitnehmer:innen und ihr 
Unterrichtsboykott hat keinen ökonomischen Schaden auf Seiten eines Arbeitgebers zur 
Folge. Vielmehr, so argumentiert Sibylle Reinhardt (2019, S. 160), bestreiken sich die 
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Schüler:innen selbst und ihren rechtlichen Anspruch auf Bildung. Somit ist Reinhardt (2019) 
zuzustimmen, dass die Protestbewegung zivilen Ungehorsam praktiziert, in dessen Mittel-
punkt ein universales moralisches Anliegen steht. Auch Simon Teune (2020, S. 141) ordnet 
die Schulstreiks von FFF in die „lange Geschichte des zivilen Ungehorsams in der Klima-
gerechtigkeitsbewegung“ ein. Der Ungehorsam gegenüber der Gesetzgebung drückt sich 
bei FFF in der Schulverweigerung aus. Als Chance der Bewegung sieht Reinhardt (2019, 
S. 162) vor allem deren Beitrag zu einer Demokratie als Konflikt-System, in dem Kontro-
versen einen festen Platz haben. 

 

Demonstrations- und Streikrecht vs. Schulpflicht 
Ihre Wirksamkeit bezieht die Klimabewegung FFF aus dem Schulstreik als „kollektive[m] 
Regelübertritt“ (Teune, 142) und dessen ambivalenter Bewertung durch Medien und Politik. 
Der Regelverstoß besteht in einer Verletzung der allgemeinen Schulpflicht, für die es in 
Österreich verschiedene Rechtsgrundlagen gibt. Zum einen ist die Schulpflicht in Artikel 14, 
Absatz 7a des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) und damit verfassungsrechtlich veran-
kert. Zum anderen ist die Schulpflicht in den §§ 1, 2 und 3 des Schulpflichtgesetzes (SchPflG) 
geregelt, in denen es u.a. heißt: „Für alle Kinder, die sich in Österreich dauernd aufhalten, 
besteht allgemeine Schulpflicht […]“. Damit ist die Schulpflicht unabhängig von der Staats-
bürgerschaft. Das SchPflG legt außerdem den Beginn der Schulpflicht mit der Vollendung 
des sechsten Lebensjahres und die Dauer auf neun Schuljahre fest. Darüber hinaus sind die 
Pflichten der Schüler:innen in § 43 des Schulunterrichtsgesetzes (SchUG) definiert, der 
festlegt, dass die Schüler:innen den Unterricht regelmäßig und pünktlich zu besuchen 
haben und verpflichtet sind, „durch ihre Mitarbeit und ihre Einordnung in die Gemeinschaft 
der Klasse und der Schule an der Erfüllung der Aufgabe der österreichischen Schule (§ 2 des 
Schulorganisationsgesetzes) mitzuwirken und die Unterrichtsarbeit (§ 17) zu fördern.“ 

Die Teilnahme an den von FFF organisierten Freitagsdemonstrationen stellt somit keine 
gerechtfertigte Verhinderung vom Schulunterricht dar (Kreil 2019, S. 455). Den konkreten 
Rahmen für das Fernbleiben vom Unterricht gibt § 45 SchUG vor. Dieser lässt folgende drei 
Rechtfertigungsgründe zu: eine gerechtfertigte Verhinderung, wie u.a. im Krankheitsfall 
oder bei außergewöhnlichen Ereignissen; eine Erlaubnis zum Fernbleiben, die z.B. im 
Rahmen von Tätigkeiten der Schülervertretung erteilt werden kann, und eine Befreiung von 
der Teilnahme an einzelnen Unterrichtsgegenständen. Die Gründe für eine gerechtfertigte 
Verhinderung von Schüler:innen finden sich auch in § 9 Abs. 3 SchPflG wieder. In diesem 
Paragrafen wird des Weiteren die Möglichkeit eingeräumt, dass einer Abwesenheit vom 
Unterricht durch die Klassenlehrperson für einzelne Stunden bis zu einem Tag bzw. die 
Schulleitung für mehrere Tage bis zu einer Woche stattgegeben werden kann. Das Schul-
pflichtgesetz (§ 24 Abs. 4 SchPflG) enthält zudem die Strafbestimmungen für ungerecht-
fertigte Fehlstunden, die eine Verwaltungsübertretung darstellen. Bleiben Schüler:innen an 
mehr als drei aufeinander- oder nicht aufeinanderfolgenden Schultagen der neunjährigen 
allgemeinen Schulpflicht dem Unterricht unentschuldigt fern, droht eine Geldstrafe 
zwischen 110 und 440 Euro. Schüler:innen der mittleren bzw. höheren Schule können mit 
der Abmeldung von der Schule sanktioniert werden, wenn sie länger als eine Woche, fünf 
nicht zusammenhängende Schultage oder 30 Unterrichtsstunden im Unterrichtsjahr unge-
rechtfertigt nicht am Unterricht teilnehmen (SchUG § 45 Abs. 5). 

In Hinblick auf die Teilnahme von Schüler:innen an den von FFF während der Unterrichts-
zeit organisierten Klimaprotesten kollidiert der skizzierte gesetzliche Rahmen der 
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allgemeinen Schulpflicht mit dem Art. 11 zur Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Die Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten wurde 1950 verabschiedet und garantiert bürgerliche 
und politische Rechte. Österreich ist der EMRK 1958 beigetreten und hat sie 1964 mit 
Verfassungsrang ausgestattet. Es handelt sich also um unmittelbar anwendbares Verfas-
sungsrecht, das durch österreichische Gerichte und Verwaltungsbehörden sowie den 
Verfassungsgerichtshof durchgesetzt werden kann.2 Schüler:innen, die sich an den 
Freitagsdemonstrationen für mehr Klimaschutz beteiligen, üben somit ihr Grundrecht auf 
Versammlungsfreiheit und damit ein verfassungsmäßig gewährleistetes subjektives Recht 
aus (Kreil 2019, S. 455). Daraus ergibt sich nach Marlene Kreil (ebd., S. 456) die Frage, „ob 
eine drohende Sanktion nach dem SchPflG bzw SchUG einen Eingriff in die 
Versammlungsfreiheit begründet.“ 

Dazu hat das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) in 
zwei Erlässen Stellung genommen. In beiden Anordnungen wird vor allem darauf 
hingewiesen, dass das Fernbleiben vom Unterricht zum Zwecke der Teilnahme an den 
Klimaprotesten schulrechtlich nicht zulässig ist. Als Reaktion auf den ersten globalen 
Klimastreik am 15. März 2019 wurde vier Tage später eine „Klarstellung zur Beteiligungs-
möglichkeit von Schülerinnern und Schülern“ erlassen (Erlass 2019a), in der gefordert 
wurde, die Schulpflicht nicht gegen gesellschaftliches Engagement auszuspielen. Da für das 
Bildungsministerium der staatliche Bildungsauftrag oberste Priorität besitzt, erhält die 
Schulpflicht Vorrang gegenüber der Versammlungsfreiheit und es wird darum gebeten, die 
Demonstrationen in die unterrichtsfreie Zeit zu verlegen. Vor dem Hintergrund der 
Zuständigkeit des Bildungsministeriums scheint das erst einmal ein gerechtfertigtes 
Anliegen, jedoch werden darüber hinaus die Schulleiter:innen und Lehrkräfte aufgefordert: 
„Sofern die Gefahr einer Vereinnahmung von Schülerinnen und Schülern gesehen wird, ist 
darüber hinaus besondere pädagogische Sorgfalt erforderlich und eine entsprechend 
kritische Diskussion mit den Schülerinnen und Schülern oder ihrer Vertretung zu suchen.“ 
(ebd.) Es wird nicht genau ausgeführt, durch wen oder was eine Vereinnahmung befürchtet 
wird, jedoch scheint es um die Befürchtung einer „Überwältigung“ der Schüler:innen durch 
die klimapolitischen Proteste zu gehen, der entsprechend entgegenzuwirken sei. Statt 
Schüler:innen als selbstbestimmten Subjekten zu begegnen, wird ihnen ein Defizit unter-
stellt, dem ggf. präventiv begegnet werden soll. Dementsprechend spielen die anderen 
beiden Grundprinzipien des Beutelsbacher Konsens, das Kontroversitätsgebot und die 
Orientierung am Schüler:inneninteresse, in der Argumentation keine explizite Rolle. Das 
Potential für politische Lernprozesse entlang der drei Grundsätze hat aus bildungs-
politischer Perspektive keine Relevanz. 

Im selben Jahr folgte ein weiterer Erlass, der dieses Mal im Vorfeld des weltweiten Earth 
Strike am 27. September 2019 ausgesendet wurde (Erlass 2019b). In diesem wird der 
schulrechtliche Rahmen dahingehend präzisiert, dass Klassenlehrer:innen auch keine 
Abwesenheitserlaubnis zum Zweck der Teilnahme an einer Demonstration nach § 45 SchUG 
bzw. § 9 SchPflG erteilen dürfen. Als Ergänzung zum lehrplanmäßigen Unterricht im Rahmen 
einer Schulveranstaltung oder schulbezogenen Veranstaltung sei die Teilnahme an den 
Klimaprotesten für das „Kennenlernen der Demonstration als demokratiepolitisches 
Instrument sowie die außerschulische Diskussion der Themen Nachhaltigkeit und Klima-
schutz“ jedoch zulässig (ebd.). Sowohl im Falle einer Verlegung des Klima- und Schulstreiks 
in die unterrichtsfreie Zeit als auch einer Organisation als Schulveranstaltung und damit 
eines Protests unter Begleitung von Erwachsenen kann hinsichtlich der Protestform nicht 
mehr von zivilem Ungehorsam die Rede sein. Darüber hinaus würde ein „institutio-
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nalisierter, legaler Protest nicht im gleichen Ausmaß zur Sichtbarkeitsmachung der Klima-
problematik“ beitragen (Kreil 2019, S, 459). 

Die juristische Einordnung durch Kreil (2019) sieht in den schulrechtlichen Sanktionen 
sogar eine faktische Beeinträchtigung der Versammlungsfreiheit; sie bewertet diese also als 
einen Eingriff in eine grundrechtlich gestattete Handlung. Für die Schulstreiks und damit die 
Inanspruchnahme des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit spreche zudem, dass das 
Stundenausmaß der Proteste so gering sei, dass „eine relevante Gefährdung des staatlichen 
Bildungsauftrags nicht erkennbar ist.“ Im Mittelpunkt stünden dabei zudem nicht private 
Partikularinteressen, sondern der Klimaschutz als menschenrechtliches Gebot (ebd., 
S. 458).  
 

Schlussfolgerungen für die Politische Bildung 
Indem Schulen dazu übergehen, das Spannungsfeld aus Schulpflicht und Demonstrations-
recht dadurch aufzulösen, dass sie die Klimaproteste zur Schulveranstaltung und damit 
Lehrer:innen zu Kompliz:innen machen, werden sie keinen Beitrag zum Einüben politischer 
Partizipation leisten. Stattdessen besteht die Gefahr, einzelne Schüler:innen für die Interes-
sen anderer zu instrumentalisieren, wenn nicht mehr der Rahmen freiwilliger Teilnahme 
gewährleistet werden kann.3 Statt Handlungsstrategien unter institutionellen Bedingungen 
und Vorgaben einzuüben, sind politische Lernprozesse gefragt, welche sich an den Grund-
prinzipien des Beutelsbacher Konsenses orientieren (Reinhardt 2019, S. 162). 

In Anlehnung an Alexander Wohnig (2021, S. 26) muss es darum gehen, das Engagement 
der Jugendlichen „zum Ausgangspunkt politischer Bildung zu machen und politische Partizi-
pation junger Menschen politikdidaktisch anzuleiten, zu begleiten und zu reflektieren“, und 
zwar ohne die Schüler:innen auf der Straße zu begleiten. Dazu gehört es auch, das rechtliche 
Spannungsfeld zwischen Schulpflicht und Versammlungsrecht selbst zum Gegenstand des 
politischen Lernprozesses zu machen, zumal rechtliche bzw. rechtsstaatliche Fragen zu den 
zentralen Inhalten Politischer Bildung gehören (Goll 2017). 
 

ANMERKUNGEN 
 

1  Forderungen für die ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung: https://fridaysforfuture.de/forderungen/100-Tage/ 
(abgerufen am 22.01.2023). 

2  Vgl. Homepage des Bundeskanzleramtes: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/verfassung/grund-und-men-
schenrechte/europaeische-menschenrechtskonvention-europaratsuebereinkommen/schutz-menschrechte-grundfrei-
heiten-europa.html (abgerufen am 22.01.2023). 

3  Zur Frage, ob man als Lehrkraft mit Schüler*innen gemeinsam an Demonstrationen oder anderen politischen Aktionen 
teilnehmen darf vgl. Mittnik, P., Lauss, G. & Schmid-Heher, S. (2018): Was darf Politische Bildung? Eine Handreichung 
für LehrerInnen für den Unterricht in Politischer Bildung, S. 41.  
https://zpb.phwien.ac.at/wp-content/uploads/Was_darf_politische_Bildung_A4.pdf (abgerufen am 29.01.2023). 
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Die österreichische Neutralität –  
Auftrag oder Auslaufmodell?  

 
 

Summary: Die Neutralität gilt in Österreich seit Jahrzehnten als zentrales nationales 
Identitätsmerkmal. Ihre Bedeutung und ihre Funktion werden immer dann zum Thema 
innenpolitischer Diskurse, wenn in unmittelbarer geopolitischer Nähe kriegerische Konflik-
te geführt werden und/oder über das Budget des österreichischen Bundesheers verhandelt 
wird. Der Artikel lotet aus, welche Bedeutung der Neutralität in der Gegenwart zukommt 
und welche Möglichkeiten sich für den Unterricht bieten, sich mit dem Thema im Sinne 
eines reflektierten und selbstreflexiven Geschichts- und Politikbewusstseins auseinander-
zusetzen. Ergänzt werden zwei Beispiele für die Auseinandersetzung mit dem Thema in der 
Primar- und Sekundarstufe. 

 
 

Einleitung 
Die nationale Bedeutung der österreichischen Neutralität erfuhr seit 1955 mehrere Phasen. 
In der Gegenwart wird die Neutralität von vielen Menschen im Land als wichtiges Merkmal 
der österreichischen Identität wahrgenommen (siehe dazu: Zwei-Länder-Umfrage zum 
Thema Neutralität: Österreich und Schweiz, 2022). Doch wie sehr kann diese Neutralität in 
der sich verändernden geopolitischen Lage in Zukunft noch Bestand haben und welche 
Neubestimmungen wären angesichts dieses Wandels notwendig?  

 

Geschichtliche Einordnung 
Vorgeschichte 

Die Auseinandersetzung mit einer möglichen Neutralität Österreichs reicht weit ins 
20. Jahrhundert zurück. Als direkte Ergebnisse der internationalen Friedenskonferenzen 
von 1899 und 1907 legten die Haager Abkommen1 Nr. V und Nr. XIII die wesentlichen Inhalte 
von Neutralität im internationalen Recht fest. Diese umfassen (V. Übereinkommen der 
II. Haager Friedenskonferenz, RGBl. Nr. 181/1903): 
• Das Recht auf die Unverletzlichkeit des Territoriums neutraler Staaten, 
• die Pflicht neutraler Staaten, die Verletzung ihres Status zu verhindern und 
• die Pflicht neutraler Staaten, sich im Hinblick auf Kampfhandlungen und die 

Begünstigung von Kriegsparteien zu enthalten. 
Diese Rechte und Pflichten bezogen sich auf militärische Angelegenheiten, diplomatische 
und wirtschaftliche Beziehungen. Eine Diskussion über eine mögliche Neutralität Öster-
reichs wurde seit dem Ende des I. Weltkriegs geführt, doch bereits 1902 hatte Karl Renner 
zur Lösung der Nationalitätenkonflikte innerhalb der Habsburger-Monarchie vorgeschla-
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gen, Österreich-Ungarn nach dem Schweizer Vorbild zu einem neutralen Staat zu machen 
(Renner 1911, S. 282f.). 

Während der 1920er-Jahre verfolgte Österreich eine neutrale Außenpolitik, im Austro-
faschismus näherte sich Österreich dann Italien und Ungarn an. Nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde Österreich in Besatzungszonen aufgeteilt. Eine Möglichkeit, eine dauernde 
Teilung des Landes zu verhindern, bestand darin, weder eine West- noch eine Ostorientie-
rung einzunehmen. (Stourzh/Mueller 20206, S. 595) 

 

Staatsvertrag und Neutralitätsgesetz 1955 
Die Geschichte der österreichischen Neutralität ist eng mit Verhandlungen zum Staats-
vertrag verbunden. Schon 1947 hatten die Verhandlungen zwischen den Siegermächten 
über einen Staatsvertrag mit Österreich in London begonnen. In den folgenden Jahren 
wurden mehr als 260 Sitzungen abgehalten, sie alle blieben ergebnislos. 

Bereits 1949 schien der Staatsvertrag zum Greifen nahe. Inhaltlich war das Vertragswerk 
nahezu abgeschlossen. Doch zuerst zögerten die US-Amerikaner, weil Österreich noch kein 
Heer hatte, später misstrauten die Sowjets den westlichen Alliierten auch in der Frage 
immer mehr. Schließlich verschärfte sich die Weltlage mit dem Ausbruch des Koreakriegs 
1950 und die Chance für den Staatsvertrag war vorerst vorüber. Erst nach dem Tod Josef 
Stalins im März 1953 änderte sich die weltpolitische Lage. Der Nachfolger Stalins, Nikita 
Chruschtschow, zeigte sich außenpolitisch wohlgesinnter (vgl. Strouzh/Mueller 20206, 
S. 244). 

An der Berliner Außenministerkonferenz im Februar 1954 nahm Österreich erstmals als 
gleichberechtigter Partner teil. Auch im Rahmen dieser Konferenz konnte kein Abschluss 
der Verhandlungen erzielt werden. Jedoch trafen sich am Rand der Konferenz die Außen-
minister der UdSSR und der USA, Wjatscheslaw Molotow und John Foster Dulles, zu einem 
Geheimgespräch. Dabei wurde auch die österreichische Neutralität besprochen. Dulles 
meinte, die USA würden einer Neutralität wie im Falle der Schweiz nicht im Wege stehen. 
Die Verankerung der Neutralität im Staatsvertrag lehnte er ab – eine auferlegte Neutralität 
sei für einen Staat nicht ehrenvoll, eine freigewählte hingegen schon. (Bruckmüller 2019, 
S. 581) 

Mit Dulles Formulierung konfrontierte Molotow am 13. April die Mitglieder der öster-
reichischen Delegation in Moskau. Die daraufhin von Bundeskanzler Raab abgegebene 
Erklärung öffnete die Tür für den Abschluss des Staatsvertrages. Die Neutralität sollte 
allerdings nicht im Staatsvertrag stehen, sondern freiwillig erklärt werden. 

Die Hintergründe für diese veränderte geopolitische Situation lagen in der Entwicklung 
in Westeuropa. Durch das Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft am fran-
zösischen Parlament 1954 wurde zur Absicherung der westlichen Verteidigungsgemein-
schaft die Bundesrepublik remilitarisiert und in die NATO aufgenommen. Das bedeutete 
auch, dass die westlichen Besatzungsmächte der BRD die volle Souveränität und Bündnis-
fähigkeit zugestehen mussten. Im Februar 1955 ratifizierte die deutsche Bundesregierung 
in Bonn die Pariser Verträge, mitsamt dem Beitritt zur NATO (Bruckmüller 2019, S. 582).  

Mit dem Staatsvertrag „betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und 
demokratischen Österreichs“ wurde am 15. Mai 1955 im Wiener Schloss Belvedere von den 
fünf Außenministern (Wjatscheslaw Molotow für die UdSSR, John Foster Dulles für die USA, 
Harold Macmillan für Großbritannien und Antoine Pinay für Frankreich) sowie von den 
Botschaftern dieser Staaten einerseits und dem Außenminister Leopold Figl für Österreich 
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andererseits das Fundament zur Realisierung der österreichischen Neutralität geschaffen. 
Der umfangreiche Vertrag enthält keine Bestimmungen zur Neutralität. Der Beschluss der 
Neutralität sollte unabhängig von den Besatzungsmächten von einem freien und unbesetz-
ten Österreich gefasst werden. Daher erfolgte der Beschluss erst nach dem offiziellen Abzug 
des letzten Besatzungssoldaten. Zu finden sind hingegen das Verbot des Anschlusses an 
Deutschland, zahlreiche Bestimmungen finanzieller Natur, Rüstungsbeschränkungen und 
die Sicherung für den Gebrauch der slowenischen und kroatischen Sprache in Schulen. Die 
Besatzungsmächte zogen ab. Der Vertrag trat mit der Hinterlegung der Ratifikations-
urkunden in Moskau am 27. Juli 1955 in Kraft. Nun begann die 90-tägige Frist für den Abzug 
der Besatzungstruppen (Staatsvertrag, BGBl. 152, 39. Stück). 

Am 26. Oktober, dem ersten Tag nach dem Ende jener 90-Tage-Frist, beschloss der 
österreichische Nationalrat gegen die Stimmen des VdU (Verband der Unabhängigen – 
Vorgängerpartei der FPÖ) Österreichs „immerwährende Neutralität“, die es „mit allen zu 
Gebote stehenden Mitteln aufrecht erhalten und verteidigen“ wolle, als Verfassungsgesetz2 
und löste damit das gegebene Versprechen gegenüber den Besatzungsmächten ein. Dem 
folgte ein neues Wehrgesetz, das die allgemeine Wehrpflicht festlegte. (Wehrgesetz, BGBl. 
181, 48. Stück) Die Neutralität gilt als Staatsziel in Österreich, aber nicht als Teil der 
Grundprinzipien3 der Bundesverfassung und kann daher per Zwei-Drittel-Mehrheit im 
National- und Bundesrat geändert werden. Eine Volksabstimmung ist dafür nicht zwingend 
notwendig. (Bundes-Verfassungsgesetz Art. 44, BGBl. Nr. 1/1930) 

Für die sowjetische Regierung erwuchs aus der österreichischen Neutralität ein erheb-
licher strategischer Vorteil: Der neutrale Keil Schweiz-Österreich trennte nun die NATO-
Staaten Italien und Deutschland voneinander, das bedeutete eine Schwächung der NATO. 

 

Die Entwicklung der österreichischen Neutralität in der Zweiten Republik 
Die österreichische Neutralität hat sich in den vergangenen sieben Jahrzehnten mehrfach 
gewandelt. Martin Senn weist dem Verhältnis der Neutralität zum politischen Prozess in 
Österreich vier Phasen zu (vgl. Senn 2023, S. 32–42; siehe auch Skuhra 2006, S. 841–859): 
A. Die Phase der Konsolidierung von 1955 bis 1970: Zwar war die Idee der Neutralität nach 

dem Schweizer Muster konzipiert worden, doch führte Österreich im Gegensatz zu 
seinem westlichen Nachbarn eine aktive Neutralitätspolitik. Im Dezember 1955 trat 
Österreich den Vereinten Nationen, im März 1956 dem Europarat in Straßburg bei und 
1957 unterschrieb Österreich die Europäische Konvention zum Schutz der Menschen-
rechte. 1960 sandte Österreich im Rahmen einer UN-Aktion ein Friedenskorps in den 
Kongo, auch in Zypern und auf den Golan-Höhen waren österreichische Friedens-
truppen stationiert. Österreich war Gründungsmitglied der OEEC (später OECD). Wien 
wurde zum Sitz zahlreicher internationaler Organisationen, u.a. der IAEO und der OPEC. 

B. Die Phase der Expansion von 1970 bis Mitte der 1980er-Jahre: Österreich legte seine 
Neutralität nun globaler und umfassender aus und engagierte sich intensiv in der Welt-
politik. Geprägt und gepflegt wurde diese Phase durch den Außenpolitiker und Bundes-
kanzler Bruno Kreisky. Die UNO-City wurde in den Jahren 1973 bis 1979 gebaut, damit 
wurde Wien neben New York und Genf die dritte UNO-Stadt der Welt. 1983 bis 1987 
wurde die UNO-City durch ein Konferenzzentrum ergänzt.  

C. Die Phase der Reorientierung von Mitte der 1980er-Jahre bis zur Jahrtausendwende: Mit 
dem Ende des Ost-West-Konflikts richtete sich der Fokus der österreichischen Außen-
politik vermehrt auf europäische (EU) und transatlantische (NATO) Integration. Theo 



278 Brzobohaty/Graf, Die österreichische Neutralität – Auftrag oder Auslaufmodell? 

 Erziehung und Unterricht • März/April 3–4|2023 

Öhlinger (Öhlinger 2018, S. 623) beschreibt, dass die Neutralität nun zusehends auf 
ihren militärischen Kern reduziert wurde. Das zeigte sich v.a. dann, wenn die Neutralität 
Österreichs auf dem Prüfstand stand. So interpretierte das offizielle Österreich den 
Golfkrieg 1990/91 nicht als internationalen bewaffneten Konflikt, sondern als „Polizei-
aktion“ im Rahmen des Systems kollektiver Sicherheit und ordnete in Folge die eigene 
Neutralität den Beschlüssen der Vereinten Nationen unter (Differentielle Neutralität). 
Senn beschreibt den EU-Beitritt Österreichs 19954 als einen zweiten und viel wesent-
licheren Schritt in der Neuausrichtung der Neutralität. Österreich verpflichtete sich zur 
aktiven Teilnahme an der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP5). Ab 1995 
hat sich Österreich an der NATO-Partnerschaft für den Frieden (Partnership for Peace – 
PfP) beteiligt. Das sind Partnerschafts- und Kooperationsprogramme, insbesondere in 
den Bereichen Friedenssicherung und Katastrophenhilfe, die in der Regel einen UN-
Beschluss umsetzen (z.B. KFOR im Kosovo). Sie werden daher von Österreich nicht als 
Beeinträchtigung der Neutralität gesehen. 

D. Die Phase der Stagnation: Die aktuelle Phase ist gekennzeichnet von einer De-Politi-
sierung der Neutralität. Mit Ausnahme der NEOS bekennen sich alle Parlamentsparteien 
seit Mitte der 2000er-Jahre zur Neutralität. Es kommt kaum zu Debatten über die Neu-
tralität. Rund um die Intervention der NATO im Kosovo und die Anschläge vom 11. Sep-
tember 2011 stieg auch innerhalb der österreichischen Bevölkerung die Zustimmung zur 
Aufrechterhaltung der Neutralität. Das Regierungsprogramm 2020–2024 (Regierungs-
programm, S. 126) betont, dass mit einer „aktiven Neutralitätspolitik ein eigenständiger 
Beitrag Österreich zu Frieden und Sicherheit in Europa (im Rahmen der GASP) und in 
der Welt geleistet“ werde.  

 

Österreichs Rolle als Vermittlerin? 
Die große Zustimmung innerhalb der österreichischen Bevölkerung – laut einer aktuellen 
Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup sprechen sich 71 % für die Neutralität aus 
(vgl. Zwei-Länder-Umfrage zum Thema Neutralität: Österreich und Schweiz, Gallup 2022) – 
erfuhr die Neutralität besonders seit den 1970er-Jahren. Die enge ideologische Verbindung 
von Staatsvertrag und Wiedererlangung der Freiheit wurde durch die „immerwährende 
Neutralität“ und dem am 26. Oktober begangenen Staatsfeiertag zu einem wichtigen Faktor 
der österreichischen Identität. In der Folge umschifften und umschiffen die verschiedenen 
politischen Parteien Österreichs das Thema Neutralität geschickt, denn eine Neutralitäts-
debatte stellt ein politisches Risiko dar. Es wird befürchtet, Wählerinnen und Wähler zu ver-
prellen (vgl. Zwei-Länder-Umfrage zum Thema Neutralität: Österreich und Schweiz, Gallup 
2022). 

 

Die Neutralität in der Gegenwart 
Besonders seit dem EU-Beitritt verstärkte sich die Diskussion, ob und inwieweit Österreich 
neutral und die Neutralität aktuell noch sinnvoll sei. Denn aktuell nimmt Österreichs Bun-
desheer an 12 Auslandseinsätzen (Stand: November 2022) teil – so etwa auf dem Balkan 
oder in Afrika. Die meisten dieser Einsätze laufen unter einem Mandat der Vereinten 
Nationen, der Europäischen Union oder der OECD. Auf Ebene der EU wurden die Militär-
kooperationen seit 2018 stark ausgebaut: Das PESCO-Abkommen garantiert für eine 
gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik in der EU. Dieses Abkommen ist verfas-
sungskonform, hat sich doch die Republik mit dem EU-Beitritt auch zu einer gemeinsamen 
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Sicherheitspolitik verpflichtet (Beistandspflicht im Falle eines Angriffs auf ein EU-Land). 
Wichtig ist dabei die Unterscheidung von Militärkooperationen und militärischen Bünd-
nissen – diese stehen im eklatanten Widerspruch zur Neutralität. 

 

Aktueller Diskurs und Festhalten an der Neutralität 
Doch die oben angesprochenen EU-Einsatztruppen sind nicht nur als friedenserhaltende, 
sondern auch als friedenserzwingende Maßnahme konzipiert. Österreich hat sich also mit 
dem EU-Beitritt schon einen Schritt von der „immerwährenden Neutralität“ wegbewegt. 
Eine Diskussion über die Neutralität sollte nicht nur in und über die Medien erfolgen, 
sondern ernsthaft unter Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik, Militär und 
Diplomatie geführt werden.  

Doch ist das Beharren auf der Neutralität für einen Großteil der Bevölkerung auch Teil 
der österreichischen Identität. 

Neutrale Staaten sollten ihre souveräne Existenz nicht nur durch Verteidigung, sondern 
auch durch einen Mehrwert ihrer Neutralität für andere Staaten absichern. Die Attraktivität 
der österreichischen Neutralität im 21. Jahrhundert könnte das Land als Standort für inter-
nationale Organisationen wieder populärer machen. Es geht auch darum, wie Österreichs 
Neutralität von anderen Staaten bewertet wird. 

 

Politisches Lernen in der Primarstufe und der Sekundarstufe I 
Schon früh sind Alltag und Leben von Kindern von politischen Themen durchdrungen (siehe 
dazu u.a. Goll 2020). Beim Thema Neutralität stehen oft Krieg und Gewalt im Mittelpunkt 
dieser Medienberichte und erzeugen Angst. Kinder hören ihre Eltern und Geschwister über 
diese Themen sprechen und versuchen dabei, sich selbst ihr eigenes Bild von all dem Gehör-
ten und Gesehenen zu machen. Eine selbstreflexive Betrachtung, die zur Anbahnung eines 
reflektierten Geschichts- und Politikbewusstseins führen kann, ist hier unter Umständen 
möglich, muss aber dabei durch eine eigene Meinung abgesichert werden können.  

Die Frage der Neutralität Österreichs gewinnt dann für Kinder und Jugendliche über 
allgemeine Überlegungen hinaus besonders an Bedeutung, wenn kriegerische Bedrohun-
gen in unmittelbarer geografischer Nachbarschaft stattfinden. Der Krieg in der Ukraine hat 
viele Fragen aufgeworfen, Ängste erzeugt und für all diese Probleme suchen Kinder, 
Jugendliche, aber auch Erwachsene nach Antworten, die für ihr je individuelles Bedürfnis 
nach Sicherheit und Frieden elementar sind. Auf diese Fragen müssen im Unterricht die 
passenden Antworten gefunden werden können. Dazu bedarf es dem Alter der Kinder und 
Jugendlichen entsprechender Materialien, die ein eigenständiges Nachdenken und Erzählen 
zum Thema möglich machen. Bei der konkreten Problemstellung – der Bedeutung der 
österreichischen Neutralität im nationalen Diskurs angesichts des aktuellen Weltgesche-
hens – stellt sich die Frage, welche sicherheitspolitischen Optionen Österreich im 21. Jahr-
hundert hat, haben könnte und was unter neutral zu verstehen ist. 

 

Lehrplanbezug Primarstufe und Sekundarstufe I 
Im Lehrplan der Primarstufe (BGBl. II, 2023, Nr. 1: Lehrplan der Volksschule) kann das Thema 
der 3. oder 4. Schulstufe zugeordnet werden. Hier sollen die Schüler:innen „Werte und 
Normen erläutern, prüfen und vertreten“ (3. Schulstufe) oder „das Verhältnis von Macht 
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und Recht in unserer Demokratie verstehen“ (4. Schulstufe). In der Sekundarstufe I regt der 
Lehrplan (BGBl. II, 2023, Nr. 1: Lehrplan der Mittelschule) die Schüler:innen an, „Fragen zu 
Kontinuität und Wandel (zu) stellen und in Darstellungen behandelte Fragen heraus(zu)-
arbeiten“. Vor allem die Auseinandersetzung mit Konzepten wie „Friedenssicherung“ in 
Bezug auf die thematische Konkretisierung „die EU als Wirtschafts- und Friedensprojekt“ 
regt zur kritischen Beschäftigung mit der österreichischen Neutralität an. 

 

Unterrichtsbaustein für die Sekundarstufe I (8. Schulstufe) – Trittbrettfahrer oder 
Heiratsschwindler? 

Für die Arbeit im Unterricht bietet sich die Analyse einer Karikatur zum Thema an. Das 
folgende Unterrichtskonzept regt einerseits die Analyse einer Karikatur aus einer öster-
reichischen Tageszeitung zum Thema Neutralität an und fordert dabei die Schüler:innen 
auf, selbst über die Bedeutung der Neutralität für Österreich nachzudenken und eine eigene 
Meinung zu formulieren. 
 

 
Abb.: Trittbrettfahrer und Heiratsschwindler (Karikatur von Thomas Wizany, aus: Salzburger Nachrichten, 
21. Mai 2022). Anlass: Diskussion, ob Österreich seine Neutralität aufgeben soll. Dabei wird meist ein Beitritt 
zur NATO überlegt. 

 

Methodische Hinweise für die Arbeit mit Bildern und/oder Karikaturen: 
1) Bilder lesen: 

a) Beschreiben (allgemein): Wer oder was ist abgebildet? Was geschieht auf dem Bild? 
Was wird dargestellt? 

b) Beschreiben (genau): Welche Teile sind wichtig/unwichtig? Was steht im Mittelpunkt 
des Bildes? Ist etwas besonders groß, hell, farbig dargestellt? Wie stehen/sitzen die 
Personen? Haben sie etwas in der Hand? Wenn ja: Wer hat was in der Hand? Wie 
sind die Personen gekleidet? 

c) Erklären: Was kann man über die Entstehung des Bildes herausfinden? Was soll mit 
dem Bild erreicht werden? Wer soll es anschauen? Wer könnte das Bild in Auftrag 
gegeben haben? 
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2) Karikaturen verstehen: 
a) Beschreiben: Zusätzlich zum Arbeitsschritt „Bilder lesen“ kommen noch folgende 

Fragen hinzu: Wie heißt die Karikatur? Wann und wo wurde sie veröffentlicht? 
Welche Symbole werden verwendet? Wofür stehen sie? Was sagt der Text zur 
Karikatur aus?  

b) Erklären: Welche Situation/Person oder welches Ereignis wird dargestellt? Welche 
Meinung hat die Zeichnerin/der Zeichner zum Thema? 

c) Eine eigene Meinung äußern: Ist das Urteil/die Meinung der Zeichnerin/des 
Zeichners für dich richtig? Begründe deine Meinung?  

 
3) Für die Bearbeitung der vorliegenden Karikatur schlagen wir folgende Arbeitsaufträge 

vor: 
a) Ordne die folgenden Erklärungen in der Karikatur zu: (1) Österreicher mit Fahne 

(2) Fahne der NATO (North Atlantic Treaty Organization = Nord Atlantik Vertrag 
Organisation, kurz: „Nordatlantikpakt“) (3) gepanzertes Fahrzeug (4) lateinischer 
Spruch (Kriege mögen andere führen, du, glückliches Österreich, heirate!) 

b) Beschreibe das Bild in eigenen Worten. 
c) Was kannst du über die Entstehung der Karikatur herausfinden? 
d) Wie heißt die Karikatur? Wann und wo wurde sie veröffentlicht? 
e) Welche Symbole werden verwendet? Was bedeutet: 

• der gepanzerte Wagen? 
• die blaue Flagge? 
• der kleine Mann mit dem Hut? 
• Was soll der lateinische Spruch sagen? (Gib die Worte „Tu felix Austria nube“ in 

ein Suchprogramm im Internet ein. Woher stammt der Spruch?) 
• Suche im Internet, wer Mitglied im Verteidigungsbündnis der NATO ist und wer 

die größte Macht in der Organisation hat. 
f) Erkläre die Karikatur. Was versteht man unter einem Trittbrettfahrer? Verwende 

dazu auch den Ausschnitt aus einem Zeitungsartikel: 
 

Wer ist ein Trittbrettfahrer? 
Österreich wird immer wieder vorgeworfen, als neutrales Land zu wenig für seine Sicher-
heit zu tun. Es sei ein Trittbrettfahrer, für dessen Verteidigung andere die Last tragen 
müssten. 
(Wienerzeitung vom 27.07.2022, 12:00 Uhr: Neutralität und Moral. Was bedeutet es für 
ein Land, neutral zu sein, wenn es zum Kampf „Gut“ gegen „Böse“ kommt?) 

• Diskutiert, welche Möglichkeiten in Bezug auf Landesverteidigung Österreich angesichts 
der veränderten geopolitischen Lage in Europa hat, um seinen Status als neutraler Staat 
zu sichern!  

 

Unterrichtsbaustein für die Primarstufe (3./4. Schulstufe) – Neutral sein. Was ist das? 
Neutral sein bedeutet, sich für keine Seite im Streit zu entscheiden. Neutral sein heißt, beide 
Seiten im Streit oder im Sport als gleich anzuerkennen. Neutral müssen jene Menschen sein, 
die für Einhaltung von Regeln in der Gemeinschaft sorgen.   
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In Österreich hat die Regierung 1955 beschlossen, dass der Staat neutral sein wird. Das 
heißt, wenn zwei Staaten Krieg führen, dann wird Österreich keinem von beiden mit 
seinem Militär helfen. 
Neutral kommt aus der lateinischen Sprache und heißt: „Keinen/Keines von beiden“. 

Die Schüler:innen sollen nun folgende Beispiele betrachten, in der Folge selbst Definitionen 
für „neutral“ formulieren und dabei erkennen, dass es ganz unterschiedliche Ebenen gibt, 
wo Neutralität wirksam gelebt werden sollte: 
1. Eine Lehrerin verbessert Aufsätze. Sie macht ein Zeichen bei Fehlern und lobt gute 

Ideen. Dabei ist es für sie uninteressant, wer welchen Aufsatz geschrieben hat. Sie ist 
neutral, weil sie alle gleich behandelt. 

2. Der Schiedsrichter entscheidet nach den Spielregeln. Er unterstützt keine der beiden 
Mannschaften. Er ist neutral. 

3. Vor Gericht: eine Richterin oder ein Richter entscheidet entsprechend den Gesetzen. 
Dabei ist es egal, wer die Person ist, über die ein Urteil gesprochen wird. Die Richterin 
oder der Richter hilft zu keiner Seite, sie/er ist neutral. 

4. Österreich und die Schweiz sind neutrale Staaten. Österreich darf bei keinem großen 
Militärbündnis mitmachen. Man versucht bei Streit zwischen Staaten neutral zu 
vermitteln, wenn das gewünscht wird.  

Aufgabe für die Schüler:innen: Wie erklären die Kinder Neutralität? Schreibe es in die 
Sprechblasen. 
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Fazit 
Die österreichische Neutralität hat in den Jahrzehnten seit 1955 eine wechselvolle Bedeu-
tung vollzogen. Ihre außenpolitische Wirksamkeit ist dabei immer mehr in den Hintergrund 
gerückt, gleichzeitig wurde ihr Beitrag für die nationale Identität Österreichs immer 
wichtiger und man kann heute zu Recht vom „Mythos Neutralität“ sprechen. Für Kinder und 
Jugendliche ist es – neben der Entstehung und dem Verständnis dieser Verklärung der 
Neutralität – wichtig, zu erkennen, was „Neutralität“ und „neutral“ bedeuten, wann neutra-
les Verhalten eine wichtige Rolle spielen kann. Um ihre eigene Position in jenen Situationen 
reflektieren zu können, in denen von ihnen verlangt wird, einen Blickwinkel – egal ob neutral 
oder parteiisch – einzunehmen, müssen sie bestimmen können, welche Bedeutung dieser 
Perspektive zugeschrieben wird. 
 

ANMERKUNGEN 
 

1 Als Haager Abkommen oder Haager Konventionen wird eine Anzahl von Konventionen bezeichnet, die auf den Haager 
Friedenskonferenzen 1899 und 1907 zwischen den damaligen Mächten (u.a. Österreich-Ungarn, Russland und Deutsch-
land) geschlossen worden und bis heute ein wichtiger Teil des humanitären Völkerrechts sind.  

2 Artikel I: (1) Zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen und zum Zwecke der 
Unverletzlichkeit seines Gebietes erklärt Österreich aus freien Stücken seine immerwährende Neutralität. Österreich 
wird diese mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln aufrechterhalten und verteidigen. (2) Österreich wird zu Siche-
rung dieser Zwecke in aller Zukunft keinen militärischen Bündnissen beitreten und die Errichtung militärischer 
Stützpunkte fremder Staaten auf seinem Gebiete nicht zulassen. 
Artikel II: Mit der Vollziehung diese Bundesverfassungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut. Bundesverfassungs-
gesetz vom 26. Oktober 1955 über die Neutralität Österreichs. BGBl. Nr. 211/1995. 

3 Grundprinzipien der Bundesverfassung: Demokratisches Prinzip (Art. 1 B-VG); Republikanisches Prinzip (Art. 1 B-VG); 
Bundesstaatliches Prinzip (Art 2 B-VG); Rechtsstaatliches Prinzip (erschließt sich aus dem Gesamttext der Verfassung) 

4 Anlässlich des EU-Betritts Österreichs kam es 1994 zur Anpassung der rechtlichen Grundlagen durch Ergänzung im 
Bundesverfassungsgesetz (B-VG): Art. 23f B-VG (heute: Art. 23j B-VG). Damit wurde die Rechtsgrundlage für die Mit-
wirkung Österreichs an der GASP (Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik) der EU geschaffen: Österreich kann an 
polizeilichen und militärischen Aktivitäten der EU ebenso wie an Wirtschaftssanktionen mitwirken. Dabei ist jedoch Art. 
42 Abs. 2 EUV (Vertrag der Europäischen Union) zu beachten: Die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP) darf den besonderen Charakter bestimmter Mitgliedsstaaten nicht berühren („Irische Klausel“). Aufgrund der 
Neuregelung von Art. 23j B-VG im Jahr 2010 – anlässlich der Umsetzung des Vertrags von Lissabon – hat der Nationalrat 
festgehalten, dass Österreich auch in Zukunft selbst darüber entscheidet, ob und auf welche Weise Unterstützung (z.B. 
Lieferung von Hilfsgütern) geleistet werde. 

5 Außerhalb der GASP regelt Art. 222 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der EU) eine Beistandsverpflichtung bei 
terroristischen Angriffen, Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Katastrophen („Solidaritätsklausel“). 
Diese wäre unter Umständen „geeignet, in einen Widerspruch zum Neutralitätsrecht zu geraten, falls die durch 
Menschen verursachte Katastrophe einen Kriegsfall auslöst“ (vgl. Öhlinger 2018, S. 629). 
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Gerlinde Pröbstl – Kerstin Schmidt-Hönig 

Lernen „erleben“ – Potenziale und rechtliche 
Rahmenbedingungen für außerschulische 
Lernsettings  

 
 

Summary: Dem Begriff des „Außerschulischen Lernens“ begegnet man seit einigen Jahren 
verstärkt sowohl im wissenschaftlichen Bereich als auch im Alltag. Er bezieht sich auf alles 
„Selbstlernen“, das sich in unmittelbaren Lebens- und Erfahrungszusammenhängen außer-
halb des formalen Bildungswesens entwickelt (vgl. Freericks, Brinkmann & Wulf 2017). 
Trotz überzeugender Bestätigung durch didaktische Begründungen sind es rechtliche 
Unsicherheiten bezüglich der Durchführung, die Lehrer:innen oftmals auf diese Möglich-
keit des Lernens verzichten lassen. Das Ziel dieses Beitrages ist es, didaktische Begründun-
gen für den Einsatz außerschulischer Lernorte aufzuzeigen und durch die entsprechende 
Rechtsgrundlage zu ergänzen. 

 
 

Einleitung 
Der Lernort Schule ist ein wichtiges, aber nicht das einzige Arrangement, um Wissen und 
Handlungskompetenz zu erwerben. Außerschulische Lernorte sind seit Langem gut genutz-
te Möglichkeiten für schulisches Lernen. Der laufende Veränderungsprozess der Institution 
Schule, besonders durch die kulturellen und interkulturellen Entwicklungen, erfordert eine 
fokussierte Betrachtung dieser Möglichkeiten des schulischen Lernens. Dabei müssen 
aktuelle didaktische Grundprinzipien und vor allem die veränderten Lebenswelten der 
Schüler:innen in den Fokus gerückt werden. Lehrer:innen sollten bereit sein, außerschu-
lische Bildungsgelegenheiten wahrzunehmen und vorhandene Bildungsangebote in das 
schulische Curriculum zu integrieren. 

Um sich der Bedeutung außerschulischer Lernorte anzunähern, soll zunächst geklärt 
werden, welche pädagogisch-didaktischen Funktionen außerschulische Lernorte erfüllen 
können. Anschließend wird dargestellt, welche Arten von Lernorten ungefilterte Primär-
begegnungen im Originalkontext möglich machen. Hierbei ist zwischen Lernorten mit und 
ohne Bildungsfunktionen zu unterscheiden (vgl. Rudorf 2001, S. 5ff.). 

Schließlich werden Herausforderungen für Lehrer:innen im Zusammenhang mit der 
Organisation von Unterricht außerhalb des Klassenzimmers thematisiert, um einen Bezug 
zu dem geringen Einsatz außerschulischer Lernorte herzustellen. 

Lebensnaher Unterricht an außerschulischen Lernorten erfordert sorgfältige Planung, 
Durchführung und Nachbereitung. Diese Vorgangsweise in schulrechtlich abgesicherter 
Form wird anhand eines Beispiels vorgestellt. Rechtliche Kenntnisse und methodisch 
vielfältige Planung durch Lehrer:innen ermöglichen den Schüler:innen entdeckendes und 
forschendes Lernen an Lernorten, die mit der Erfahrungswelt der Schüler:innen in engem 
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Zusammenhang stehen. Dabei erschließt sich den Schüler:innen nicht nur der Lernort 
selbst, sondern regt diese auch an, eine kritische Reflexion und den Transfer der Primär-
erfahrungen auf neue Lebenssituationen vorzunehmen.  
 

Pädagogisch-didaktisch begründete Lernsituationen im 
außerschulischen Setting 

„Der Unterricht findet immer häufiger nur noch im Klassenzimmer statt“, beklagten Lehr-
personen in einer Untersuchung in der Schweiz bereits vor mehr als 10 Jahren (vgl. Schäfli 
2009, S.14). Diese Situation lässt sich nach der zunehmenden Digitalisierung des Unterrichts 
und den vorangegangenen Jahren der Pandemie auch auf österreichische Schulen über-
tragen, wobei umfangreiche Untersuchungen dazu noch ausstehen. 

Die Forderung nach aktivem, handelndem Lernen in außerschulischen Kontexten wurde 
bereits in früheren Jahrhunderten (Comenius, Pestalozzi) aufgestellt und in pädagogischen 
Reformkonzepten des 20. Jahrhunderts (z.B. Freinet) eingemahnt. Dass diese Forderung 
nach wie vor nur ansatzweise umgesetzt wird, wirft Fragen auf (vgl. Holzinger 2011). 

Der schulische Lernort ist in der Regel ein genau festgelegter Raum, der das Klassen-
zimmer, das Schulgebäude und/oder das Schulgelände umfasst. Für diesen Raum gelten 
vorab festgelegte organisatorische Rahmenbedingungen für die Durchführung und 
Inszenierung von Lernprozessen. Diese Einschränkungen beeinflussen auf unterschiedliche 
Weise die Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten sowohl der Lernenden als auch der 
Lehrpersonen. Der räumlich eingeschränkte, in der Regel stark strukturierte Bereich des 
schulischen Lernorts kann sich förderlich wie auch hemmend auf den Lernprozess aus-
wirken. Für Schüler:innen, aber auch für Lehrer:innen kann dieser beschränkte Raum durch 
seine Vertrautheit und Vorstrukturierung eine Art „Sicherheitszone“ darstellen. Dieser 
gesicherte Raum bezieht sich sowohl auf das Lernverhalten (bekannte Materialien, Raum-
gestaltung, Rituale) als auch auf das Sozialverhalten (vertraute Akteur:innen, Räumlich-
keiten, bekannte Rückzugsräume). Zugleich werden die Möglichkeiten zur Gestaltung des 
individuellen Lernprozesses unter Umständen durch diese Vorstrukturierung deutlich 
limitiert. 

Die Vorstellung, was einen „außerschulischen Lernort“ ausmacht, erweist sich als 
deutlich schwieriger in der Definition und wird in der Literatur unterschiedlich abgegrenzt. 
Historisch betrachtet, waren es ursprünglich Orte des Alltagslebens (z.B. Werkstätten von 
Handwerker:innen, Bauernhöfe, Bankfilialen, Gemeindeämter, …), später wurden diese 
durch Museen und Präsentationsorte unterschiedlicher Art, wo unter Anleitung der 
Lehrperson „entdeckt“ werden sollte, ergänzt (vgl. Salzmann 2007). Entscheidend für die 
Diskussion über die Tauglichkeit von außerschulischen Lernorten sind Überlegungen, die 
von unterschiedlichen didaktischen Konzepten geleitet werden (vgl. Nuissl 2006). 

Außerschulische Lernsettings verbinden die räumliche Veränderung mit der Möglichkeit, 
eigene Beobachtungen durchzuführen und Erfahrungen zu gewinnen. Zugleich eröffnet 
diese Veränderung die Einführung anderer Forschungsmethoden und komplexe, problem-
orientierte Aufgabenstellungen. Angestrebt wird ein Wechsel von lehrer:innenzentriertem 
Unterricht hin zu aktivem, schüler:innen- und lebensweltorientiertem Lernen, das den 
Lernenden die Möglichkeit zur Primärerfahrung von mehrperspektivischen Bildungs-
inhalten ermöglicht (Sauerborn & Brühne 2012, S. 27). 
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Die Forderung nach einer innovativen Problemlösung geht bei sehr komplexen Themen-
stellungen zumeist über die Möglichkeiten des Unterrichts hinaus und kann durch den 
Anspruch einer kritischen Reflexion des Problems ersetzt werden. Somit dient das Aufsu-
chen eines außerschulischen Lernortes nicht nur dem Kennenlernen der Sachverhalte oder 
der Information über Sachverhalte vor Ort, sondern auch dem Erforschen eines Ausschnitts 
aus der Lebensumwelt, gemeinsam mit einer vertrauten Lerngruppe. 

Grundsätzlich wird zwischen primären Lernorten, die eigens für das Lernen eingerichtet 
wurden (z.B. ein Umweltbildungszentrum) und sekundären Lernorten, die vorrangig andere 
Aufgaben erfüllen (z.B. ein landwirtschaftlicher Betrieb), unterschieden. Trotzdem, oder 
gerade deshalb, erscheinen diese sekundären Lernorte wegen ihrer Authentizität als außer-
schulischer Lernort besonders geeignet (vgl. Salzmann 2007), da sie eine Verbindung zur 
Lebensumwelt der Lernenden ermöglichen. Diese Orte werden durch eine lernziel-
gerichtete Einbindung in das Unterrichtsgeschehen zum Lernort: (vgl. Dühlmeier 2008) 
„Durch die Echtheit und Lebensnähe bekommt das Lernen für die Kinder subjektive Bedeu-
tung, sie werden in ihrer Emotionalität und Körperlichkeit angesprochen und es werden 
ihnen vielfache Sinneserfahrungen ermöglicht“ (Holzinger 2011, S. 74). 
 

Potenziale außerschulischer Lernorte 
Veränderte Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen im 21. Jahrhundert bieten immer 
weniger Möglichkeiten für Primärerfahrungen. Raum- und Zeiterfahrungen werden 
hauptsächlich durch Medienkonsum und Berichte aus „zweiter Hand“, also Sekundärer-
fahrungen, gespeist. So können Kinder und Jugendliche durch den Einsatz digitaler Medien 
ihre Wohn-, Schul- oder Freizeitinseln zwar jederzeit verlassen, aber kaum selbständig 
praktische Erfahrungen sammeln oder Entdeckungen in der Umwelt machen, um ihre 
Selbstwirksamkeit wahrzunehmen. Der Institution Schule kommt somit eine wichtige Auf-
gabe zu: Diese muss für die Lernenden durch geeignete didaktische Konzepte Möglichkeiten 
schaffen, komplexe Welterfahrungen zu erarbeiten und kritisch zu hinterfragen. „Kinder 
sind neugierig. Sie wollen Vernunft in die Dinge hineinbringen, herausfinden, wie sie 
funktionieren; überhaupt wollen sie ihre Fähigkeiten entwickeln und über sich selbst und 
ihre Umgebung eine gewisse Kontrolle ausüben, und sie wollen tun, was sie andere Leute 
tun sehen […].“ (Holt 1998, S. 225, in Haller & Feidt 2002, S. 13) 

Die aktuell in den Lehrplänen festgeschriebenen didaktischen Grundprinzipien können 
durch die Einbindung außerschulischer Lernorte in unterschiedlicher Form realisiert 
werden. Handlungsorientierter Unterricht sieht für diese Primärerfahrungen unterschied-
liche Möglichkeiten vor. Schüler:innen treffen Handlungsentscheidungen, führen selbst-
tätig Handlungen aus und übernehmen für das Ergebnis Verantwortung. Das Prinzip 
Problemorientierung ermöglicht Kindern und Jugendlichen eine Verbindung zu bereits 
erworbenem Vorwissen. 

Das Verfahren der didaktischen Rekonstruktion (vgl. Kattmann, Duit et al. 1997) ermög-
licht, die Sachstruktur eines Themas aufzuarbeiten, z.B. durch die Begegnung mit Personen, 
Räumen, Ereignissen, und parallel die Präkonzepte und Interessen der Lernenden mit-
einzubeziehen. So können individuelle Erfahrungen an einem außerschulischen Lernort der 
Diversität einer Lerngruppe Rechnung tragen. Die Frage, ob außerschulische Lernorte in der 
Lage sind, länger anhaltendes Interesse an einem Lerngegenstand zu generieren, lässt sich 
nach derzeitiger Datenlage nicht eindeutig beantworten (vgl. Pawek 2009, Guderion 2006) 
und nur schwer nachweisen (vgl. Wilhelm, Messmer & Rempfler 2011). Unterschiedliche 
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Voraussetzungen bezüglich Freizeitverhalten, Sozialstruktur, Umwelteinflüsse führen bei 
Kindern und Jugendlichen nicht nur zu unterschiedlichem Interesse, sondern auch zu unter-
schiedlichen Vorstellungen lebensweltlicher, historischer, gesellschaftlicher Zusammen-
hänge. Unter Einbeziehung dieser Präkonzepte ermöglichen exemplarische Begegnungen 
an außerschulischen Lernorten durch thematische Reduktion und räumliche Fokussierung 
nachweislich verstärktes situationales Interesse. Lehrende und Lernende befinden sich in 
einem gemeinsamen Erfahrungsprozess an einem Lernort, der unmittelbar zum Denken 
und Handeln herausfordert, wodurch der Entwicklung der Sozialkompetenz ebenfalls eine 
große Bedeutung zukommt. 

Im Sinne der individuellen Kompetenzentwicklung eignet sich jeder Ort, der zur Weiter-
entwicklung einer oder mehrerer Kompetenzen, die für das jeweilige Unterrichtsfach durch 
den öffentlichen Bildungsauftrag festgelegt wurden, geeignet erscheint. Dies bedeutet 
besonders dann, wenn es sich z.B. um eine geografische Exkursion handelt, dass die 
unterschiedlichen, theoretisch festgelegten Raumkonzepte in der Planung Berücksichtigung 
finden (vgl. Wardenga 2002a). Traditionelle Exkursionskonzepte basieren meist auf dem 
Container-Raum-Prinzip, wobei Räume als „Wirkungsgefüge natürlicher und anthropogener 
Faktoren […] oder als Prozessfeld menschlicher Tätigkeiten“ (Wardenga 2002b, S. 47) 
gesehen werden. Im Sinne einer aktuellen Didaktik im Zusammenhang mit außer-
schulischen Lernorten müssen Räume verstärkt als Kategorie der Sinneswahrnehmung und 
damit als „Anschauungsformen“ gesehen werden. Mit ihrer Hilfe lernen Kinder und 
Jugendliche Individuen und Institutionen in ihre Wahrnehmungen und Vorerfahrungen 
einzuordnen, kritisch zu reflektieren und ihre Handlungen und Handlungsentscheidungen 
darauf auszurichten. 

Für die Praxis gilt es somit, einige Kriterien für die Auswahl außerschulischer Lernorte zu 
berücksichtigen.  

Außerschulische Lernorte sollten 
• Realbegegnungen garantieren (Lebensweltorientierung), 
• das Schüler:inneninteresse als Ausgangspunkt nutzen (Schüler:innenorientierung), 
• zu mehr Neugier und Fragen der Schüler:innen anregen (exemplarische Auswahl), 
• ganzheitliches Lernen mit möglichst vielen Sinnen (mit Kopf, Herz, Hand) möglich 

machen, 
• selbständiges Handeln und Entscheiden ermöglichen (Handlungsorientierung). 
Daraus lassen sich Qualitätsmerkmale, die ein außerschulischer Lernort besitzen sollte, 
ableiten. 

Ein Lernort braucht 
• Authentizität, d.h. ein Phänomen (bzw. eine Gruppe von Phänomenen) muss im 

originalen Zusammenhang kennengelernt werden können, 
• Überschaubarkeit und Prägnanz,  
• Anmutungsqualität z.B. 

- aufgrund einer anregenden Vielfalt; 
- aufgrund der Offensichtlichkeit von Merkmalen; 
- aufgrund von Interessenkonflikten (z.B. bei Nutzungsansprüchen); 

• eine gewisse Strukturiertheit und muss 
• Aktivitäten der Lernenden möglich machen. 
 



Pröbstl/Schmidt-Hönig, Lernen „erleben“ – Potenziale und rechtliche Rahmenbedingungen 289 

Erziehung und Unterricht • März/April 3–4|2023 

Rechtliche und organisatorische Herausforderungen für Lehrer:innen 
Das Aufsuchen eines außerschulischen Lernortes ist für Schüler:innen im Normalfall eine 
willkommene Abwechslung zum schulischen Alltag. Für die organisierende Lehrperson 
ergeben sich zusätzliche Aufgaben, die besonders dann, wenn die Durchführung nur selten 
erfolgt, einen deutlichen Mehraufwand mit sich bringen. 

Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt aufgezeigt, generiert das Aufsuchen eines 
außerschulischen Lernortes durch die Verbindung von in der Schule erworbenem Fakten-
wissen und erfahrbarer Einbindung in die Lebensumwelt, lernpsychologisch bzw. lern-
theoretisch betrachtet, deutlichen Zusatznutzen.  

Es soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass organisatorischer Mehraufwand bei der 
fächerübergreifenden Planung, Vorbereitung und Nachbereitung entsteht und es einer 
sorgfältigen innerschulischen Abstimmung und Genehmigung durch die Schulleitung 
bedarf. Beginnend mit der Abstimmung der Lehrplanvorgaben der betreffenden Schulstufe, 
u. U. mehrerer Unterrichtsfächer, bis zur Schaffung zeitlicher und personeller Ressourcen, 
bedeutet dies oftmals einen Mehraufwand, der vielfach außerhalb der Unterrichtszeit zu 
organisieren ist. 

Die Notwendigkeit, Erfahrung komplexer Zusammenhänge und Realitäten des gesell-
schaftlichen Lebens an Orten außerhalb des schulischen Lernraums zu erleben, ruft, aus 
unterschiedlichen Gründen, sowohl bei Eltern wie auch im Kollegium immer wieder Skepsis 
hervor. Um diesen Einwänden zu begegnen, braucht es gut fundierte pädagogisch-didak-
tische Begründungen, eine sorgfältige Planung und eine gesicherte Kenntnis der rechtlichen 
Bestimmungen. 

Lehrer:innen haben eine besondere Verantwortung (Jurist:innen sprechen von einer 
„Garantenstellung“), denn die Kinder werden der Schule und letztlich den Lehrpersonen 
zur Ausbildung anvertraut. Dabei müssen sie diese beaufsichtigen und alles in ihrer 
Macht Stehende tun, um Schaden von den Schüler:innenn fernzuhalten. 

Als Basis für Fragen zur Rechtslage dienen zum einen die Verordnung des 
Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten über Schulveran-
staltungen (Schulveranstaltungenverordnung 1995 – SchVV). StF: BGBl. Nr. 498/1995. 
Änderung BGBl. II Nr. 90/2017 und zum anderen die Verwaltungsverordnung der 
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur vom 28. Juli 2005, Zl. BMBWK-
10.361/0002-III/3/2005, RS Nr.15/2005. (Aufsichtserlass). 

Die Schulveranstaltungsverordnung beschäftigt sich unter anderem im § 1 mit den 
Aufgaben von Schulveranstaltungen, im § 2 mit Fragen zur Planung und im § 3 mit Fragen 
zu den Kosten (§3). Entscheidungen und Richtlinien für die Durchführung sind in den  
§§ 6–10 festgelegt. 

Bei der Planung von Schulveranstaltungen ist auf die Zielsetzungen des Lehrplans, auf 
die Sicherheit und die körperliche Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler sowie 
auf die Zahl der für die Durchführung der Schulveranstaltungen zur Verfügung stehenden 
Lehr- und sonstigen Begleitpersonen, sowie auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der 
Schüler:innen Bedacht zu nehmen. 

Die Schulleitung hat eine fachlich geeignete Lehrkraft der betreffenden Schule mit der 
Leitung der Schulveranstaltung zu beauftragen. (§3) Dem/Der Leiter:in einer Schul-
veranstaltung obliegen insbesondere die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung 
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der Veranstaltung, ihre Koordination im Rahmen der Schule und die Kontakte mit 
außerschulischen Stellen. 

Schulunterrichtsgesetz (SchUG) § 13 Abs. 3 + 4: Die Schüler[innen und Schüler] sind 
zur Teilnahme an Schulveranstaltungen ohne Rücksicht darauf verpflichtet, ob die Ver-
anstaltung innerhalb oder außerhalb der Schulliegenschaften stattfindet, sofern nicht die 
Vorschriften über das Fernbleiben von der Schule (§ 45) anzuwenden sind oder der 
Schulleiter nach Anhörung der Klassenkonferenz einen Schüler von der Teilnahme an der 
Schulveranstaltung ausgeschlossen hat oder mit der Veranstaltung eine Nächtigung 
außerhalb des Wohnortes verbunden ist.  

Die Beaufsichtigung der Schüler[innen und Schüler] beginnt 15 Minuten vor Beginn 
des Unterrichtes, der Schulveranstaltung bzw. der schulbezogenen Veranstaltung. Die 
Beaufsichtigung der Schüler[innen und Schüler] ab der 7. Schulstufe darf entfallen, wenn 
dies im Hinblick auf die Gestaltung des Unterrichtes, von Schulveranstaltungen (§ 13 
SchUG), von schulbezogenen Veranstaltungen (§ 13a SchUG) und der individuellen 
Berufs(bildungs)orientierung (§ 13b SchUG) zweckmäßig ist und weiters im Hinblick auf 
die körperliche und geistige Reife der Schüler[innen und Schüler] entbehrlich ist.  

Die Beaufsichtigung der Schüler[innen und Schüler] ab der 9. Schulstufe darf entfallen, 
wenn sie im Hinblick auf die körperliche und geistige Reife entbehrlich ist.  

Solange die Verletzung der Aufsichtspflicht nicht eindeutig mit Vorsatz passiert, ist es 
schwierig zu bestimmen, wann eine Aufsichtspflichtverletzung vorliegt. Diese Bewertung 
wird im Einzelfall getroffen, indem u. a. folgende Faktoren berücksichtigt werden:  
• Individuell gegebene körperliche und geistige Voraussetzungen der Schülerin bzw. 

des Schülers (z. B. Entwicklungsstand, Charakter, Behinderung etc.)  
• Alter der Schülerinnen und Schüler: Je jünger eine Person ist, desto mehr Aufsicht 

ist notwendig. 
• Räumlich-örtliche Rahmenbedingungen (z. B. Aufenthalt im Straßenverkehr)  
• Risikograd der Aufgabe (z. B. Umgang mit gefährlichen Geräten oder Stoffen)  
• Gruppenverhalten (z. B. Änderung des Verhaltens aufgrund von Gruppenzwang, 

latentes Konfliktpotential innerhalb der Gruppe etc.) 
• Erfahrung, Belastbarkeit, Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit oder 

Beweglichkeit der Person, die die Aufsichtspflicht innehat.  
• Zumutbarkeit der Aufgabe (z. B. Verhältnis von Aufsichtsperson zur Gruppengröße) 

(vgl. Höller 2022). 
Wie in vielen anderen Fällen des Zusammenarbeitens im schulischen Umfeld spielt die 
rechtzeitige Information aller Beteiligten über eine außerschulische Aktivität eine ent-
scheidende Rolle. Die sorgfältig durchgeführte Organisationsarbeit liegt dabei haupt-
sächlich in der Verantwortung der Lehrperson. 

Zu diesen Informationen gehören auch datenschutzrechtliche Vorgaben, genaue 
Angaben zum zeitlichen Rahmen, An- und Rückreise, Versicherung, Unfallschutz und 
Finanzierung. 
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Den Ursprung des Wiener Hochquellwassers an einem außerschulischen 
Lernort erforschen 

An einem Beispiel werden die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer außer-
schulischen Aktivität dargestellt, um lernförderliche Planungsschritte sowie beispielhafte 
Umsetzungsmöglichkeiten zu zeigen. 

Der Lerninhalt muss in direktem Zusammenhang mit dem Curriculum des Faches, bzw. 
bei einer fächerübergreifenden Gestaltung der Fächer, stehen.  
 

Vorbereitung: 
Auswahl des konkreten Exkursionsgebietes – Zielfestlegung 
• Museum HochQuellenWasser Wildalpen, Säusenbach 14, 8924 Wildalpen 
• Besichtigung der Kläfferquelle und kleine Wanderung 
Planung der Anreise (gemeinsam mit den Schüler:innen) 
Alternative Planungen mit Hilfe unterschiedlicher Medien (Straßenkarte, Internet-Routen-
planer, … , nach unterschiedlichen Vorgaben (Kosten, Dauer,..)  
Inhaltliche Konzeption  
Quellgebiet erfassen (Erste und Zweite Wiener Hochquellwasserleitung) 
Geologische Verhältnisse / Hydrologie / Naturraum / Technische Ausstattung erforschen 
 

Durchführung:  

Phase I: am Schulstandort 
Materialerstellung (Die Lernenden erarbeiten Inhalte zum Thema bereits vor Beginn der 
Exkursion als Grundlage) 
Stationenbetrieb zum Kennenlernen der z.B. naturräumlichen Gegebenheiten (z.B. 
klimatische Bedingungen, bes. Niederschlagsverhältnisse / Topographie, z.B. Verlauf der 
Hochquellwasserleitungen / Geschichte der Wasserversorgung Wiens, …) 
Lernprodukt gemeinsam festlegen 
Ausstellung zum Thema: Die Bedeutung des Wassers für eine Großstadt 
Gestaltung eines Flyers zum Thema 
Vorbereitung für Aktivitäten vor Ort  
Erstellung eines Interviewleitfadens durch Schüler:innen 
Erstellung eines Storyboards für ein kurzes Video  

Phase II: am außerschulischen Lernort  
Erkundung Museum + Quelle  
• Führung im Museum ca. 1 Stunde 
• Interaktive Erforschung der Exponate 
• Interview mit einer Person vor Ort 
• Bearbeitung selbstgewählter Themenschwerpunkte in Teams 
• Mittagspause + kurze Wanderung 
• Besichtigung der Kläfferquelle: Zugangsstollen bis zum Quellspalt 
• Fotografieren und Festhalten technischer Details (evtl. auch Tondokument erstellen) 
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Orientierung im Gelände  
Mittels Kartenmaterial, Kompass, GPS, ohne technische Hilfsmittel interessante Stellen 
aufsuchen; Skizzen von Geländeformen; Versuche zur Beschaffenheit des Gesteins (z.B. 
Wasserdurchlässigkeit) 
 

Nachbereitung: Auswertung und Reflexion 
Material sichten, ordnen, bewerten bezüglich Eignung zum Lernprodukt 
Zusammenfassung / Übersicht (je nach Schulstufe durch die Lernenden selbst) erstellen und 
damit das Material aus der ursprünglichen Materialsammlung ergänzen 
Sicherung des Lernertrags und Erfahrungszuwachses durch Präsentation und Reflexion – 
gemeinsam mit den Schüler:innen  
Noch offene Fragen im Plenum klären. 
Z.B. großes „Erinnerungsposter“ mit Fotos, Texten, Prospekten, Beschreibung von 
Experimenten, Sammelstücke, u.Ä. – Jede Schülerin/ jeder Schüler trägt etwas bei. 
Gemeinsame Auswahl der Objekte für die Ausstellung, den Flyer, Fotos + Bericht für die 
Homepage der Schule etc. 
Reflexion zur Auswahl des Exkursionsortes – gemeinsam mit den Schüler:innen  
Fragen nach Authentizität, Eindrücklichkeit, Erreichbarkeit, Wissenszuwachs, etc.  
gemeinsam mit Kolleg:innen, evtl. Schulleitung  
Zur Legitimation von Inhalt und Methode (ganzheitliches Lernen, Anwendung fach-
spezifischer Arbeitsweisen, originale Begegnungen, museumspädagogisches Angebot, 
Schülerinteresse, Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Ertrag etc.) 
 

Fazit / Ausblick 
Den schulischen Unterricht nicht nur im Klassenzimmer stattfinden zu lassen, sondern 
Lernprozesse auch außerhalb der Bildungseinrichtung zu ermöglichen, wird auch zukünftig, 
bedingt durch knappe zeitliche und personelle Ressourcen eine Herausforderung für 
Lehrer:innen bleiben. Der pädagogisch-didaktische Nutzen und die Attraktivität außer-
schulischer Lernorte für Schüler:innen erscheinen nach langjähriger pädagogischer Diskus-
sionen weitgehend gesichert. Aus der Sicht der Lernenden sind die Gründe dafür: neue 
Perspektiven auf eine Thematik, die Fremdheit des Ortes und der Objekte, die Begegnung 
mit Expert:innen, neue informelle bzw. non-formale Aufgabenformate. Zunehmend bieten 
außerschulische Lernorte selbst vielfältige, pädagogisch fundierte Konzepte zur Durch-
führung von Projekten und Workshops an. Dies verringert aus der Sicht der Lehrperson den 
organisatorischen Aufwand und vergrößert die Attraktivität dieser Standorte. Trotzdem 
muss die Entscheidung für ein außerschulisches Lernsetting an den Bildungs- und Lernzielen 
bzw. an pädagogisch-didaktischen Kriterien gemessen werden.  

Die Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen, z.B. des Aufsichtserlasses, gehört zu 
den grundlegenden Pflichten einer Lehrperson. Somit sollte dies kein Hindernis bei der 
Entscheidung für oder gegen das Verlassen des Schulareals sein. Für erfolgreiches außer-
schulisches Lernen ist jedoch eine entsprechende Planung, Durchführung und Nachberei-
tung notwendig. Die Lehrer:innen sollten sich rechtzeitig um die Organisation und Kenntnis 
der Erlässe und Verordnungen kümmern und erforderliche Schritte, z.B. Information der 
Schulleitung, in die Wege leiten.  
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Der Lernerfolg von Schüler:innen hängt eng mit der Gestaltung des Unterrichts zusammen. 
Daher sollten Lehrer:innen zur Aktivierung des individuellen Lernpotenzials der Schüler:in-
nen nicht nur innerschulischen Unterricht im Klassenzimmer anbieten, sondern auch multi-
dimensionale außerschulische Lernorte nutzen. 
 

ANMERKUNG 
 

Informationsblätter zum Schulrecht Teil 5: Schulveranstaltungen  
Fachliche Beratung: Christine Kisser, Gerhard Münster, Erich Rochel, Angelika Schneider, Sepp Redl, Text: Susanne Feigl, 
Aktualisiert von Erich Rochel, Stand: Juli 2007, Eigentümer und Medieninhaber: Bundesministerium für Unterricht, Kunst 
und Kultur, Minoritenplatz 5, 1014 Wien, Verlag Jugend & Volk GmbH. 
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Gerlinde Pröbstl 

Mündige Verbraucher:innen kennen ihre 
Rechte – Verbraucher:innenbildung beginnt in 
der Primarstufe 

 
 

Summary: Die Kompetenz, „sich als aktiver Konsument, als aktive Konsumentin wahr-
zunehmen“ (Lehrplan neu, 2. Schulstufe, Kompetenzbereich Wirtschaft), erfordert kon-
krete Erfahrungen aus der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, aber auch gesichertes 
Wissen über Rechte und Pflichten minderjähriger Konsument:innen. Eine kritisch emanzi-
pierte Konsumentenerziehung beginnt früh und leitet zu mündigem Handeln an, was die 
Kenntnis der Möglichkeiten juristischer Beratung zu rechtlich abgesicherter Vorgehens-
weise einschließt. 
Das Ziel dieses Textes ist es, die Bedeutung der frühen Konsumenteninformation und die 
Bedeutung der Kenntnis des Konsumentenschutzgesetzes deutlich zu machen. 

 
 

Politisches Lernen im Sachunterricht 
Die Vermittlung politischer Wissensbestände und Fertigkeiten in relevanten Anforderungs-
bereichen zählt zu den Anforderungen des Sachunterrichts auf allen Schulstufen. Die 
gegenwärtigen Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen erfordern bereits von 
Schüler:innen der Primarstufe politische Kompetenzen, um Wahrnehmungen und aktuelle 
Ereignisse in ihre Lebenswelt einordnen zu können. Sie werden mit Instrumenten des 
Marketings, wie z.B. Werbespots oder Plakatwerbung, Institutionen der öffentlichen Hand, 
wie z.B. der Schul- oder Stadtverwaltung, und der Arbeit von Unternehmen, z.B. im Handel, 
konfrontiert und erkennen diese Situationen als relevant für ihr Leben. Das zu entwickelnde 
Realitätsverständnis und die Möglichkeit, darüber (fach)sprachlich zu kommunizieren, sollte 
in jedem Fall möglichst früh, d.h. bereits in der Primarstufe entwickelt werden, um die 
Konstruktion eines politischen und gesellschaftlichen Weltbildes zu ermöglichen. An die 
Alltagssprache der Kinder anknüpfend, erscheint es daher notwendig, eine „Elaborierung“ 
(Götzmann, Weißeno, 2015, S. 15) der politischen und sozioökonomischen Fachsprache 
kontinuierlich weiterzuentwickeln. Damit wird es den Schüler:innen ermöglicht, Zusam-
menhänge nicht nur wahrzunehmen, sondern diese auch sachadäquat sprachlich darzu-
stellen (vgl. GDSU 2013. 11). 

Dabei ist darauf zu achten, möglichst nah an die Lebenswelt der Schüler:innen anzu-
schließen und sprachlich nicht zu überfordern. Das bedeutet, dass politisches Lernen und 
das Erkennen sozioökonomischer Komplexität nicht auf die 3. und 4. Schulstufe begrenzt 
werden sollten. In der Schuleingangsstufe stehen oft Inhalte der kindlichen Lebenswelt im 
Mittelpunkt. Da in der ökonomisierten Welt europäischer Prägung der eigene oder mit-
beeinflusste Konsum bereits bei Kindern eine bedeutende Rolle spielt, sollte dieser auch in 
dieser Phase des Unterrichts in altersadäquater Form berücksichtigt werden. 
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Aufgrund der Einbettung sozioökonomisch geprägter Entscheidungen unterschiedlicher 
Akteursgruppen in den Rechtsstaat ist es notwendig, die davon betroffenen Institutionen 
als Basis ökonomischer Entscheidungen zu erkennen. Für die Lebenswelt von Kindern und 
Jugendlichen bedeutet das nicht nur formelle Institutionen als strukturbestimmendes 
Element des Verfassungsstaates, sondern auch informelle Institutionen mit ihren Ver-
haltensregeln und -normen als strukturbestimmend wahrzunehmen und ihrem Weltbild 
hinzuzufügen. Bedeutend ist dabei, vor allem in den ersten Schulstufen, weniger die formale 
Festlegung der Institutionen (Gericht, Rechtsanwaltschaft u.a.), sondern die Konstruktion 
einer Wirklichkeit, die auch durch ein gesellschaftlich geprägtes, historisch wandelbares 
Rechtsempfinden beeinflusst wird. Somit können Schüler:innen erkennen, dass politisches, 
ökonomisches und zwischenmenschliches Handeln durch von Menschen geschaffene Ver-
einbarungen zur Stabilisierung, Sicherheit und Fairness beitragen können. (Hug 2009, 120f.) 

 

Schüler:innen als Verbraucher:innen 
Auch wenn Weyers (Weyers 2012, 2007) bestätigt, dass Kinder bis zum „Alter von 9–10 Jah-
ren […] noch nicht in rechtlichen Kategorien denken [...]“, geht er aufgrund von empirischen 
Studien davon aus, dass die Entwicklung rechtlich relevanter Konzepte bereits in der frühen 
Kindheit beginnt. In seinem sechsstufigen Kompetenzentwicklungsmodell geht er davon 
aus, dass Kinder bis zum Alter von ca. 10 Jahren in der Lage sind, ein interpersonales 
Rechtsverständnis aufzubauen. Im Alter von ca. 3–5 Jahren entwickeln Kinder das Ver-
ständnis von Vertragsnormen und damit verbundenen reziproken sozialen Regeln. Dies 
bedeutet, dass sich Kinder in dieser Phase bereits verbindlicher Regeln bewusst sind, aber 
deren Umsetzung noch sehr an Autoritäten orientiert ist. Während der Zeit der Primarstufe 
kommt es zu einer Erweiterung des rechtlichen Denkens bei Schüler:innen. Dies zeigt sich 
darin, dass sich teilweise bereits ein Verständnis für rechtliche Kategorien nachweisen lässt, 
z.B. beim Abschluss einfacher Verträge. Weiters werden in Fällen, wo eine moderierte 
Konfliktregelung stattfindet, kooperative Vorgangsweisen entwickelt und angewandt. 

Für den Sachunterricht bedeutet dies eine Legitimierung der Themenbereiche Recht und 
Rechtsstaatlichkeit im Sachunterricht vor allem in der Bedeutung zur Umstrukturierung und 
Konzeptentwicklung der Lebenswelt der Schüler:innen. Anknüpfungspunkt ist dabei die 
Alltagswelt der Schüler:innen und die Perspektive der unmittelbaren Betroffenheit. Das Ziel 
ist es, die Komplexität politischer und sozioökonomischer Strukturen im Erfahrungsbereich 
der Schüler:innen sichtbar zu machen und diese bereits im Alter bis 10 Jahren zu befähigen, 
mündige Entscheidungen zu treffen und diese durch die Verwendung einfacher (fach)-
sprachlicher Begriffe zu verbalisieren. 

Das Thema Konsum eignet sich, ob seiner gesellschaftlichen Allgegenwärtigkeit, sehr gut 
als Entscheidungs- und Handlungsfeld für Schüler:innen der Primarstufe. In einem markt-
wirtschaftlich dominierten Wirtschaftssystem eignen sich ökonomisch geprägte Lebens-
situationen vielfach zur Erfahrung politischer Ordnungsmaßnahmen, individueller Entschei-
dungsfreiheit, Ungleichverteilung der Möglichkeiten der beteiligten Akteursgruppen und 
das Kennenlernen rechtlicher Rahmenbedingungen.  

Schon Schüler:innen der Primarstufe finden sich im Bereich Konsum in unterschiedlichen 
Rollen wieder. Sie sind aktive Konsument:innen und treffen dabei entsprechend ihrem Alter 
eigene Konsumentscheidungen in finanziell begrenztem Rahmen. Zugleich beeinflussen 
diese aber die Kaufentscheidungen anderer, z.B. von Eltern und anderen Familienange-
hörigen, Freunden und Angehörigen der Peergroup. Zugleich sind sie selbst den Einflüssen 
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der Familie, der Freunde und den damit verbundenen sozioökonomischen Rahmenbedin-
gungen unterworfen. Dazu gehören nicht nur die finanzielle Situation des unmittelbaren 
Umfelds, sondern auch die allgemeine Marktsituation und politische Interessen im Zusam-
menhang mit der aktuellen ökonomischen Situation des Staates. Diese Betrachtung zeigt, 
wie eng scheinbar unabhängige Kaufentscheidungen von Kindern und Jugendlichen mit den 
Interessen anderer Akteursgruppen verknüpft sind. Diese Dependenzen erfordern bereits 
von Kindern der Primarstufe politische Entscheidungen, deren Tragweite nicht sofort 
ersichtlich ist.  

Es bedarf möglichst früh der Stärkung der Entscheidungs- und Handlungskompetenz bei 
Kindern und jungen Erwachsenen, da deren scheinbar individuelle Konsumentscheidungen 
nicht nur individuelle, sondern auch soziale und ökologische Auswirkungen nach sich 
ziehen. Der neue Lehrplan fordert verstärkt die Behandlung ökonomischer Themen auf 
unterschiedlichen Schulstufen der Primar- und Sekundarstufe, wobei diese mit unter-
schiedlichen Handlungsfeldern verknüpft werden. Verbraucherrelevante Aspekte werden 
dabei, im Vergleich zu unternehmerischen Interessen, deutlich weniger berücksichtigt. Die 
Aspekte Werbung, Bedürfnisse und die Kaufentscheidung selbst sind öfter curricular 
verankert, während Verbraucherinformation und besonders Konsumentenschutz nahezu 
völlig vernachlässigt werden. (siehe Lehrplan Primarstufe/4.Schulstufe – Zentrale fachliche 
Konzepte) 

 

Entscheidungsfreiheit und Schutz der Verbraucher:innen 
Birgit Weber (Weber 2015. 91f.) geht in ihren Ausführungen sehr genau auf die Heraus-
forderungen mündiger Konsumenten ein und zeigt durch ihre Darstellung, dass Kauf-
entscheidungen prinzipiell, wenn diese reflektiert erfolgen, eine Herausforderung für 
Konsument:innen jedes Alters sind. In Berücksichtigung dessen, dass Schüler:innen als 
Konsument:innen im gesamtgesellschaftlichen Kontext mit Menschen und Institutionen 
interagieren, die unterschiedliche Interessen verfolgen und reicher an Erfahrung sind, 
erscheint es notwendig, im Sinne des politischen Lernens den systemischen Rahmen durch 
gesetzliche Regelungen sichtbar zu machen. 

Das „Leitbild des Konsumentenschutzes“ (Weber 2015. S. 93) geht davon aus, dass die 
Position der Anbieter:innen und Produzent:innen gegenüber den Verbraucher:innen eine 
überlegene ist. Vielfach beruht dies in der Realität darauf, dass Konsumentscheidungen 
wenig rational erfolgen und die Verbraucher:innen sich nur wenig oder gar nicht infor-
mieren, da sie sich der äußeren Einflüsse nicht unmittelbar bewusst sind. Kinder gelten 
prinzipiell als impulsiver, spontaner und begeistern sich schneller für ein Wunschobjekt. 
Befördert wird diese Haltung durch die scheinbar unbegrenzte Verfügbarkeit von Gütern in 
ihrem begrenzten Erfahrungsbereich. Diesen Bereich gilt es zu nutzen, um den Kindern 
reflektierte Primärerfahrungen zu ermöglichen. 

Tatsächlich gibt es viele gesetzliche Regelungen, welche, bei deren Kenntnis, die Position 
der Konsument:innen stärken. Hier sollte die ökonomische Grundbildung im Bereich der 
Primarstufe mit Beispielen aus der Lebenswelt der Schüler:innen ansetzen. Denn „Verbrau-
cherrechte werden nur wirksam, wenn sie bekannt, genutzt und eingefordert werden“ 
(Weber 2015. S. 93). Über die Kenntnis relevanter Gesetze in altersadäquatem Umfang und 
sprachsensibler Formulierung lernen die Schüler:innen Regeln und Rahmenbedingungen 
ökonomischer Entscheidungen kennen und deren Relevanz für ihre Konsumentscheidungen 
einzuschätzen (Urteils- und Handlungskompetenz). 
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Lernanlässe zum Thema Verbraucher:innenschutz 
• Beschränkte Geschäftsfähigkeit von Kindern 

Kinder werden in der Entwicklung von sozioökonomisch relevanten Denk-, Arbeits- und 
Handlungsweisen weniger durch theoriegeleitetes Begriffswissen, sondern durch exempla-
risches, kindgerechtes Orientierungswissen in der Kompetenzentwicklung unterstützt. Ein 
Beispiel dafür ist die Kenntnis der beschränkten Geschäftsfähigkeit von Schüler:innen bis 
zum Alter von 10 Jahren.  

Grundsätzlich ist jeder Mensch „rechtsfähig“, was bedeutet, dass es Träger von Rechten 
und Pflichten als Staatsbürger ist. Die Befähigung zu rechtsgeschäftlichem Handeln hängt 
„einerseits vom Alter und andererseits vom Geisteszustand ab“ (Kolba 2015. S. 65). Zum 
Schutz Minderjähriger „vor Unbesonnenheit und Übervorteilung“ (Kolba 2015. S. 66) ist 
deren Geschäftsfähigkeit abgestuft gesetzlich geregelt. 

Übersicht der Geschäftsfähigkeit von Kindern bis 10 Jahre 

Alter Grad der 
Geschäftsfähigkeit 

Erlaubte geschäftliche Tätigkeiten 

unter 7 Jahren – 
Kinder 

geschäftsunfähig Ausnahme: sog. Rechtsgeschäfte, die geringfügige 
Angelegenheiten des täglichen Lebens betreffen 
(sogenannte „Taschengeldgeschäfte“ – z.B. Kauf von 
Süßigkeiten, Kinokarte, …) 

7–14 Jahre – 
unmündige 
Minderjährige 

beschränkt geschäftsfähig Geschäfte, die mit einer wirtschaftlichen 
Verpflichtung (Zahlung) verbunden sind und über 
Taschengeldgeschäfte hinausgehen, sind 
schwebend unwirksam.  
Das bedeutet, dass sie ungültig sind, aber durch die 
nachträgliche Zustimmung der gesetzlichen 
Vertreterin/des gesetzlichen Vertreters gültig 
werden können. 

 

Quelle: Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) §§ 21, 170, 171 und 
865https://www.oesterreich.gv.at/themen/jugendliche/jugendrechte/8/Seite.1740386.html (15.01.2023) 

In Berücksichtigung dieser gesetzlichen Regelungen können exemplarisch Kaufentschei-
dungen z.B. in Rollenspielen nicht nur in Bezug auf die Verwendung der verfügbaren finan-
ziellen Mittel, sondern auch die praktische Durchführung eines Vertragsabschlusses durch 
eine schlüssige Handlung reflektiert werden. 

• Konsumfreiheit stärken durch bessere Informationen, z.B. 
Preisauszeichnung 
Die wichtigste Grundlage für die Preisauszeichnungspflicht bildet das Preisauszeichnungs-
gesetz und dessen Verordnungen. „Dieses Gesetz betrifft alle Waren, die Verbrauchern 
gewerbsmäßig angeboten werden. Die Preisauszeichnung für Dienstleistungen ist auf 
Gewerbetreibende im Sinne der Gewerbeordnung beschränkt […] Die Preisauszeichnung 
von Sachgütern muss in den Geschäftsräumen gut sichtbar erfolgen. Die Preise sind unter 
Angabe der handelsüblichen Güterbezeichnung und Verkaufseinheit anzugeben. Bei vor-
verpackten Waren muss der Preis pro Packung angegeben werden. Darüber hinaus ist bei 
Lebensmitteln und einigen anderen Sachgütern (z.B. Kosmetik, Tiernahrung) der Grundpreis 
pro Kilo/Meter/Stück, … anzugeben.“ (Bundesgesetz über die Auszeichnung von Preisen – 
PrAG. BGBl. Nr. 146/1992 ) 

https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-ABGB&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-ABGB_21&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-ABGB_170&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-ABGB_171&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-ABGB_865&quelle=HELP&flow=LO
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1992_146_0/1992_146_0.pdf
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Am Beispiel der „Preisauszeichnungspflicht“ können Schüler:innen lernen, Verbraucher:in-
neninformationen zu nutzen und diese aktiv einzufordern. So kann bei Übungen im Bereich 
„Rechnen“ der Grundpreis als Forderung bei der Preisauszeichnung für Übungsbeispiele 
herangezogen werden. Auch bei Entwürfen zum Lernsetting „Kauf/Verkaufssituation“ sollte 
darauf geachtet werden, dass die Preisauszeichnung/Angabe des Grundpreises bei Gütern 
und Dienstleistungen vollständig vorhanden ist. 
 

Die Bedeutung des gesetzlich garantierten Konsumentenschutzes und 
Institutionen zur Unterstützung von Verbraucher:innen 

„Das Konsumentenschutzgesetz ist anzuwenden, wenn einer Unternehmerin/einem Unter-
nehmer eine ,Nicht-Unternehmerin‘/ein ,Nicht-Unternehmer‘ (eine Verbraucherin/ein 
Verbraucher) gegenübersteht und mit dieser/diesem einen Vertrag abschließt. Bei solchen 
Rechtsgeschäften (sogenannten Verbrauchergeschäften) genießt die Verbraucherin/der 
Verbraucher besonderen Schutz gegenüber der Unternehmerin/dem Unternehmer.“ 
(oesterreich.gv.at: Begriffslexikon/Konsumentenschutz. 15.01.2023) Ein Gesetz ist eine 
Sammlung von allgemein verbindlichen Rechtsnormen, die nur dann wirksam werden 
können, wenn deren Kenntnis bei potenziell Betroffenen gegeben ist. Da Schüler:innen jeg-
lichen Alters als Konsument:innen an ökonomischen Prozessen teilnehmen, sollten diese 
das Konsumentenschutzgesetz möglichst früh wahrnehmen. 

Für die Behandlung im Unterricht eignen sich dafür Verkaufshandlungen in Form von 
Rollenspielen, bei denen Verbraucher:innen geschädigt wurden bzw. diese Mängel in der 
Ausführung einer Ware erkannt haben. Dieses Thema ermöglicht einen mehrstufigen 
Lernprozess, mit Lernzielen auf unterschiedlichen Anforderungsniveaus: 

Schüler:innen sind in der Lage  
• Informationen über ein Produkt/mehrere Produkte einzuholen 
• Preisvergleiche anzustellen 
• Verkaufshandlung durchzuführen (mit/ohne Begleitung durch Erwachsene) 
• Mängel festzustellen und zu reklamieren 
• Institutionen, die Verbraucher:innen bei einem Rechtsstreit unterstützen (z.B. Verein 

für Konsumenteninformation, Kammer für Arbeiter und Angestellte, 
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz) zu finden 
und ihr Anliegen zu verbalisieren. 
 

Fazit 
Zur Förderung eines selbstbestimmten, verantwortungsbewussten Konsumentenverhal-
tens im außerschulischen bzw. postschulischen Bereich sollten Schüler:innen laufend üben, 
curricular abgesichert, ökonomische Entscheidungen zu treffen und diese zu reflektieren. 
Damit bereits Kinder Sicherheit gegenüber scheinbar übermächtigen Akteursgruppen 
gewinnen, ist es wichtig, ab der Primarstufe die Unterstützung durch die rechtlichen 
Rahmenbedingungen in Form des gesetzlich festgelegten Konsumentenschutzes sichtbar zu 
machen. So kann das Wissen über Verbraucherrechte weitere Verbreitung finden und dann, 
wenn dies notwendig ist, juristische Unterstützung in Anspruch genommen werden. 
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Ingrid Schwarz 

Mit RECHT fair WIRtschaften!  
Wie können starke Gesetze Lebens- und 
Wirtschaftsräume schützen? 

 
 

Summary: Dieser Artikel soll Schüler:innen und Lehrer:innen bestärken, im Unterricht 
rechtliche Rahmenbedingungen für faires und nachhaltiges Wirtschaften zu diskutieren. 
Wie entsteht ein Gesetz, wie ist es aufgebaut und geschrieben, welche wirtschaftspolitischen 
und umweltpolitischen Interessen werden in einem gesetzlichen Rahmen abgebildet? Das 
sind Fragen von hoher Relevanz, wenn es darum geht, wirtschaftliches Handeln zukunfts-
fähig, ressourcenschonend und fair auszurichten. Schüler:innen sollen durch die Auseinan-
dersetzung mit Gesetzen in ihrer demokratiepolitischen Haltung gestärkt werden und sich 
dadurch auch ihrer Verantwortung als „Global Citizens“ bewusst werden. 

 
 

Einleitung 
Seit vielen Jahren wird die Einhaltung von Menschenrechten und von ökologischen Stan-
dards bei globalen Lieferketten gefordert. Noch immer gibt es Missstände und Verstöße 
gegen Arbeits- und Umweltrechte. Weltweit werden Wälder zerstört und abgeholzt, 
wodurch die Klimakrise verstärkt wird. Verbindliche Gesetze entlang der globalen Liefer-
kette von Produkten und zum Schutz der Wälder sollen den rechtlichen Rahmen schaffen, 
der in Zukunft bei Verstößen Strafen und Sanktionen möglich macht. 

Für die Sekundarstufe I und II sollen fachdidaktische Zugänge zum Thema „Mit RECHT 
fair WIRtschaften!“ vorgestellt werden, die fächerübergreifend bearbeitet werden können. 
Die Schreibweise „WIRtschaften“ soll durch das „WIR“ die direkte Einbindung von 
Schüler:innen in wirtschaftliches Handeln ausdrücken. Im Fachunterricht in Geographie und 
wirtschaftliche Bildung, in Geschichte und Politische Bildung, in Biologie und Umweltkunde 
und in Ethik finden sich direkte Anbindungen an den Lehrplan. Auch in den Sprachfächern 
eignet sich das Thema für die Erstellung unterschiedlicher Textsorten. 

Die fachdidaktische Struktur des Artikels folgt dem Format von forschendem Lernen. Die 
Phasen „Forschen – Lernen – Handeln“ sind aus dem internationalen Schulnetzwerk „Global 
Action Schools“ abgeleitet, das von der entwicklungspolitischen Bildungsorganisation Süd-
wind seit fast 20 Jahren koordiniert wird und sich dem Thema Klimagerechtigkeit widmet. 
(Südwind 2022) 

Inhaltlich werden im Artikel lokale und globale Zusammenhänge von rechtlichen Rah-
menbedingungen aufgezeigt. Die globale Ebene wird mit einem Fallbeispiel aus Guatemala 
dokumentiert, wo in einem aktuellen Forschungsprojekt aufgezeigt wird, wie Gesetzes-
grundlagen auf europäischer Ebene mit dem Schutz der Wälder in Ländern des globalen 
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Südens zusammenhängen. Ein weiterer inhaltlicher Bogen wird durch globale Waldschutz-
initiativen im Rahmen einer Ausstellung aufgezeigt, die sich für den Schutz der Wälder 
einsetzen. In diesem Kontext werden lokale gesetzliche Waldschutzmaßnahmen in Öster-
reich diskutiert, die eine gesetzliche Verankerung haben. Schließlich sollen Auszüge aus 
Gesetzestexten und Petitionen aufzeigen, wie Formulierungen von wirksamen Gesetzen 
klare Konsequenzen und Sanktionen nach sich ziehen. Konkrete Reflexions- und Recherche-
fragen für Schüler:innen sollen eine inhaltliche Vertiefung zu den einzelnen Themenab-
schnitten im Rahmen des Unterrichts ermöglichen. 
 

Forschen 
Sehen Jugendliche in Österreich ein „Climate of Change“? 

Im Rahmen des Südwind-Projektes „Climate of Change“ wurde eine Jugendstudie in 
23 europäischen Ländern durchgeführt (vgl. Südwind 2021). Die Ergebnisse der Studie 
können als Auftrag verstanden werden, ein „Climate of Change“ in der schulischen Bildungs-
arbeit noch stärker zu verankern. 

Für Österreich ergeben sich folgende Daten: 
1. 55 % der österreichischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 

35 Jahren sehen den Klimawandel als weltweit größtes Problem. 
2. 75 % der jungen Menschen halten die Konsumgewohnheiten in Österreich für nicht 

nachhaltig. 
3. 70 % der Befragten halten es für unverantwortlich, wenn Regierungsprogramme 

Umweltverschmutzung und Klimaschutz nicht in Angriff nehmen. 
 

„Climate of Change“ in Guatemala 
In einem ersten Schritt sollen globale Zusammenhänge anhand eines aktuellen Forschungs-
projektes aufgezeigt werden. Die Fallstudie, die im Rahmen des EU-Projektes „Climate of 
Change“ beauftragt wurde, stammt von der Universität Bologna aus dem Jahr 2022 (vgl. 
Magnani et al. 2022). 

Dafür wurden empirische Daten aus den vier Ländern Senegal, Guatemala, Kambodscha 
und Kenia gesammelt und veröffentlicht. Aus jedem Länderbericht lässt sich ablesen, dass 
sich die Folgen der Klimakrise verschärfen. Extreme Wetterverhältnisse wie Hitzewellen, 
Dürreperioden, Stürme und Hochwasser treten verstärkt auf und bedrohen den Lebens-
raum der Menschen. Guatemala ist beispielsweise eines der zehn Länder weltweit, die am 
meisten von der Klimakrise betroffen sind. In der Fallstudie wurden methodisch mittels 
Klimatagebüchern, Fokusgruppen, Tiefeninterviews und Haushaltbefragungen Daten ge-
sammelt, die in einem Fallstudienbericht zusammengefasst wurden (vgl. Magnani et al. 
2022, S. 15–22). 

Das Projekt „Climate of Change“ gibt durch diese Forschungsmethoden direkt Betrof-
fenen eine Stimme und so wurde zur Präsentation und Diskussion der Forschungsergeb-
nisse Juan José Hurtado aus Guatemala nach Österreich eingeladen. Als Fachexperte und 
Geschäftsführer der Asociación Pop No’j, einer gemeinnützigen Organisation in Guatemala, 
die mit der indigenen Maya-Bevölkerung arbeitet, besuchte er österreichische Schulen für 
Expert:innengespräche, darunter auch das BG Zehnergasse in Wiener Neustadt. 
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Sein persönlicher Bericht in der Schulklasse spiegelt die Forschungsergebnisse in Bezug auf 
Guatemala wider: 
1. Die Entwaldung ist eines der Hauptprobleme im Zusammenhang mit der Zerstörung 

von Umwelt- und Lebensräumen. 
2. Es kommt zur Ausbreitung von Monokulturen durch den Anbau von Palmöl und 

Zuckerrohr für den Export. Daraus ergeben sich verringerte Ernten für die 
Kleinbäuer:innen vor Ort. 

3. Von den immer schwieriger werdenden Lebensbedingungen ist vor allem die indigene 
Bevölkerung betroffen. 

Die persönlichen Erzählungen von Juan José Hurtado waren geprägt von den zunehmend 
extremer werdenden Wetterereignissen. Hitzewellen werden stärker und länger, ebenso 
wie Dürren und Überschwemmungen, die von Jahr zu Jahr zunehmen. Die Jahreszeiten 
verschieben sich und die extremen Wetterverhältnisse gefährden die Ernten und die 
Wasserversorgung der Menschen in Guatemala. 

Die empirische Untersuchung der Universität Bologna war methodisch so aufbereitet, 
dass direkt Betroffene mit ihren Erfahrungen zu Wort kamen. So haben die Befragten 
Hitzewellen am bedrohlichsten wahrgenommen, aber auch die Gefahr von Stürmen wurde 
als besonders hoch eingeschätzt. Die direkten Folgen von Entwaldung und Wasser-
knappheit sind für die Menschen so massiv, dass die Ernährungssicherheit der Bevölkerung 
bedroht ist. Durch die Ausbreitung von Monokulturen durch Agrarkonzerne kommt es zu 
Vertreibungen, Konflikten und Spannungen. Vor allem die Bevölkerung in ländlichen Gebie-
ten ist illegalen und legalen Landenteignungen ausgesetzt (vgl. Magnani et al. 2022, S. 18). 
Besonders betroffen sind davon Angehörige indigener Volksgruppen, die durch die großen 
sozialen Ungleichheiten im Land mehrfach benachteiligt sind. Zitiert wird Juan José Hurtado 
auch als Interviewpartner in der Fallstudie, indem er von einem „rassistischen und diskrimi-
nierenden Aufbau des Staates“ spricht, der die indigene Bevölkerung ausbeutet. (Magnani 
2022, S. 19) 

Für die Sekundarstufe II ergeben sich dazu folgende fachdidaktische Zugänge:  
1. Schüler:innen recherchieren zu den Länderbeispielen aus dem Senegal, Guatemala, 

Kambodscha und Kenia auf Basis des Fallstudienberichtes 2022. 

Dazu sollen folgende Reflexionsfragen beantwortet werden und vertiefende Arbeitsschritte 
erfolgen: 
Wie sind die Menschen von der Klimakrise in den jeweiligen Ländern der Studie betroffen? 
Wie stehen Schüler:innen zu der Aussage: „Die Klimakrise ist immer auch eine soziale 
Krise“? Textsorten, wie Kommentare, Meinungsreden und Blogs sollen dazu verfasst 
werden. 
2. Weiters sollen Schüler:innen nach dem Vorbild der Forschungstagebücher in der 

Fallstudie ihr persönliches „Einmonatiges Klimatagebuch“ führen. Die Spurensuche 
kann auch mit Foto- und Videodokumentationen erweitert werden. 

 

Lernen 
Von Äpfeln und Avocados lernen 

Von den Ergebnissen der Forschungsarbeit zu Guatemala führt der nächste Schritt der fach-
didaktischen Umsetzung zur Phase des Lernens. Als Fallbeispiel wird dazu eine Ausstellung 
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gewählt, die zukunftsweisend das Thema Wald, Lebens- und Wirtschaftsraum und Klima-
schutz aufbereitet. 

Den Wert von Wald als Lebens- und Wirtschaftsraum thematisiert die Südwind-
Ausstellung „Apfel, Ahorn, Avocado – Bäume und Menschen im Spannungsfeld von Klima-
krise und Nachhaltigkeit“. Damit wird ein Lehr- und Lernkonzept für Schüler:innen der 
Sekundarstufe I und II vorgelegt, das die vielfältigen Funktionen von Wald für den Klima-
schutz thematisiert. Wald steht für Biodiversität, ist ein Wasserspeicher, ein Produzent für 
Sauerstoff und vieles mehr. (Südwind 2022) 

Den globalen Zielrahmen der Ausstellung bilden die SDGs, die Sustainable Development 
Goals der Vereinten Nationen, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Das Ziel 15 „Leben an 
Land“ beschreibt konkrete Maßnahmen zum Schutz des Waldes: 

 
Ziel 15: „Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung för-
dern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation 
beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen.“ 
(Vereinte Nationen 2015) 

 
Es finden sich in der Ausstellung Projekte für Waldschutz und Armutsbekämpfung. So wird 
beispielsweise das Green Belt Movement vorgestellt. Die 1977 gegründete Initiative ver-
sucht, durch Baumpflanzungen zum Schutz des Bodens und des Klimas beizutragen. Die 
Gründerin Wangari Maathai wurde dafür mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Ihr 
Wirken steht für das Thema Empowerment von Frauen und die Verknüpfung der 
Themenbereiche Klimagerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit. Wald als Wirtschafts-
raum, der ressourcenschonend genutzt werden kann, zeigt ebenfalls zukunftsweisende 
Perspektiven für nachhaltige Nutzungsstrukturen auf, die die lokale Bevölkerung einbe-
ziehen, statt sie zu vertreiben und sie der Lebensgrundlage zu berauben. 

Eine weitere Vision zum Thema Wald ist die „Great Green Wall“, die in der Ausstellung 
beschrieben wird. In der Sahelzone soll ein 8.000 km langer Waldgürtel gepflanzt werden. 
Dieses Projekt steht für weiteres Empowerment auf dem afrikanischen Kontinent. Länder-
übergreifend wird ein Lebensraum geschaffen, der die Lebensqualität vieler Menschen 
verbessern soll. Es ist eine offensive Antwort auf die Klimakrise, die Ernährungssicherheit 
und nachhaltige Nutzungsstrukturen von Wäldern aufzeigt. 

Aber auch Waldanpassungsmaßnahmen in Österreich werden in der Ausstellung ange-
sprochen. Ausgehend von den Ergebnissen der Klimatagebücher der Schüler:innen können 
extreme Wetterereignisse dokumentiert werden, die vor der Haustür stattfinden. Von 
Starkregen über lange Hitzetage und Stürme – diese Wetterextreme treten auch in Öster-
reich verstärkt auf. Wälder sind davon besonders betroffen, denn die Trockenheit schwächt 
die Bäume und macht sie auch anfällig für Schädlinge. Eine Antwort ist, die Wälder resili-
enter zu machen und an die veränderten klimatischen Bedingungen anzupassen. So gehen 
die Bestände der Fichten und Lärchen zunehmend zurück, andere Baumarten hingegen, wie 
beispielsweise die Platane, sind gegenüber Trockenheit und Wärme widerstandsfähiger. 
In der Ausstellung wird auch die lokale gesetzliche Ebene thematisiert, indem aufgezeigt 
wird, dass Bäume in Graz, Wien und Salzburg durch ein Baumschutzgesetz geschützt sind. 

Das Baumschutzgesetz in Wien beschreibt dazu den Zweck und Anwendungsbereich: 
„Zur Erhaltung einer gesunden Umwelt für die Wiener Bevölkerung ist der Baumbestand im 
Gebiet der Stadt Wien nach den Bestimmungen dieses Gesetzes geschützt ohne Rücksicht 
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darauf, ob er sich auf öffentlichem oder privatem Grund befindet. Zum geschützten Baum-
bestand im Sinne dieses Gesetzes gehören alle Bäume, das sind Laub- und Nadelhölzer mit 
einem Stammumfang von mindestens 40 cm, gemessen in 1 m Höhe vom Beginn der 
Wurzelverzweigung, einschließlich ihres ober- und unterirdischen pflanzlichen Lebens-
raumes.“ (Landesrecht Wien 2022) 
 
Das Gesetz legt die Erhaltungspflicht für alle Grundeigentümer:innen fest, so dass der 
Baumbestand in der Stadt erhalten bleibt. Es ist verboten, Bäume zu fällen. Nur nach einer 
behördlichen Bewilligung ist eine Veränderung des Baumbestandes erlaubt. Bei einer bewil-
ligten Abholzung eines Baumes ist eine Ersatzpflanzung verpflichtend. Das Strafausmaß bei 
Übertretung des Gesetzes und der unerlaubten Entfernung von mehr als 20 Bäumen 
beträgt eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe bis zu 360 Tag-
sätzen (vgl. Landesrecht Wien 2022). 

Durch die vertiefende Auseinandersetzung mit Gesetzestexten werden Jugendliche mit 
strukturellen Rahmenbedingungen zum Thema Wald- und Klimaschutz vertraut. Forderun-
gen einer Gesellschaft, die die zukünftigen Lebenschancen der Menschen in einem Land 
bzw. einer Region sichern, können durch Gesetze festgelegt werden. Das Baumschutzgesetz 
in Wien ist ein Fallbeispiel dafür, dass Bäume nicht nur freiwillig geschützt werden, sondern 
dass es dafür ein rechtliches Rahmenwerk gibt, das verbindlich eingehalten werden muss.  

Folgende Reflexionsfragen zur Ausstellung für Schüler:innen der SEK I und SEK II bieten 
sich an: 
1. Welche globalen Projekte und Initiativen zum Schutz des Waldes sind besonders 

geeignet, um das SDG 15 „Leben an Land“ bis 2030 umzusetzen? 
2. Nach einer Recherche zum Gesetzestext zum Baumschutzgesetz in Wien kann eine 

Gruppendiskussion mit der Leitfrage organisiert werden: Soll dieses Gesetz auch in 
anderen Städten und Bundesländern in Österreich umgesetzt werden?  

 

Handeln 
Ein Beispiel, wie Gesetze in Zukunft Wälder schützen könnten, gab es am 13. September 
2022 seitens des EU-Parlaments, das an diesem Tag für ein Waldschutzgesetz gestimmt hat. 
Das Gesetz soll verhindern, dass für den Anbau von Produkten wie Kakao, Kaffee, Palmöl 
und Soja Regenwald zerstört wird. Ebenso sollen Holzproduzent:innen anhand der Offen-
legung der Lieferkette gesetzlich verpflichtet werden, Menschenrechte und Umweltrechte 
einzuhalten. Das direkte Zitat aus dem Gesetzestext des Europäischen Parlaments greift 
auch viele Forderungen auf, die sich aus dem Fallstudienbericht aus Guatemala ableiten 
lassen. 

„Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Entwaldung und der Umwandlung von 
Ökosystemen und Menschenrechtsverletzungen, insbesondere Verletzungen der Rechte 
indigener Völker und lokaler Gemeinschaften. Den Bedürfnissen dieser Gruppen sollte 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, und sie sollten umfassend in die Durch-
führung dieser Verordnung einbezogen werden. Die uneingeschränkte Achtung inter-
nationaler Texte und Normen einschließlich der Erklärung der Vereinten Nationen über die 
Rechte der indigenen Völker, gewohnheitsmäßiger Besitzrechte und des Rechts auf freie 
Zustimmung nach vorheriger Aufklärung sollte sichergestellt sein. Auch Arbeitnehmer-
rechte wie etwa die in den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation 
verankerten Rechte, Frauenrechte, das Recht auf Umweltschutz und das Recht auf Schutz 
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der Menschenrechte und der Umwelt sollten gefördert werden.“ (Europäisches Parlament 
2022, S. 51–52) 

Direkt betroffenen Menschen aus Ländern des globalen Südens, die auch konkret in der 
Forschungsstudie zu Guatemala zu Wort kommen, werden im Gesetzestext benannt. Es 
wird beispielsweise explizit von indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften gespro-
chen, die in die Verordnung einbezogen werden. Die umfassenden Bezüge zu Arbeits-
rechten, Frauenrechten und Umweltrechten finden sich ebenfalls im EU-Waldschutzgesetz 
und zeigen die komplexen rechtlichen Zusammenhänge auf. 

Für ein strenges EU-Waldschutzgesetz engagierten sich über 50 Umweltschutz- und 
Menschenrechtsorganisationen. Mit Informationskampagnen und Öffentlichkeitsarbeit 
wurden die Forderungen für ein strenges Gesetz untermauert. Über 1,2 Millionen Men-
schen in Europa haben eine Petition unterzeichnet, in der gefordert wird, dass Unterneh-
men die Lieferkette ihrer Produkte offenlegen müssen. In der Petition gefordert wurden 
strenge Kontrollen und Sanktionen, sollte ein Unternehmen gegen das Gesetz verstoßen. 
Produkte, die täglich auf dem Teller der Europäer:innen landen, sollen so erzeugt worden 
sein, dass sichergestellt ist, dass Umwelt- und Menschenrechte eingehalten worden sind. In 
Österreich wurde die Petition von 53.745 Menschen unterschrieben. (Südwind 2022)  

Über die Sanktionen im Gesetzestext des Europäischen Parlaments heißt es, dass sie 
wirksam und abschreckend sein müssen. So heißt es dazu wörtlich im Gesetzestext: 

„Geldstrafen, die im Verhältnis zu der Umweltschädigung, zu dem wirtschaftlichen 
Schaden für die lokalen Gemeinschaften und zum Wert der relevanten Rohstoffe oder 
Erzeugnisse stehen; die Höhe solcher Geldstrafen wird so berechnet, dass bei den 
Verantwortlichen der wirtschaftliche Gewinn aus ihren Verstößen tatsächlich abgeschöpft 
wird; bei wiederholten Verstößen werden die Geldstrafen schrittweise angehoben; der 
Höchstbetrag dieser Geldstrafen beträgt mindestens 8 % des Jahresumsatzes des Markt-
teilnehmers oder Händlers in der Union, berechnet nach Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 139/2004 des Rates1a; er wird angehoben, um sicherzustellen, dass die Sanktion 
den möglicherweise erlangten wirtschaftlichen Vorteil übersteigt, und muss abschreckend 
sein“ (Europäisches Parlament 2022, S. 147–148). 

Dieser Abschnitt im Gesetzestext dokumentiert die Auswirkungen von Verstößen, die mit 
Geldstrafen sanktioniert werden. Es wird von konkreten Beträgen und Prozentsätzen des 
Jahresumsatzes gesprochen, die abschreckend wirken sollen.  

Vertiefende Arbeitsschritte für Schüler:innen der SEK II zum EU-Waldschutzgesetz: 
1. Wie können Umwelt- und Menschenrechte gesetzlich besser verankert werden? 
2. Recherche auf der Website des Europäischen Parlaments zum Waldschutzgesetz mit 

den zentralen Forderungen. 
3. Recherche zum Text der Petition zum Waldschutzgesetz! Was können Petitionen zu 

einer starken Gesetzgebung beitragen?  
Mit den beschriebenen Fallbeispielen auf lokaler, europäischer und globaler Ebene soll 
gezeigt werden, dass starke Gesetze eine wesentliche Grundlage für politisches und wirt-
schaftliches Handeln für mehr Umweltschutz und für den Schutz der Menschenrechte sind. 
Trotz der komplexen Themenstellung ist es möglich, mit konkreten Gesetzestexten mit 
Schüler:innen zu arbeiten. Die Notwendigkeit und die hohe Relevanz von verbindlichen 
Rechtsgrundlagen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene können für Schü-
ler:innen so aufbereitet werden, dass die Zusammenhänge zu Umwelt- und Menschen-
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rechten aufgezeigt werden und Schüler:innen in ihrem demokratiepolitischen Verständnis 
gestärkt werden. 
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Oskar Dangl 

Schule und Unterricht unter dem Anspruch der 
Menschen- und Kinderrechte 
Partizipation als pädagogische Herausforderung 

 
 

Summary: Schule und Unterricht stehen unter dem normativen Anspruch der Menschen- 
und Kinderrechte. Diese Grundlagen werden anhand des Bildungsrechts hermeneutisch 
expliziert, wie es in der AEMR und der KRK formuliert ist. Zu den radikalsten Forderungen 
der KRK zählt das Recht auf Partizipation (Art. 12), das eine besondere pädagogische 
Herausforderung darstellt. Darauf konzentrieren sich daher auch die praktischen Konkreti-
sierungen im letzten Abschnitt des Beitrags. 

 
 

Einleitung 
Die Schule steht als öffentliche Institution unter dem Anspruch der Menschen- und Kinder-
rechte, die auch hier verwirklicht und für die Schüler:innen erfahrbar werden sollen. Die 
Frage des folgenden Beitrags geht in die Richtung: Wie konkretisieren sich die Menschen- 
und Kinderrechte am Lernort Schule? Welche Konsequenzen haben sie für die Unterrichts-
gestaltung und das Schulleben? Als normative Grundlage besonders berücksichtigt wird das 
Bildungsrecht in seinen Ausformulierungen in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte (AEMR) und der Kinderrechtskonvention (KRK). 

Der folgende Beitrag untersucht die Implikationen der Menschen- und Kinderrechte für 
eine menschenrechtskonforme Gestaltung von Schule und Unterricht. Wegen der Weit-
läufigkeit dieser Materie konzentriert sich die Untersuchung auf das Bildungsrecht als 
normative Grundlage, wie es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) 
und in der Kinderrechtskonvention (KRK) formuliert ist. Die beiden leitenden Fragen, die 
auch die Gliederung des Beitrags bestimmen, lauten:  
• Welche normativen Ansprüche ergeben sich aus dem Menschenrecht auf Bildung laut 

AEMR und KRK? 
• Welche konkreten Umsetzungsmöglichkeiten bieten sich in Schule und Unterricht an? 
Die Vorgangsweise kann als hermeneutische apostrophiert werden. Die Untersuchung von 
Normen und Zielen in der Erziehung ist ein wichtiger Anwendungsbereich hermeneutischer 
Verfahren unter systematischem Erkenntnisinteresse (Klafki 1971/2001, S. 128). 
 

Die normativen Grundlagen 
Bildung ist ein zentrales Menschenrecht, das nicht nur in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte (AEMR), sondern auch in vielen Menschenrechtskonventionen enthalten 
ist, unter anderem auch in der Kinderrechtskonvention (KRK). Auf diese beiden Menschen-
rechtsdokumente bezieht sich die kurze normative Analyse, die wiederum die Grundlage 
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bildet für Überlegungen zur Konkretisierung und Anwendung des darin enthaltenen norma-
tiven Anspruchs auf Schule und Unterricht. 
 

Das Bildungsrecht in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) 
Der einschlägige Artikel 26, AEMR, lautet:  
1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der Grund-

schulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obliga-
torisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, 
und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten 
offenstehen. 

2. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die 
Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie 
muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen 
rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen 
für die Wahrung des Friedens förderlich sein. 

3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern 
zuteilwerden soll. 

Die menschenrechtliche Gewährleistung des Bildungsrechts für alle hat eine quantitative 
und qualitative Dimension, die nach den Anfangsbuchstaben der zentralen Begriffe im 
Englischen als „4-A-Ansatz“ bezeichnet wird (Günnewig, Niendorf & Reitz 2022, S. 77f.): 
• Verfügbarkeit (availability): Bildungsangebote müssen in ausreichender Zahl verfügbar 

sein. 
• Zugänglichkeit (access): Sie müssen (für alle) zugänglich sein.  
• Annehmbarkeit (acceptability): Sie müssen qualitativ hochwertig sein.  
• Adaptierbarkeit (adaptability): Sie müssen anpassungsfähig sein an die Lernenden und 

die sich ändernden Lebenswelten. 
Für die Konkretisierung in der Praxis ist die Unterscheidung von drei Kernbereichen des 
Bildungsrechts wichtig (Kunze 2008, S. 57–59):  
• Recht auf Bildung: Die Staaten müssen ausreichend Bildungssysteme einrichten, die allen 

zugänglich sind. Bildung soll die Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen fördern. 
• Rechte durch Bildung: Bildung ist ein empowerment right auch in dem Sinn, dass andere 

Rechte dadurch zugänglich werden sollen. Damit soll das unmittelbare Lebensumfeld 
menschenrechtskonform verändert werden. Als Grundlage einer humanen Gesellschaft 
muss die Achtung der Menschenrechte gestärkt werden. 

• Rechte in der Bildung: Lernende und Lehrende sollten das Gefühl entwickeln können, 
etwas bewirken zu können. Die Erfahrung der Selbstwirksamkeit ist Aufgabe des Aspekts 
der Rechte in der Bildung. 

Im Rahmen von Bildungsprozessen müssen Inhalt und Form der Vermittlung und Aneignung 
einander entsprechen (Kunze 2008, S. 55). Gerade deshalb ist die Menschenrechtsbildung 
selbst ein Teil des allgemeinen Bildungsrechts (vgl. Abs. 2, Art. 26, AEMR). Die Menschen-
rechte sind nicht nur ein Bildungsinhalt unter vielen. Sie sollen vielmehr die Form von Schule 
und Unterricht prägen. Die formale Brücke bildet das empowerment als Ziel im Sinne der 
Stärkung der Selbstbestimmung der Kinder und Jugendlichen, das gleichermaßen für 
Bildung allgemein und Menschenrechtsbildung speziell gilt (Krennerich 2013, S. 284–291; 
Fritzsche 2012, S. 444f.; Weber 2013, S. 82–92). 
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Das Bildungsrecht gehört zwar inhaltlich zur Gruppe der wirtschaftlich-sozial-kulturellen 
Rechte der zweiten Generation bzw. Gruppe der Menschenrechte (Krennerich 2013, S. 284–
312). Formal handelt es sich aber auch um ein Freiheitsrecht (vgl. Art. 1, AEMR). Gerade im 
empowerment realisiert sich das menschenrechtliche Prinzip der Freiheit. AEMR, Art. 26, 
Abs. 2, drückt das mit dem Ziel von Bildung aus, die volle Entfaltung der menschlichen 
Persönlichkeit zu fördern. So wird der einzelne Mensch in seiner Selbstzwecklichkeit und 
Würde anerkannt (Bielefeldt 2011, S. 119–128). 

Eine besondere Herausforderung stellt trotz AEMR, Art. 26, offenbar die Anerkennung 
von Kindern und Jugendlichen als mit Rechten ausgestattete Menschen vor Erreichung ihrer 
Volljährigkeit dar. In der AEMR sei die rechtliche Subjektstellung von Kindern und Jugend-
lichen noch nicht voll anerkannt worden. Diese Klarstellung bewirke erst die Kinderrechts-
konvention (Kerber-Ganse 2009, S. 232–239). Ihr gilt daher jetzt die Aufmerksamkeit. 
 

Das Bildungsrecht in der Kinderrechtskonvention (KRK) 
Die KRK bringt einen Paradigmenwechsel im Bild des Kindes hin zum Subjekt und Träger von 
Rechten, weg vom Objekt paternalistischer Fürsorge (Kerber-Ganse 2009, S. 232–239). 
Folgende vier Grundprinzipien prägen die Form der gesamten KRK besonders (Sax 2009b, 
S. 37–43): 
• Diskriminierungsverbot (Art. 2), 
• Vorrang des Kindeswohls bzw. des Interesses des Kindes (Art. 3), 
• Recht auf Leben und Entwicklung (Art. 6), 
• Partizipation: Berücksichtigung der Meinung und des Willens des Kindes (Art. 12). 
Für die Interpretation der KRK besonders wichtig ist die Verbindung von Art. 3, betreffend 
das Kindeswohl, und Art. 12, Recht auf Partizipation. „Die beiden Artikel sind Zwillinge“ 
(Krappmann 2022, S. 153). Kinder und Jugendliche sind keine Gegenstände der Fremd-
bestimmung, sondern zentrale Subjekte bei der Bestimmung des Kindeswohls, das nicht 
ohne ihre aktive Beteiligung festgestellt werden kann. Das Kindeswohl muss nicht nur 
situativ angemessen bestimmt werden. Das Kind bzw. die Jugendlichen müssen in geeig-
neter Weise in das Verfahren zur Bestimmung des Kindeswohls einbezogen werden. Viele 
Konflikte könnten auf diese Weise vermieden werden, wenn Lösungen zum Wohle der 
Kinder gemeinsam mit ihnen ermittelt würden. Das gilt auch für Schule und Unterricht. Hier 
bieten sich viele Gelegenheiten, in denen Absprachen zu treffen sind. Es sei durchaus zu 
fragen, ob das Bildungsrecht in unserem Bildungssystem im Sinne des Kindeswohls 
umgesetzt werde. Das Kindeswohl ist nicht ein Recht unter vielen, sondern besteht im 
Genuss der Kinderrechte (Krappmann 2022, S. 150–155). Die vielleicht größte Heraus-
forderung, die es dabei zu lösen gilt, ist der Paternalismus als spezielle Form der Fremd-
bestimmung von Kindern und Jugendlichen durch Erwachsene: „Paternalismus tritt gern im 
Gewand des Kindeswohls auf“ (Krappmann 2022, S. 150).  

Parallel zur formalen Struktur der KRK hilft eine inhaltliche Gruppierung der darin 
enthaltenen Kinderrechte nach der englischen Nomenklatur der 3 Ps (Sax 2009a,  
S. 543–546, Maywald 2019, S. 117 121): 
• Schutzrechte (protection) 
• Versorgungsrechte (provision) 
• Beteiligungsrechte (participation) 
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Das Bildungsrecht gehört zur Gruppe der Versorgungsrechte und ist in den beiden Artikeln 
28 und 29 besonders ausführlich formuliert. Wesentliche Ziele und Inhalte sind unter 
anderem:  
• Unentgeltlicher Besuch der Grundschule, 
• Vermeidung eines vorzeitigen Abbruchs der Bildungslaufbahn, 
• Überwindung des Analphabetentums, 
• Aufrechterhaltung der Schuldisziplin unter Wahrung der Würde des Kindes und 

Jugendlichen, 
• Möglichst umfassende Persönlichkeitsentwicklung, 
• Achtung der Menschenrechte, der kulturellen Identität und der Umwelt, 
• Vorbereitung auf ein verantwortungsbewusstes Leben. 
Diese durchaus unvollständige Liste zeigt einen wichtigen formalen Aspekt auf: Das Bil-
dungsrecht ist nicht nur ein Versorgungsrecht (provision), es geht darin auch um den Schutz 
der Kinder vor Gewalt im Rahmen einer gewaltfreien Erziehung (protection). Gewalt 
verträgt sich nämlich nicht mit der Menschenwürde der Kinder (Möbius 2020, S. 19). Die 
Unteilbarkeit der Kinderrechte kommt auch darin zum Ausdruck, dass der Aspekt der 
Partizipation im Bildungsrecht eine zentrale Rolle spielt (participation). Gerade die Berück-
sichtigung des Beteiligungsrechts kann dazu beitragen, Gewalt zu vermeiden (Krappmann 
2014, S. 12).  

Partizipation zählt zu den besonderen Herausforderungen und radikalsten Forderungen 
der KRK (Holzscheiter 2009, S. 75–81; Sandberg 2014, S. 20). Sie zielt auf empowerment 
(Kerber-Ganse 2011, S. 23–25) und muss daher gerade auch im Bildungskontext realisiert 
und gewährleistet werden. Das stellt ein wichtiges pädagogisches Qualitätskriterium dar 
(Kerber-Ganse 2009, S. 229f.).  

Blickt man angesichts dieser weitreichenden normativen Forderungen auf die pädago-
gische Realität, kann und muss man diesbezüglich einen großen Nachholbedarf feststellen 
(Liebel 2011a, S. 56–60). Die meisten Schulen verwandelten ihr Schulleben bisher nicht in 
einen menschenrechtsbasierten Sozialraum (Krappmann 2016, S. 146f.). Dieses Defizit 
zeigen auch aktuelle Forschungsbefunde: Kinder erleben nur teilweise oder in nicht aus-
reichender Qualität Mitbestimmung in der Schule, was an der hierarchischen Ordnung des 
Schulsystems liegen könnte (Ertl, Martschinke & Grüning 2022, S. 86). 

Das widerspricht eindeutig Art. 12, KRK. Partizipation könnte und sollte zum Herzstück 
von Schul- und Unterrichtsentwicklung werden. Eine Schule, die die aktive Mitwirkung der 
Kinder und Jugendlichen zu einem festen Bestandteil der Institution und Organisation 
macht, ist nicht bloß eine Schule für Kinder, sondern eine Schule der Kinder (Krappmann 
2014, S. 13–17). Dass die Lage keineswegs hoffnungslos ist, zeigen eine Anzahl positiver 
Beispiele von Schulentwicklungsprojekten in der Schweiz (Kirchschläger 2018, S. 699f.). Die 
große Herausforderung besteht natürlich in der sachgerechten Umsetzung im Rahmen der 
schulischen Realität (Ertl, Martschinke & Grüning 2022, S. 85, mit Verweis auf de Boer 2006). 
 

Praktische Konkretisierungen 
Aktuelle Forschungsbefunde zeigen, dass Kinder und Jugendliche nur teilweise oder in nicht 
ausreichender Qualität Mitbestimmung erleben. Sie findet meist im Schulleben statt, 
weniger im Unterricht (Ertl, Martschinke & Grüning 2022, S. 86). Um mehr und bessere 
Mitbestimmung zu ermöglichen, müssen drei Ebenen berücksichtigt werden (Martschinke, 
Grüning, Ertl & Häbig 2022, S. 232):  
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• Schule  
• Unterricht 
• Hochschule/Ausbildung 
Die Chancen stehen durchaus gut, wenn man die Haltung der handelnden Akteursgruppen 
betrachtet, denn sowohl Schüler:innen als auch Lehrer:innen und Lehramtsstudierende 
halten Partizipation auch im Unterricht für grundsätzlich wichtig und wertvoll (Maischatz, 
Hildebrandt & Campana 2022, S. 167f.; Grüning & Martschinke 2022, S. 226f.). Generell 
stellt eine positive pädagogische Beziehung zwischen Lehrer:innen und Schüler:innen eine 
zentrale Voraussetzung dar (Hehn-Oldiges & Prengel 2022, S. 93–99). Aktive Partizipations-
möglichkeiten im Unterricht sollten auch die Themenwahl umfassen (Günnewig, Niendorf 
& Reitz 2022, S. 83f.). Dabei gilt es, auf die Partizipationsfähigkeit der Schüler:innen zu 
vertrauen und die Angebote auf deren Kompetenzen abzustimmen (Maischatz, Hildebrandt 
& Campana 2022, S. 167f.). Die Partizipationskompetenz der Schüler:innen entwickelt sich 
in unvermeidlichen Konflikten und deren konstruktiver Lösung, etwa im Gruppengespräch 
oder im Klassenrat, wo Mitbestimmung eingeübt werden kann. In gemeinsamer Arbeit an 
Konfliktlösungen wird das Potenzial von Kindern anerkannt (Hehn-Oldiges & Prengel 2022, 
S. 95–97; Lehnerer, Ott, Renna & Quenzel 2022, 193–212).  

Was die praktische Umsetzung betrifft, kommt dem institutionalisierten Klassenrat 
(Klassenrat) nach wie vor trotz empirisch untermauerter Kritik (de Boer 2006) eine 
besondere Bedeutung zu (Lehnerer, Ott, Renna & Quenzel 2022; Dangl & Lindner 2021, 
S. 106f). Das Problem scheint darin zu bestehen, dass Scheinpartizipation vermieden 
werden muss (Ertl, Martschinke & Grüning 2022, S. 85). Bereits ältere Studien erarbeiten 
entsprechende Gelingensbedingungen für den Klassenrat (de Boer 2006, S. 13):  
• Der Klassenrat muss von allen Beteiligten als Ernstfall anerkannt werden, dessen 

Entscheidungen gelten. 
• Es braucht einen geschützten Raum mit klarer Struktur und wertschätzendem Klima. 
• Kinder und Jugendliche müssen auch die Verantwortung für den Erfolg übernehmen, 

unterstützt von der Lehrperson. 
• Konflikte bedeuten eine Chance auf Weiterentwicklung, auch wenn das nicht immer so 

wahrgenommen wird. 
Aktuelle empirische Untersuchungen bestätigen diese Erkenntnisse (Lehnerer, Ott, Renna 
& Quenzel 2022, S. 203). 

Partizipationskompetenz kann aber auch durch bestimmte Übungen im Unterricht 
gefördert werden. Eine Methode ist das Storytelling (Dangl & Lindner 2021, S. 99–101). Es 
dient dazu, Wissen über Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen zu ver-
mitteln, eigene Beteiligungserfahrungen zu reflektieren, sich mit Nicht-Beteiligung kritisch 
auseinanderzusetzen, für ungleiche Beteiligungschancen zu sensibilisieren und Teilhabe 
sowie Kooperation zu fördern. Es handelt sich um eine kreative Übung, die auch im fächer-
übergreifenden Unterricht gut eingesetzt werden kann. 

Eine wichtige Quelle für Übungen bzw. Activities stellt das Manual „Kompass“ dar, das 
im Internet als Download zur Verfügung steht (Dangl & Lindner 2021, S. 160–165). Die 
Übungen sind thematisch geordnet und ganz genau beschrieben, sogar mit Materialien für 
den Unterricht versehen. Unter der Rubrik „Politische Partizipation“ werden eine ganze 
Reihe von Activities vorgeschlagen (Kompass, S. 60f.). Exemplarisch herausgegriffen werden 
soll die Activity „Jede Meinung zählt“ (Kompass, S. 226–230; Dangl & Lindner 2021,  
S. 102–106). Es handelt sich um eine Diskussionsübung in Kleingruppen und im Plenum. 
Damit soll das Nachdenken über das Bildungssystem und seine Passung mit den 
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Bedürfnissen der Menschen angeregt werden. Die Schüler:innen sollen Zusammenarbeit 
lernen und sich an demokratischen Entscheidungsfindungen auf Schul- und Vereinsebene 
beteiligen. Schulisch ist daran die Möglichkeit besonders wertvoll, diese Übung mit der 
Diskussion um die Schüler:innenvertretung zu verbinden. Die Vorteile, die sie für 
Schüler:innen und Schule bringt, können umfassend erschlossen werden. Die Übung 
besteht aus zwei Teilen zu folgenden Themen bzw. Fragen:  
• Bildung und Bildungsrecht: Welche Bildung wollen wir? 
• Mitbestimmung in Entscheidungsprozessen: Wie müssen demokratische Systeme 

beschaffen sein, damit die Lernenden über ihre Bildung mitbestimmen können? 
Diese Übung könnte kombiniert werden mit folgenden weiteren Übungen:  
• Netzwerke bilden (Kompass, S. 262–266) 
• Positionen zur Wahl (Kompass, S. 275–279) 
• Wählen oder nicht wählen (Kompass, S. 317–322) 
Ein weiteres für die Praxis wichtiges Manual ist „Compasito“, das im Vergleich zum 
„Kompass“ eher für jüngere Kinder geeignet ist (Dangl & Lindner 2021, S. 166–168). Das 
Thema „Partizipation“ spielt darin eine wichtige Rolle (Compasito, S. 291–298). Einzelne 
Übungen umfassen auch das dafür benötigte Material und können einzeln aus dem Internet 
heruntergeladen werden. Für das Thema „Partizipation“ werden folgende Activities 
empfohlen:  
• Eine Verfassung für unsere Gruppe (Compasito, S. 102–105) 
• Mit verbundenen Augen (Compasito, S. 138–140) 
• Stummer Sprecher (Compasito, S. 161–163) 
• Wer bestimmt? (Compasito, S. 188–191) 
• Wo steht ihr? (Compasito, S. 211–213) 
Die beiden Manuals „Kompass“ und „Compasito“ stellen eine pädagogisch wertvolle Fund-
grube für die Menschenrechtspädagogik generell und das Thema „Partizipation“ speziell 
dar.  

Der modulare Kurs des deutschen Instituts für Menschenrechte „Menschenrechte – 
Materialien für die Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen“ bietet das Thema 
„Partizipation“ im Modul 5 mit dem Titel „Kinderrechte und Partizipation“ an, also genau in 
der hier interessierenden thematischen Konfiguration (Dangl & Lindner 2011, S. 169–171). 
Das Modul kann insgesamt aus dem Internet heruntergeladen werden, ebenso die 
einzelnen Übungen, aus denen es besteht, samt den dazu gehörigen Materialien.  

Wertvolle Materialien bietet auch das Zentrum polis an (Dangl & Lindner 2021, S. 171–
175; Zentrum polis). Die Zeitschrift „Polis aktuell“ kann mit dem Newsletter elektronisch 
abonniert werden. Darin finden sich thematisch einschlägige Themenhefte wie z.B.:  
• Demokratieverständnis (1/2019) 
• Demokratie in der Schule (5/2013) 
• Partizipation von Kindern und Jugendlichen (4/2021) 
Die Homepage von Zentrum polis bietet eine stets aktualisierte Praxisbörse, die sich lohnt, 
regelmäßig besucht zu werden. Dort werden Unterrichtsideen veröffentlicht. In den Such-
funktionen findet sich auch „Partizipation von Kindern und Jugendlichen“. Man wird damit 
auf wertvolle Stundenbilder aufmerksam gemacht. Im Zuge des Projekts „Kinderrechte und 
Partizipation“ wurde ein interessanter Leitfaden für ein partizipatives Kinderrechte-Moni-
toring in der Schule entwickelt, das zur Selbstevaluierung für Schulen angeboten wird. Die 
vom Zentrum polis bereitgestellte Datenbank kann gerne genutzt werden (Zentrum polis). 
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Nicht zuletzt sei auf gelungene Projekte partizipativer Schulentwicklung verwiesen 
(Kirchschläger 2018, S. 699f.; Lehnerer, Ott, Renna & Quenzel 2022).  
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Reinhard Feldl – Kerstin Schmidt-Hönig 

Das Recht auf Familie im Spannungsfeld von 
Privatheit und Öffentlichkeit 

 
 

Summary: Familien sind private Lebensformen, die einerseits in das öffentliche Leben 
hineinwirken und andererseits von politischen Entscheidungen beeinflusst werden. 
Grundsätzlich werden zwei Sichtweisen unterschieden, unter denen die Familie betrachtet 
werden kann: einerseits die Wechselwirkungen zwischen der Familie und der gesamten 
Gesellschaft bzw. Teilen der Gesellschaft, anderseits die Familie als eigenes System. Dieses 
Zusammenspiel von Privatheit und Öffentlichkeit ist ein wichtiger Bereich der politischen 
Bildung in der Primarstufe. In diesem Beitrag wird zunächst die Familie als zentrale 
Lebensform thematisiert, eine Begriffsklärung vorgenommen, verschiedene Familienfor-
men werden beleuchtet und elementare Funktionen von Familie angeführt. Anschließend 
werden thematische Umsetzungsmöglichkeiten im Sachunterricht der Primarstufe auf-
gezeigt. 

 
 

Einleitung 
Im Spektrum der Lebensformen des Menschen (u.a. Alleinstehende, Paarbeziehungen, 
Familie, kollektive Lebensformen wie Wohngemeinschaften) nimmt die Familie einen zen-
tralen Stellenwert ein. Als grundlegende Institution des menschlichen Zusammenlebens ist 
sie in unterschiedlichen Ausprägungen in allen Kulturen und Gesellschaftsformen anzu-
treffen. Ein Großteil der Menschen wächst nicht nur in Familien heran, sondern gründet 
auch selbst eine Familie. 

Jedes Kind sollte im optimalen Fall die Möglichkeit haben, in Familien aufzuwachsen, in 
denen seine Grundrechte (vgl. u.a. UN-Konvention über die Rechte des Kindes, UICEF) 
berücksichtiget werden. Dass die Realität anders aussehen kann, ist bekannt. Dennoch 
braucht jedes Kind Liebe, Vertrauen, Fürsorge, Unterstützung, Erziehung und Bildung, was 
intakte Familien bieten können und das Recht des Kindes auf Familie unterstreicht. 

 

Definition von „Familie“ aus unterschiedlichen Sichtweisen 
Der Begriff „Familie“ im heutigen Begriffsverständnis ist aus dem Französischen „famille“ 
abgeleitet und meinte ursprünglich „Haus“, „Haus und Hof“ und „Hausstand“, im weiteren 
Sinne die Hausgemeinschaft, die alle darin wohnenden und wirtschaftenden Personen 
umfasste. Erst durch die bürgerliche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts fand die Familie ihre 
allgemeine Verbreitung (vgl. Schäfers 2019, S. 75ff.). Nach Burkart (2008, S. 121ff.) bildete 
sich durch den Aufstieg des Bürgertums die Familie „als vorherrschendes, für die ganze 
Kultur (der westlichen modernen Gesellschaft) geltendes Ideal“ heraus. Die bürgerliche 



Feldl/Schmidt-Hönig, Das Recht auf Familie im Spannungsfeld von Privatheit und Öffentlichkeit 317 

Erziehung und Unterricht • März/April 3–4|2023 

Kern- und Kleinfamilie war die dominierende Familienform sowohl auf dem Land als auch 
in den Städten. Schäfers (2019, S.81) nennt hierfür folgende Ursachen: 
1. Trennung von Wohn- und Arbeitsbereich aufgrund von Industrialisierung und 

Verstädterung 
2. Reduktion der Familie auf ihren Kern durch den Fokus der Familie als Intimgruppe 
3. Einschränkung der Familienfunktionen bei Erziehung und Vermittlung von Arbeits- und 

Berufsqualifikationen. 
Durch die Pluralisierung der Gesellschaft und den damit bedingten Wandel der Familien-
formen und Familiensysteme verlor spätestens seit den 1960er-Jahren das bürgerliche 
Familienideal in westlichen Gesellschaften an Bedeutung. Die „Digitalisierung der Kommuni-
kations- und Produktionsstrukturen führte zu einer raschen Veränderung der Arbeits- und 
Berufsstrukturen, der Bildung und Ausbildung“ (Schäfers 2019, S.83ff.). Familien- und 
Lebensformen veränderten sich, u.a. beeinflusst durch die mit Beginn der 1970er-Jahre 
sinkende Fertilitätsrate, verschiedene Familienformen und Lebensgemeinschaften erfuhren 
eine breitere Akzeptanz. 

Aufgrund der gestiegenen Individualisierung sowie der Vielfalt familialer Lebensformen 
fällt eine eindeutige Klärung des Begriffes „Familie“ schwer (vgl. u.a. Nave-Herz 2019, 
S.14ff.). Giddens (2009, S.152) versteht unter Familie „eine Gruppe durch verwandtschaft-
liche Beziehungen direkt miteinander verbundener Personen, deren erwachsene Mitglieder 
die Sorge für die Kinder übernehmen“. Der Faktor „Gruppe“ wird hier besonders in den 
Mittelpunkt gerückt, was die Bezeichnung „Intimgruppe“ durch König (2002, S. 453ff.) noch 
mehr verdeutlicht. König versteht unter einer Familie eine „Gruppe besonderer Art“, eine 
Intimgruppe, in der Eltern mit ihren Kindern zusammenleben. 

Bertram (1991, S. 43) skizziert wiederum das Bild der „wahrgenommenen“ Familie, in 
der der subjektive Sinn der Betroffenen zum Tragen kommt: „Familienmitglieder sind meist 
Verwandte, müssen es aber nicht sein. Aus der Sicht der Befragten sind jedoch nicht alle, 
die zur Familie gehören könnten, auch tatsächlich Mitglieder ihrer Familie. Andererseits 
werden Personen zur eigenen Familie gerechnet, die nach dem allgemeinen Verständnis 
nicht dazugehören.“ 

Dass eine feste Beziehung und starke emotionale Verbundenheit zwischen Eltern bzw. 
mindestens einem Elternteil und Kind/Kindern wesentlich ist, unterstreichen Bründel & 
Hurrelmann in ihrem Bild von Familie: „Familie ist durch das Zusammenleben mindestens 
zweier Generationen gekennzeichnet, das durch emotionale Verbundenheit, solidarische 
Beziehung und verlässliche Betreuung geprägt ist“ (2017, S. 46). 

Allein durch diese ausgewählten Definitionen zeichnet sich das bestehende Bild einer 
Vielfalt familialer Lebensformen ab. Um diesem gerecht zu werden und, um keine familiale 
Lebensform auszuschließen, bestimmt Nave-Herz (2019, S. 16f.) auf einem möglichst hohen 
Abstraktionsniveau drei „konstitutive“ Merkmale von Familie: 
1. die biologisch-soziale Doppelnatur von Familie durch die Übernahme der Reproduk-

tions- und Sozialisationsfunktion; 
2. das Kooperations- und Solidaritätsverhältnis, in dem alle Rollen sowie die Verantwor-

tung der Familienmitglieder füreinander geklärt sind;  
3. die Generationendifferenzierung, gekennzeichnet durch die Beziehung unterschied-

licher Generationen innerhalb der Familie (Eltern-Kind bzw. Mutter- Kind/Vater-Kind). 
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Familie und Familienformen – eine erste Annäherung 
Aufgrund sich stets verändernder gesellschaftlicher Lebensbedingungen haben sich die 
wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Rahmenbedingen für Familien nachhaltig gewan-
delt, sodass eigentlich nicht von „der“ Familie, sondern von den Familien im Plural gespro-
chen werden sollte. „Die Familie gibt es nicht. Beständigkeit und Wandlungsfähigkeit sind 
Kontinuitätsmerkmale von Familie“ (Bründel & Hurrelmann 2017, S.48). 

Folgende Familienformen lassen sich festhalten, wobei der Kinderwunsch über biologi-
sche Elternschaft, Adoption, Aufnahme von Pflege- bzw. Flüchtlingskindern oder Wege der 
Reproduktionsmedizin realisiert werden kann (vgl. Bründel & Hurrelmann 2017, Nave-Herz 
2019, Schäfers 2019): 
• Ein-Kind-Kernfamilie; 
• Zwei-Kind-Kernfamilie; 
• Drei- und Mehr-Kind-Kernfamilie; 
• Ein-Eltern-Familie, wo zwischen der traditionellen (Tod eines Elternteils, Scheidung und 

Trennung) und alternativen (bewusste Entscheidung im Vorhinein, Kind/er alleine zu 
erziehen) Form zu unterscheiden ist; 

• Stief-/Patchworkfamilie, überwiegend entstanden durch Scheidung und Trennung oder 
aus der Verbindung eines alleinerziehenden Elternteils in einer neuen Partnerschaft; 

• Regenbogenfamilie, in der gleichgeschlechtliche Personen eine Familie gründen; 
• Drei-Generationen-Familie, die eher die Ausnahme bildet. 
Im 6. Österreichischen Familienbericht 2021 (vgl. Bundeskanzleramt/Frauen, Familie, 
Jugend und Integration) wird im Vergleich von 2009 mit 2018 Folgendes festgestellt: Die 
Anzahl der Familien stieg von 2,3 auf 2,4 Millionen. Der Anteil von Familien ohne Kinder (im 
Verständnis demografischer Angaben werden Paare ohne Kinder auch als „Familien“ 
bezeichnet) stieg von 39,3 % auf 42,4 %. Der Anteil von Familien mit einem Kind sank von 
30,3 % auf 28,6 %, mit zwei Kindern von 22,5 % auf 21,0 %. Leicht angestiegen ist der Anteil 
von Familien mit drei Kindern von 6,1 % auf 6,3 %, während der Anteil von Familien mit vier 
oder mehr Kindern konstant bei ca. 1,8 % geblieben ist. Die durchschnittliche Kinderzahl pro 
Familie pendelte sich bei 1,68 ein. 
 

Bedeutung der Familie 
Familien sind keine homogenen, sondern dynamisch sich weiterentwickelnde Subsysteme 
der Gesellschaft, wobei eine permanente Wechselbeziehung mit Bildungsinstitutionen, 
dem Arbeitsmarkt und vielen anderen externen Einflüssen besteht. Aus der Lebenslauf-
perspektive der jüngsten Familienmitglieder lassen sich grundsätzlich vier Familienphasen 
feststellen (vgl. Neuwirth 2021, S. 2–4): 
1. Die Kindheit, in der vor allem die Familie als primäre Sozialisationsinstanz im Zusam-

menhang mit den Bildungsinstitutionen von großer Bedeutung ist, 
2. die Jugend bzw. das junge Erwachsenenalter, wo Ausbildung, erste berufliche Erfah-

rungen, finanzielle Unabhängigkeit und erste (Liebes-)Beziehungen im Mittelpunkt 
stehen, 

3. der Übergang zur Selbstständigkeit und 
4. die Gründung einer eigenen Familie, beeinflusst durch vielfältige Ereignisse des Lebens 

bezogen auf den Bildungs- und Erwerbsverlauf und Phasen der Partnerschaft. 
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In diesem Kontext ist nach Nave-Herz auf die zeitliche Veränderung der Lebens- und 
Familienzyklen hinzuweisen: „Denn durch die Verlängerung des Lebensalters und durch die 
im gleichen Zeitraum gegebene Reduktion der Kinderzahl pro Familie war eine Veränderung 
der zeitlichen Strukturierung des individuellen Lebensverlaufs verbunden“ (2019, S. 28). Die 
eigentliche Familienphase – Pflege und Versorgung des Kindes bzw. der Kinder – hat sich 
auf ein Viertel der gesamten Lebenszeit verkürzt, dagegen hat sich die nachelterliche Phase 
deutlich verlängert. 

Es können grundsätzlich zwei Sichtweisen angeführt werden, unter denen die Familie 
betrachtet wird: Einerseits ist die Familie ein wesentliches Subsystem einer Gesellschaft und 
steht im Interesse der Öffentlichkeit, wobei es die Wechselwirkungen zwischen der Familie 
und der Gesamtgesellschaft bzw. Teilen der Gesellschaft zu berücksichtigen gilt. Anderer-
seits ist die Familie ein eigenes System, ein Ort des Rückzugs, der Privatheit und der 
Intimität. Im Spannungsfeld einerseits externer Bedingungen, die auf Familie einwirken, 
andererseits Bedingungen innerhalb der Familie selbst, sind folgende wesentlichen Funk-
tionen anzuführen: 
• Reproduktion: die „Schaffung“ von neuen Gesellschaftsmitgliedern, wobei hier nicht nur 

die biologische Zeugung, „sondern auch die Bildung, Erhaltung, eventuell die Wieder-
herstellung der körperlichen Gesundheit aller Familienmitglieder durch Ernährung, 
Pflege“ gemeint sind (Nave-Herz 2019, S. 16). 

• Sozialisation: die Familien als Orte, die im ersten Lebensabschnitt die Persönlichkeit 
eines Menschen prägen und nachhaltigen Einfluss auf die weitere Entwicklung haben. 
Seit Jahrhunderten fungieren Familien als die einflussreichsten Vermittler der äußeren 
Realität und bilden für die meisten Menschen die erste und wichtigste soziale Umwelt 
(vgl. Bauer & Hurrelmann 2021, S.214). 

• Soziale Reproduktion: die Regeneration von der Arbeit, der Spannungsausgleich, nach 
Burkart (2008, S. 146) „die Versorgung der Familienmitglieder mit affektiven Bindungen, 
Solidarität, Intimität und emotionaler Sicherheit in einem basalen Sinn“. 

• Soziale Platzierung: durch die Herkunftsfamilie, die Statuszuweisung zu einer 
gesellschaftlichen Position abhängig von der jeweiligen Schichtzugehörigkeit einer 
Familie, die sich u.a. nachhaltig auf den Lebenserfolg eines Menschen auswirkt (vgl. 
Nave-Herz 2019, S. 87–95).  
 

Familie als Themenfeld im Sachunterricht 
Die folgenden Unterrichtsbausteine können Schüler:innen in der Primarstufe die beiden 
Sichtweisen der Familie – Familie als gesellschaftliches und eigenständiges System – veran-
schaulichen. Unterschiedliche Erfahrungen in Familie und Schule beeinflussen das gewon-
nene Bild von Familie. Beispielsweise lernen sie Kinder mit Migrations- und Fluchthinter-
grund kennen, denen das Zusammenleben mit ihren Eltern nicht möglich ist. Auch wenn 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eher in der Sekundarstufe I und II zu finden sind, soll 
bereits Schüler:innen in der Grundschule aufgezeigt werden, dass es aufgrund von Flucht 
zur Trennung von Familien kommt. Dabei ist zu vermitteln, dass Kinder bzw. Jugendliche, 
die von ihren Herkunftsfamilien getrennt sind, aufgrund institutioneller Vorkehrungen das 
Recht auf Familienzusammenführungen haben. Die rechtlichen Grundlagen, die z.B. in der 
Europäischen Flüchtlingskonvention oder in der UN- Kinderrechtskonvention (Artikel 9) 
festgehalten sind, sollen bereits an Schüler:innen der Primarstufe herangetragen werden. 
Sie erkennen dabei, dass die Familie zwar privat ist, aber übergeordnete staatliche 
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Einrichtungen in das Familienleben eingreifen bzw. jene Funktion(en) übernehmen können, 
die eine Familie nicht mehr leisten kann.  

Eine Aufgabe politischen Lernens im Sachunterricht muss es sein, den Blick der 
Schüler:innen zu erweitern, indem sie über politische Institutionen, Strukturen und Prozes-
se in ihrer Lebenswelt aufgeklärt werden und unterschiedliche Einflüsse auf ihre Sozialisa-
tion erkennen (vgl. Reeken 2001, S.51 f).  

Folgende (Teil-)Kompetenzen werden dabei erworben bzw. weiterentwickelt: 
• die Bedeutung der Familie als primären Sozialisationskontext erkennen; 
• verschiedene Formen und Funktionen von Familien verstehen und vergleichen; 
• sich reflektiert mit der eigenen Familiensituation auseinandersetzen, die Diversität von 

Lebenssituationen erkennen und die Notwendigkeit verstehen, dass staatliche Einrich-
tungen (wie u.a. MA 11 Wiener Kinder- und Jugendhilfe) Funktionen von Familien über-
nehmen; 

• das Recht auf Familie, auf Familienzusammenführung als Menschenrecht erkennen; 
• Institutionen kennen lernen, die auf Familien Einfluss haben, sowohl auf Gemeinde- und 

Bundesebene als auch europäischer Ebene (Familien-, Sozial-, und Innenministerium, 
Europäische Menschenrechtskonvention (Art. 8), UN-Kinderrechtskonvention). 

Ein wichtiges Anliegen dieser Unterrichtsbausteine liegt darin, Schüler:innen aufzuzeigen, 
dass die Funktionen von Familien auch von anderen Institutionen übernommen werden 
können. Dabei muss den Schüler:innen bewusst gemacht werden, dass Kindern in jeder 
Situation mit Würde und Respekt begegnet wird, sie Halt finden und so zuversichtlich in die 
Zukunft blicken können. 

Ausgehend von einer klaren Bedingungsanalyse müssen Vorerfahrungen, Vorwissen 
Interessen und Bedürfnisse der Schüler:innen der Lehrperson bekannt sein. Sensibel ist mit 
diesem Thema umzugehen, da es auch einen sehr intimen Einblick in die konkrete Lebens-
welt eines Kindes in außergewöhnlichen Lebenssituationen eröffnet. Hier gilt es darauf zu 
achten, dass es nicht zu stereotypischen Festigungen traditioneller Familienbilder kommt, 
sondern ein vielperspektivischer Zugang zu dem Thema erreicht wird. Wertungen und 
Diskriminierungen jeder Art sind zu vermeiden, vielmehr sind neue Informationen sachlich 
und wertfrei anzubieten. Daher ist besonders auf die Auswahl der Methoden und der 
Materialien zu achten, um familiäre Vielfalt zu visualisieren und zu reflektieren und um 
Alltagswissen zu erweitern und neue Orientierungen zu geben.  

 

Baustein 1: Familie als Lebensgemeinschaft (1–2 Einheiten) 
Ziel: Aufgaben und Rollen der Familienmitglieder sowie unterschiedliche Familienformen 
besprechen; verschiedene Verwandtschaftsbeziehungen kennen 
Material: Bilder/Fotos mit vielfältigen Familienformen; Bilder/Fotos einzelner Familienmit-
glieder (Personen unterschiedlichen Alters), Bild eines Baumes, Zeitschriften, Bilderrahmen, 
Glassteine 
Ablauf: 
Im Sitzkreis wird der Bilderreigen mit unterschiedlichen Familien präsentiert und die 
Schüler:innen werden zum spontanen Assoziieren aufgefordert. Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der einzelnen Familien werden herausgearbeitet, schlagwortartig auf kleinen 
Zetteln festgehalten und den einzelnen Bildern/Fotos zugeordnet. Anschließend legt jedes 
Kind einen Glasstein zu dem Bild, das seiner Familiensituation entspricht und stellt dadurch 
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einen persönlichen Bezug her. Es wird deutlich, dass die Kinder der Klasse in unterschied-
lichen Familien leben, diese gleichwertig sind. Gibt es Kinder, die sich keiner Familienform 
zuordnen können oder wollen, so muss ein leerer Bilderrahmen angeboten werden. 

Im weiteren Verlauf wird mittels Bildern/Fotos von Einzelpersonen eine Beispielfamilie 
zusammengestellt. Anhand dieser Familie werden die Generationen und Verwandtschafts-
beziehungen erarbeitet und mit Wortkarten veranschaulicht. Hier kann auf die Mehr-
sprachigkeit der Lerngruppe eingegangen werden. Unterschiedliche Farbkärtchen für die 
einzelnen Sprachen können zur Strukturierung beitragen. Zum Abschluss werden die einzel-
nen Personen dieser Beispielfamilie hinsichtlich der biologischen bzw. sozialen Zugehörig-
keit in einen Bilderrahmen gelegt und entsprechend der Generationenzugehörigkeit auf das 
Bild eines Baumes im Sinne eines Stammbaumes geklebt. Die Ergebnisse dieser Erarbeitung 
werden an der Tafel übersichtlich anhand der Bilder und Wortkarten festgehalten, damit 
sie den Kindern in der folgenden Gruppenarbeit zur Verfügung stehen. 

In Gruppen von 4–5 Schüler:innen werden nun Familien erfunden. Die Schüler:innen 
gestalten ein Familienbild/Familienfoto in Form einer Collage und stellen die Verwandt-
schaftsbeziehungen in Form eines Stammbaumes dar. In weiterer Folge werden die 
Besonderheiten und Eigenheiten (Vorlieben, Hobbys, Wohnsituation, …) ihrer Familien 
entweder anhand eines Steckbriefes oder eines Plakates dargestellt. Die Lehrperson kann 
für diese Gruppenarbeit Leitfragen als Denkanstöße vorbereiten, wie z.B.: Was macht diese 
Familie am Wochenende? Wer bringt die Kinder zur Schule? Die Schüler:innen bringen 
indirekt ihre persönlichen Erfahrungen mit ein. 

Jede Gruppe stellt ihre Familie der Klasse vor und geht dabei auf die erarbeiteten Aspekte 
ein. Die Ergebnisse dieser Gruppenarbeit können für weitere Bausteine verwendet werden. 

Gemeinsam werden als Abschluss dieser Einheit Bezeichnungen und Kosenamen in den 
Sprachen der Klasse (z.B. Mutter, Mutti, Mami, Ane…) für Familienmitglieder auf einem 
Plakat gesammelt. Es wird so einerseits die Vielfalt der Bezeichnungen deutlich, anderseits 
erfahren die Kinder erneut einen starken persönlichen Bezug. 

 

Baustein 2: Funktionen von Familie (2 Einheiten) 
Ziel: Funktionen der Familie auf der Makro- sowie auf der Mikroebene kennenlernen und 
handelnd erfassen, Familien in ihrer Vielfalt als einzigartig erkennen 
Material: Karten mit Familiendaten, Beispielsituationen, Begriffskarten (Funktionen der 
Familie auf der Makroebene: Reproduktion, Sozialisation; Funktionen der Familie auf der 
Mikroebene: Schutz, Fürsorge, Pflege, Erziehung und Bildung; [Über-]Begriffe für die 
„Schatzkiste“: Liebe, Verantwortung, Autorität, Arbeit, Regeln, Rechte, Pflichten) 
Ablauf: 
Anknüpfen an die Familienplakate aus Baustein 1 oder Präsentationen der Familien 
einzelner Kinder der Klasse (auf freiwilliger Basis). 

In Form von geleiteten Rollenspielen setzen sich die Schüler:innen mit den unter-
schiedlichen Funktionen einer Familie auf der Makro- und auf der Mikroebene auseinander. 
In Gruppen erhalten die Kinder von der Lehrperson Familienbeschreibungen und erarbeiten 
gemeinsam Szenen aus dem täglichen Leben wie u.a. beim Frühstück, während der Haus-
arbeit und am Wochenende. Die Situationen werden entsprechend den Besonderheiten der 
Klasse gewählt. 
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Im Klassenverband werden die Alltagssituationen von den Gruppen vorgespielt. Es wird 
deutlich, dass verschiedene Funktionen je nach Familiensituationen von unterschiedlichen 
Personen übernommen werden und alltägliche Situationen und Probleme auf verschiedene 
Weise gehandhabt werden. 

Im Sitzkreis wird besprochen, wer in den Familien welche Funktionen übernommen hat. 
Begriffe aus der vorbereiteten „Schatzkiste“ ordnen die Schüler:innen zu und legen diese in 
die Mitte. Im weiteren Verlauf besprechen sie auch die anderen Begriffe und legen sie auf. 
Mit der Strukturlegetechnik werden diese strukturiert und Kategorien gebildet. Es erfolgt 
die Unterscheidung der beiden Sichtweisen (öffentliche vs. private) auf Familie. Anschlie-
ßend wird im Gespräch erarbeitet, wer welche Funktionen rechtlich übernehmen muss. Es 
muss darauf geachtet werden, etwaige stereotype Rollenzuweisungen zu thematisieren 
und Klischees aufzuzeigen. 

In Einzelarbeit erstellen die Schüler:innen ein Mindmap/eine Schatzkarte zu „Familie“, 
indem die erarbeiteten Begriffe sowie Funktionen- und Rollenzuweisungen strukturiert 
festgehalten werden. 

 

Baustein 3: Schutz der Familie (2 Einheiten) 
Ziel: Das Kinderrecht auf elterliche Fürsorge im Kontext von Migration erfassen 
Material: Internet, Informationsbroschüren, Video „Karlinchen“ (UNHCR, 6.52 Minuten) 
Ablauf:  
Mindmaps/Schatzkarten der Kinder werden ausgestellt und zum Auffrischen des erworbe-
nen Wissens werden 1–2 Beispiele durchbesprochen, wobei auf die Übernahme und die 
Ausführung der Funktionen Bezug genommen wird. 

Ausgehend von der Impulsfrage – Wer übernimmt die Funktion, wenn die Familien-
mitglieder das nicht können? – starten die Schüler:innen in Partnerarbeit eine Recherche 
im Internet bzw. in vorbereiteten Informationsbroschüren von Ämtern und Vereinen, die 
Familien und vor allem Kinder unterstützen und schützen. Als Orientierungshilfe bei der 
Suche dienen die von den Kindern erstellten Mindmaps/Schatzkarten. Die Lehrperson muss 
bei der Zusammensetzung der Teams die jeweils besonderen Lebensumstände der 
Schüler:innen beachten, da selbstverständlich persönliche Erfahrungen der Kinder einflie-
ßen und manche erkennen, dass in ihrer Familie nicht alles, wie es gesetzlich vorgesehen 
wäre, funktioniert. Es gilt besonders, die betroffenen Kinder gut zu begleiten und 
personalisierte Hilfe anzubieten. Die Ergebnisse der Recherche werden in Form einer 
Tabelle zusammengefasst. Im Klassenverband werden die Tabellen der Teams zusammen-
geführt und an der Tafel die Skizze für ein Informationsblatt erstellt. Dieses Informations-
blatt kann als Hefteintrag oder als Kopie den Kindern übermittelt werden. 
Vertiefung: 
Video oder Buch über die Flucht des kleinen Mädchens „Karlinchen“ 

Anhand dieser sehr kindgerechten Filmsequenz (oder Buch) wird aufgezeigt, dass ein 
geflüchtetes Mädchen nach längerer Suche und vielen Ablehnungen eine Art „Pflege-
familie“ findet, die ihr das gibt, was Familien leisten sollten. Die Kinder erarbeiten das 
Grundlegende, was das Flüchtlingsmädchen nun in seiner Ersatzfamilie wieder vorfindet: 
ausreichend Nahrung und Pflege, Sicherheit, Liebe, Fürsorge, Geborgenheit und die 
Möglichkeit zum gemeinsamen Spiel. Eine Überleitung zum politischen Lernen erfolgt durch 
die Fragestellung: Welche Einrichtungen schützen die Rechte von Kindern, sowohl auf 
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internationaler als auch nationaler Ebene? Wo finden in Österreich geflüchtete, unbeglei-
tete Kinder und Jugendliche Ersatzfamilien? Aufgabenstellung: Internetrecherche oder In-
formation durch die Lehrkraft über den UNHCR, UNICEF, SOS-Kinderdörfer und die MA 11, 
als für Wien zuständiger Magistrat, das Pflegefamilien vermittelt.  

 

Fazit 
Familien gelten zurecht als zentrale gesellschaftliche Lebensform und übernehmen wichtige 
Funktionen nicht nur für Heranwachsende, sondern für alle Familienmitglieder. Kinder 
sollten daher schon früh die eigentliche Bedeutung von Familien und ihre wesentlichen 
Funktionen aus der Makro- sowie Mikroperspektive erkennen. Ziel ist es dabei, dass Heran-
wachsende eine Vielfalt familialer Lebensformen als wertvolle gesellschaftliche Ressource 
erfahren und ihnen bewusst wird, dass alle Menschen ein elementares Recht auf ein Leben 
in Familien haben. 
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Elfriede Windischbauer 

Regeln und Gesetze als Unterrichtsthema in der 
Primarstufe 

 
 

Summary: Regeln und Gesetze sind wichtige Bausteine des Zusammenlebens in der Gesell-
schaft. Um Schüler*innen der Grundstufe I zu zeigen, dass Regeln von Menschen gemachte 
und dementsprechend auch veränderbare Konstruktionen sind, können sie an der Entste-
hung von Klassenregeln und deren allfälliger Adaptierung beteiligt werden. 
In der Grundstufe II kann eine Verbindung hergestellt werden zu Gesetzen. Die Schüler*in-
nen sollen Unterschiede zw. Regeln und Gesetzen (z.B. hinsichtlich Entstehung, Verbind-
lichkeit und Auswirkungen) benennen und Folgen bei Verstößen kennen. 

 
 

Einleitung 
Regeln spielen in der Familie, im Kindergarten, in der Schule, im Sportverein usw. eine zen-
trale Rolle. Kinder sind früh mit Regeln konfrontiert. Auch Gesetze beeinflussen die kindliche 
Lebenswelt: So müssen Kinder aufgrund der Unterrichtspflicht eine Schule (oder häuslichen 
Unterricht) besuchen, sie müssen die Straßenverkehrsordnung befolgen usw. Regeln und 
Gesetze werden von Menschen gemacht – jedoch vor sehr unterschiedlichen Hintergründen 
und mit unterschiedlicher Legitimation. Sie sind Konstrukte unserer Gesellschaft und kön-
nen auch verändert werden. Die Bedeutung von Regeln und Gesetzen erfordert eine frühe 
Auseinandersetzung mit dem Thema – u.a. in der Primarstufe. 
 

Regeln und Gesetze – Versuch einer Begriffsklärung 
Schülerinnen und Schüler sind vertraut mit Regeln: Sie kennen Spielregeln, Regeln innerhalb 
ihrer Familie, Verhaltensregeln in der Schule oder im Sportverein. Regeln können grund-
sätzlich von allen Menschen – z.B. Verantwortlichen in Sportvereinen, Klassenlehrer:innen 
gemeinsam mit ihren Schüler:innen, im Familienrat oder auch spontan während eines 
neuen Spiels aufgestellt werden (Buchberger, Eigler & Kühberger, 2020, S. 28). Regeln 
können von einer in der Gruppe besonders einflussreichen Person aufgestellt werden, oder 
sie werden gemeinsam vereinbart (Hall, Bryan, 2022, S. 4). Regeln sind nicht zwangsläufig 
verschriftlicht. Ihr Bestehen wird durch die Einhaltung gesichert (Mörwald 2016, S. 27). Sie 
können aber auch rasch adaptiert oder wieder abgeschafft werden. 

Bei Gesetzen handelt es sich „um Rechtsbestände, die in Demokratien über Mehrheiten 
im Parlament (Legislative) etabliert, durchgesetzt, aufrechterhalten, durch die Exekutive 
angewandt sowie durch die Judikative sanktioniert werden. Gesetze sind damit als verbind-
liche Legitimationen zu verstehen, die politische Ziele einer Gesellschaft normativ fixieren.“ 
(Buchberger, Eigler & Kühberger 2020, S. 28) Gesetze werden in Österreich vom National- 
bzw. Bundesrat (auf Bundesebene, sowie in Landtagen auf Landesebene) verabschiedet und 
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können auch nur von diesen politischen Institutionen wieder geändert werden. Gesetze 
gelten für bestimmte politische Einheiten, wie den Staat oder das Bundesland. Zusammen-
fassend lässt sich festhalten: Gesetze sind mit Regeln in einer Familie oder Schule vergleich-
bar, sie sind jedoch „weitreichender und offizieller“ (Hall, Bryan 2022, S. 4) 

Buchberger, Eigler und Kühberger (2020) haben die Merkmale von Regeln und Gesetzen 
auf der Grundlage von Richter et al. übersichtlich zusammengefasst: 

 

 
Buchberger/Eigler/Kühberger 2020, S. 28 

 

Regeln und Gesetze – Unterrichtsbausteine 
Es folgen nun konkrete Anregungen für den Unterricht in der Primarstufe. 
 

a. Grundstufe I 
In der Grundstufe I ist der Fokus im Unterricht aufgrund der Anschlussfähigkeit an die 
Lebenswelt der Kinder und im Sinne einer Lernprogression wohl auf das Thema „Regeln“ zu 
legen. Insbesondere scheint das Aufgreifen des Themas im Zusammenhang mit dem Formu-
lieren von Klassenregeln schlüssig. Folgendermaßen könnte hierbei vorgegangen werden: 
 
Ziele Aufgabenstellung Mögliche Unterrichts-/ 

Sozialform 

Vorwissen der Schüler:innen 
ermitteln 

Kennt ihr Regeln? Welche? Klassengespräch 
Ergebnisse an der Tafel/ am 
Flipchart festhalten (z.B. in Form 
von vorbereiteten Bildern/ 
Zeichnungen/ Piktogrammen) 

Vorwissen der Schüler:innen 
sammeln und Begründungen für 
Regeln herausarbeiten 

Wozu brauchen wir Regeln? Klassengespräch 

Gesammeltes und erweitertes 
(Vor-)Wissen der Schüler:innen 
am konkreten Thema 
„Klassenregeln“ anwenden.  
Die Anzahl der Regeln ist in 
dieser Unterrichtsphase noch 
nicht limitiert. 

Welche Regeln brauchen wir in 
unserer Klasse, damit wir gut 
arbeiten und zusammenleben 
können? 
 

Klassengespräch, Ergebnisse mit 
Hilfe von vorbereiteten Bildern 
oder Piktogrammen an der 
Tafel/am Flipchart/am PC über 
Beamer festhalten.  
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Klassenregeln nach deren 
Bedeutung hierarchisieren 
Diese Unterrichtsphase ist die 
Vorstufe zur Festlegung einer 
begrenzten und überschaubaren 
Anzahl von Klassenregeln. 

Welche Klassenregeln sind für 
euch besonders wichtig? 

Gruppenarbeit: Jede Gruppe 
wählt die 3 wichtigsten Regeln 
aus. 
 

Klassenregeln gemeinsam 
festlegen: Auswertung der 
Ergebnisse der Gruppenarbeit  

Welche Klassenregeln wollen wir 
für unsere Klasse festlegen? 

Klassengespräch: Aus den 
Ergebnissen der Gruppenarbeit 
werden die max. 10 wichtigsten 
(am häufigsten genannten) 
Regeln ausgewählt und als 
Klassenregeln festgelegt 

Gemeinsam festgelegte Klassen-
regeln für alle zugänglich 
machen 

Erstellung von Plakaten mit den 
Klassenregeln und Präsentation 
in der Klasse 

Gruppenarbeit: Den 
Schüler:innen werden die 
verwendeten Bilder/ 
Piktogramme zur Verfügung 
gestellt. 

Kontinuierliche Weiterarbeit:  
Klassenregeln ernst nehmen 

Wiederholte Besprechung der 
Klassenregeln z.B. im Sesselkreis, 
Pochen auf das Einhalten der 
Klassenregeln durch Lehrperson 
und Schüler*innen 

Je nach Bedarf 

Klassenregeln überarbeiten Nach einiger Zeit – z.B. zu 
Beginn des neuen Schuljahres – 
kann überprüft werden, ob die 
bestehenden Klassenregeln 
noch sinnvoll und erforderlich 
sind, oder ob es vielleicht neue 
Regeln braucht. Die bestehen-
den Regeln werden ent-
sprechend adaptiert 

Klassengespräch oder 
Gruppenarbeit 

 

b. Grundstufe II 
In der Grundstufe II kann – nach entsprechender Vorarbeit in der Grundstufe I – davon 
ausgegangen werden, dass die Bedeutung von Regeln bereits bekannt ist. Ein nächster 
Schritt könnte nun darin bestehen, das Konzept „Gesetze“ einzuführen und Unterschiede 
zwischen Regeln und Gesetzen zu verdeutlichen. 
 

Ziele Aufgabenstellung Mögliche Unterrichts-/ Sozialform 
Konzept „Gesetze“ verstehen Merkmale von „Gesetzen“ 

erkennen 
Erklärung auf hanisauland.de1  

Regeln und Gesetze vergleichen Ihr kennt Klassenregeln, 
Regeln in eurer Familie usw. 
Wie unterscheiden sich 
Regeln und Gesetze? 

Klassengespräch 
(siehe auch Grafik in diesem 
Beitrag) 

Unterschiede zw. Regeln und 
Gesetzen: Rollenspiele 
durchführen 

Spielt mit Hilfe der 
Aktionskärtchen (siehe dieser 
Beitrag) die Situationen. 
Geht es in eurem Rollenspiel 
um eine Regel oder um ein 
Gesetz? 

Rollenspiel in Kleingruppen, 
Nachbereitung und Auswertung 
im Klassengespräch 

Beispiele für Gesetze 
kennenlernen 

Welche Gesetze gibt es? 
Beispiele anhand der Grafik 
„Beispiele für Gesetze“ (siehe 

Klassengespräch 
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dieser Beitrag) besprechen, 
erklären und möglicherweise 
ergänzen 

Die Relevanz von Regeln und 
Gesetzen für das eigene Leben 
erkennen 

Welche Gesetze sind für euer 
Leben besonders wichtig? 
Einigt euch in eurer Gruppe 
auf 2 Gesetze (siehe Grafik 
„Beispiele für Gesetze“ in 
diesem Beitrag).  
Warum sind diese 2 Gesetze 
so wichtig für euch? 

Gruppenarbeit, anschließend 
Sammeln der Ergebnisse in der 
Klasse 

Folgen von Verstößen gegen 
Gesetze kennen 

Informationen sammeln: 
Siehe Demokratie-Webstatt2 

Einzel- oder Partnerarbeit, 
anschließend Klassengespräch 

Folgen von Verstößen gegen 
Regeln und Gesetze 
unterscheiden 

Was passiert, wenn man 
gegen eine Regel verstößt? 
Was passiert, wenn man 
gegen ein Gesetz verstößt? 
(siehe Grafik „Beispiele für 
Folgen bei Regel- und 
Gesetzesverstößen“ in 
diesem Beitrag) 

Gruppenarbeit und/oder 
Klassengespräch 

 

c. Materialien 
Aktionskärtchen für Rollenspiele (Auswahl): Regel oder Gesetz? 

Die Schüler*innen bilden Gruppen von 3–6 Personen (siehe Aktionskärtchen). Die Gruppen 
spielen nach einer Probenphase nacheinander ihre Szene vor. Gleich im Anschluss an jede 
Szene wird besprochen: Geht es hier um eine Regel oder um ein Gesetz? Die Szenen sind als 
Vorschlag zu verstehen. Daher ist ein Kärtchen leer geblieben – hier ist Platz für eine weitere 
Szene. 
Der Auftrag lautet:  
Ihr findet auf dem Aktionskärtchen einen Vorfall. Es geht dabei entweder um eine Regel 
oder um ein Gesetz. Lest euch das Aktionskärtchen gut durch. Spielt den Vorfall.  
 
Ihr seid eine Familie mit 3 Personen: Vater oder 
Mutter, 2 Kinder.  
Julian macht Hausübung. Er hat sich die Farbstifte 
von Elke genommen. Er hat nicht gefragt. Elke 
kommt und schreit Julian an. 
Die Mutter/der Vater sagt: „Ihr wisst: Wir schreien 
uns nicht an!“ 

Ihr seid 6 Kinder am Spielplatz. Ihr spielt Fußball. 
Lukas gibt Hanna einen Schubs. Hanna fällt zu Boden. 
Husein sagt zu Lukas: „Du hast ein Foul gemacht. 
Beim Fußball ist es verboten, andere zu schubsen!“ 

Ihr seid 3 Personen: 2 Schüler oder Schülerinnen 
und eine Lehrperson. 
Ana spielt am Gang mit Konstantin Nachlaufen. 
Die Lehrperson hält die beiden auf und sagt: 
„Laufen am Gang ist verboten!“ 
 

Ihr seid 4 Kinder. Ihr spielt Memory. 
Noah ist nicht dran. Aber er weiß, wo 2 gleiche 
Karten liegen. Noah schnappt sich die 2 Karten und 
dreht sie um. 
Lena sagt: „Du bist nicht dran! Man muss immer 
der Reihe nach spielen!“ 

Ihr seid 3 Kinder, die mit dem Fahrrad fahren. 
Christoph fährt vorne.  
Die Ampel ist rot. Trotzdem fährt er noch über die 
Kreuzung. Ivo ruft: „Stopp! Man muss bei Rot 
stehen bleiben!“  

Ihr seid 3 Personen und 1 Hund. 
Frau Wagner geht mit ihrem Hund Happy spazie-
ren. Happy hat keine Leine. 
Milo und Maria gehen auch spazieren. Happy läuft 
auf Milo und Maria zu. Er bellt und will Maria 
beißen. Milo sagt: „Hunde müssen an der Leine 
gehen!“ 
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Ihr seid 3 Personen: Irina, Erik, Verkäuferin. 
Irina hat ihr Fahrrad vor der Bäckerei abgestellt. 
Sie will 1 Brot kaufen und geht in das Geschäft. 
Erik sieht das Rad. Er schnappt es und will weg-
fahren. Die Verkäuferin läuft aus dem Geschäft 
und ruft: „Das ist Diebstahl! Du darfst das Rad 
nicht einfach nehmen!“ 

Ihr seid 4 Kinder und trefft euch im Park. Es kommt 
zu einem Streit. Sascha geht wütend auf Fabian los. 
Sascha schlägt Fabian nieder. Er prügelt auf ihn ein. 
Franka ruft: „Sascha, hör sofort auf! Es ist verboten, 
andere Menschen zu schlagen!“ 

Ihr seid 4 Personen: Lisa, ihre Eltern, die 
Lehrperson. 
Lisa schwänzt immer wieder die Schule. Ihre 
Eltern müssen daher zur Lehrperson kommen. Die 
Eltern, Lisa und die Lehrperson besprechen, 
warum Lisa die Schule schwänzt. 
Die Lehrperson sagt: „In Österreich gilt die 
Unterrichtspflicht. Wenn Lisa nicht in die Schule 
kommt, müssen die Eltern Strafe zahlen.“ 

Platz für eine eigene Geschichte:  

 

Beispiele für Gesetze 
Die Grafik fasst unterschiedliche Bestimmungen aus österreichischen Gesetzen zusammen. 
Die Schüler*innen sollen eine Hierarchisierung bezüglich der Bedeutung dieser Gesetze für 
ihr persönliches Leben vornehmen. Im Anschluss wird darüber gesprochen. Es können hier 
– je nach Lebenssituation der Schüler:innen – ganz unterschiedliche Ergebnisse zustande 
kommen. Es geht nicht um richtig/falsch, sondern um persönliche Betroffenheiten. 
Der Auftrag lautet:  
Welche Gesetze sind für euer Leben besonders wichtig? Einigt euch in eurer Gruppe auf 
zwei Gesetze. Überlegt: Warum sind diese zwei Gesetze für uns so wichtig? Sprecht 
anschließend in der Klasse darüber 
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Beispiele für Folgen bei Regel- und Gesetzesverstößen 
Verstöße gegen Regeln und Gesetze haben Folgen in unterschiedlicher Dimension und 
Wirkung. Die Schüler:innen sollen darüber nachdenken, welche Folgen bestimmte Verstöße 
haben können. Die Beispiele in der Grafik sollen die Schüler:innen unterstützen. Da Verstöße 
gegen Gesetze erst ab Einsetzen der Strafmündigkeit geahndet werden, sollte dies vorher 
thematisiert werden (siehe Text der Demokratie-Webstatt, Anmerkung 2). 
Die Aufgabe lautet: 
Was kann passieren, wenn man gegen eine Regel verstößt? Was passiert, wenn man gegen 
ein Gesetz verstößt? Ordnet richtig zu. 
 

 
 

Zusammenfassung 
Regeln und Gesetze bestimmen unser Leben. Oft halten wir uns daran, obwohl wir gar nicht 
bewusst daran denken, oft kommt es zu – bewussten oder unbewussten – Verstößen gegen 
Regeln bzw. Gesetze. Regeln und Gesetze tragen zum Funktionieren von Gruppen und 
Gesellschaften bei. Sie sind als von Menschen geschaffene Normen zu verstehen, die in einer 
bestimmten Zeit und unter bestimmten Herausforderungen entstehen und – abhängig von 
den Fragen der Zeit sowie von aktuellen Herausforderungen – Veränderungen unterliegen. 
Kindern dies zu vermitteln ist auch Aufgabe des Sachunterrichts.  
 

ANMERKUNGEN 
 

1 https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/g/gesetz.html, abgerufen am 23.8.2023 
2 https://www.demokratiewebstatt.at/wissen/alles-ueber-gesetze/was-passiert-wenn-ich-gegen-ein-gesetz-verstosse, 

abgerufen am 23.8.2022 
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Weiteres aus Theorie und Praxis 
 

Elisabeth Haas 

Professionelle Mentor:innen und  
professionelle Mentee – 
Selbstreflexionsprozesse als Basis für ein 
gelingendes schulpraktisches Mentoring 

 
 

Summary: In diesem Beitrag werden zwei Modelle zum schulpraktischen Mentoring 
vorgestellt, die sich aus einem Rekonstruktionsprozess nach einer Befragung von Mentor:in-
nen und Mentee ergeben haben. Das Besondere liegt darin, dass die Modelle (ATM-Modell 
Mentor:in; ATM-Modell Mentee) als Grundlage für Selbstreflexionsprozesse im schulprak-
tischen Mentoring und für einen gelingenden gemeinsamen Prozess betrachtet werden 
können. In den neun unterschiedlichen Ergebnisfeldern werden Rollen und Funktionen, 
Erwartungen, Werte, Sichtweisen, Potentiale und Herausforderungen, berufliche Vorstel-
lungen und Identifikationen thematisiert. Im Beitrag werden die Modelle vorgestellt und 
exemplarische Impulsfragestellungen zu den Ergebnisfeldern angeführt. Die rekonstruier-
ten Reflexionsthemen unterstützen Mentor:innen und Mentee in der Professionsent-
wicklung und somit in der gemeinsamen Interaktion innerhalb des schulpraktischen 
Mentorings.  

 
 

Einleitung 
Der Relevanz von Reflexion wird im Allgemeinen ein hoher Stellenwert zugeschrieben – vor 
allem auch in der Lehrer:innenausbildung und Lehrer:innenbildung (Svojanovsky 2017; 
Körkkö et al. 2016; Clarà 2015; Beauchamp 2015). „Biographische Reflexionen und über-
haupt Reflexivität als Bewusstheit über das eigene Tun wird hier oft als Schlüsselkompetenz 
von Professionalität aufgefasst.“ (Combe et al. 2008, S.859) Reflexivität geht von dem 
Verständnis aus, dass sich Personen mit dem eigenen Denken und Handeln auseinander-
setzen, Bedingungen und Kontext kritisch hinterfragen (Freisler-Mühlemann et al. 2016), es 
zu einer Neustrukturierung oder Transformation sowie zur Qualitätsverbesserung (Häcker 
2017) von Schule und Unterricht beiträgt (Wyss 2013) und die Weiterentwicklung in der 
beruflichen Profession fördert (Baumert et al. 2006; Häcker 2017). Diese Fähigkeit und das 
Verständnis benötigen vor allem auch Mentor:innen als Begleitpersonen für Studierende 
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(Mentee) in der Ausbildung. Diese Fähigkeit und das Verständnis benötigen aber auch 
Mentee – wie im gegenwärtigen Begriffsverständnis von Mentoring betont wird.  

Im schulpraktischen Mentoring agieren Lehrpersonen in der Funktion und Rolle als 
Mentor:in und unterstützen Mentee in den Praktika der Pädagogisch Praktischen Studien 
im Rahmen des Lehramtsstudiums. Mentee erachten Praktika als besondere Lerngelegen-
heit und als individuelle Entwicklungsmöglichkeit (Haas 2021, S.197). Oftmals sind Mentee 
in einer Erwartungshaltung. Die Transparenz des Rollenverständnisses ist für beide Part-
ner:innen – Mentor:in und Mentee – wichtig. Rollenverständnis und Rollenreflexivität 
benötigen eine Klärung im wechselseitigen Austausch (Schmid et al. 2011; Preyer 2012). 
Studien zu Rollenübernahme und deren Bedeutung bei Mentor:innen liegen von Hennissen 
et al. (2008, 2011), Clarke et al. (2014) und Crasborn et al. (2014) vor. Nach deren Ergeb-
nissen ist eine aktive Rollengestaltung bedeutend für den Prozess.  

Anleitungen zu Reflexionsschritten im schulpraktischen Mentoring beziehen sich meist 
auf Vor- und Nachbereitungen im professionellen Handeln zum Unterrichtsgeschehen oder 
zu Gesprächsverläufen (Niggli 2005). Anleitungen zu Selbstreflexionsprozessen für Men-
tor:innen aber vor allem auch für Mentee innerhalb des schulpraktischen Mentorings sind 
ausbaufähig. Die folgenden angeführten Modelle bieten eine Möglichkeit zur Anwendung 
im Kontext und zum konkreten Einsatz. Hierbei wird von der Grundannahme ausgegangen, 
dass selbstkritisch-reflexive Überlegungen der beiden Akteure:Akteurinnen das professio-
nelle Handeln stärken und somit sich positiv auf den gemeinsamen Prozess, der als Lern- 
und Entwicklungsprozess verstanden werden kann, auswirken. Im Handlungs- und 
Wirkungsfeld Mentoring sind unter Berücksichtigung von Kommunikationsprozessen dann 
nämlich Ziele, Kriterien oder Prinzipien verständlich und das gemeinsame Wollen, 
mentor:inbezogene Wollen und menteebezogene Wollen definiert (Haas 2021, S.229). 
 

Methodisches Vorgehen 
Um Gelingensbedingungen für den schulpraktischen Mentoringprozess identifizieren zu 
können, wurden Interviews mit Mentor:innen (n=12) und Mentee (n=12) durchgeführt und 
einer inhaltlichen Analyse mit Kategorienbildung unterzogen. 
 

Fragestellung 
Die Forschungsfragen, welche dem Analyseprozess zu Grunde liegen, lauteten: Welche 
Gelingensbedingungen lassen sich im Mentoringprozess aus Sicht der Mentor:innen rekon-
struieren bzw. identifizieren? Welche Gelingensbedingungen lassen sich im Mentoring-
prozess aus Sicht der Studierenden (Mentee) rekonstruieren bzw. identifizieren? 
 

Stichprobe 
Insgesamt wurden 12 Mentor:innen aus allen Schultypen und 12 Mentee am Ende des 
Lehramtsstudiums (Studium Alt Universität, Bachelorstudium Neue Mittelschule und 
Volksschule) befragt. Das Alter der Befragten liegt zwischen 21 und 62 Jahren. Die 
Mentor:innen haben eine Berufserfahrung von 7 bis 39 Jahren und sind in die Mentor:in-
nentätigkeit eingebunden. Alle Mentor:innen haben einen Hochschullehrgang (8 ECTS-AP) 
als Qualifizierungsmaßnahme zur Ausübung der Betreuungstätigkeit absolviert.  
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Erhebungsinstrumente 
Mentor:innenbefragung und Menteebefragung  

Nach einem Leitfadeninterview mit Mentor:innen (n=12) und Mentee (n=12) wurden die 
Aussagen computergestützt erhoben, transkribiert und in einem Kodierungsprozess nach 
den Schritten der Grounded Theory ausgewertet. Beim axialen und selektiven Kodieren 
entstanden unzählige Kategorien und Kernkategorien (Strauss et al. 1996, Breuer et al. 
2018), die die Grundlage für die Bildung der folgenden Modelle sind. Die Kategorien ent-
standen durch das Aufbrechen des Datenmaterials und unter Zusammenschau sowie der 
subjektiven Fragestellung der Autorin an das Material: „Was wünschen sich Mentor:innen 
bzw. Mentee beim Mentoringprozess?“ Die rekonstruierten Modelle werden in diesem 
Beitrag beschrieben. Details zu den Kodierparadigmata oder Kernkategorien sind nachzu-
lesen unter Haas 2021. Hierbei wird aufgezeigt, wie das Datenmaterial weiter verdichtet 
wurde und Aussagen zu Gelingensbedingungen im schulpraktischen Mentoringprozess 
zusammengefasst wurden. 
 

Ergebnisse 
Die in Tabelle 1 und Tabelle 2 angeführten Begrifflichkeiten (drei Komponenten, neun 
Ergebnisfelder) beziehen sich auf eine rekonstruierte Zusammenschau zu einer Befragung 
von Mentor:innen und Mentee. Hierbei äußerten die Befragten Aussagen zu Gelingens-
bedingungen, Erfahrungswerten, Wertvorstellungen und vor allem auch zu Erwartungen im 
schulpraktischen Mentoring. Im Rekonstruktionsprozess entstanden aus unzähligen Kate-
gorien die beiden Modelle. Die drei Komponenten bilden die Oberbegriffe, die Ergebnis-
felder werden thematisch den Komponenten zugeordnet. Nach Aufschlüsselung der 
Ergebnisfelder können diese als Grundlage für Selbstreflexionsprozesse verwendet werden 
– wie Tabelle 3 und Tabelle 4 dokumentieren. In diesen Tabellen sind Impulsfragestellungen 
für Mentor:innen bzw. Mentee angeführt. Für die Akteur:innen werden Möglichkeiten 
aufgezeigt, um ein tiefgreifendes Verständnis der Rolle und Funktion Mentor:in und Rolle 
Mentee zu bekommen. Die reflektierte Auseinandersetzung ermöglicht im Idealfall einen 
Beitrag zum gelingenden wechselseitigen Austausch im schulpraktischen Mentoring.  
 

Ergebnisdarstellung: Modelle im Rahmen des schulpraktischen 
Mentorings 

Im Folgenden werden zwei (Grundlagen-)Modelle für Selbstreflexionsprozesse vorgestellt. 
Das erste Modell dokumentiert Ergebnisfelder für Reflexionsprozesse für Mentor:innen und 
wird als ATM-Modell Mentor:in (Analyse Transformationales Mentoring für Mentor:innen) 
bezeichnet. Das zweite Modell konzentriert sich auf Ergebnisfelder für Reflexionsprozesse 
für Mentee: ATM-Modell Mentee (Analyse Transformationales Mentoring für Mentee). Der 
Begriff Transformationales Mentoring wurde von der Autorin deshalb gewählt, weil die 
Annahme dahintersteckt, dass sich durch kritische Überlegungen Prozesse im Mentoring 
verändern und es zu Transformationen kommt.  
 

Analyse Transformationales Mentoring für Mentor:innen (ATM-Modell Mentor:in) 
Das Modell konzentriert sich auf die drei Komponenten: Bedingungen – Rolle und Funktion, 
Schulpraktische Mentoring-Funktionen, Facetten. Den Komponenten zugeordnet sind 
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jeweils Ergebnisfelder, die sich als „Unterpunkte“ aus Rekonstruktionsprozessen differen-
ziert herauskristallisiert haben. In Tabelle 1 sind die Ergebnisfelder zu den Komponenten 
angeführt: 
 
Tab. 1: Analyse Transformationales Mentoring für Mentor:innen (ATM-Modell Mentor:in) (Haas 2021, S.224) 

Transformationales Mentoring im berufsfeldbezogenen Wirkungskontext 
für Mentor:in 

Bedingungen 
Rolle und Funktion 

Schulpraktische 
Mentoring-Funktionen 

Facetten 

Mentoring-Mission Professionsspezifische 
Funktionen 

Berufliche Identifikation 
und Identität 

Selbstkonzept als 
Lehrperson 

Rollenfunktionen Lern- und 
Entwicklungskultur 

Selbstkonzept als 
Mentor:in 

Psychosoziale und 
personal-emotionale 
Funktionen 

Intersubjektivität 
Intrasubjektivität 

 
Die Komponente Bedingungen, Rolle und Funktion beschäftigt sich mit Überlegungen zu 
Rolle und Funktion. Dies stellt wohl einen wesentlichen Teil für ein gelingendes Mentoring 
dar. Zunächst wird die Mentoring-Mission thematisiert. Im Selbstreflexionsprozess wird 
hierbei der Motivationsgrad thematisiert, indem der Frage nachgegangen wird, warum 
ein:e Mentor:in die Funktion übernimmt und ob die Tätigkeit und Ausübung als notwen-
diges Übel oder eben als Mission angesehen wird (z.B. Was bewegt mich die Funktion 
Mentor:in auszuüben?). Im Weiteren wird auf das Selbstkonzept als Lehrperson und Selbst-
konzept als Mentor:in Bedacht genommen. Unter Selbstkonzept wird in diesem Zusammen-
hang die Selbstwahrnehmung und die Einschätzung von Eigenschaften und Fähigkeiten in 
der Rolle und Funktion Lehrperson und Mentor:in verstanden. Im Selbstreflexionsprozess 
werden schließlich Fragen thematisiert, die zu einer Stärkung und positiven Vergewisserung 
der Rolle als Lehrperson und als Mentor:in innerhalb der Verschränkungen zu den Systemen 
Schule und Ausbildungsinstitution führen sollen (z.B. Was kann ich als Lehrperson bzw. 
Mentor:in gut?).  

Die Komponente Schulpraktische Mentoring-Funktionen konzentriert sich auf die Profes-
sionsspezifische Funktionen, Rollenfunktionen sowie Psychosoziale und personal-emotionale 
Funktionen. Professionsspezifische Funktion klärt die Bereitschaft der Zusammenarbeit mit 
Institutionen, mit der Auseinandersetzung von Theorien und wissenschaftsorientierten 
Konzepten, mit den Aufgaben der Funktion als Mentor:in (z.B. Was nehme ich im Austausch 
in mein Aufgabenfeld mit?). Das Ergebnisfeld Rollenfunktionen beachtet die Mentoring-
Identität und damit das Rollenverständnis, die persönlichen Ressourcen und die eigene 
Psychohygiene, die Aufgabenverantwortung vor allem auch bei Problemen, reflektiert die 
Eigenerfahrungen und begibt sich in einen persönlichen Reflexionsprozess zur Rolle 
Mentor:in (z.B. Wie verstehe ich die Rolle Mentor:in?). Das dritte Ergebnisfeld innerhalb der 
Komponente Schulpraktische Mentoring-Funktionen betont die Betrachtung von psycho-
sozialen und personal-emotionalen Aspekten sowie die Einsicht in die Wirkungsweise im 
Umgang mit diesen Aspekten. Dieses Ergebnisfeld rekonstruiert sich aus den Erwartungen 
der Mentee. Sie wünschen sich, dass Mentor:innen auf Herausforderungen der Mentee, die 
oftmals verbunden mit Stress, Ängsten, Unwohlbehagen in den Praktika agieren, gemäß 
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einem adäquaten Reaktionsverhalten eingehen können. Dazu braucht es einen klaren Blick 
und Vorüberlegungen seitens der Mentor:innen (z.B. Wie nehme ich Emotionen der Mentee 
wahr? Wie gehe ich damit um?).  
Die Komponente Facetten betont die Berufliche Identifikation und Identität, Lern- und Ent-
wicklungskultur sowie Intersubjektivität und Intrasubjektivität. Unter Berufliche Identifika-
tion und Identität wird darauf Bezug genommen, dass Mentor:innen sich über die eigenen 
Möglichkeiten innerhalb der Systeme Schule und Ausbildung Gedanken machen und sich 
mit der Öffnung der Systeme und den Konsequenzen auseinandersetzen (z.B. In welche 
Systeme bzw. wie bin ich eingebettet?). Es werden auch Themen zur Selbstorganisation und 
Selbstregulation innerhalb des Ergebnisfeldes angesprochen. Das Ergebnisfeld Lern- und 
Entwicklungskultur betont die Relevanz eines personenspezifischen Ansatzes im schulprak-
tischen Mentoring, in dem beide Partner:innen eine Win-Win-Situation erleben (sollen) (z.B. 
Welche Rahmenbedingungen benötige ich als Mentor:in, um in einen Lern- und Entwick-
lungsprozess eintauchen zu können?). Mit Intersubjektivität und Intrasubjektivität wird 
sowohl auf die Bedeutung eines Beziehungsverhältnisses als auch Fragen zur Sensi-
bilisierung von Lebensgeschichten Bezug genommen (z.B. Was erzählt meine Lebens- und 
Lernbiografie?).  

In der Zusammenschau der Komponenten sind die Themen der Ergebnisfelder so 
konzipiert, dass im Selbstreflexionsprozess der Mentor:innen auf ein professionsspezifi-
sches Mentoring unter Berücksichtigung funktionsbezogener und emotionaler Faktoren 
Rücksicht genommen wird (Haas 2021, S. 221) und eine personenspezifische und entwick-
lungsorientierte Begleitung stattfindet. 
 

Analyse Transformationales Mentoring für Mentee (ATM-Modell Mentee) 
Auch im ATM-Modell Mentee bilden die drei Komponenten: Bedingungen Rollenverständ-
nis, Schulpraktische Mentoring-Funktionen, Facetten die Basis für die Ausdifferenzierung 
der Ergebnisfelder. Tabelle 2 führt die neun Felder zugeordnet zu den Komponenten an und 
beschreibt in der Folge die Begrifflichkeiten. 

 
Tab. 2: Analyse Transformationales Mentoring für Mentee (ATM-Modell Mentee) 

Transformationales Mentoring im berufsfeldbezogenen Wirkungskontext 
für Mentee 

Bedingungen 
Rollenverständnis 

Schulpraktische 
Mentoring-Funktionen 

Facetten 

Personenspezifität Aufbau professions-
spezifischer Kompetenz-
funktion über die 
Verfügbarkeit eines 
Rollenmodells 

Kontextgeprägtes  
Handeln 

Aktivität 
Mentoring-Mission 

Psychosoziale und 
personal-emotionale 
Aspekte  

Personenspezifischer Lern- 
und Entwicklungsprozess 

Aufgabenbereich 
Rollenbildprofil 

Forderung an die 
Mentoring-Rolle 

Entfaltungsmöglichkeit 
Selbstregulation 
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Die Komponente Bedingungen Rollenverständnis zielt auf Personenspezifität, Aktivität und 
Mentoring-Mission sowie Aufgabenbereich und Rollenbildprofil. Das Ergebnisfeld Personen-
spezifität stellt Überlegungen zu Stärken und besonderen Fähigkeiten der:des Mentee (z.B. 
Was kann ich gut?) an. Aktivität und Mentoring-Mission stellen sicher, dass die:der Mentee 
einen hohen Motivationsgrad für das schulpraktische Mentoring mitbringt und im Handeln 
sich aktiv einbringt (z.B. Wie motiviert bin ich für das Mentoring?). Mit der Auseinander-
setzung des Aufgabenbereiches und des Rollenbildprofils wird der Fokus auf Werte und 
Grundhaltungen sowie Erwartungen und Ziele im schulpraktischen Mentoring gelegt (z.B. 
Welche Aufgabe und Rolle vertrete ich im Mentoring?).  

Die Komponente Schulpraktische Mentoring-Funktionen beschreibt aus Sicht der 
Mentee den Aufbau professionsspezifischer Kompetenzfunktion über die Verfügbarkeit 
eines Rollenmodells, hebt die Bedeutung der Beachtung des psychosozialen und personal-
emotionalen Aspektes hervor und geht auf die Forderung an die Mentoring-Rolle ein. 
Mentee überlegen sich Strategien zum Kompetenzaufbau und sind in der Lage, diese dem 
Gegenüber zu kommunizieren. Sie betrachten Mentor:innen als Anker, der vorhanden ist, 
wenn man ihn benötigt (z.B. Welche Kompetenzen möchte ich erwerben? Wie kann mich 
mein:e Mentor:in unterstützen?). Das zweite Ergebnisfeld weist darauf hin, dass es eine 
Transparenz im Umgang und Berücksichtigung der affektiv-emotionalen Faktoren braucht. 
Mentee überlegen sich, wie sie mit besonderen Herausforderungen umgehen und wie 
transparent sie Gefühlslagen mit ihrer:m Mentor:in kommunizieren (z.B. Heute geht es mir 
nicht gut. Eigentlich habe ich Angst vor den Schüler:innen zu stehen. Äußere ich diese 
Gefühlslage meiner:m Mentor:in?). Die Forderung an die Mentoring-Rolle beinhaltet 
Themen, die sich mit Erwartungshaltungen auseinandersetzen (z.B. Im Mentoringprozess 
erwarte ich von meiner:m Mentor:in, dass …) und Wünsche dem Gegenüber (z.B. Ein Feed-
back würde für mich bedeuten, dass …) im Prozess transparent vermitteln können.  

Die dritte Komponente Facetten nimmt die Ergebnisfelder Kontextgeprägtes Handeln, 
Personenspezifischer Lern- und Entwicklungsprozess, Entfaltungsmöglichkeit und Selbst-
regulation in den Blick. Mentee stellen im Ergebnisfeld Kontextgeprägtes Handeln Über-
legungen zur Gestaltung und Umsetzung von Unterricht an (z.B. Wie muss ein guter 
Unterricht gestaltet sein?) und setzen sich mit der Bildungswirkung ihres Handelns (z.B. Wie 
muss Unterricht gestaltet sein, damit Schüler:innen in Lernprozesse eintauchen können?) 
auseinander. Das Ergebnisfeld Personenspezifischer Lern- und Entwicklungsprozess weist 
mit Fragestellung darauf hin, ob ein positiver und prospektiver Prozess in Gang gesetzt wird, 
der die Individualität in den Fokus nimmt. Auch das Ergebnisfeld Entfaltungsmöglichkeit und 
Selbstregulation achtet noch einmal verstärkt auf Wege und Möglichkeiten, wie sich das 
personelle Lernen optimal gestalten könnte (z.B. Ich brauche für mich noch …, um …) und 
was die:der Mentee dazu beitragen muss.  

In der Zusammenschau der Komponenten mit den neun Ergebnisfeldern wird der Ansatz 
für Mentee verfolgt, der auf eine Selbstwirksamkeits- und Professionsentwicklung zielt, der 
aber auch die Bedeutung des eigenen Rollenverständnisses als einen wesentlichen Teil für 
ein gelingendes schulpraktisches Mentoring in den Fokus nimmt. Professionelle Mentee 
wissen somit auch, dass sie als handelnde und agierende Personen den Prozess aktiv mit-
gestalten (können). 

Als Gemeinsamkeit der beiden ATM-Modelle kann das Herausstreichen einer Bejahung 
zur eigenen Person mit Stärken und Fähigkeiten sowie die Bildung eines tiefergreifenden 
Verständnisses für Rolle und Aufgabe im Mentoring genannt werden.  
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Ausdifferenzierte Modelle als Anleitung für Selbstreflexionsprozesse 
Die im Forschungsprozess rekonstruierten Komponenten und Ergebnisfelder bilden die 
thematische Basis für Selbstreflexionsprozesse. Aus diesem Anlass wurden Impulsfrage-
stellungen zu jedem Ergebnisfeld überlegt und festgehalten. Hierbei gilt noch zu erwähnen, 
dass im Folgenden sich alle neun Ergebnisfelder inhaltlich auf eine rekonstruierte Kategorie 
(Haas 2021) beziehen. Im ersten Beispiel des ATM-Modells Mentor:in wird die Kategorie: 
Persönliche positive Einschätzung zur Aufgabenerfüllung aufgrund von Persönlichkeits-
strukturen und Fähigkeiten in den Fokus genommen. Diese Kategorie wird in diesem Beitrag 
exemplarisch verwendet. Weitere Vorschläge folgen nach der Auflistung der Impulsfrage-
stellungen. Ziel der Überlegungen mit den Impulsfragestellungen ist letztlich die Stärkung 
der Rolle und Funktion als Mentorin und Rolle der:des Mentee.  

Tab. 3: Ergebnisfelder des Transformationalen Mentorings für Mentor:innen im berufsfeldbezogenen 
Wirkungskontext in Bezug zur Kategorie: Persönliche positive Einschätzung zur Aufgabenerfüllung aufgrund 
von Persönlichkeitsstrukturen und Fähigkeiten (Haas 2021, S.226) 

Ergebnisfelder Exemplarische Impulsfragestellungen zur Kategorie: 
Persönliche positive Einschätzung zur Aufgabenerfüllung aufgrund von 
Persönlichkeitsstrukturen und Fähigkeiten 

Mentoring-Mission Bin ich für die Aufgabenerfüllung bereit? Bin ich grundsätzlich positiv dazu 
gestimmt? 

Selbstkonzept  
als Lehrperson 

Habe ich eine persönliche positive und reale Einschätzung in Bezug auf meine 
Unterrichtstätigkeit und meinen Aufgabenbereich als Lehrperson? Welche 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Persönlichkeitsstrukturen unterstützen mein 
berufliches Handeln und Denken? 

Selbstkonzept  
als Mentor:in 

Habe ich eine positive und reale Einschätzung meiner Fähigkeiten und Kompe-
tenzen zur Erfüllung der Aufgabe als Mentor:in? Welche meiner Persönlich-
keitsstrukturen und Fähigkeiten könnten sich positiv auf mein Gegenüber 
auswirken? 

Professionsspezifi-
sche Funktionen 

Bin ich bereit, mit Ausbildungsinstitutionen in einen Austausch zu gehen? Ist ein 
wechselseitiger Lern- und Reflexionsprozess von einer grundsätzlichen positiven 
Stimmung geprägt? 

Rollenfunktionen Habe ich eine positive Einstellung zu meiner Rolle als Mentor:in? 

Psychosoziale und 
emotionale Aspekte 

Wie ist mein Menschenbild? Welche Werte und Haltungen vertrete ich 
innerhalb der Mentoring-Funktion? 

Berufliche 
Identifikation und 
Identität 

Bin ich mir meiner eigenen beruflichen Identifikation und Identität bewusst? Wie 
wird berufliche Identifikation und Identität im Wirkungsfeld verstanden? Wie 
kann ein Prozess gestaltet sein, in dem berufliche Identifikation und Identität 
vollzogen wird? 

Lern- und Ent-
wicklungskultur 

Bin ich an einer Lern- und Entwicklungskultur interessiert? Lass ich die/den 
andere/n in ihrem/seinem Aufgabenbereich wachsen? 

Inter- und  
Intrasubjektivität 

Habe ich eine positive Einstellung zu mir und meiner/meinem Mentee? Bemühe 
ich mich um die/den anderen? 

Weitere Kategorien könnten für das ATM-Modell Mentor:in lauten: Eintreten in einen Lern- 
und Reflexionsprozess, Erkennen von Belastungssymptomen (Haas 2021, S. 226f), Begeg-
nung mit Vertreter:innen der Ausbildungsinstitutionen, Schaffung der Möglichkeit der Probe-
identifikation, Klärung der Motivationsgründe, Ansätze bei Problemen, Frage der Verantwor-
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tung im Rahmen der Funktion und Rolle usw. (Haas 2021, S. 219). Die genannten Kategorien 
bieten der:dem Mentor:in die Möglichkeit, sich Impulsfragestellungen zu entwickeln und im 
Selbstreflexionsprozess Antworten zu geben, um so in einen tieferen Selbsterkundungs-
prozess einzutauchen.  

Das zweite Beispiel führt Impulsfragestellungen zum ATM-Modell Mentee mit der 
Kategorie: Konstruktive Feedbackkultur an.  
 
Tab. 4: Ergebnisfelder des Transformationalen Mentorings für Mentee im berufsfeldbezogenen 
Wirkungskontext in Bezug zur Kategorie: Konstruktive Feedbackkultur 

Ergebnisfelder Exemplarische Impulsfragestellungen zur Kategorie:  
Konstruktive Feedbackkultur 

Personenspezifität  Habe ich schon Feedbacks zu meiner Person erhalten? Wenn ja, wie 
habe ich diese erlebt? Wenn nein, wäre es mir wichtig? 

Aktivität;  
Mentoring-Mission 

Bin ich für ein konstruktives Feedback bereit? Wie motiviert bin ich, 
ein Feedback aufzunehmen? 

Aufgabenbereich; 
Rollenbildprofil 

Was ist mein Aufgabenbereich bei einem konstruktiven Feedback? 
Was ist meine Rolle zur Gestaltung eines Feedbacks? 

Aufbau professions- 
spezifischer Kompetenzfunktion übe   
die Verfügbarkeit eines 
Rollenmodells 

Was kann ein Feedback zu meinem Kompetenzaufbau beitragen? 
Welche Form von Feedbacks erwarte ich mir von meiner:m 
Mentor:in? Ist mein:e Mentor:in mein Sicherheitsanker, von dem 
ich Feedbacks erwarte? Nehme ich das Feedback meines 
Rollenmodells an? 

Psychosoziale und personal-
emotionale Aspekte 

Welche Werte vertrete ich, wenn ich Feedback erhalte? Wie fühle 
ich mich nach einem Feedback? Worauf reagiere ich empfindlich? 

Forderung an die Mentoring-Rolle Was ist mir bei einem Feedback wichtig? Wie sollte ein Feedback 
aufgebaut sein?  

Kontextgeprägtes Handeln Welche Strukturen von Feedback verändern mein kontextgeprägtes 
Handeln? 

Personenspezifischer Lern-  
und Entwicklungsprozess 

Wann ist für mich ein Feedback erfolgreich umsetzbar? Wann kann 
ich aus einem Feedback etwas herausnehmen? Was trägt zu 
meinem Lern- und Entwicklungsprozess bei? 

Entfaltungsmöglichkeit 
Selbstregulation 

Was muss ich beitragen, damit ein Feedback eine Wirkung hat? 
Welche Elemente stärken meine Person und meine Rolle als 
Mentee? 

Für das ATM-Modell Mentee werden auch noch Kategorien wie Agieren im System Schule, 
Möglichkeiten zum Beziehungsaufbau zur Klasse/Schüler:innen/Lehrpersonen, Eintreten in 
einen Lern- und Erfahrungsprozess, Gemeinsamer Reflexionsprozess, Wunsch nach Authen-
tizität, Expertiseansatz und die Professionalität im Lehrberuf, Aufbau eines Vertrauens-
verhältnisses usw. (Haas 2021, S. 206) vorgeschlagen, die mit Impulsfragestellungen hinter-
legt werden könnten.  

Die Herausforderung der Umsetzung der Fragenkomplexe und des inhaltlichen Aus-
tausches wird die Findung bzw. Einrichtung eines passenden Rahmens sein – im Idealfall 
gibt es eine Einbettung in Besprechungs- und Reflexionseinheiten, da es die Grundlage für 
das Handeln im schulpraktischen Mentoring bildet.  
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Diskussion und Ausblick 
Reflexionsprozesse in Gang zu setzen, bedeutet sich mit Themen auseinanderzusetzen, 
kritisch mit sich selbst sein zu können und letztendlich wohl für sich persönlich einen 
positiven Aspekt durch die Beschäftigung mit Inhalten ziehen zu können. Van Beveren et al. 
(2018) fanden in ihrer Studie heraus, dass Reflexionen im Allgemeinen drei Ziele 
ansprechen: auf persönlicher Ebene, zwischenmenschlicher Ebene und soziostrukturelle 
Ebene (Van Beveren et al. 2018). Die neun Ergebnisfelder des ATM-Modells liefern 
Reflexionsbausteine auf dem Weg zur professionellen Mentor:in bzw. zum professionellen 
Mentee innerhalb des schulpraktischen Mentorings, bei denen Ebenen ausformuliert und 
transparent für die:den jeweilige:n Nutzer:in vorliegen und Inhalte im wechselseitigen 
Austausch kommuniziert werden können. Werden die Ebenen von Van Beveren et al. (2018) 
berücksichtigt, so werden alle drei Ebenen miteinbezogen zuzüglich der Ebene professions-
spezifischer Kontext.  

„Mentoring als Begleitung benötigt gerade mit Blick auf ein ethisches, authentisches und 
dienendes Führen und Geführtwerden die Vielfältigkeit von differenzierbaren Sinnfunk-
tionen, Wegweisern und Geltungsansprüchen sowie deren kritisch-reflexives Hinterfragen“ 
(Wiesner 2022, S.451). Ziel individueller Reflexionsanlässe sollte vorrangig sein, sich durch 
die bewusste Auseinandersetzung von Rolle und Funktion als Mentor:in bzw. Rolle als 
Mentee einen gelingenden Prozess im schulpraktischen Mentoring aufbauen zu können 
und zu gestalten. Forschungsergebnisse im Bereich Selbstreflexionsprozesse bei Mentor:in-
nen bzw. Mentee im Rahmen des schulpraktischen Mentorings bilden ein Desideratum. Die 
vorgestellten Modelle könnten Ausgangspunkt für Forschungsvorhaben sein. Sie könnten 
auch Einzug in Konzepte zu Reflexionsseminaren innerhalb der Lehrer:innenausbildung 
oder in Seminaren zum Hochschullehrgang Mentoring finden. Das Besondere im schul-
praktischen Mentoring ist, dass beide Partner:innen – Mentor:in und Mentee – sich ihrer: 
seiner Rolle und Verantwortung bewusst sein müssen und dass beide im Sinne von Profes-
sionalität im gemeinsamen Handeln und Tun agieren. Der Selbstreflexionsprozess bildet 
hierbei die Basis für jegliches Interagieren: ein Überdenken der eigenen Fähigkeiten und 
Kompetenzen, ein In-Sich-Hineinhören, eine Klärung zu Einstellungen und Werten sowie ein 
Verständnis für andere Personen, für das Umfeld und den schulbezogenen professions-
spezifischen Kontext. Letztlich bleiben noch die Fragen im Raum: Wie können Reflexions-
praktiken in den schulpraktischen Mentoringprozess integriert werden? Welche Wertigkeit 
nehmen Reflexionsprozesse für die Mentor:in und den Mentee ein? Wie wird Qualität von 
Mentoring definiert? 
 

LITERATUR 
 
Baumert, J. & Kunter, M. (2006): Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. Zeitschrift für 

Erziehungswissenschaft. 9 (4). 469–520. https://doi.org/10.1007/s11618-006-0165-2.  
Beauchamp, C. (2015): Reflection in Teacher Education: Issues Emerging from a Review of Current 

Literature. Reflective Practice. 16 (1). 123–141. https://doi.org/10.1080/14623943.2014.982525. 
Breuer, F., Muckel, P. & Dieris, B. (2018): Reflexive Grounded Theory. Eine Einführung für die Forschung-

spraxis. Wiesbaden: Springer Verlag. 
Clarà, M. (2015): What Is Reflection? Looking for Clarity in an Ambiguous Notion. Journal of Teacher Edu-

cation. 66 (3). 261–271. https://doi.org/10.1177/0022487114552028.  
Clarke, A., Triggs, V. & Nielsen, W. (2014): Cooperation teacher participation in teacher education: A review 

of the literature. Review of Educational Research. 84 (2). 163–202. 



340 Haas, Professionelle Mentor:innen und professionelle Mentee 

 Erziehung und Unterricht • März/April 3–4|2023 

Combe, A. & Kolbe, F.-U. (2008): Lehrerprofessionalität: Wissen, Können, Handeln. In: W. Helsper (Hg.). 
Handbuch der Schulforschung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. 857–875. 

Crasborn, F. & Hennissen, P. (2014): Training mentor teachers for effective supervision: The impact of the 
SMART programme. In: Arnold, K-H., Gröschner, A. & Hascher, T. (Hrsg.) (2014). Schulpraktika in der 
Lehrerbildung: Theoretische Grundlagen, Konzeptionen, Prozesse und Effekte. Münster: Waxmann 
Verlag. 377–397. 

Freisler-Mühlemann, D. & Paskoski, D. (2016): Professionelles Selbstkonzept und Biografie von Lehrperso-
nen der Volksschule – ein Fallvergleich. Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung. 109–122. 

Haas, E. (2021): Mentoringprozesse in der Lehrer:innenausbildung. Gelingensbedingungen für Schulprakti-
ka. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag. 

Häcker, T. (2017): Grundlagen und Implikationen der Forderung nach Förderung von Reflexivität in der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In C. Berndt, T. Häcker & T. Leonhard (Hrsg.): Reflexive Lehrerbildung 
revisited. Traditionen – Zugänge –Perspektiven. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 21–45. 

Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F. & Bergen, T. (2008): Mapping mentor teachers’ roles 
in mentoring dialogues. Educational Research Review 3. 168–186. 

Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F. & Bergen, T. (2011): Clarifying preservice teacher 
perceptions of mentor teachers’ developing use of mentoring skills. Teaching and Teacher Education. 
27. 1049–1058. 

Körkkö, M., Kyrö-Ämmälä, K. & Turunen, T. (2016): Professional development through reflection in teacher 
education. Teaching and Teacher Education. Volume 55. April 2016. 198–206.  

Niggli, A. (2005): Unterrichtsbesprechungen im Mentoring. Oberentfelden: Sauerländer. 
Preyer, G. (2012): Rolle, Status, Erwartungen und soziale Gruppe. Mitgliedschaftstheoretische Reinterpreta-

tion. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. 
Schmid, B. & Haasen, N. (2011): Einführung in das systemische Mentoring. Heidelberg: Auer Verlag. 
Strauss, A. & Corbin, B. (1996): Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Weinheim: 

Beltz Verlag. Psychologie Verlags Union. 
Svojanovsky, P. (2017): Supporting student teachers’ reflection as a paradigm shift process. Teaching and 

Teacher Education. Volume 66. August 2017. 338–348. 
Van Beveren, L., Roets, G., Buyssec, A. & Rutten, K. (2018): We all reflect, but why? A systematic review of 

the purposes of reflection in higher education in social and behavioral sciences. Educational Research 
Review. 24. 1–9. 

Wiesner, C. (2022): „Führen und Geführtwerden“ – Interaktions- und Kommunikationsmodelle im Mento-
ring. Eine zweite Skizze für eine Pädagogik der Kommunikation, Interaktion und Interpunktion. In: C. 
Wiesner, Windl, E. & Dammerer, J. (2022). Mentoring als Auftrag zum Dialog. Innsbruck: Studienverlag. 
409–462. 

Wyss, C. (2013): Unterricht und Reflexion. Eine mehrperspektivische Untersuchung der Unterrichts- und 
Reflexionskompetenz von Lehrkräften. Empirische Erziehungswissenschaft. Band 44. Münster: 
Waxmann. 

 
ZUR AUTORIN 

 

Mag.a nat. Elisabeth HAAS, BEd PhD., Volksschullehramt, Sonderschullehramt, Studium Psychologie. 
Doktoratsstudium Bildungswissenschaften. Institutsleiterin für Pädagogisch Praktische Studien und 
Schulforschung an der KPH Edith Stein. Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Forschung 
und Entwicklung im Bildungswesen (ÖFEB). Forschungsschwerpunkte: Mentoring, Induktionsphase, 
Bildungspsychologie, Pädagogisch Praktische Studien. 



Kern, Rezension: Karl Heinz Gruber, Vergnügte Wissenschaft. Ein pädagogischer Selbstversuch 341 

Erziehung und Unterricht • März/April 3–4|2023 

Buchbesprechungen 
 

Augustin Kern 

Rezension 
 

Karl Heinz Gruber (2022): Vergnügte Wissenschaft. Ein pädagogischer Selbstversuch. 
Verlag Bibliothek der Provinz 

 
Die kurz gefassten autobiografischen Notizen nennt Gruber selbst „Fragmente einer akade-
mischen Karriere“. Es handelt sich um eine Sammlung von Texten und Kommentaren, die 
zum Teil bereits in der Tageszeitung „Der Standard“ und in anderen Zeitschriften erschienen 
sind und jetzt ergänzt und zu einem Band zusammengefasst wurden.  

Der Autor schreibt selbstironisch über seine für einen Hochschullehrer bemerkenswerte 
„Buch-Abstinenz“ und erklärt sie der Leserschaft u.a. mit seinem Faible für die Lehre und 
die Aufklärung der Öffentlichkeit. Wir kennen ihn als einen, der Schul- und Bildungs-
kontroversen aufgegriffen hat und Forschungsergebnisse allgemein verständlich und mög-
lichst umgehend in den öffentlichen Diskurs bringen wollte – und dafür schienen ihm 
Aufsätze und kleinere Publikationsformate in Tages- und Wochenzeitungen geeigneter als 
Bücher. Begleitend zur Lektüre des Buches habe ich ohne großen Aufwand in meinem 
privaten Archiv mehrere Aufsätze und Zeitungsartikel von Karl Heinz Gruber gefunden, so 
eine „Problemskizze zu ,Leistungsbeurteilung-Evaluation-Assessment‘“ aus 1996 oder einen 
Reader aus 2010, in dem er sich mit der Reform der Sekundarstufe I im internationalen 
Vergleich beschäftigt. Im „Kommentar der Anderen“ vom Jänner 1995 im Standard hält er 
noch ein Plädoyer für ein gesamtösterreichisches und parteiübergreifendes Brainstorming 
zur Schulerneuerung, im vorliegenden Buch stellt er nüchtern fest, „das bildungspolitische 
Establishment Österreichs [sei] unfähig zu lernen.“ 

In den letzten 20 Jahren hat sich die Debatte über die Qualität von einzelnen Schulen 
und ganzen Schulsystemen grundlegend geändert und intensiviert. Im Kapitel „Das beste 
Schulsystem der Welt“ beschreibt der Autor zuerst Qualitätsgütekriterien und schließt dann 
– mit einem Augenzwinkern – das „Best of“ eines internationalen Schulvergleichs für eine 
fiktive Schulkarriere von der Vorschule bis zur Oberstufe an. Dabei überrascht es auch nicht, 
dass Gruber – als bekennender Verfechter von nichtselektiven in sich differenzierten 
Gesamtschulsystemen bis zum Ende der Schulpflicht – das österreichische Schulsystem 
nicht als Vorbild anführt. 

Das Buch liest sich leicht und vergnüglich und neben der schon angesprochenen Selbst-
ironie und einem offensichtlich durch seine langjährigen Aufenthalte im angloameri-
kanischen Kulturraum ausgeprägten Hang zum Understatement blitzt der ihm eigene 
Humor immer wieder auf – sozusagen als roter Faden bei der kurzweiligen, mitunter zum 
Schmunzeln verleitenden Beschreibung seines Weges von einer „proletarischen Kindheit“ 
über seine Lehrerzeit in der oberösterreichischen Provinz der frühen 60er-Jahre bis zur 
akademischen Karriere. Diese hat ihn, als Professor für vergleichende Erziehungswissen-
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schaft an der Universität Wien, viele Jahre der schulischen Feldforschung „vor Ort“ in Japan, 
Schweden, den USA und v.a. in England verbringen lassen. Folglich widmet er sich in 
einzelnen Episoden des Bandes auch seinen Erfahrungen und Erlebnissen als Gastprofessor 
in Harvard, als Fellow an einem wohlhabenden College der Universität Oxford und bei 
seinen zahlreichen Forschungsaufenthalten an Universitäten in Japan. Höhepunkte seiner 
Aufenthalte waren für ihn jedoch immer die Schulbesuche und die informellen wie 
authentischen Einblicke in den Alltag der jeweiligen Schulen, an denen er die Leserinnen 
und Leser teilhaben lässt. Und so wird für diese auch verständlich und nachvollziehbar, was 
Gruber im Rückblick über sich schreibt: Er war als angehender Lehrer in die Institution 
Schule „an sich“ verliebt und ist es heute als emeritierter Universitätsprofessor immer noch.  

 
ZUM AUTOR 

 

Min.-Rat Mag. Augustin KERN, Lehramtsstudium und AHS-Lehrer in Wien bis 1993, anschließend im 
Unterrichts-/Bildungsministerium in verschiedenen Funktionen im Bereich der Sektion Allgemein-
bildung tätig (Schwerpunkte u.a.: Schulautonomie, Schulentwicklung, Lehrplanentwicklung, Bil-
dungsstandards, Berufsorientierung). Studienaufenthalte und Teilnahme an internationalen Aus-
tausch-Meetings in zahlreichen europäischen Ländern und in den USA, insbesondere im Bereich der 
deutschsprachigen Nachbarländer. Zweimalige Teilnahme am ARION-Programm (Studienaufent-
halte für Entscheidungsträger im Bildungswesen). 

 



Eichhorn, Rezension: Linda Lime, Die TikTok-Schule 343 

Erziehung und Unterricht • März/April 3–4|2023 

Susanne Eichhorn 

Rezension 
 

Linda Lime (2023): Die TikTok-Schule. Wie du dich mit Social Media selbst entdeckst.  
190 Seiten. Wien: Editionaverlag 

 
Schon in jungen Jahren begann Linda Baier ihre Liebe für Fotos und Videos zu entwickeln. 
Sie erkannte, dass sie ihr die Möglichkeit gaben, Emotionen zu transportieren. Diese Liebe 
entdeckte die Englisch- und Turn-Lehrerin wieder in der ersten Lockdown Phase, indem sie 
begann, sich mit TikTok zu beschäftigen. Mit Begeisterung erstellte sie regelmäßig unter 
dem Namen Linda Lime Videos. Die Anzahl der Viewer stieg rapid an und nachdem ein Video 
1 Million erreichte, drehte sie dem Lehrberuf den Rücken zu und beschloss, hauptberuflich 
Influencerin auf TikTok und Instagram zu werden. 

Im Februar 2022 gab sie ein Interview mit einer österreichischen Tageszeitung. Dabei 
erzählte sie von ihrem Traum, eine TikTok-Schule zu gründen. Aufgrund der positiven Reak-
tionen auf diesen Artikel setzte sie ihre Idee um und schrieb das nun erschienene Buch. 

Die TikTok-Schule ist in drei Teile gegliedert. Jeder Teil besteht aus verschiedenen Chal-
lenges und unter Lindas Story erzählt die Autorin immer wieder von ihrer eigenen Entwick-
lungsgeschichte. 

Der erste Teil widmet sich persönlichkeitsbildenden Elementen. Sie ermutigt die 
Leser*innen, sich selbst besser kennen zu lernen, ihre Stärken wahrzunehmen und so die 
„Energie-Batterien“ aufzuladen. Alle Übungen können im Buch durchgeführt werden.  

Im zweiten Teil geht es darum, sich eine eigene TikTok-Identität aufzubauen. Neben 
Challenges wie: Finde deinen Namen, shoote das perfekte Profilbild usw. finden sich auch 
wieder persönlichkeitsbildende Elemente. Dabei empfiehlt sie einerseits, eine TikTok-
Identität zu schaffen, die die eigene Persönlichkeit wiederspiegelt und andererseits rät sie, 
jenen Accounts nicht mehr zu folgen, die negative Gefühle auslösen. 

Der dritte Teil zeigt schließlich den Weg zum TikTok-Influencer. Dabei stellt sie ver-
schiedene Videoarten vor und gibt Ratschläge für das Erstellen von Videos. Nebenbei verrät 
die Autorin Tipps und Ratschläge, um auch mit negativen Erfahrungen und Rückschlägen 
gut umgehen zu können.  

 
ZUR AUTORIN 

 

Mag.a Susanne EICHHORN, Volksschulpädagogin, Hochschullehrende im Bereich Sachunterricht 
Didaktik und Coaching an der PH Wien. Trainerin für positive Psychologie und Glück, systemischer 
Konfliktcoach. 





Deine Unterstützer 
im Unterricht und im 
Lehrer:innenalltag

LÖRNEINHEITEN – DIE 
NEUE & MODERNE ART 
SICH ALS LEHRER:IN 
FORTZUBILDEN

Wir geben dir in übersicht-
lichen und strukturierten 
Einheiten Methoden und Tools 
in die Hand, die deine Arbeit 
einfach erleichtern und deine 
Unterrichtsstunden rasch noch 
abwechslungsreicher machen.

Die digitale Bildungsplattform 
für Lehrer:innen

AKTUELLE FORTBIL- 
DUNGEN AUS DER PRAXIS  
FÜR DIE PRAXIS 

Oberster Grundsatz bei  
unseren Kursen ist der Praxis-
bezug. Wir wissen, dass wir 
dir nur weiterhelfen, wenn du 
Gelerntes sofort einsetzen 
kannst. Mit lörn hast du die 
Möglichkeit, deine für dich 
passende Fortbildung auszu-
wählen. Wann & wo immer du 
willst, arbeitest du in deinem 
Tempo zu den Themen, die dir 
wichtig sind. 

UNSER KURSANGE- 
BOTE – GANZ AUF  
DEINE BEDÜRFNISSE 
ZUGESCHNITTEN 

Dein Alltag als Lehrer:in ist 
vielfältig und voller Heraus- 
forderungen. Unser stetig  
wachsendes und aktuelles  
Angebot umfasst:  

 innovativen Unterricht
 Herausforderungen im

     Lehrer:innnen-Alltag 
 Vorstellung von digitalen 

     Tools auf  unterschied- 
      lichen Niveaus

 Mehr unter
loern.at

lörn-PeriodikumInserat-165x235-3mmÜF-LO_03.indd   1lörn-PeriodikumInserat-165x235-3mmÜF-LO_03.indd   1 06.09.22   15:5206.09.22   15:52

ERZIEHUNG UND UNTERRICHT
Ö S T E R R E I C H I S C H E  P Ä D A G O G I S C H E  Z E I T S C H R I F T
1 7 3 .  J a h r g a n g  d e s  Ö S T E R R E I C H I S C H E N  S C H U L B O T E N  H E F T  3 – 4 | 2 0 2 3  
VERLEGER: Österreichischer Bundesverlag Schulbuch GmbH & Co. KG, 1020 Wien, Lassallestraße 9b
E-Mail: E&U@oebv.at / Internet: http://www.oebv.at/erziehung-und-unterricht
HERAUSGEBER/INNEN: MR Mag. Helga Braun, MSc / Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. Rudolf Beer, BEd

REDAKTION: Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. Rudolf Beer, BEd, KPH Wien/Krems / Prof. Mag. Dr. Isabella Benischek, MA, BEd, KPH Wien/Krems / MR 
Mag. Helga Braun, MSc, bmbwf / SQM Mag. Dr. Wolfgang Gröpel, BD für Wien / Prof. Univ.-Doz. Mag. Dr. Tamara Katschnig, KPH Wien/Krems / 
MR Mag. Augustin Kern, bmbwf / Univ.-Doz. Mag. Dr. Gabriele Khan, PH Kärnten / Mag. Dr. Elisabeth Jaksche-Hoffman, PH Kärnten, elisabeth.
jaksche-hoffman@ph-kaernten.ac.at

KORRESPONDENTINNEN UND KORRESPONDENTEN: Prof. Dr. Adelheid Berghammer (OÖ), PH OÖ, adelheid.berghammer@ph-ooe.at / Prof. Mag. 
Dr. Petra Hecht (V), PH Vlbg., petra.hecht@ph-vorarlberg.ac.at / Dr. Claudia Schneider, MA, BEd, MEd (B), claudia.schneider@bnet.at / Mag. 
Reinhold Embacher (T), Neue Mittelschule 2 Schwaz, r.embacher@tsn.at / HS-Prof. Mag. Dr. Karina Fernandez, Bakk. (St), PH Stmk., karina.
fernandez@phst.at / Matthias Hesse, BEd. (NÖ), SQM im Fachbereich Diversitätsmanagement der BD NÖ , matthias@hesse.or.at / Prof. Mag. 
Dr. Dagmar Unterköfler-Klatzer (K), PH Kärnten, dagmar.unterkoefler-klatzer@ph-kaernten.ac.at / Prof. Mag. Dr. Elfriede Windischbauer (S), PH 
Salzburg, elfriede.windischbauer@phsalzburg.at / Dir. Dr. Ursula Pulyer M. Eval. (Südtirol), ursula@pulyer.com 

ANSCHRIFT DER REDAKTION: 1020 Wien, Lassallestraße 9b, E&U@oebv.at

BEZUGSBEDINGUNGEN: Jahresabonnement € 79,00 / zuzüglich Versandspesen. Einzelheft (nur digital) € 18,50.  
Die Hefte erscheinen in den Monaten Februar, April, Juni, Oktober und Dezember. Eine Abbestellung des Abonne-
ments kann immer nur am Jahresende erfolgen. Stornierungen werden bis 31. 12. entgegengenommen.

BESTELLUNGEN: Österreichischer Bundesverlag Schulbuch GmbH & Co. KG, Lassallestraße 9b, 1020 Wien,  
Telefon 01/401 36-36, kundenservice@oebv.at, www.oebv.at

ANZEIGEN: auf Anfrage unter E&U@oebv.at 

UMSCHLAG und LAYOUT: Susanne Hörner / Martin Stumpauer
HERSTELLUNG: MMag. Andrea Maria Fellner
VERLAGSREDAKTION: Mag. Elisabeth Partmann
DRUCK & VERSAND: Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn

ERKLÄRUNG NACH § 25 ABS. 4 MEDIENGESETZ: Die Zeitschrift „Erziehung und Unterricht“ ist eine pädagogische Fach-
zeitschrift, die sich zum Ziel setzt, die Lehrerschaft über das bildungspolitische Geschehen zu informieren, mit je-
weils aktuellen Beiträgen aus Wissenschaft und Forschung zu pädagogischen Fragen Stellung zu nehmen und für die 
Unterrichtspraxis Möglichkeiten zur Verwirklichung aufzuzeigen. 

OFFENLEGUNG NACH § 25 ABS. 1–3 MEDIENGESETZ: Medieninhaber: Österreichischer Bundesverlag Schulbuch 
GmbH & Co. KG, Lassallestraße 9b, 1020 Wien. Unternehmensgegenstand: Verlag und Herstellung von Schulbü-
chern, pädago gischen Fachbüchern, Lehrmitteln und Drucksorten aller Art, die dem Unterricht, der Bildung und 
Erziehung der Jugend sowie der Erwachsenenbildung im Sinne von Humanität, Toleranz und Demokratie dienen, 
sowie der Verlag und die Herstellung von Druckwerken über die österreichische Kultur; Gegenstand des Unter-
nehmens ist ferner die Beteiligung und/oder die Übernahme der Geschäftsführung an gleichartigen oder ähn-
lichen Unternehmen. Geschäftsführer: Maximilian Schulyok; Komplementärin: Österreichischer Bundesverlag 
Schulbuch GmbH; Kommanditisten: Öster  reichischer Bundesverlag GmbH 96 %, Ernst-Klett-Verlag Wien 4 %. Ge-
schäftsführer Österreichischer Bundes verlag GmbH: Hans-Peter Fries.

Mit der Einreichung des Manuskriptes räumt der Autor/die Autorin dem Verlag für den Fall der Annahme das über-
tragbare, zeitlich und örtlich unbeschränkte ausschließliche unentgeltliche Werknutzungsrecht (§ 24 UrhG) der Ver-
öffentlichung in dieser Zeitschrift ein, einschließlich des Rechts der Vervielfältigung in jedem technischen Verfahren 
(Druck, Mikrofilm etc.) und der Verbreitung (Verlagsrecht) sowie der Verwertung durch Datenbanken oder ähnliche 
Einrichtungen, des Rechts der Vervielfältigung auf Datenträger jeder Art, der Speicherung in und der Ausgabe durch 
Datenbanken, der Verbreitung von Vervielfältigungsstücken an die Benutzer, der Sendung (§ 17 UrhG) und sonstigen 
öffentlichen Wiedergabe (§ 18 UrhG). Gemäß § 36 Abs. 2 UrhG erlischt die Ausschließlichkeit des eingeräumten Ver-
lagsrechts mit Ablauf des dem Erscheinen des Beitrags folgenden Kalenderjahres; dies gilt nicht für die Verwertung 
durch Datenbanken.

Bitte beachten Sie, dass in „Erziehung und Unterricht“ nur Erstveröffentlichungen aufgenommen werden. Jedes 
ein gereichte Manuskript unterliegt einem Peer Review. Die endgültige Entscheidung über seine Annahme liegt 
bei der Redaktion. Artikel sollen acht Seiten möglichst nicht überschreiten. Fordern Sie von der Redak tion Word-
Template und Richtlinien für die Erstellung des Manuskripts an. Senden Sie Ihre Manuskriptdatei (Bilddateien 
zusätzlich extra!) an den/die Korrespondenten/Korrespondentin Ihres Bundeslandes oder direkt an die Redaktion 
„Erziehung und Unterricht“, Österreichischer Bundesverlag Schulbuch GmbH & Co. KG, 1020 Wien, Lassallestraße 9b.  
E-Mail: E&U@oebv.at

Die in „Erziehung und Unterricht“ veröffentlichten Artikel geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion, der 
HerausgeberInnen oder des Verlags wieder. Für den Inhalt der Artikel sind ausschließlich deren VerfasserInnen ver-
antwortlich.

euu230304_13370_u1-u4_id22.indd   2euu230304_13370_u1-u4_id22.indd   2 24.03.2023   14:22:5324.03.2023   14:22:53



Digitale Ausgabe inklusive!
Mehr Informationen dazu auf 
www.oebv.at/EU-digital

Ihr Nutzerschlüssel: 

Aspekte zur Hochschuldidaktik –
Einblicke und Ausblicke

Alles, was Recht ist!
Recht haben – Recht bekommen –  
nach dem Recht handeln

H
O

CH
SC

H
U

LD
ID

A
K

TI
K

 •
 A

LL
ES

, W
A

S 
R

EC
H

T 
IS

T!

Bei Unzustellbarkeit mit 
unbeschädigter Verpackung an 
Österreichischer Bundesverlag 

Schulbuch GmbH & Co. KG,
1020 Wien, Lassallestraße 9b 

senden.
 

ERSCHEINUNGSORT WIEN

ISSN 0014-0325

3
–
4
–
23

ö s t e r r e i c h i s c h e 
pä dag o g i s c h e z e i t s c h r i f t

3–4
2023

d e m n äc h s t i n

Erziehung & Unterricht  
5–6 / 2023

• Das besondere Kind

• Schule in der Krise:  
Hoffnungen und Zumutungen

Er
zi

eh
un

g 
&

 U
nt

er
ri

ch
t

––––––
173.

j a h r g a n g

Erziehung   
& Unterricht

euu230304_13370_u1-u4_id22.indd   1euu230304_13370_u1-u4_id22.indd   1 24.03.2023   14:22:5324.03.2023   14:22:53


	Inhaltsverzeichnis
	Editorial
	Vorwort
	Schutti-Pfeil
	Preymann
	Szczyrba
	Traxler
	Zullus
	Freudenthaler-Mayrhofer
	Hofmann
	Freisleben-Teutscher
	Alles, was Recht ist!
	Becher
	Arnold
	Krösche
	Brzobohaty
	Pröbstl, Schmidt-Hönig
	Pröbstl
	Schwarz
	Dangl
	Feldl
	Windischbauer
	TP Haas
	R Kern
	R Eichhorn



